
VORLÄUFIGER BERICHT VON DER DISKUSSIONSVERANSTALTUNG DER AG GYMNASIUM DES 
LANDESELTERNAUSSCHUSSES (LEA) MIT FRAU TRAGESER (SenBJW) vom 20.02.2014 
(am 24.02.2014 per e-Mail über den LEA-Verteiler versandt) 
 
 
Liebe Teilnehmer der Diskussionsveranstaltung der AG Gymnasium des LEA vom vergangenen Donnerstag, 
 
 
wie versprochen sende ich Ihnen hiermit einige Informationen und Hinweise, die in unserer Diskussionsrunde 
am 20.2. mit Frau Trageser (Referentin für Gymnasien in der Senatsschulverwaltung) angesprochen wurden: 
 
1. Änderungen im Schulgesetz zum Auslandsjahr 
 
Derzeit liegt der Entwurf des Senats vor zur Änderung des SchulG; die 3. Lesung soll im Parlament im März 
2014 stattfinden. Erst dann werden die angesprochenen Änderungen wirksam! 
Link zum Entwurf: http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/17/DruckSachen/d17-
1382.pdf#page=-4113  
(siehe insbes. S.13 und S. 26/27 – geändert werden soll hierzu § 28 SchulG zur Gymn. Oberstufe – das PDF ist 
leider kopiergeschützt) 
 
Bei Aufenthaltsjahren während Klasse 10 gilt dann hinsichtlich der MSA-Prüfung zu den bisherigen Optionen 

- rechtzeitig zur MSA-Prüfung zurückkehren 
- Prüfung im Ausland unter Aufsicht an hierzu berechtigten Stellen ablegen 

die zusätzliche Option: 
- Wenn durch den Auslandsaufenthalt die MSA-Prüfung verpasst wird, wird man auf Probe in die gymn. 

Oberstufe aufgenommen und muss eine halbjährige Probezeit (1.Semester) erfolgreich bestehen.  
Kriterien für erfolgreiches Bestehen dieser Probezeit sind: 

o In Deutsch, Fremdspr., Mathe mind. 5 Punkte 
o In je einem naturwiss. & geisteswiss. Fach mind. 5 P. 
o In max. 1 LK weniger als 5 P. 
o In keinem Fach 0 P. 

Bei Nichterfüllen dieser Kriterien kehrt der Schüler zurück in die Klasse 10 zum zweiten Halbjahr und 
legt dann (erneut) den MSA ab. Bei Erfüllen der Kriterien verbleibt der Schüler in der Oberstufe und 
hat den MSA erfolgreich erreicht. 

- Für dieses Jahr kann es auf Antrag der Eltern Übergangsregelungen geben. 
 
An Auslandsaufenthalten während der 11. Klassenstufe ändert sich nichts (auch wenn in der o.a. 
Gesetzesbegründung Auslandsaufenthalte als pädagogisch sinnvoll und daher von der Schulverwaltung und 
dem Gesetzgeber als administrativ zu unterstützen angesehen werden). Die Schüler gelten bei genehmigtem 
Antrag als beurlaubt, zählen als Schüler (auch für die Lehrerzumessung), zählen nicht als zurückgestuft, d.h. 
behalten ein einmaliges Rücktrittsrecht). 
 
Details regeln  

 neben der ganz grundsätzlichen AV Schulpflicht (siehe http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-
bildung/rechtsvorschriften/av_schulpflicht.pdf?start&ts=1329480609&file=av_schulpflicht.pdf )  

 die Verwaltungsvorschrift VV Schule 6/2012 (die leider nicht öffentlich zugänglich im Internet zu finden 
ist, siehe ANHANG),  

 sowie eine neue Ausführungsvorschrift, die erst nach Inkrafttreten der o.a. SchulG-Änderung erlassen 
wird. 

 
Ganz grundsätzlich ist aber trotz dieser punktuellen Aushöhlung der MSA-Prüfung (und Anerkennen von 
Ersatzleistungen/-kriterien an ihrer Statt am Gymnasium) eine Abkehr vom MSA am Gymnasium (Punkt 6 
unserer Tagesordnung) nicht geplant. Dieses Thema sei politisch zu adressieren.  
 
 
  

http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/17/DruckSachen/d17-1382.pdf#page=-4113
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Der Senat von Berlin  
BildJugWiss – II C 1.2 – 
Tel.: 90227 (9227) – 5150 
 
 
 
An das 


Abgeordnetenhaus von Berlin 


über Senatskanzlei - G Sen - 


 
 
 
V o r l a g e  
 
- zur Beschlussfassung - 
 
über Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes und weiterer Gesetze 
___________________________________________________________________ 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 


 


Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes und weiterer Gesetze 
 


Vom  
 
 


Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 
 


Artikel I 
Änderung des Schulgesetzes 


 
Das Schulgesetz vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt durch § 3 des Ge-
setzes vom 29. November 2013 (GVBl. S. 633) und durch Artikel I des Gesetzes vom 
26. Juni 2013 (GVBl. S. 199) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
 
1. § 7 Absatz 6 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
 „Hierbei kann sie verfügbare Mittel am Jahresende einer Rücklage zuführen.“ 
 
2. § 19 wird wie folgt geändert: 
 


a) In Absatz 6 Satz 12 werden nach der Angabe „26“ die Wörter „Absatz 1 
     Satz 4“ eingefügt. 
 
b) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 
 


aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden nach dem Wort „Ganztags- 
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      schule“ die Wörter „der Primarstufe“ gestrichen. 
 


bb) In Nummer 4 wird die Angabe „11“ durch die Angabe „10“ ersetzt. 
 


cc) In Nummer 9 werden nach dem Wort „Aufgabenintensität“ die Wör- 
      ter „für die ergänzende Förderung und Betreuung“ eingefügt. 


 
dd) Nummer 11 wird wie folgt gefasst: 


 
„11. zu Organisation und Verbindlichkeit des Ganztagsangebots,  
       zu den personellen Anforderungen sowie zum Mittagessen." 


 
 
3. § 20 wird wie folgt geändert: 
 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 


aa) In Satz 3 werden nach dem Wort „durch“ das Wort „vorfachlichen“  
      und das Komma gestrichen. 


 
bb) Satz 4 wird wie folgt gefasst: 
 


„Sie umfasst die Schulanfangsphase (in der Regel Jahrgangsstu-
fen 1 und 2) und die weiteren Jahrgangsstufen bis zur Jahr-
gangsstufe 6.“ 


 
cc) Es wird folgender Satz angefügt: 
 


„An Grundschulen, die die Jahrgangsstufen 1 bis 3 jahrgangs-
übergreifend verbinden, kann die Schulkonferenz mit der Mehr-
heit von zwei Dritteln ihrer stimmberechtigten Mitglieder be-
schließen, die Schulanfangsphase um die Jahrgangsstufe 3 zu 
erweitern.“ 


 
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 


aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Einheit“ das Semikolon durch ein   
      Komma und die Wörter „ein Aufrücken von der ersten in die zweite       
     Jahrgangsstufe“ durch die Wörter „innerhalb derer ein Aufrücken“  
     ersetzt. 
 
bb) In Satz 2 werden die Wörter „in die Jahrgangsstufe 3“ gestrichen.  
 


 
4. § 28 Absatz 6 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 


a) In Nummer 10 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt. 
 


b) Folgende Nummer 11 wird angefügt: 
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„11. die Voraussetzungen, einschließlich einer Probezeit, für den Über-
gang in die gymnasiale Oberstufe und den Erwerb eines dem mittle-
ren Schulabschluss gleichwertigen Abschlusses nach einem Aus-
landsaufenthalt in der Jahrgangsstufe 10.“ 


 
 
5. In § 29 Absatz 6 Nummer 6 werden nach dem Wort „Fachhochschulreife“ die Wör- 
    ter „sowie der fachgebundenen und allgemeinen Hochschulreife“ eingefügt.  
 
 
6. In § 30 Absatz 5 Nummer 7 werden nach dem Wort „Fachhochschulreife“ die Wör- 
    ter „sowie der fachgebundenen und allgemeinen Hochschulreife“ eingefügt. 
 
 
7. § 31 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
 


a) In Nummer 6 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt. 
 


b) Es wird folgende Nummer 7 angefügt: 
 


  „7.  die Voraussetzungen zum Erwerb der fachgebundenen 
und allgemeinen Hochschulreife in doppelt qualifizieren-
den Bildungsgängen (§ 33).“ 


 
 
8. In § 34 Absatz 3 Nummer 6 werden nach dem Wort „Fachhochschulreife“ die Wör- 
    ter „sowie der fachgebundenen und allgemeinen Hochschulreife“ eingefügt.  
 
 
9. In § 40 Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „Abs. 6 und 8“ durch die Angabe „Absatz  
    4 und 6“ ersetzt. 
 
 
10. In § 55 Absatz 4 wird folgender Satz 1 eingefügt: 
 


„Die Erziehungsberechtigten verantworten die Teilnahme ihres Kindes am 
Sprachstandsfeststellungsverfahren und bei festgestelltem Sprachförderbedarf 
an der vorschulischen Sprachförderung.“ 


 
 
11. § 56 wird wie folgt geändert: 
 


a) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 
 


„Die Erziehungsberechtigten können ihr Kind, dessen Förderprognose 
eine durch Rechtsverordnung nach Absatz 9 festgesetzte Durch-
schnittsnote erreicht oder überschreitet, nur dann an einem Gymnasium 
anmelden, wenn sie an einem weiteren Beratungsgespräch teilgenom-
men haben.“ 


 
b) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 
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aa) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:  


 
„1. Im Umfang von bis zu 10 Prozent der vorhandenen 


Schulplätze sind Schülerinnen und Schüler durch die 
Schulleiterin oder den Schulleiter im Einvernehmen mit 
der zuständigen Schulbehörde vorrangig zu berücksichti-
gen, wenn Umstände vorliegen, die den Besuch einer an-
deren als der gewünschten Schule unzumutbar erschei-
nen lassen (besondere Härtefälle). Soweit diese Schul-
plätze nicht als besondere Härtefälle vergeben werden, 
werden Schülerinnen und Schüler berücksichtigt, die die 
Schule gemeinsam mit einem im selben Haushalt leben-
den Geschwisterkind oder anderen Kind (Geschwisterkin-
der) besuchen werden und die im Rahmen der Aufnahme 
nach Nummer 2 nicht ausgewählt worden sind. Soweit 
nach Berücksichtigung der Härtefälle und der Geschwis-
terkinder Schulplätze unbesetzt bleiben, erhöht sich die 
Anzahl der nach Nummer 2 zu vergebenden Schulplätze 
entsprechend.“ 


 
bb) In Nummer 3 wird folgender Satz angefügt:  
 


„Soweit Geschwisterkinder nicht gemäß Nummer 1 oder Num-
mer 2 berücksichtigt wurden, sind sie vorrangig aufzunehmen.“ 
 


c) In Absatz 7 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 
 


„Dabei werden Schülerinnen und Schüler vorrangig berücksichtigt,  
die in dem Bezirk wohnen (§ 41 Absatz 5), in dem die Schule liegt.“ 


 
d) Absatz 9 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 


aa) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 
 


„1. das Verfahren und die Kriterien für die Förderprognose 
der Grundschule, die Festsetzung der Durchschnittsnote 
nach Absatz 3 Satz 3 und die verbindlichen Beratungsge-
spräche gemäß Absatz 2 und 3,“ 


 
bb) In Nummer 2 Buchstabe b wird nach dem Wort „den“ das Wort  
      „fachspezifischen“ gestrichen. 


 
 
12. In § 57 Absatz 1 Satz 1 werden die Angabe „Abs. 3“ durch die Angabe „Absatz 2“  
      und nach dem Wort „bis“ die Angabe „e“ durch die Angabe „f“ ersetzt.  
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13. § 58 Absatz 4 wird wie folgt geändert:  
 


a) In Satz 1 werden die Wörter „sowie in Schulen mit dem sonderpädagogi-
schen Förderschwerpunkt ‚Geistige Entwicklung’“ gestrichen.  


 
b) Es wird folgender Satz angefügt: 


 
„Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-
punkt ‚Geistige Entwicklung’ werden durchgängig durch schriftliche Infor-
mationen zur Lern- und Leistungsentwicklung beurteilt.“ 


 
 
14. In § 59 Absatz 1 Satz 4 werden nach dem Wort „Fachoberschule“ die Wörter „so- 
      wie in zweijährigen Lehrgängen gemäß § 40 Absatz 1“ eingefügt. 
 
 
15. In § 64 Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Privatschulen“ durch die Wörter „Schulen  
       in freier Trägerschaft“ ersetzt.  
 
 
16. § 72 wird wie folgt geändert: 
 


a) In Absatz 3 wird Satz 2 aufgehoben. 
 
b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
 


„(4) Die Schulkonferenz schlägt in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 
der Schulaufsichtsbehörde binnen einer Woche nach der Anhörung ei-
ne Bewerberin oder einen Bewerber vor. Hat die Schulaufsichtsbehörde 
nur eine Bewerberin oder einen Bewerber vorgeschlagen, tritt an die 
Stelle des Vorschlagsrechts das Recht zur Stellungnahme. Die Schul-
konferenz entscheidet mit der Mehrheit von zwei Dritteln ihrer stimmbe-
rechtigten Mitglieder über den Vorschlag oder mit einfacher Mehrheit 
über die Stellungnahme. Fasst die Schulkonferenz einen Beschluss 
nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mit der erforderlichen Mehrheit, wählt 
die Schulaufsichtsbehörde ohne weitere Beteiligung der Schulkonferenz 
die Schulleiterin oder den Schulleiter aus.“ 


 
 
17. In § 74 Absatz 3 Nummer 3 wird nach dem Wort „gewählte“ das Wort  „Lehrkräf-    
       te“ durch die  Wörter „stimmberechtigte Mitglieder“ ersetzt. 
 
 
18. § 76 wird wie folgt geändert: 
 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 


aa) In Nummer 10 wird jeweils das Wort „Abs.“ durch das Wort „Absatz“  
       ersetzt und nach der Angabe „4“ wird die Angabe „Satz 1“ einge- 
       fügt. 
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bb) In Nummer 11 wird nach dem Wort „Hausaufgaben“ das Wort „und“  
       durch ein Komma ersetzt. 
 
cc) Nach Nummer 13 wird folgende Nummer 14 eingefügt:  
 


„14. die Erweiterung der Schulanfangsphase um die Jahrgangs- 
         stufe 3 (§ 20 Absatz 1) und“ 


 
dd) Die bisherigen Nummern 14 und 15 werden die Nummern 15 und 
      16. 
 


 
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  
 


aa) Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 6 eingefügt:  
 


„6. eine Stellungnahme für die Bestellung der Schulleiterin oder  
     des Schulleiters (§ 72 Absatz 4 Satz 2),“ 


 
bb) Die bisherigen Nummern 6 bis 9 werden die Nummern 7 bis 10. 


 
 
19. In § 79 Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe „Abs. 3“ durch die   
      Angabe „Absatz 2“  ersetzt. 
 
 
20. § 80 wird wie folgt geändert: 
 


a) Absatz 2 wird aufgehoben. 
 
b) Die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden die Absätze 2 bis 4. 


 
 
21. In § 82 Absatz 1 Nummer 3 wird nach dem Wort „Satz“ die Angabe „5“ durch die  
      Angabe „6“ ersetzt.  
 
 
22. § 86 wird wie folgt geändert: 
 


a) Absatz 1 Satz 5 wird aufgehoben. 
 
b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Abteilungsschülersprecher“ die 


Wörter „und die oder der Vorsitzende und deren oder dessen Stellvertreterin 
oder Stellvertreter nach Absatz 1 Satz 6“ gestrichen.  


 
 
23. § 87 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 


a) In Satz 1 werden die Wörter „mit Vollzeitunterricht“ durch die Wörter „ande- 
rer beruflicher Schulen“ ersetzt. 
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b) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 


„§ 86 Absatz 1 Satz 4 gilt mit der Maßgabe, dass die Abteilungsschülerver-
tretung eine Studierendensprecherin oder einen Studierendensprecher und 
eine Schülersprecherin oder einen Schülersprecher als Vertreterin oder 
Vertreter wählt, die an den Sitzungen der Abteilungskonferenz mit bera-
tender Stimme teilnehmen.“ 


 
 
24. In § 93 Nummer 4 werden die Wörter „Staatliche Europa-Schulen“ durch die Wör-


ter „Staatliche Europa-Schule“ ersetzt.“ 
 
 
25. § 95 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
 


„(4) Auf die Schulen in freier Trägerschaft finden die §§ 1 und 3 (Bildungs- und 
Erziehungsziele) sowie § 5a Anwendung; für Ersatzschulen gelten zusätzlich § 
18 Absatz 1 und 2 Satz 1 bis 3 (Schulversuche), § 52 (Schulgesundheitspfle-
ge) und die §§ 64 bis 66 (Datenschutz). Auf ergänzende Betreuungsangebote 
an Schulen in freier Trägerschaft sowie an Schulen mit sonderpädagogischem 
Förderschwerpunkt in freier Trägerschaft sind § 19 Absatz 6 Satz 7 bis 13 und 
die nach § 19 Absatz 7 Nummer 1, 5 bis 7, 9 und 10 erlassenen Rechtsver-
ordnungen anzuwenden.“ 


 
26. § 98 wird wie folgt geändert: 
 


a) Nach Absatz 9 wird folgender Absatz 10 eingefügt: 
 


„(10) Der Schulträger informiert die zuständige Schulbehörde unverzüg-
lich, wenn eine schulpflichtige Schülerin oder ein schulpflichtiger Schü-
ler die Schule verlässt. Der Schulträger teilt dem zuständigen Schulamt 
bis zu einem jährlich von der für das Schulwesen zuständigen Senats-
verwaltung festgesetzten Termin die bei ihm in die Jahrgangsstufen 1 
und 7 aufgenommenen Schülerinnen und Schüler mit.“ 
 


b) Der bisherige Absatz 10 wird Absatz 11. 
 
 
27. § 101 Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 
 


„(7) Abweichend von der Wartefrist werden Ersatzschulen die in Absatz 2 Satz 
1 vorgesehenen Zuschüsse für die betreffende Schulart gewährt, wenn der 
Schulträger im Land Berlin bereits einen Zuschuss für eine ohne wesentliche 
Beanstandungen geführte staatlich anerkannte Ersatzschule derselben Schul-
art erhält und die Schulaufsichtsbehörde den erfolgreichen Aufbau der neuen 
Schule für gesichert hält; bei beruflichen Ersatzschulen muss der neu geneh-
migte Bildungsgang darüber hinaus dem einschlägigen Berufsfeld zugeordnet 
werden können. Der Zuschuss wird von dem Zeitpunkt an gewährt, für den die 
Schulaufsichtsbehörde die nach Satz 1 erforderlichen Festlegungen trifft, frü-
hestens vom Zeitpunkt der Eröffnung der neuen Schule an. Die nach Absatz 2 
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Satz 1 vorgesehenen Zuschüsse werden für die Zeit des Aufbaus um 15 Pro-
zent gekürzt. Findet in einem Zeitraum, der die doppelte Dauer der jeweiligen 
Wartefrist umfasst, ein Schulträgerwechsel statt, ist der bisherige Schulträger 
verpflichtet, die abweichend von der Wartefrist gewährten Zuschüsse zurück-
zuzahlen. Sofern Religionsgemeinschaften, die in der Zeit des Nationalsozia-
lismus Schulen im Bereich des Landes Berlin unterhalten hatten und zur Ein-
stellung des Schulbetriebs gezwungen worden waren, eine Schule eröffnen, 
erhalten sie einen Zuschuss nach Satz 1.“ 


 
 
28. Dem § 103 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 
 


„Über die Anerkennung darf frühestens zwei Jahre nach Eröffnung der ange-
zeigten Ergänzungsschule entschieden werden.“ 


 
 
29. In § 105 Absatz 5 Satz 1 werden nach dem Wort „Berg“ das Wort „und“ durch ein 
       Komma ersetzt und nach dem Wort „Sports“ die Wörter „und der  
       Nelson-Mandela-Schule“ eingefügt. 
 
 
30. § 117 wird wie folgt geändert: 
 


a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  
 


„(2) Für die nach diesem Gesetz zu wählenden Gremienmitglieder sind Stell-
vertreterinnen und Stellvertreter zu wählen, höchstens jedoch zwei Stellvertre-
terinnen oder Stellvertreter je Gremienmitglied, soweit dieses Gesetz nichts 
anderes bestimmt. Für die gewählte Vorsitzende oder den gewählten Vorsit-
zenden eines Gremiums wird mindestens eine Stellvertreterin oder ein Stell-
vertreter gewählt.“ 
 


b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
 
aa) In Satz 4 werden die Wörter „und die Nachfolgerin oder der Nachfolger 
mindestens die Hälfte der Stimmen der anwesenden Mitglieder erhält“ gestri-
chen.  
 
bb) Es werden folgende Sätze angefügt: 
 
„Die Abwahl erfolgt durch die Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers. 
Als Nachfolgerin oder Nachfolger ist gewählt, wer die Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen erhält.“ 


 
 
31. § 126 wird wie folgt geändert: 
 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
aa) In Nummer 3 wird nach dem Wort „anzuzeigen“ das Wort „oder“ durch  
       ein Komma ersetzt. 
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bb) In Nummer 4 wird der Punkt durch das Wort „oder“ ersetzt.  
 
cc) Folgende Nummer 5 wird angefügt: 
 


„5. als Erziehungsberechtigte oder Erziehungsberechtigter den Bestim- 
     mungen über die Teilnahme an der Sprachstandsfeststellung in den 
     Fällen nach § 55 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 oder an der Sprachför- 
    derung nach § 55 Absatz 2 Satz 2 zuwiderhandelt.“ 


 
b) Die Absätze 3 und 4 werden wie folgt gefasst: 


 
„(3) Die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nummer 1 und 5 und Absatz 
2 können mit einer Geldbuße bis zu 2 500 Euro, Ordnungswidrigkeiten 
nach Absatz 1 Nummer 2 bis 4 mit einer Geldbuße bis zu 10 000 Euro ge-
ahndet werden. 


 
(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten ist für Ordnungswidrigkeiten nach Ab-
satz 1 Nummer 1 und 5 und Absatz 2 das Bezirksamt oder die für das 
Schulwesen zuständige Senatsverwaltung jeweils für die von ihnen verwal-
teten Schulen, für Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nummer 2 bis 4 
die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung.“ 


 
 
32. Dem § 129 wird folgender Absatz 11 angefügt: 
 


„(11) Schulträgern von beruflichen Ersatzschulen, denen bis zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens von Artikel I Nummer 27 des Gesetzes zur Änderung des 
Schulgesetzes und weiterer Gesetze vom [einsetzen: Datum und Fundstelle 
dieses Gesetzes] Zuschüsse gemäß § 101 Absatz 7 Satz 1 bis 3 in der bis zu 
dem genannten Zeitpunkt geltenden Fassung bewilligt worden sind, erhalten 
bei Fortbestehen der Voraussetzungen weiterhin Zuschüsse auf dieser 
Rechtsgrundlage. Auf Anträge zur Bezuschussung einer beruflichen Ersatz-
schule, die von Schulträgern, die im Land Berlin bereits einen Zuschuss für ei-
ne ohne wesentliche Beanstandungen geführte staatlich anerkannte Ersatz-
schule derselben Schulart erhalten, bis zu dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt 
gestellt wurden und entscheidungsreif sind, findet § 101 Absatz 7 Satz 1 bis 3 
in der bis zu dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt geltenden Fassung weiter 
Anwendung mit der Maßgabe, dass diese Ersatzschule, für die die Bezu-
schussung beantragt wird, spätestens mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 
eröffnet. § 101 Absatz 7 Satz 4 findet auf Ersatzschulen eines bewährten 
Schulträgers Anwendung, die nach dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt ge-
nehmigt worden sind.“ 
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Artikel II 


Gesetz über die Umwandlung der Nelson-Mandela-Schule in eine zentral ver-
waltete Schule 


 
§ 1 


Zielsetzung 
 
Mit Wirkung vom 1. Januar 2014 wird die Nelson-Mandela-Schule in eine durch die 
für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung zentral verwaltete Schule umge-
wandelt. 
 


§ 2 
Personal- und Sachmittelübergang 


 
(1) Der für das Schulwesen zuständigen Senatsverwaltung gehören ab dem Um-
wandlungszeitpunkt sämtliche bisherigen Dienstkräfte des Bezirks Charlottenburg-
Wilmersdorf an, die der Nelson-Mandela-Schule zugeordnet sind; einer Versetzung 
bedarf es nicht. 
 
(2) Die in der Nelson-Mandela-Schule vorhandenen Stellen, Personalmittel, Ausstat-
tungen und Sachmittel gehen zum Umwandlungszeitpunkt auf die für das Schulwe-
sen zuständige Senatsverwaltung über. 
 
(3) Einzelheiten des Personal-, Stellen-, Personalmittel-, Sachmittel- und Ausstat-
tungsübergangs werden zwischen den beteiligten Stellen einvernehmlich geregelt.  
 
 
 
 
 


Artikel III 
Änderung des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes 


 
Nummer 16 der Anlage zu § 4 Absatz 1 Satz 1 des Allgemeinen Zuständigkeitsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juli 1996 (GVBl. S. 302, 472), 
das zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 29. November 2013 (GVBl. S. 633), Artikel II 
des Gesetzes vom 14. November 2013 (GVBl. S. 582) und § 63 des Gesetzes vom 
29. Mai 2013 (GVBl. S. 140) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. In Absatz 1 werden nach dem Wort „Schulgesetzes“ die Wörter „und nach § 33 


Absatz 3 der Sonderpädagogikverordnung“ eingefügt. 
 
2. In Absatz 2 werden nach dem Wort „Berg“ ein Komma eingefügt und die Wörter 


„sowie zentral verwaltete Schulen mit sportbetontem Schwerpunkt“ durch die 
Wörter „Eliteschulen des Sports sowie Nelson-Mandela-Schule“ ersetzt. 
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Artikel IV 
Inkrafttreten 


 
(1) Vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 tritt dieses Gesetz am Tage nach der Verkün-
dung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 
 
(2) Artikel I Nummer 29, Artikel II und Artikel III Nummer 2 treten mit Wirkung vom 
1. Januar 2014 in Kraft. 
 
(3) Artikel I Nummer 11 tritt mit Wirkung vom 1. Februar 2014 in Kraft.  
 
 
 
A. Begründung 
 
 
a) Allgemeines 
 
Mit dem Gesetz werden verschiedene gesetzgeberische Ziele verfolgt. 
 
Das mit Änderung des Schulgesetzes vom 25. Januar 2010 neu geregelte und seit 
dem Schuljahr 2011/2012 angewendete Übergangs- und Aufnahmeverfahren von 
der Grundschule in die weiterführenden Schularten wird leicht modifiziert. Das Recht 
der Eltern auf Wahl der Schulart wird beibehalten. Durch Einführung eines verbindli-
chen Beratungsgesprächs sollen Eltern, deren Kinder eine Förderprognose mit einer 
Durchschnittsnote von 3,0 oder höher erhalten haben und die dennoch ihr Kind an 
einem Gymnasium anmelden wollen, zuvor individuell beraten werden. Diese zusätz-
liche Beratung erfolgt in erster Linie, um schulischen Misserfolgen und einer Überfor-
derung der Kinder vorzubeugen. Wird die Beratung von den Eltern wahrgenommen, 
können sie ihr Kind an einem Gymnasium anmelden.  
Außerdem wird dem Interesse der Eltern, Geschwisterkinder an derselben Schule 
beschulen zu lassen, Rechnung getragen, indem die Aufnahmeregelungen für den 
Fall, dass es an einer Schule mehr Anmeldungen als Schulplätze gibt (Übernachfra-
ge) um eine Geschwisterkindregelung ergänzt werden. Darüber hinaus wird im Rah-
men der Aufnahme an der Zweit- bzw. Drittwunschschule im Falle der Übernachfrage 
Bewerberinnen und Bewerbern, die im Bezirk der Schule wohnen, ein Aufnahmevor-
rang eingeräumt, um eine wohnortnahe schulische Versorgung zu befördern. 
 
Im Weiteren werden diverse schulverfassungsrechtliche Regelungen überarbeitet, 
deren Notwendigkeit sich aus den bisherigen schulpraktischen Erfahrungen ergibt.  
 
Grundschulen erhalten die Möglichkeit, die Schulanfangsphase auf die ersten drei 
Jahrgangsstufen auszuweiten. Zudem wird ein Bußgeldtatbestand im Zusammen-
hang mit der Nichtteilnahme an der vorschulischen Sprachstandsfeststellung und 
Sprachförderung geschaffen.  
 
Schließlich wird mit dem Gesetz die Nelson-Mandela-Schule (Staatliche Internationa-
le Schule Berlin – SISB) in die Trägerschaft der für das Schulwesen zuständigen Se-
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natsverwaltung überführt, um dem einzigartigen internationalen Angebot, das be-
zirksübergreifend wahrgenommen wird, Rechnung zu tragen.  
 
Im Übrigen wird auf die nachfolgenden Einzelbegründungen verwiesen. 
 
 
b) Einzelbegründung 
 
 
Zu Artikel I  Änderung des Schulgesetzes 
 
Nummer 1: 
Der in der bisherigen Fassung verwendete Begriff „übertragen“ entspricht haushalts-
rechtlich nicht der gesetzgeberischen Intention, wonach Schulen die Möglichkeit der 
Ansparung über mehrere Jahre eingeräumt wird. Gemeint ist vielmehr die Möglich-
keit der Rücklagenbildung. Mit der Änderung wird nunmehr das haushaltsrechtlich 
zutreffende Verfahren beschrieben.  
 
Nummer 2: 
Bei der Änderung des Absatzes 6 handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung. 
Die Änderung in Absatz 7 erweitert die bereits vorhandene Verordnungsermächti-
gung zur Ausgestaltung der ergänzenden Förderung und Betreuung, sowie der au-
ßerunterrichtlichen Förderung und Betreuung und des Ganztagsbetriebs an der Pri-
marstufe um eine Verordnungsermächtigung zur Ausgestaltung des Ganztagsbe-
triebs insgesamt. Die Erweiterung der Vorschrift trägt dem Umstand Rechnung, dass 
nach § 19 Absatz 1 alle Grundschulen und Integrierten Sekundarschulen verpflich-
tend Ganztagsschulen sind. Bei der Änderung in Nummer 4 handelt es sich lediglich 
um eine redaktionelle Anpassung; die Nummer 9 wird auf die ergänzende Förderung 
und Betreuung begrenzt. Neu eingefügt wird in Nummer 11 die nunmehr für alle 
Ganztagsschulen geltende Ermächtigung, vergleichbar zur ergänzenden Förderung 
und Betreuung, personelle Anforderungen auch für die außerunterrichtliche Förde-
rung und Betreuung sowie den Ganztagsbetrieb formulieren zu können.  
 
Nummer 3: 
Die Änderung in Absatz 1 Satz 3 ist bedingt durch die Aufhebung des § 80 Absatz 2 
(s. Nummer 20) vor dem Hintergrund, dass es keinen vorfachlichen Unterricht mehr 
gibt. 
 
Mit der Änderung in Absatz 1 Satz 4 und Absatz 3 wird den Grundschulen die Mög-
lichkeit eingeräumt, die Schulanfangsphase auf drei Jahrgangsstufen zu erweitern. 
Dies erweitert ihre Selbstständigkeit in pädagogischen Angelegenheiten. Bereits seit 
dem Schuljahr 2010/11 wird ein entsprechender Schulversuch an fünf Grundschulen 
erfolgreich durchgeführt. Schon nach kurzer Laufzeit konnte festgestellt werden, dass 
die Lehrkräfte Entscheidungen über die individuelle Dauer des Verbleibs von Schüle-
rinnen und Schülern in der Schulanfangsphase nach einem um ein Jahr erweiterten 
Beobachtungszeitraum verlässlicher treffen können. Dies führt in allen am Schulver-
such teilnehmenden Schulen zu einer Reduzierung der Zahl der verweilenden Kin-
der. Im Regelfall rücken die Schülerinnen und Schüler nach drei Schulbesuchsjahren 
in die Jahrgangsstufe 4 auf (statt nach zwei Schulbesuchsjahren in die Jahrgangs-
stufe 3). Will eine Grundschule von der Möglichkeit Gebrauch machen, von der ge-
setzlichen Regel der zweijährigen Dauer der Schulanfangsphase abzuweichen, be-
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darf dies eines breiten Konsenses in der Schule. Aus diesem Grund ist für den ent-
sprechenden Beschluss der Schulkonferenz die qualifizierte Mehrheit von zwei Drit-
teln ihrer stimmberechtigten Mitglieder vorgesehen. 
 
Nummer 4:  
Der Übergang in die gymnasiale Oberstufe setzt grundsätzlich den Erwerb des mittle-
ren Schulabschlusses am Ende der Jahrgangsstufe 10 voraus (vgl. § 48 der Sekun-
darstufe I-Verordnung). Die gilt auch für Schülerinnen und Schüler, die die Jahr-
gangsstufe 10 im Ausland verbringen. In der Vorbereitung insbesondere auf die Prü-
fungen zum mittleren Schulabschluss führt dies für die betroffenen Schülerinnen und 
Schüler zu erheblichen Problemen. Aus diesem Grund wird häufig auf ein Auslands-
jahr in Jahrgangsstufe 10 verzichtet bzw. der Auslandsaufenthalt auf maximal ein 
Schulhalbjahr verkürzt. Um einen pädagogisch sinnvollen Auslandaufenthalt wieder 
attraktiver zu machen, soll im Wege der Rechtsverordnung für diese Schülerinnen 
und Schüler festgelegt werden, dass sie nach der Rückkehr aus dem Ausland ohne 
mittleren Schulabschluss auf Probe in die gymnasiale Oberstufe aufgenommen und 
nach erfolgreichem Bestehen der halbjährigen Probezeit ein dem mittleren Schulab-
schluss gleichwertigen Abschluss erwerben. Falls die Probezeit nicht bestanden wird, 
kann die Schülerin oder der Schüler in das zweite Halbjahr der Jahrgangsstufe 10 
zurücktreten und dort den mittleren Schulabschluss originär erwerben und gegebe-
nenfalls anschließend erneut in die gymnasiale Oberstufe übergehen. 
 
Nummer 5: 
Nach § 33 können doppelt qualifizierende Bildungsgänge eingerichtet werden, die 
neben einem berufsqualifizierenden Abschluss auch zur Fachhochschulreife, zur 
fachgebundenen oder allgemeinen Hochschulreife als studienqualifizierenden Ab-
schluss führen. Eine entsprechende Verordnungsermächtigung zur Regelung solcher 
doppelt qualifizierenden Lehrgänge gibt es bei den einzelnen Schularten der berufli-
chen Schulen jedoch nur für die Kombination mit der Fachhochschulreife. Da künftig 
auch bisher im Schulversuch erprobte doppelt qualifizierende Lehrgänge wie Be-
rufsausbildung mit Abitur in die Regelform überführt werden sollen, werden die ent-
sprechenden Verordnungsermächtigungen aller in Frage kommenden beruflichen 
Schularten generell erweitert um die Möglichkeit, auch die Doppelqualifikation in 
Kombination mit der fachgebundenen oder allgemeinen Hochschulreife regeln zu 
dürfen.  
 
Nummer 6: 
Vgl. Begründung zu Nummer 5  
 
Nummer 7: 
Vgl. Begründung zu Nummer 5.  
 
Nummer 8: 
Vgl. Begründung zu Nummer 5.  
 
 
Nummer 9: 
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 
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Nummer 10: 
Mit der Ergänzung des Absatzes 4 wird ausdrücklich die bereits in der Vergangenheit 
als Ausdruck der Personensorge bestehende Verpflichtung der Erziehungsberechtig-
ten gesetzlich geregelt, für die Teilnahme ihres Kindes am Sprachstandsfeststel-
lungsverfahren und gegebenenfalls für die Teilnahme an der vorschulischen Sprach-
förderung Sorge zu tragen.  
 
 
Nummer 11: 
Es handelt sich um Änderungen bzw. Ergänzungen der Regelungen zum Aufnahme-
verfahren in die Sekundarstufe I unter Berücksichtigung der Empfehlungen im Ab-
schlussbericht der verwaltungsinternen Arbeitsgruppe Aufnahmeverfahren, an der 
Bezirksstadträtinnen, Vertreter der bezirklichen Schulämter, Schulleiterinnen und 
Schulleiter sowie Gremienvertreterinnen und Gremienvertreter teilgenommen haben 
(www.berlin.de/imperia/md/content/sen-
bil-
dung/bildungspolitik/abschlussbericht_aufnahmeverfahren.pdf?start&ts=1350645470
&file=abschlussbericht_aufnahmeverfahren.pdf).  
 
Mit der Ergänzung in Absatz 3 und Absatz 9 Satz 1 Nummer 1 wird ein verbindliches 
Beratungsgespräch für Eltern, deren Kinder eine bestimmte Durchschnittsnote der 
Förderprognose erreichen oder überschreiten und die dennoch ihr Kind an einem 
Gymnasium anmelden möchten, eingeführt. Aus Gründen der Rechtsförmlichkeit er-
folgt die konkrete Festlegung der Durchschnittsnote der Förderprognose nicht im 
Schulgesetz selbst, sondern in der Sekundarstufe I-Verordnung. In der Sekundarstu-
fe I-Verordnung wird eine Durchschnittsnote der Förderprognose von 3,0 und höher 
festgelegt werden. Das Elternwahlrecht wird beibehalten, weil nach Durchführung 
des Beratungsgespräches das Kind auch an einem Gymnasium angemeldet werden 
kann. Ziel der Regelung ist es, diese Eltern vor der Anmeldung noch intensiver zu 
beraten, um eine gegebenenfalls eintretende Überforderung ihres Kindes am Gym-
nasium vermeiden zu helfen. Das Nähere über das Beratungsgespräch, insbesonde-
re der Ort, wird im Verordnungswege geregelt.  
 
In Absatz 6 wird eine Geschwisterkindregelung aufgenommen. Die Härtefallregelung 
bleibt erhalten. Eine vorrangige Aufnahme von Geschwisterkindern minimiert den 
organisatorischen Aufwand für Familien der entsteht, wenn Geschwisterkinder ver-
schiedene Schulen besuchen müssen. Sie erleichtert den Erziehungsberechtigten 
die Wahrnehmung ihrer Mitwirkungsrechte an der Schule, insbesondere in den schu-
lischen, aber auch in den überschulischen Gremien.  
Geschwisterkinder im Sinne der Regelung sind neben den miteinander verwandten 
Kindern auch diejenigen Kinder, die gemeinsam in einer familiären Gemeinschaft 
leben und aufwachsen ohne verwandt zu sein. Die Ausdehnung der Definition der 
Geschwisterkinder rechtfertigt sich vor dem Hintergrund, dass sich neben der traditi-
onelle Familienkonstellation zunehmend auch sogenannte Patchwork-Familien gebil-
det haben.  
Weiterhin beginnt das Aufnahmeverfahren zunächst wie bisher mit der Prüfung, wel-
che der Kinder als besonderer Härtefall nach Nummer 1 und nach den Aufnahmekri-
terien gemäß Nummer 2 aufzunehmen sind. Dies geschieht ohne Blick darauf, ob es 
sich um Geschwisterkinder handelt oder nicht; in diesem Stadium des Auswahlver-
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fahrens werden alle Bewerbungen gleich behandelt, d.h., es kommt der Geschwis-
terkindstatus noch nicht zum Zuge. Für die Auswahl nach Aufnahmekriterien wird 
zunächst von einem Kontingent im Umfang von 60 % der Schulplätze ausgegangen. 
Nur für den Fall, dass Geschwisterkinder weder als besonderer Härtefall noch im 
Rahmen der 60 % nach Maßgabe der Aufnahmekriterien Berücksichtigung bei der 
Schulplatzvergabe finden, werden die noch verfügbaren Plätze des Härtefallkontin-
gents an diese vergeben. Stehen nach vorrangiger Berücksichtigung der Geschwis-
terkinder noch freie Plätze des Härtefallkontingents zur Verfügung, fallen diese dem 
Platzkontingent nach Nummer 2 zu und weitere Bewerberinnen und Bewerber kön-
nen in diesem Umfang nach Aufnahmekriterien aufgenommen werden. Übersteigt im 
Einzelfall die Anzahl der nicht berücksichtigten Geschwisterkinder die noch freien 
Plätze des Härtefallkontingents, werden aus dem Loskontingent nach Nummer 3 vor-
rangig Plätze vergeben und somit sichergestellt, dass alle Geschwisterkinder einen 
Schulplatz an der gewünschten Schule erhalten.  
 
Durch die Änderung in Absatz 7 stellt der Gesetzgeber sicher, dass im Falle der 
Übernachfrage an der Zweit- bzw. Drittwunschschule diejenigen Bewerberinnen und 
Bewerber vorrangig berücksichtigt werden, die im Bezirk der Schule wohnen. Hier-
durch wird dem Interesse an einer wohnortnahen Versorgung Rechnung getragen. 
 
Mit der Änderung in Absatz 9 Satz 1 Nummer 2 wird die Möglichkeit für übernachge-
fragte Schulen erweitert, aus festgelegten Kriterien Schülerinnen und Schüler profil-
bezogen auszuwählen. Damit wird die schulische Selbständigkeit weiter gestärkt und 
den weiterführenden Schulen eine stärkere Profilbildung ermöglicht. 
 
Nummer 12: 
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 
 
Nummer 13: 
Die Bewertung von Leistungen von Schülerinnen und Schülern mit dem sonderpäda-
gogischen Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ erfolgt nur ausnahmsweise 
fachbezogen und ist primär an der individuell erreichbaren Selbständigkeit und Ei-
gensteuerung und nicht an allgemein verbindlichen Standards orientiert. Daher er-
folgt für diese Schülerinnen und Schüler durchgängig eine verbale Beurteilung, auch 
im Rahmen einer integrativen Beschulung. 
 
Nummer 14: 
Im Rahmen des zweijährigen Bildungsganges zum nachträglichen Erwerb der Be-
rufsbildungsreife, der erweiterten Berufsbildungsreife, des mittleren Schulabschlus-
ses und der Fachhochschulreife ist ein automatisches Aufrücken vom ersten in das 
zweite Lehrgangsjahr pädagogisch nicht sinnvoll. Aus diesem Grund wird wieder  
eine Versetzungsentscheidung eingeführt.  
Für nichtversetzte Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird dadurch frühzeitig die Mög-
lichkeit geschaffen, den Stoff zu wiederholen, um schließlich erfolgreich zum Ab-
schluss geführt zu werden. 
 
Nummer 15: 
Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung und Vereinheitlichung im Hinblick 
auf die inzwischen etablierte Bezeichnung als „Schulen in freier Trägerschaft“, die 
auch in den sonstigen schulgesetzlichen Regelungen verwendet wird.  
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Nummer 16: 
Durch die Änderung wird klargestellt, dass für einen Beschluss der Schulkonferenz 
über eine Stellungnahme in den Fällen des § 72 Absatz 2 Satz 2 (überragende Eig-
nung einer Bewerberin oder eines Bewerbers) die einfache Abstimmungsmehrheit 
ausreichend ist.  
 
Nummer 17: 
Stimmberechtigte und zur Teilnahme verpflichtete Mitglieder der Gesamtkonferenz 
der Lehrkräfte sind gemäß § 82 Absatz 1 neben der Schulleiterin oder dem Schullei-
ter sowie den Lehrkräften, die mindestens sechs Wochenstunden selbstständig Un-
terricht erteilen, u.a. auch die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
Schulen und von Trägern der freien Jugendhilfe, die in Kooperation mit der Schule 
Leistungen der ergänzenden Förderung und Betreuung erbringen. Nach derzeit gel-
tender Rechtslage kommen aber nur Lehrkräfte als Mitglieder der erweiterten Schul-
leitung in Betracht. Insbesondere an Grundschulen und der dort angebotenen ergän-
zenden Förderung und Betreuung ist es im Sinne einer Arbeit des gesamten päda-
gogischen Personals „auf Augenhöhe“ sachgerecht, wenn z.B. auch Erzieherinnen 
oder Erzieher der erweiterten Schulleitung angehören können.  
 
Nummer 18:  
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung sowie um eine Folgeänderung zu 
Nummer 16 (§ 72 Absatz 4) und Nummer 3 (§ 20 Absatz 1 Satz 4 und Absatz 3). 
 
Nummer 19: 
Es handelt sich um eine Folgeänderung, die sich aus dem Wegfall des bisherigen  
§ 80 Absatz 2 (vgl. Nummer 20) ergibt. 
 
Nummer 20: 
Vorfachlichen Unterricht gibt es an den Grundschulen seit dem Schuljahr 2005/06 
nicht mehr. Der gesamte Unterricht kann Fächern und ihren jeweiligen Rahmenlehr-
plänen zugeordnet werden. Fachübergreifendes und fächerverbindendes Arbeiten, 
das insbesondere bei Schulanfängerinnen und Schulanfängern erwünscht ist, bleibt 
davon unberührt.  
 
Nummer 21: 
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung, die im Hinblick auf die vorangegan-
gene Schulgesetzänderung durch Artikel I des Gesetzes vom 19. Juni 2012 erforder-
lich ist.  
 
Nummer 22: 
Mit der Gesetzesänderung zur Schulstrukturreform wurden die Regelungen zu Ta-
gesschülersprecherinnen und Tagesschülersprechern für Klassen mit Teilzeitunter-
richt an Oberstufenzentren abgeschafft, weil sich diese als nicht praxisrelevant er-
wiesen haben. Da die Abteilungsschülervertretung aus ihrer Mitte zwei Abteilungs-
schülersprecherinnen und Abteilungsschülersprecher sowie ein beratendes Mitglied 
für die Abteilungskonferenz wählt, laufen die Wahlen nach Satz 5 seit dem Wegfall 
der Tagesschülersprecherinnen und Tagesschülersprecher als sinnwidrige Doppe-
lung ins Leere. 
 
Da die Wahl einer Vorsitzenden oder eines Vorsitzenden und deren oder dessen 
Stellvertretung gestrichen wird, ist insoweit die Bezugnahme in § 86 Absatz 2 eben-
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falls zu streichen. Die Gesamtschülervertretung bildet sich somit aus den gewählten 
Abteilungsschülersprechern und Abteilungsschülersprecherinnen.  
 
Nummer 23: 
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. Besteht eine Abteilung eines 
Oberstufenzentrums aus einer Fachschule und zum Beispiel einer Berufsfachschule, 
so sind die Studierendensprecherinnen und Studierendensprecher der Fachschule 
Mitglieder der Abteilungsschülervertretung nach § 86 Absatz 1. Für die Wahl zur Ab-
teilungsschülersprecherin oder zum Abteilungsschülersprecher sind sie aktiv und 
passiv wahlberechtigt.  
 
Nummer 24: 
Mit der Änderung erfolgt eine sprachliche Richtigstellung. Da diesem Schulkonzept 
ungeachtet der verschiedenen Sprachkombinationen einheitliche Rahmenbedingun-
gen in einem schulischen Verbund zugrunde liegen, wird es im Singular als „Staatli-
che Europa-Schule Berlin“ (SESB) bezeichnet. Auch mit der Zweiten Verordnung zur 
Änderung der Verordnung über die Aufnahme in Schulen besonderer pädagogischer 
Prägung vom 14. Februar 2012 (GVBl. S. 50) wurde eine Anpassung des Namens 
vorgenommen.  
 
Nummer 25: 
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung.  
 
Nummer 26: 
Ziel ist zum einen (Satz 1) die Schulpflichtüberwachung durch Verpflichtung des 
Schulträgers einer Ersatzschule in freier Trägerschaft zur Meldung an das Schulamt 
zu optimieren. Zuständig ist das für die Überwachung der Schulpflicht zuständige 
Schulamt des Wohnortbezirks, in dem die betroffene Schülerin oder der betroffene 
Schüler wohnhaft oder zuletzt wohnhaft gewesen ist. Zum anderen (Satz 2) sollen 
die bezirklichen Schulträger bei der Bewältigung der schulorganisatorischen Aufgabe 
im Rahmen der Aufnahmeverfahren unterstützt werden. In der Vergangenheit wurde 
die Planung dadurch erschwert, dass sich Schülerinnen und Schüler parallel sowohl 
an öffentlichen Schulen, als auch an Schulen in freier Trägerschaft beworben haben 
und der öffentliche Schulträger erst spät oder gar nicht erfahren hat, dass diese Be-
werberinnen und Bewerber bereits an einer Schule in freier Trägerschaft aufgenom-
men worden sind. Das hat dazu geführt, dass Schulplätze in nicht unerheblichem 
Umfang bis zum Schuljahresbeginn für Schülerinnen und Schüler vorgehalten wur-
den, die sich bereits für den Besuch der Schule in freier Trägerschaft entschieden 
hatten. Dadurch sind teilweise unterbelegte Klassen entstanden. 
Künftig haben daher Schulträger von Ersatzschulen in freier Trägerschaft das für die 
jeweilige Schülerin oder den jeweiligen Schüler zuständige Schulamt des Wohnort-
bezirks über die Aufnahme zu informieren. Die Frist, bis zu der die Meldung zu erfol-
gen hat, wird jährlich durch die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung 
festgelegt und den Schulträgern mitgeteilt.  
 
Nummer 27: 
Die Regelung für sogenannte bewährte Schulträger bleibt erhalten. Für berufliche 
Ersatzschulen wird die Regelung aus Gründen der Qualitätssicherung dahingehend 
geändert, dass ein Anspruch auf Zuschuss voraussetzt, dass die neue Schule neben 
derselben Schulart auch demselben Berufsfeld angehören muss. Alle artverwandten 
Berufe sind in Berufsfelder zusammengefasst. In Berlin gibt es 13 Berufsfelder. Diese 
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sind: Wirtschaft und Verwaltung; Metalltechnik; Elektrotechnik; Bautechnik; Holztech-
nik; Mode und Bekleidung; Chemie, Physik und Biologie; Druck- und Medientechnik; 
Farbtechnik und Raumgestaltung; Körperpflege; Ernährung, Hauswirtschaft und 
Gastgewerbe; Agrarwirtschaft; Sozialwesen. 
 
Mit Sinn und Zweck der „Bewährten-Träger-Regelung“ ist es nicht vereinbar, wenn 
sich private Schulgründungsinitiativen formal unter das „Dach“ eines bewährten 
Schulträgers begeben, von dem sie sich nach Beendigung der Aufbauphase und 
dem Beginn der vollumfänglichen Finanzierung nach § 101 Absatz 2 Satz 1 rechtlich 
wieder trennen. Daher wird eine gesetzliche Rückzahlungsverpflichtung geschaffen. 
Danach muss der bewährte Schulträger die – abweichend von der jeweiligen Warte-
frist (3 Jahre bzw. bei Grundschulen 5 Jahre) – gewährten Zuschüsse zurückzahlen, 
sofern die neu gegründete Ersatzschule den Schulträger wechselt, bevor nicht zu-
mindest die Dauer der zweifachen Wartefrist verstrichen ist. Der Zeitraum der zwei-
fachen Wartefrist (6 Jahre bzw. 10 Jahre) ist vor diesem Hintergrund angemessen. 
Nicht von der Rückzahlungsverpflichtung erfasst werden Schulträgerwechsel, die aus 
rechtlichen Gründen geboten sind, z.B., weil der Schulträger verpflichtet ist, eine an-
dere Rechtsform zu wählen (vgl. Kammergericht Berlin, Beschluss vom 18. Januar 
2011 – 25 W 14/10-). Dem bisherigen Schulträger obliegt der Nachweis für die Grün-
de, die zu dem Schulträgerwechsel geführt haben. 
 
Nummer 28: 
Mit der Anerkennung einer Ergänzungsschule wird die Berechtigung verbunden, die 
Berufsbezeichnung mit dem Zusatz „staatlich anerkannt“ zu versehen. Derzeit bean-
tragen von der Bundesagentur für Arbeit zertifizierte Weiterbildungsträger Anerken-
nungen nach § 103 zeitgleich mit der Einrichtung der Maßnahme. Anzeige und Aner-
kennung fallen zeitlich zusammen. Mit der Einführung eines zweistufigen Verfahrens 
(zuerst Anzeige und nach zwei Jahren die Anerkennung) kann – analog zu der Ge-
nehmigung und Anerkennung bei Ersatzschulen – die Prüfung des öffentlichen Inte-
resses und der Vergleichbarkeit des Umfangs und der Anforderungen der Ausbildung 
mit einer staatlichen schulischen Ausbildung qualitativ optimiert werden, weil die Prü-
fung der Anerkennungsvoraussetzungen nicht mehr nur nach Aktenlage erfolgt, son-
dern auch die tatsächliche Umsetzung und der Unterrichtsbetrieb in den Blick ge-
nommen werden können.  
 
Nummer 29: 
An der Nelson-Mandela-Schule (Staatliche Internationale Schule Berlin – SISB) wer-
den Schülerinnen und Schüler verschiedener Nationalitäten, die sich in der Regel nur 
vorübergehend in Berlin aufhalten, gemeinsam durchgängig zweisprachig (deutsch-
englisch) unterrichtet, wobei internationale Inhalte besonders berücksichtigt werden. 
Die Schülerinnen und Schüler stammen häufig aus sogenannten hochmobilen Fami-
lien oder sind Kinder von Angehörigen des Auswärtigen Amtes. Neben den Ab-
schlüssen der Sekundarstufe I und der Allgemeinen Hochschulreife kann an der 
Schule das International Baccalaureate (IB) als internationaler Abschluss erworben 
werden. Dieses staatliche schulische Angebot nimmt eine besondere Stellung in der 
Berliner Bildungslandschaft ein und trägt dem mit der Hauptstadtfunktion einherge-
henden Zuzug von Familien mit internationalem Hintergrund Rechnung. So ist in den 
vergangenen drei Jahren die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die sich um eine 
Aufnahme in die Jahrgangsstufen sieben bis zehn beworben haben, um mehr als 
dreißig Prozent gestiegen. Die Schule wird von Erziehungsberechtigten aus allen 
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Berliner Bezirken ausgewählt. Vor diesem Hintergrund ist die Umwandlung in eine 
zentral verwaltete Schule geboten.  
Dies hat zur Folge, dass nicht mehr der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf die für die 
Verwaltung der äußeren Schulangelegenheiten dieser Schule zuständige Schulbe-
hörde ist, sondern die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung. 
 
Nummer 30: 
Bislang war die Anzahl der Stellvertreterinnen oder Stellvertreter je Gremienmitglied 
nicht begrenzt. Die Erfahrung hat allerdings gezeigt, dass eine größere Anzahl von 
Stellvertreterinnen oder Stellvertretern zu organisatorischen Problemen, insbesonde-
re in den Bezirks- und Landesgremien führt, weil die Stellvertreterinnen und Stellver-
treter nicht nur – wie gesetzlich vorgesehen - als Abwesenheitsvertretung handeln, 
sondern vielfach neben dem stimmberechtigten Gremienmitglied an den jeweiligen 
Sitzungen teilnehmen. Mit der Änderung des Absatzes 2 wird die Anzahl grundsätz-
lich auf zwei Stellvertreterinnen oder Stellvertreter begrenzt. Im Hinblick auf die ge-
wählte Vorsitzende oder den gewählten Vorsitzenden eines Gremiums soll jedoch 
auch weiterhin keine maximale Anzahl der Stellvertreterinnen oder Stellvertreter fest-
gelegt, sondern lediglich sichergestellt werden, dass mindestens eine Stellvertreterin 
oder ein Stellvertreter gewählt wird.  
 
Mit der Änderung in Absatz 5 wird das Verfahren im Zusammenhang mit einer Ab-
wahl klargestellt. Es wird verdeutlicht, dass die Abwahl im Sinne eines konstruktiven 
Misstrauensvotums erfolgen muss (Abwahl nur durch Neuwahl).  
 
Nummer 31:  
Die Einführung eines Bußgeldtatbestandes im Zusammenhang mit der Nichtteilnah-
me an der verpflichtenden vorschulischen Sprachstandsfeststellung und bei Feststel-
lung eines Sprachförderbedarfs an der sich anschließenden verpflichtenden Sprach-
förderung für die Kinder, die nicht bereits eine Sprachförderung nach den Vorgaben 
des Kindertagesförderungsgesetzes erhalten, bietet neben dem Verwaltungsvollstre-
ckungsrecht – das durch die Ergänzung unberührt bleibt – ein weiteres Instrumenta-
rium zur Durchsetzung der Teilnahme an diesen Maßnahmen, die Kinder mit 
Sprachdefiziten zur Gewährleistung eines erfolgreichen Schulbeginns unterstützen. 
 
Nummer 32: 
Mit der Einfügung des § 101 Absatz 7 Satz 1 2. Teilsatz (vgl. Nummer 27) wird die 
Möglichkeit für diejenigen sogenannten bewährten Schulträger beruflicher Ersatz-
schulen verändert, abweichend von der Wartefrist bereits für die Dauer des Aufbaus 
der Schule um 15 Prozent gekürzte Zuschüsse zu erhalten, die eine neue Schule 
gründen, die nicht derselben Schulart und demselben Berufsfeld angehört. Für 
Schulträger staatlich anerkannter beruflicher Ersatzschulen, denen bereits auf der 
Grundlage des § 101 Absatz 7 (a.F.) Zuschüsse gewährt werden, wird mit Blick auf 
ihre insoweit bestehenden Vertrauensschutzbelange durch die Übergangsregelung in 
Absatz 11 sichergestellt, dass die Finanzierung für die weitere Zeit des Aufbaus der 
Schule fortgesetzt wird, wenn die Voraussetzungen auch weiterhin vorliegen.  
Für bewährte Schulträger beruflicher Ersatzschulen, die bis zum Inkrafttreten gemäß 
Artikel IV Absatz 1 des Artikelgesetzes einen entscheidungsreifen Antrag auf Bezu-
schussung der Ersatzschule gestellt haben und spätestens mit Beginn des Schuljah-
res 2014/2015 den Schulbetrieb dieser neuen Ersatzschule aufnehmen, sichert die 
Übergangsvorschrift Vertrauensschutz in der Finanzierung zu. Der Schulträger muss 
zum Zeitpunkt der Antragsteller ein solcher sein, der im Land Berlin bereits einen 
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Zuschuss für eine ohne wesentliche Beanstandungen geführte staatlich anerkannte 
Ersatzschule derselben Schulart erhält. Entscheidungsreif im Sinne der Übergangs-
regelung ist ein Antrag dann, wenn der Schulträger alles ihm Obliegende und Mögli-
che beigebracht hat, um den Antrag einer Entscheidung zuzuführen.  
 
Eine Rückzahlungsverpflichtung besteht unter dem Gesichtspunkt des Vertrauens-
schutzes nicht für bewährte Schulträger, die bereits vor dem Inkrafttreten des § 101 
Absatz 7 Satz 4 (n.F.) für eine Ersatzschule einen Anspruch auf Zuschüsse gemäß § 
101 Absatz 7 Satz 1 bis 3 (a.F.) erworben haben. 
 
 
Zu Artikel II  Gesetz zur Umwandlung der Nelson-Mandela-Schule in eine zentral 
verwaltete Schule 
 
Die Nelson-Mandela-Schule (Staatliche Internationale Schule Berlin – SISB) wird 
wegen ihrer gesamtstädtischen Bedeutung in die Trägerschaft der Hauptverwaltung 
überführt (vgl. Artikel I Nummer 29). 
 
 
Zu Artikel III  Änderung des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes 
 
Nummer 1: 
Die Änderung ergänzt die durch Art. III der Verordnung vom 4. April 2012 (GVBl. 
121) erfolgte Einfügung des § 33 Absatz 3 der Sonderpädagogikverordnung. 
 
Nummer 2: 
Es handelt sich um eine Anpassung im Hinblick auf die Überführung der Nelson-
Mandela-Schule (Staatliche Internationale Schule Berlin – SISB) in die zentrale Trä-
gerschaft aufgrund von Artikel II sowie um eine Vereinheitlichung der Bezeichnung. 
Die Übernahme der Trägerschaft der Nelson-Mandela-Schule durch die für das 
Schulwesen zuständige Senatsverwaltung erfolgt vor dem Hintergrund der gesamt-
städtischen Bedeutung der Schule (vgl. Begründung zu Artikel I Nummer 29). 
 
 
Zu Artikel IV  Inkrafttreten 
 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Dieses wird in Absatz 1 grund-
sätzlich auf den Tag nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Ber-
lin festgelegt. Abweichend davon treten Artikel I Nummer 29, Artikel II und Artikel III 
Nummer 2, welche die Überführung der Schule in zentrale Trägerschaft betreffen, 
aus haushaltsrechtlichen Gründen zum Zeitpunkt der Überführung der Schule am 1. 
Januar 2014 in Kraft (Absatz 2). Des Weiteren (Absatz 3) wird als Zeitpunkt des In-
krafttretens für die in Artikel I Nummer 11 vorgenommenen Änderungen der 1. Feb-
ruar 2014 bestimmt. Damit wird gewährleistet, dass sie für das im Februar 2014 be-
ginnende Aufnahmeverfahren in die Jahrgangsstufe 7 greifen. 
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B. Rechtsgrundlage:  


 Art. 59 Absatz 2 Verfassung von Berlin 
 
C. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunterneh-


men: 
 


 Keine 


 
D. Gesamtkosten:  


Die Änderung des § 20 (Artikel I Nummer 3) verursacht keinen stellenplanmäßi-
gen und finanziellen Mehrbedarf. Mit der Möglichkeit der Erweiterung der Schul-
anfangsphase auf die Jahrgangsstufen 1 bis 3 wird lediglich der Zeitpunkt der 
Entscheidung über das Verweilen um ein Schuljahr aufgeschoben.  
 
Die Einführung eines verbindlichen Beratungsgesprächs (§ 56 Absatz 3) im Rah-
men des Aufnahmeverfahrens für die weiterführenden Schulen (Artikel I Nummer 
11) hat keine finanziellen Auswirkungen. Für die Durchführung der Beratungsge-
spräche wird es keine Anrechnungs- oder Ermäßigungsstunden geben. 
 
Die Regelung, wonach künftig auch die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Schulen oder der freien Träger der Jugendhilfe der erweiterten Schul-
leitung angehören können (Artikel I Nummer 17), verursacht keinen stellenplan-
mäßigen und finanziellen Mehrbedarf.  
Bei der Umwandlung der Nelson-Mandela-Schule (Staatliche Internationale Schu-
le Berlin – SISB) in zentrale Trägerschaft wird im Grundsatz von Kostenneutralität 
ausgegangen.  


 
E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg:  


 Keine. 
 
F. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung: 


 
Die Umwandlung der Nelson-Mandela-Schule (Staatliche Internationale Schule – 
SISB) in eine zentral verwaltete Schule gemäß Artikel I Nummer 29 und Artikel II 
ist weitgehend kostenneutral. Gesondert zu betrachten sind die finanziellen Aus-
wirkungen, welche sich daraus ergeben, dass beabsichtigt ist, die Liegenschaft 
auch in das Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) zu übertragen 
und durch die Geschäftsführerin der SILB, die Berliner Immobilien Management 
GmbH (BIM), verwalten zu lassen. In dem Bezirkshaushaltsplan sind bisher nur 
vergleichbare Einnahmen und Ausgaben für die Eigenbewirtschaftung der Immo-
bilie (inkl. baulicher Unterhalt und Verwaltungskosten Immobilienmanagement) 
veranschlagt. Mit dem diesbezüglichen Inkrafttreten des Gesetzes werden zum 
1. Januar 2014 im Rahmen der Haushaltswirtschaft 2014 gemäß § 50 LHO alle 
dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin zugewiesenen Mittel und die 
vorhandenen Stellen haushaltsneutral in den Einzelplan 10 umgesetzt.  
Einzelheiten des Personalmittel-, Stellen-, Sachmittel- und Ausstattungsüber-
gangs werden im Laufe des Verfahrens zwischen den beteiligten Verwaltungen 
in Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Finanzen abgestimmt. 
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In Bezug auf den Altbau des Schulstandortes in der Pfalzburger Straße 30 sowie 
die Sporthalle sind bauliche Unterhaltungsmaßnahmen absehbar, die u.a. eine 
Fassadensanierung, die Sanierung der technischen Anlagen sowie der WC-
Bereiche in der Sporthalle umfassen. Die damit verbundenen Kosten werden im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel des Einzelplans vollständig gedeckt 
und führen somit nicht zu einer zusätzlichen Haushaltsbelastung.  
 
Die Änderung der Regelung für bewährte Schulträger von beruflichen Ersatz-
schulen (Artikel I Nummer 27) führt zu einer Minderung des Zuwachses des Zu-
schussvolumens, die nicht bezifferbar ist. 
 
Die weiteren gesetzlichen Regelungen haben keine Auswirkungen auf den 
Haushaltsplan und die Finanzplanung. 
 


  
G.  Beteiligung des Rats der Bürgermeister: 


 
Diese Vorlage hat dem Rat der Bürgermeister zur Stellungnahme (§ 14 Abs. 1 
AZG) vorgelegen. Er hat sich mit dem Inhalt einverstanden erklärt. 


 
 
 
Berlin, den 7. Januar 2014 
 
 
 


Der Senat von Berlin 
 
 
 
 
 
Klaus Wowereit      Dr. Ulrich Nußbaum 
Regierender Bürgermeister    Senator für die Senatorin für 


Bildung, Jugend und Wissen-
schaft 
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Anlage zur Senatsvorlage 
 


Gegenüberstellung der Gesetzestexte des Schulgesetzes für das Land Berlin und des 
Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes 


 
 


Schulgesetz 
Alt Neu 
§ 7 


Schulische Selbstständigkeit und Eigenver-
antwortung 


 
(1) – (5) ... 
 
(6) Zur Wahrnehmung ihrer Selbstgestaltung und 
Eigenverantwortung hat jede Schule im Rahmen 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften die 
Befugnis, die in Absatz 3 Satz 4 und Absatz 5 
genannten Mittel selbst zu bewirtschaften. Sie 
kann nicht verbrauchte Mittel in nachfolgende 
Haushaltsjahre übertragen. Einnahmen oder 
Ausgabenminderungen, die eine Schule durch 
eigenes Handeln erzielt, verbleiben ihr in voller 
Höhe.  


§ 7 
Schulische Selbstständigkeit und Eigenver-


antwortung 
 
(1) – (5) ... 
 
(6) Zur Wahrnehmung ihrer Selbstgestaltung und 
Eigenverantwortung hat jede Schule im Rahmen 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften die 
Befugnis, die in Absatz 3 Satz 4 und Absatz 5 
genannten Mittel selbst zu bewirtschaften. Hier-
bei kann sie verfügbare Mittel am Jahresende 
einer Rücklage zuführen. Einnahmen oder Aus-
gabenminderungen, die eine Schule durch eige-
nes Handeln erzielt, verbleiben ihr in voller Höhe. 


§ 19 
Ganztagsschulen, ergänzende Förderung und 


Betreuung 
 
(1) – (5) ... 
 
(6) Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufen 1 bis 6 der Primarstufe erhalten ein Ange-
bot ergänzender Förderung und Betreuung, 
wenn entsprechend § 4 Absatz 2 des Kinderta-
gesförderungsgesetzes vom 23. Juni 2005 
(GVBl. S. 322), das zuletzt durch Artikel IV des 
Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GVBl. S. 
875, 878) sowie durch Artikel II des Gesetzes 
vom 17. Dezember 2009 (GVBl. S. 848) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, ein 
Bedarf für eine solche Förderung und Betreuung 
besteht. Satz 1 gilt auch für Schülerinnen und 
Schüler an Schulen mit sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ bis 
zum Ende der Abschlussstufe sowie für Schüle-
rinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt 
„Autistische Behinderung“ an Auftragsschulen bis 
zum Ende der Jahrgangsstufe 10. Für Schülerin-
nen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 und 
für die in Satz 2 genannten  Schülerinnen und 
Schüler wird die ergänzende Förderung und Be-
treuung auch während der Schulferien angebo-
ten; Schülerinnen und Schülern der Jahrgangs-
stufen 5 und 6 wird die ergänzende Förderung 
und Betreuung während der Schulferien angebo-
ten, wenn ein besonderer Betreuungsbedarf be-
steht. Der Betreuungsumfang soll dem Bedarf 


§ 19 
Ganztagsschulen, ergänzende Förderung und 


Betreuung 
 
(1) – (5) ... 
 
(6) Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufen 1 bis 6 der Primarstufe erhalten ein Ange-
bot ergänzender Förderung und Betreuung, 
wenn entsprechend § 4 Absatz 2 des Kinderta-
gesförderungsgesetzes vom 23. Juni 2005 
(GVBl. S. 322), das zuletzt durch Artikel IV des 
Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GVBl. S. 
875, 878) sowie durch Artikel II des Gesetzes 
vom 17. Dezember 2009 (GVBl. S. 848) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, ein 
Bedarf für eine solche Förderung und Betreuung 
besteht. Satz 1 gilt auch für Schülerinnen und 
Schüler an Schulen mit sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ bis 
zum Ende der Abschlussstufe sowie für Schüle-
rinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt 
„Autistische Behinderung“ an Auftragsschulen bis 
zum Ende der Jahrgangsstufe 10. Für Schülerin-
nen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 und 
für die in Satz 2 genannten  Schülerinnen und 
Schüler wird die ergänzende Förderung und Be-
treuung auch während der Schulferien angebo-
ten; Schülerinnen und Schülern der Jahrgangs-
stufen 5 und 6 wird die ergänzende Förderung 
und Betreuung während der Schulferien angebo-
ten, wenn ein besonderer Betreuungsbedarf be-
steht. Der Betreuungsumfang soll dem Bedarf 
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der Familie und insbesondere des Kindes ge-
recht werden. Die Bedarfsfeststellung erfolgt 
durch Bescheid des örtlich zuständigen Jugend-
amts, welches die Daten auch im Rahmen eines 
einheitlichen Verwaltungsverfahrens für die er-
gänzende Förderung und Betreuung sowie die 
Kindertagesförderung nutzen darf; die Daten sind 
nach der Beendigung der ergänzenden Förde-
rung und Betreuung zu löschen, soweit die Daten 
nicht mehr zur Abwicklung des Kostenbeteili-
gungs- oder des Finanzierungsverfahrens benö-
tigt werden. Die ergänzende Förderung und Be-
treuung wird als schulisches Angebot der zu-
ständigen Schulbehörde (§ 109 Absatz 1 Satz 1) 
durch die öffentliche Schule oder die Bereitstel-
lung von Plätzen bei Trägern der freien Jugend-
hilfe, die mit Schulen kooperieren, erbracht; im 
letztgenannten Fall wird der Betreuungsvertrag 
zwischen den Eltern und dem Träger der freien 
Jugendhilfe abgeschlossen. Die ergänzende 
Förderung und Betreuung unterliegt der Schul-
aufsicht nach diesem Gesetz, auch soweit sie 
von Trägern der freien Jugendhilfe in Kooperati-
on mit Schulen erbracht wird. Angebote ergän-
zender Förderung und Betreuung müssen hin-
sichtlich der Einrichtung und der Personalaus-
stattung den pädagogischen und gesundheitli-
chen Anforderungen an die Betreuung von Kin-
dern entsprechen. Können die Zeiten der ergän-
zenden Förderung und Betreuung an der Schule 
den Betreuungsbedarf nicht abdecken oder liegt 
der Bedarf außerhalb der angebotenen Zeiten, 
kann im Einzelfall zusätzliche Betreuung bewilligt 
werden. Hierzu kann das Angebot an Kinderta-
gespflegestellen gemäß den Vorgaben des Kin-
dertagesförderungsgesetzes genutzt werden. Die 
Teilnahme an der ergänzenden Förderung und 
Betreuung sowie an zusätzlichen Betreuungsan-
geboten ist freiwillig und entgeltpflichtig. Die Kos-
tenbeteiligung richtet sich nach dem Tages-
betreuungskostenbeteiligungsgesetz vom 28. 
August 2001 (GVBl. S. 494, 576), das zuletzt 
durch Artikel I des Gesetzes vom 17. Dezember 
2009 (GVBl. S. 848) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung; § 26 des Kinderta-
gesförderungsgesetzes findet entsprechende 
Anwendung. Schülerinnen und Schüler aus dem 
Land Brandenburg können im Rahmen freier 
Kapazitäten ergänzende Förderung und Betreu-
ung erhalten, wenn vom Leistungsverpflichteten 
ein Betreuungsbedarf festgestellt und die Kos-
tenübernahme erklärt wurde. 


(7) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere zur Aus-
gestaltung der ergänzenden Förderung und Be-
treuung, der außerunterrichtlichen Förderung und 
Betreuung sowie des Ganztagsbetriebs an der 
Ganztagsschule der Primarstufe durch Rechts-
verordnung zu regeln, insbesondere  


1. das Verfahren der Anmeldung, der Bedarfs-


der Familie und insbesondere des Kindes ge-
recht werden. Die Bedarfsfeststellung erfolgt 
durch Bescheid des örtlich zuständigen Jugend-
amts, welches die Daten auch im Rahmen eines 
einheitlichen Verwaltungsverfahrens für die er-
gänzende Förderung und Betreuung sowie die 
Kindertagesförderung nutzen darf; die Daten sind 
nach der Beendigung der ergänzenden Förde-
rung und Betreuung zu löschen, soweit die Daten 
nicht mehr zur Abwicklung des Kostenbeteili-
gungs- oder des Finanzierungsverfahrens benö-
tigt werden. Die ergänzende Förderung und Be-
treuung wird als schulisches Angebot der zu-
ständigen Schulbehörde (§ 109 Absatz 1 Satz 1) 
durch die öffentliche Schule oder die Bereitstel-
lung von Plätzen bei Trägern der freien Jugend-
hilfe, die mit Schulen kooperieren, erbracht; im 
letztgenannten Fall wird der Betreuungsvertrag 
zwischen den Eltern und dem Träger der freien 
Jugendhilfe abgeschlossen. Die ergänzende 
Förderung und Betreuung unterliegt der Schul-
aufsicht nach diesem Gesetz, auch soweit sie 
von Trägern der freien Jugendhilfe in Kooperati-
on mit Schulen erbracht wird. Angebote ergän-
zender Förderung und Betreuung müssen hin-
sichtlich der Einrichtung und der Personalaus-
stattung den pädagogischen und gesundheitli-
chen Anforderungen an die Betreuung von Kin-
dern entsprechen. Können die Zeiten der ergän-
zenden Förderung und Betreuung an der Schule 
den Betreuungsbedarf nicht abdecken oder liegt 
der Bedarf außerhalb der angebotenen Zeiten, 
kann im Einzelfall zusätzliche Betreuung bewilligt 
werden. Hierzu kann das Angebot an Kinderta-
gespflegestellen gemäß den Vorgaben des Kin-
dertagesförderungsgesetzes genutzt werden. Die 
Teilnahme an der ergänzenden Förderung und 
Betreuung sowie an zusätzlichen Betreuungsan-
geboten ist freiwillig und entgeltpflichtig. Die Kos-
tenbeteiligung richtet sich nach dem Tages-
betreuungskostenbeteiligungsgesetz vom 28. 
August 2001 (GVBl. S. 494, 576), das zuletzt 
durch Artikel I des Gesetzes vom 17. Dezember 
2009 (GVBl. S. 848) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung; § 26 Absatz 1 Satz 4 
des Kindertagesförderungsgesetzes findet ent-
sprechende Anwendung. Schülerinnen und 
Schüler aus dem Land Brandenburg können im 
Rahmen freier Kapazitäten ergänzende Förde-
rung und Betreuung erhalten, wenn vom Leis-
tungsverpflichteten ein Betreuungsbedarf festge-
stellt und die Kostenübernahme erklärt wurde. 


(7) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere zur Aus-
gestaltung der ergänzenden Förderung und Be-
treuung, der außerunterrichtlichen Förderung und 
Betreuung sowie des Ganztagsbetriebs an der 
Ganztagsschule durch Rechtsverordnung zu 
regeln, insbesondere  


1. das Verfahren der Anmeldung, der Bedarfs-
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prüfung und Aufnahme einschließlich der 
Vorgaben für Abschluss und Inhalt der Be-
treuungsverträge für die ergänzende Förde-
rung und Betreuung,  


2. das Verfahren über den Nachweis von freien 
Plätzen der ergänzenden Förderung und Be-
treuung bei mit Schulen kooperierenden Trä-
gern der freien Jugendhilfe,  


3. die Voraussetzungen, unter denen Schüle-
rinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 
und 6 in die ergänzende Förderung und Be-
treuung während der Schulferien aufgenom-
men werden,  


4. die Finanzierung der Leistungen der Träger 
der freien Jugendhilfe und von Angeboten im 
Rahmen von Tagespflegestellen nach dem 
Kindertagesförderungsgesetz (Absatz 6 Satz 
11), 


5. die Finanzierung der ergänzenden Förderung 
und Betreuung und die Finanzierung der 
Kosten, die an Schulen in freier Trägerschaft 
in der Zeit der verlässlichen Halbtagsgrund-
schule für außerunterrichtliche Betreuung 
und Förderung entstehen,  


6. die personellen, organisatorischen, baulichen 
und räumlichen Anforderungen an die ergän-
zende Förderung und Betreuung,  


7. das Verfahren bei der Genehmigung von 
Angeboten der ergänzenden Förderung und 
Betreuung, die in Schulen in freier Träger-
schaft oder von Trägern der freien Jugendhil-
fe erbracht werden,  


8. die Voraussetzungen, unter denen zur Ge-
währleistung einer bedarfsgerechten Betreu-
ung von dem Aufnahmeverfahren nach den 
§§ 54 und 55a abgewichen werden kann und 
die betroffenen Schülerinnen und Schüler ei-
ner anderen Schule zugewiesen werden 
können,  


9. die erforderliche Personalausstattung für das 
pädagogische Personal entsprechend dem 
Aufgabeninhalt, dem Aufgabenumfang und 
der Aufgabenintensität; hierbei soll für das 
pädagogische Fachpersonal grundsätzlich 
eine Ausstattung von 39 Wochenarbeitsstun-
den für jeweils 22 Kinder zuzüglich Personal-
zuschläge, die in Art und Höhe mindestens 
den Personalzuschlägen nach § 11 Absatz 2 
Nr. 3 Buchstabe b und c des Kindertagesför-
derungsgesetzes entsprechen, zugrunde ge-
legt werden,  


10. Festlegungen über die Planung und das sta-
tistische Erfassungsverfahren einschließlich 
der Einführung und Durchführung eines be-
zirksübergreifenden IT-gestützten Planungs-, 
Nachweis-, Finanzierungs- und Kostenbetei-
ligungsverfahrens sowie der Regelungen 


prüfung und Aufnahme einschließlich der 
Vorgaben für Abschluss und Inhalt der Be-
treuungsverträge für die ergänzende Förde-
rung und Betreuung,  


2. das Verfahren über den Nachweis von freien 
Plätzen der ergänzenden Förderung und Be-
treuung bei mit Schulen kooperierenden Trä-
gern der freien Jugendhilfe,  


3. die Voraussetzungen, unter denen Schüle-
rinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 
und 6 in die ergänzende Förderung und Be-
treuung während der Schulferien aufgenom-
men werden,  


4. die Finanzierung der Leistungen der Träger 
der freien Jugendhilfe und von Angeboten im 
Rahmen von Tagespflegestellen nach dem 
Kindertagesförderungsgesetz (Absatz 6 Satz 
10), 


5. die Finanzierung der ergänzenden Förderung 
und Betreuung und die Finanzierung der 
Kosten, die an Schulen in freier Trägerschaft 
in der Zeit der verlässlichen Halbtagsgrund-
schule für außerunterrichtliche Betreuung 
und Förderung entstehen,  


6. die personellen, organisatorischen, baulichen 
und räumlichen Anforderungen an die ergän-
zende Förderung und Betreuung,  


7. das Verfahren bei der Genehmigung von 
Angeboten der ergänzenden Förderung und 
Betreuung, die in Schulen in freier Träger-
schaft oder von Trägern der freien Jugendhil-
fe erbracht werden,  


8. die Voraussetzungen, unter denen zur Ge-
währleistung einer bedarfsgerechten Betreu-
ung von dem Aufnahmeverfahren nach den 
§§ 54 und 55a abgewichen werden kann und 
die betroffenen Schülerinnen und Schüler ei-
ner anderen Schule zugewiesen werden 
können,  


9. die erforderliche Personalausstattung für das 
pädagogische Personal entsprechend dem 
Aufgabeninhalt, dem Aufgabenumfang und 
der Aufgabenintensität für die ergänzende 
Förderung und Betreuung; hierbei soll für das 
pädagogische Fachpersonal grundsätzlich 
eine Ausstattung von 39 Wochenarbeitsstun-
den für jeweils 22 Kinder zuzüglich Personal-
zuschläge, die in Art und Höhe mindestens 
den Personalzuschlägen nach § 11 Absatz 2 
Nr. 3 Buchstabe b und c des Kindertagesför-
derungsgesetzes entsprechen, zugrunde ge-
legt werden,  


10. Festlegungen über die Planung und das sta-
tistische Erfassungsverfahren einschließlich 
der Einführung und Durchführung eines be-
zirksübergreifenden IT-gestützten Planungs-, 
Nachweis-, Finanzierungs- und Kostenbetei-
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11. zum Ganztagsbetrieb, insbesondere zu Or-
ganisation und Verbindlichkeit des Angebots 
sowie zum Mittagessen. 


 


ligungsverfahrens sowie der Regelungen 
über Art und Umfang der Daten, ihre Verar-
beitung in Dateien und auf sonstigen Daten-
trägern, ihre Löschung, ihre Übermittlung und 
die Datensicherung. 


11. zu Organisation und Verbindlichkeit des 
Ganztagsangebots, zu den personellen An-
forderungen sowie zum Mittagessen. 


 
§ 20  


Grundschule 


(1) Die Grundschule vermittelt die allgemeinen 
Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten gemein-
sam für alle Schülerinnen und Schüler mit unter-
schiedlichen Lernausgangslagen und Lernfähig-
keiten. Sie entwickelt die Grundlagen für das 
selbstständige Denken, Lernen, Handeln und 
Arbeiten sowie die für das menschliche Mitein-
ander notwendige soziale Kompetenz. Die 
Grundschule vermittelt eine grundlegende Bil-
dung durch vorfachlichen, fachlichen, fachüber-
greifenden und fächerverbindenden Unterricht 
und führt die Schülerinnen und Schüler zum wei-
terführenden Lernen in der Sekundarstufe I. Sie 
umfasst die Schulanfangsphase (Jahrgangsstu-
fen 1 und 2) und die Jahrgangsstufen 3 bis 6. 


 


 


 


(2) ... 


 


(3) Die Schulanfangsphase ist eine pädagogi-
sche Einheit; ein Aufrücken von der ersten in die 
zweite Jahrgangsstufe entfällt. Schülerinnen und 
Schüler, die die Lern- und Entwicklungsziele der 
Schulanfangsphase erreicht haben, können auf 
Antrag der Erziehungsberechtigten vorzeitig in 
die Jahrgangsstufe 3 aufrücken. Schülerinnen 
und Schüler, die am Ende der Schulanfangspha-
se die Lern- und Entwicklungsziele noch nicht 
erreicht haben, können auf Beschluss der Klas-
senkonferenz (§ 59 Abs. 4) oder auf Antrag der 
Erziehungsberechtigten (§ 59 Abs. 5) ein zusätz-
liches Schuljahr in der Schulanfangsphase ver-
bleiben, ohne dass dieses Schuljahr auf die Er-
füllung der allgemeinen Schulpflicht angerechnet 
wird. 


(4) – (8) ... 


§ 20  
Grundschule 


(1) Die Grundschule vermittelt die allgemeinen 
Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten gemein-
sam für alle Schülerinnen und Schüler mit unter-
schiedlichen Lernausgangslagen und Lernfähig-
keiten. Sie entwickelt die Grundlagen für das 
selbstständige Denken, Lernen, Handeln und 
Arbeiten sowie die für das menschliche Mitein-
ander notwendige soziale Kompetenz. Die 
Grundschule vermittelt eine grundlegende Bil-
dung durch fachlichen, fachübergreifenden und 
fächerverbindenden Unterricht und führt die 
Schülerinnen und Schüler zum weiterführenden 
Lernen in der Sekundarstufe I. Sie umfasst die 
Schulanfangsphase (in der Regel Jahrgangsstu-
fen 1 und 2) und die weiteren Jahrgangsstufen 
bis zur Jahrgangsstufe 6. An Grundschulen, die 
die Jahrgangsstufen 1 bis 3 jahrgangsübergrei-
fend verbinden, kann die Schulkonferenz mit 
einer Mehrheit vom zwei Dritteln ihrer stimmbe-
rechtigten Mitglieder beschließen, die Schulan-
fangsphase um Jahrgangsstufe 3 zu erweitern. 


(2) ... 


 


(3) Die Schulanfangsphase ist eine pädagogi-
sche Einheit, innerhalb derer ein Aufrücken ent-
fällt. Schülerinnen und Schüler, die die Lern- und 
Entwicklungsziele der Schulanfangsphase er-
reicht haben, können auf Antrag der Erziehungs-
berechtigten vorzeitig aufrücken. Schülerinnen 
und Schüler, die am Ende der Schulanfangspha-
se die Lern- und Entwicklungsziele noch nicht 
erreicht haben, können auf Beschluss der Klas-
senkonferenz (§ 59 Abs. 4) oder auf Antrag der 
Erziehungsberechtigten (§ 59 Abs. 5) ein zusätz-
liches Schuljahr in der Schulanfangsphase ver-
bleiben, ohne dass dieses Schuljahr auf die Er-
füllung der allgemeinen Schulpflicht angerechnet 
wird. 


(4) – (8) ... 


§ 28  
Gymnasiale Oberstufe 


(1) – (5) ... 
 
(2) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere zur Aus-


§ 28  
Gymnasiale Oberstufe 


(1) – (5) ... 
 
(2) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere zur Aus-
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gestaltung der gymnasialen Oberstufe durch 
Rechtsverordnung zur regeln, insbesondere, 
1. – 10. ... 
 


gestaltung der gymnasialen Oberstufe durch 
Rechtsverordnung zur regeln, insbesondere, 
1. – 10. ... 
11. die Voraussetzungen, einschließlich einer 


Probezeit, für den Übergang in die gymnasia-
le Oberstufe und den Erwerb eines dem mitt-
leren Schulabschluss gleichwertigen Ab-
schlusses nach einem Auslandsaufenthalt in 
der Jahrgangsstufe 10. 


 
§ 29 


Berufschule 
(1) – (5) ... 
 
(6) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere über die 
Berufsschule durch Rechtsverordnung zu regeln, 
insbesondere 
1. – 5. ... 
6.  die Voraussetzungen zum Erwerb der Fach-
hochschulreife in doppelt qualifizierten Bildungs-
gängen (§ 33).  
 


§ 29 
Berufschule 


(1) – (5) ... 
 
(6) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere über die 
Berufsschule durch Rechtsverordnung zu regeln, 
insbesondere 
1. – 5. ... 
6.  die Voraussetzungen zum Erwerb der Fach-
hochschulreife sowie der fachgebundenen und 
allgemeinen Hochschulreife in doppelt qualifizier-
ten Bildungsgängen (§ 33).  
 


§ 30 
Berufsfachschule 


(1) – (4) ... 
 
(5) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere über die 
Bildungsgänge der Berufsfachschule durch 
Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere, 
1. – 6. ... 
7.  die Voraussetzungen zum Erwerb der Fach-


hochschulreife in doppelt qualifizierenden 
Bildungsgängen (§ 33)  


8. – 9. ... 
 


§ 30 
Berufsfachschule 


(1) – (4) ... 
 
(5) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere über die 
Bildungsgänge der Berufsfachschule durch 
Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere, 
1. – 6. ... 
7.  die Voraussetzungen zum Erwerb der Fach-


hochschulreife sowie der fachgebundenen 
und allgemeinen Hochschulreife in doppelt 
qualifizierenden Bildungsgängen (§ 33)  


8. – 9. ... 
 


§ 31  
Fachoberschule 


(1) – (3) ... 
 
(4) die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere über die 
Bildungsgänge der Fachoberschule durch 
Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere  
1. – 5. ... 
6. die Voraussetzungen für den Erwerb der 


erweiterten Berufsbildungsreife und des mitt-
leren Schulabschlusses; dabei können Ab-
weichungen von § 21 Absatz 2 vorgesehen 
werden. 


 
 


§ 31  
Fachoberschule 


(1) – (3) ... 
 
(4) die für das Schulwesen zuständie Senatsver-
waltung wird ermächtigt, das Nähere über die 
Bildungsgänge der Fachoberschule durch 
Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere  
1. – 5. ... 
6. die Voraussetzungen für den Erwerb der 


erweiterten Berufsbildungsreife und des mitt-
leren Schulabschlusses; dabei können Ab-
weichungen von § 21 Absatz 2 vorgesehen 
werden, 


7. die Voraussetzungen zum Erwerb der fach-
gebundenen und allgemeinen Hochschulreife 
in doppelt qualifizierenden Bildungsgängen 
(§ 33). 


 
§ 34 


Fachschule 
(1) – (2) ... 


§ 34 
Fachschule 


(1) – (2) ... 
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(3) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere über die 
Studiengänge der Fachschule durch Rechtsver-
ordnung zu regeln, insbesondere 
1. – 5. ... 
6.  die Voraussetzungen zum Erwerb der Fach-
hochschulreife in doppelt qualifizierenden Bil-
dungsgängen (§ 33). 
 


 
(3) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere über die 
Studiengänge der Fachschule durch Rechtsver-
ordnung zu regeln, insbesondere 
1. – 5. ... 
6. die Voraussetzungen zum Erwerb der Fach-


hochschulreife sowie der fachgebundenen 
und allgemeinen Hochschulreife in doppelt 
qualifizierenden Bildungsgängen (§ 33). 


 
§ 40 


Einrichtungen des Zweiten Bildungswegs 
zum nachträglichen Erwerb allgemein bilden-


der und beruflicher Abschlüsse 
(1) .... 
 
(2) die Kollegs (Volkshochschul-Kollegs und Ber-
lin-Kolleg) führen nicht berufstätige Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer im Tagesunterricht, die 
Abendgymnasien führen berufstätige Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer im Abendunterricht zur 
allgemeinen Hochschulreife. Der Bildungsgang 
an den Kollegs und Abendgymnasien gliedert 
sich in eine einjährige Einführungsphase und 
eine sich anschließende zweijährige Qualifikati-
onsphase. § 28 Abs. 6 und 8 gilt entsprechend 
mit der Maßgabe, dass 
1. in der Einführungsphase auch der unter-


schiedliche Stand der Kenntnisse und Fähig-
keiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
einander angeglichen werden soll, 


2. bei der Festlegung der zu wählenden Fächer 
und Kurse Alter und Berufserfahrung der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemes-
sen zu berücksichtigen sind und  


3. für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die 
beim Eintritt in ein Kolleg oder ein Abend-
gymnasium nicht über hinreichende Sprach-
kenntnisse verfügen, besondere fremd-
sprachliche Unterrichtsverpflichtungen vor-
zusehen sind. 


 
Wer in die Qualifikationsphase versetzt wird, 
erwirbt einen dem mittleren Schulabschluss 
gleichwertigen Abschluss. 
 
(3) – (6) ... 
 


§ 40 
Einrichtungen des Zweiten Bildungswegs 


zum nachträglichen Erwerb allgemein bilden-
der und beruflicher Abschlüsse 


(1) .... 
 
(2) die Kollegs (Volkshochschul-Kollegs und Ber-
lin-Kolleg) führen nicht berufstätige Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer im Tagesunterricht, die 
Abendgymnasien führen berufstätige Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer im Abendunterricht zur 
allgemeinen Hochschulreife. Der Bildungsgang 
an den Kollegs und Abendgymnasien gliedert 
sich in eine einjährige Einführungsphase und 
eine sich anschließende zweijährige Qualifikati-
onsphase. § 28 Absatz 4 und 6 gilt entsprechend 
mit der Maßgabe, dass 
1. in der Einführungsphase auch der unter-


schiedliche Stand der Kenntnisse und Fähig-
keiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
einander angeglichen werden soll, 


2. bei der Festlegung der zu wählenden Fächer 
und Kurse Alter und Berufserfahrung der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemes-
sen zu berücksichtigen sind und  


3. für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die 
beim Eintritt in ein Kolleg oder ein Abend-
gymnasium nicht über hinreichende Sprach-
kenntnisse verfügen, besondere fremd-
sprachliche Unterrichtsverpflichtungen vor-
zusehen sind. 


 
Wer in die Qualifikationsphase versetzt wird, 
erwirbt einen dem mittleren Schulabschluss 
gleichwertigen Abschluss. 
 
(3) – (6) ... 
 


§ 55 
Sprachstandsfeststellung und Sprachförde-


rung 
(1) – (3) ... 
 
(4) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen 
die Verpflichtung zur Teilnahme  
1. am Sprachstandsfeststellungsverfahren so-


wie 
2. an der vorschulischen Sprachförderung 
 
haben keine aufschiebende Wirkung.  


§ 55 
Sprachstandsfeststellung und Sprachförde-


rung 
(1) – (3) ... 
 
(4) Die Erziehungsberechtigten verantworten die 
Teilnahme ihres Kindes am Sprachstandsfest-
stellungsverfahren und bei festgestelltem 
Sprachförderbedarf an der vorschulischen 
Sprachförderung. Widerspruch und Anfechtungs-
klage gegen die Verpflichtung zur Teilnahme  
1. am Sprachstandsfeststellungsverfahren so-
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 wie 
2. an der vorschulischen Sprachförderung 
 
haben keine aufschiebende Wirkung.  


 
§ 56  


Übergang in die Sekundarstufe I 
(1) – (2) ... 
 
(3) Die Erziehungsberechtigten sind bei ihrer 
Entscheidung nach Absatz 1 Satz 1 nicht an die 
Förderprognose der Grundschule gebunden. Sie 
ist der weiterführenden Schule bei der Anmel-
dung des Kindes vorzulegen.  
 
 
 
 
 
 
 
(4) – (5) ... 
 
(6) Überschreitet die Zahl der Anmeldungen für 
eine Schule deren Aufnahmekapazität, so richtet 
sich die Aufnahme nach folgendem Verfahren:  


1. Im Umfang von bis zu 10 Prozent der vor-
handenen Schulplätze sind Schülerinnen und 


Schüler durch die Schulleiterin oder den 
Schulleiter im Einvernehmen mit der zustän-
digen Schulbehörde vorrangig zu berücksich-


tigen, wenn Umstände vorliegen, die den Be-
such einer anderen als der gewünschten 
Schule unzumutbar erscheinen lassen (be-


sondere Härtefälle). Soweit diese Schulplät-
ze nicht als besondere Härtefälle vergeben 
werden, erfolgt die Aufnahme nach Nr. 2.  


2. Mindestens 60 Prozent der Schulplätze wer-
den nach Aufnahmekriterien vergeben, die 
von der Schule unter Berücksichtigung des 


Schulprogramms festgelegt werden. Zur 
Feststellung, ob eine Schülerin oder ein 
Schüler die Aufnahmekriterien der Schule er-


füllt, ist ein Verfahren für die Aufnahme 
durchzuführen. Die Grundlagen der Aufnah-
meentscheidung sind zu dokumentieren. Die 


Aufnahmekriterien und die Gestaltung des 
Verfahrens für die Aufnahme unterliegen der 
Genehmigung durch die Schulaufsichtsbe-


hörde, hinsichtlich der Aufnahmekriterien im 
Benehmen, hinsichtlich der Gestaltung des 
Verfahrens für die Aufnahme im Einverneh-


men mit der jeweils zuständigen Schulbehör-
de. 


§ 56  
Übergang in die Sekundarstufe I 


(1) – (2) ... 
 
(3) Die Erziehungsberechtigten sind bei ihrer 
Entscheidung nach Absatz 1 Satz 1 nicht an die 
Förderprognose der Grundschule gebunden. Sie 
ist der weiterführenden Schule bei der Anmel-
dung des Kindes vorzulegen. Die Erziehungsbe-
rechtigten können ihr Kind, dessen Förderprog-
nose eine durch Rechtsverordnung nach Absatz 
9 festgesetzte Durchschnittsnote erreicht oder 
überschreitet, nur dann an einem Gymnasium 
anmelden, wenn sie an einem weiteren Bera-
tungsgespräch teilgenommen haben. 
 
(4) – (5) ... 
 
(6) Überschreitet die Zahl der Anmeldungen für 
eine Schule deren Aufnahmekapazität, so richtet 
sich die Aufnahme nach folgendem Verfahren:  


1. Im Umfang von bis zu 10 Prozent der vor-
handenen Schulplätze sind Schülerinnen und 


Schüler durch die Schulleiterin oder den 
Schulleiter im Einvernehmen mit der zustän-
digen Schulbehörde vorrangig zu berücksich-


tigen, wenn Umstände vorliegen, die den Be-
such einer anderen als der gewünschten 
Schule unzumutbar erscheinen lassen (be-


sondere Härtefälle). Soweit diese Schulplät-


ze nicht als besondere Härtefälle vergeben 


werden, werden Schülerinnen und Schüler 


berücksichtigt, die die Schule gemeinsam mit 


einem im selben Haushalt lebenden Ge-


schwisterkind oder anderen Kind (Geschwis-


terkinder) besuchen werden und die im 


Rahmen der Aufnahme nach Nummer 2 nicht 


ausgewählt worden sind. Soweit nach Be-


rücksichtigung der Härtefälle und der Ge-


schwisterkinder Schulplätze unbesetzt blei-


ben, erhöht sich die Anzahl der nach Num-


mer 2 zu vergebenden Schulplätze entspre-


chend. 


2. Mindestens 60 Prozent der Schulplätze wer-


den nach Aufnahmekriterien vergeben, die 
von der Schule unter Berücksichtigung des 
Schulprogramms festgelegt werden. Zur 


Feststellung, ob eine Schülerin oder ein 
Schüler die Aufnahmekriterien der Schule er-
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3. 30 Prozent der Schulplätze werden durch 
Los vergeben.  


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 
 
(7) Kann die Schülerin oder der Schüler nicht 
gemäß dem Erstwunsch ihrer oder seiner Erzie-
hungsberechtigten in die von ihnen ausgewählte 
Schule aufgenommen werden, so wird ihren oder 
seinen Erziehungsberechtigten von der zuständi-
gen Schulbehörde eine aufnahmefähige Schule 
unter Berücksichtigung der Zweit- und Drittwün-
sche benannt. Kann die Schülerin oder der Schü-
ler auch an dieser Schule nicht aufgenommen 
werden oder nehmen die Erziehungsberechtigten 
dieses Angebot nicht wahr, so wird die Schülerin 
oder der Schüler gemäß § 54 Absatz 3 unter 
Berücksichtigung der möglichen Kapazitäten 
einer Schule der gewünschten Schulart zugewie-
sen.  
 
 
 
(8)... 
 
(9) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere über den 
Übergang und die Aufnahme in die Sekundarstu-
fe I durch Rechtsverordnung zu regeln, insbe-
sondere 
1. das Verfahren und die Kriterien für das ver-


bindliche Beratungsgespräch und die För-
derprognose der Grundschule.
 


2. die Einzelheiten der Aufnahmekriterien der 
Schule im Sinne von Absatz 6, wobei als Kri-
terien insbesondere in Betracht kommen:
 
a) Leistung und Kompetenzen,


 
b) Übereinstimmung des Leistungsbildes 


oder der sonstigen persönlichen Voraus-
setzungen der Schülerin oder des Schü-
lers mit den fachspezifischen Ausprä-
gungen des Schulprogramms,
 


c) das Ergebnis eines Auswahlgesprächs 


füllt, ist ein Verfahren für die Aufnahme 
durchzuführen. Die Grundlagen der Aufnah-


meentscheidung sind zu dokumentieren. Die 
Aufnahmekriterien und die Gestaltung des 
Verfahrens für die Aufnahme unterliegen der 


Genehmigung durch die Schulaufsichtsbe-
hörde, hinsichtlich der Aufnahmekriterien im 
Benehmen, hinsichtlich der Gestaltung des 


Verfahrens für die Aufnahme im Einverneh-
men mit der jeweils zuständigen Schulbehör-
de. 


3. 30 Prozent der Schulplätze werden durch 
Los vergeben. Soweit Geschwisterkinder 
nicht gemäß Nummer 1 und Nummer 2 be-
rücksichtigt wurden, sind sie vorrangig auf-
zunehmen. 
 


(7) Kann die Schülerin oder der Schüler nicht 
gemäß dem Erstwunsch ihrer oder seiner Erzie-
hungsberechtigten in die von ihnen ausgewählte 
Schule aufgenommen werden, so wird ihren oder 
seinen Erziehungsberechtigten von der zuständi-
gen Schulbehörde eine aufnahmefähige Schule 
unter Berücksichtigung der Zweit- und Drittwün-
sche benannt. Dabei werden Schülerinnen und 
Schüler, die im Bezirk der Schule wohnen (§ 41 
Absatz 5), vorrangig berücksichtigt. Kann die 
Schülerin oder der Schüler auch an dieser Schu-
le nicht aufgenommen werden oder nehmen die 
Erziehungsberechtigten dieses Angebot nicht 
wahr, so wird die Schülerin oder der Schüler 
gemäß § 54 Absatz 3 unter Berücksichtigung der 
möglichen Kapazitäten einer Schule der ge-
wünschten Schulart zugewiesen.  
 
(8) ... 
 
(9) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere über den 
Übergang und die Aufnahme in die Sekundarstu-
fe I durch Rechtsverordnung zu regeln, insbe-
sondere 
1. das Verfahren und die Kriterien für die För-


derprognose der Grundschule, die Festset-
zung der Durchschnittsnote nach Absatz 3 
Satz 3 und die verbindlichen Beratungsge-
spräche gemäß Absatz 2 und 3, 


2. die Einzelheiten der Aufnahmekriterien der 
Schule im Sinne von Absatz 6, wobei als Kri-
terien insbesondere in Betracht kommen:
 
a) Leistung und Kompetenzen,


 
b) Übereinstimmung des Leistungsbildes 


oder der sonstigen persönlichen Voraus-
setzungen der Schülerin oder des Schü-
lers mit den Ausprägungen des Schul-
programms, 
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oder eines anderen spezifischen Eig-
nungsfeststellungsverfahrens;  
 


 
die Anwendung der Aufnahmekriterien bei 
der Aufnahmeentscheidung sowie das Nähe-
re über das Verfahren für die Aufnahme ein-
schließlich der Eignungsfeststellung, die 
Festlegung, ob die Aufnahme unbeschadet 
von Absatz 6 Nummer 1 zunächst nach Ab-
satz 6 Nummer 2 oder Nummer 3 erfolgt, 
sowie die Besonderheiten für den Fall, dass 
es an einer Festlegung der Aufnahmekrite-
rien oder eines Verfahrens für die Aufnahme 
fehlt, 
 


3. besondere Härtefälle nach Absatz 6 Nummer 
1, 
 


4. die Besonderheiten für den altsprachlichen 
Bildungsgang. 


 
In der Rechtsverordnung ist für die Jahrgangs-
stufe 7 in Integrierten Sekundarschulen und 
Gymnasien sowie für die Jahrgangsstufe 8 in 
Integrierten Sekundarschulen eine Höchstgrenze 
von Schülerinnen und Schülern pro Lerngruppe 
festzulegen. 


c) das Ergebnis eines Auswahlgesprächs 
oder eines anderen spezifischen Eig-
nungsfeststellungsverfahrens;  
 


 
die Anwendung der Aufnahmekriterien bei 
der Aufnahmeentscheidung sowie das Nähe-
re über das Verfahren für die Aufnahme ein-
schließlich der Eignungsfeststellung, die 
Festlegung, ob die Aufnahme unbeschadet 
von Absatz 6 Nummer 1 zunächst nach Ab-
satz 6 Nummer 2 oder Nummer 3 erfolgt, 
sowie die Besonderheiten für den Fall, dass 
es an einer Festlegung der Aufnahmekrite-
rien oder eines Verfahrens für die Aufnahme 
fehlt, 
 


3. besondere Härtefälle nach Absatz 6 Nummer 
1, 
 


4. die Besonderheiten für den altsprachlichen 
Bildungsgang. 


 
In der Rechtsverordnung ist für die Jahrgangs-
stufe 7 in Integrierten Sekundarschulen und 
Gymnasien sowie für die Jahrgangsstufe 8 in 
Integrierten Sekundarschulen eine Höchstgrenze 
von Schülerinnen und Schülern pro Lerngruppe 
festzulegen. 


§ 57 
Aufnahme in die beruflichen Schulen und die 


Einrichtungen des Zweiten Bildungswegs 
(1) Für die Aufnahme in Schularten gemäß § 17 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe b bis e und Nr. 5 
ist neben dem Wunsch der Erziehungsberechtig-
ten oder der volljährigen Schülerin oder des voll-
jährigen Schülers die Eignung der Schülerin oder 
des Schülers maßgebend. Übersteigt die Zahl 
der Anmeldungen für einen Bildungsgang nach 
Satz 1 die Aufnahmekapazität, wird ein Auswahl-
verfahren durchgeführt.  
 
(2) – (3) ... 
 


§ 57 
Aufnahme in die beruflichen Schulen und die 


Einrichtungen des Zweiten Bildungswegs 
(1) Für die Aufnahme in Schularten gemäß § 17 
Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe b bis f und Nr. 5 
ist neben dem Wunsch der Erziehungsberechtig-
ten oder der volljährigen Schülerin oder des voll-
jährigen Schülers die Eignung der Schülerin oder 
des Schülers maßgebend. Übersteigt die Zahl 
der Anmeldungen für einen Bildungsgang nach 
Satz 1 die Aufnahmekapazität, wird ein Auswahl-
verfahren durchgeführt.  
 
(2) – (3) ... 


§ 58 
Lernerfolgskontrollen und Zeugnisse 


(1) – (3) ... 
 


(4) In der Schulanfangsphase der Grundschule 
und der Schulen mit sonderpädagogischem För-
derschwerpunkt sowie in Schulen mit dem son-
derpädagogischen Förderschwerpunkt „Geistige 
Entwicklung“ wird der Lernerfolg der Schülerin-
nen und Schüler durch schriftliche Informationen 
zur Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwicklung 
beurteilt. Die Erziehungsberechtigten der Schüle-
rinnen und Schüler in den Jahrgangsstufen 3 und 
4 können in der Klassenelternversammlung mit 
der Mehrheit der stimmberechtigten Erziehungs-
berechtigten einer Klasse beschließen, dass der 
Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler durch 


§ 58 
Lernerfolgskontrollen und Zeugnisse 


(1) – (3) ... 
 


(4) In der Schulanfangsphase der Grundschule 
und der Schulen mit sonderpädagogischem För-
derschwerpunkt wird der Lernerfolg der Schüle-
rinnen und Schüler durch schriftliche Informatio-
nen zur Lern-, Leistungs- und Kompetenzent-
wicklung beurteilt. Die Erziehungsberechtigten 
der Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangs-
stufen 3 und 4 können in der Klassenelternver-
sammlung mit der Mehrheit der stimmberechtig-
ten Erziehungsberechtigten einer Klasse be-
schließen, dass der Lernerfolg der Schülerinnen 
und Schüler durch schriftliche Informationen zur 
Lern- und Leistungsentwicklung beurteilt wird. 
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schriftliche Informationen zur Lern- und Leis-
tungsentwicklung beurteilt wird. Abweichend von 
Satz 2 wird der Lernerfolg in Jahrgangsstufe 3 
immer durch schriftliche Informationen zur Lern- 
und Leistungsentwicklung beurteilt, wenn die 
Schulanfangsphase jahrgangsstufenübergreifend 
mit der Jahrgangsstufe 3 verbunden ist. 


(5) – (8) ... 
 


Abweichend von Satz 2 wird der Lernerfolg in 
Jahrgangsstufe 3 immer durch schriftliche Infor-
mationen zur Lern- und Leistungsentwicklung 
beurteilt, wenn die Schulanfangsphase jahr-
gangsstufenübergreifend mit der Jahrgangsstufe 
3 verbunden ist. Schülerinnen und Schüler mit 
dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 
„Geistige Entwicklung“ werden durchgängig 
durch schriftliche Informationen zur Lern- und 
Leistungsentwicklung beurteilt. 


(5) – (8) ... 
 


§ 59 
Aufrücken, Versetzung, Wiederholung, Über-


springen, Kurseinstieg 
 
(1) Grundsätzlich rücken die Schülerinnen und 
Schüler jeweils mit Beginn des neuen Schuljah-
res in die nächsthöhere Jahrgangsstufe auf. bis 
zum Abschluss der Sekundarstufe I finden Jahr-
gangsstufenwiederholungen nur in besonders 
begründeten Ausnahmefällen statt. Darüber sind 
zwischen der Schule und der Schülerin oder dem 
Schüler und ihren oder seinen Erziehungsbe-
rechtigten Bildungs- und Erziehungsvereinbarun-
gen zu schließen. In der Sekundarstufe I am 
Gymnasium, der Einführungsphase der gymna-
sialen Oberstufe und in der Fachoberschule er-
folgen Versetzungsentscheidungen.  
 
(2) – (7) ... 
 


§ 59 
Aufrücken, Versetzung, Wiederholung, Über-


springen, Kurseinstieg 
 
(1) Grundsätzlich rücken die Schülerinnen und 
Schüler jeweils mit Beginn des neuen Schuljah-
res in die nächsthöhere Jahrgangsstufe auf. bis 
zum Abschluss der Sekundarstufe I finden Jahr-
gangsstufenwiederholungen nur in besonders 
begründeten Ausnahmefällen statt. Darüber sind 
zwischen der Schule und der Schülerin oder dem 
Schüler und ihren oder seinen Erziehungsbe-
rechtigten Bildungs- und Erziehungsvereinbarun-
gen zu schließen. In der Sekundarstufe I am 
Gymnasium, der Einführungsphase der gymna-
sialen Oberstufe und in der Fachoberschule so-
wie in zweijährigen Lehrgängen gemäß § 40 
Absatz 1 erfolgen Versetzungsentscheidungen.  
 
(2) – (7) ... 
 


§ 64 
Datenverarbeitung und Auskunftsrechte 


 
(1) – (2) ... 
 
(3) Personenbezogene Daten von Schülerinnen 
und Schülern, ihren Erziehungsberechtigten, 
Lehrkräften und sonstigen schulischen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern dürfen an die in Absatz 
1 genannten Stellen sowie an anerkannte Privat-
schulen, an die Jugendbehörden und die Ju-
gendgerichtshilfe ohne die Einwilligung der oder 
des Betroffenen übermittelt werden, soweit dies 
zur rechtmäßigen Erfüllung der gesetzlichen 
Aufgaben der übermittelnden Stelle oder des 
Empfängers erforderlich ist. Die Übermittlung an 
sonstige öffentliche Stellen ist nur zulässig, wenn 
eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder eine Ein-
willigung vorliegt. Die Übermittlungsvorgänge 
sind aktenkundig zu machen.  
 
(4) – (9) ... 


§ 64 
Datenverarbeitung und Auskunftsrechte 


 
(1) – (2) ... 
 
(3) Personenbezogene Daten von Schülerinnen 
und Schülern, ihren Erziehungsberechtigten, 
Lehrkräften und sonstigen schulischen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern dürfen an die in Absatz 
1 genannten Stellen sowie an anerkannte Schu-
len in freier Trägerschaft, an die Jugendbehörden 
und die Jugendgerichtshilfe ohne die Einwilligung 
der oder des Betroffenen übermittelt werden, 
soweit dies zur rechtmäßigen Erfüllung der ge-
setzlichen Aufgaben der übermittelnden Stelle 
oder des Empfängers erforderlich ist. Die Über-
mittlung an sonstige öffentliche Stellen ist nur 
zulässig, wenn eine Rechtsvorschrift dies erlaubt 
oder eine Einwilligung vorliegt. Die Übermitt-
lungsvorgänge sind aktenkundig zu machen.  
 
(4) – (9) ... 


§ 72 
Bestellung der Schulleiterin oder des Schul-


leiters 
(1) – (2) ... 
 
(3) Die Schulkonferenz führt binnen eines Mo-


§ 72 
Bestellung der Schulleiterin oder des Schul-


leiters 
(1) – (2) ... 
 
(3) Die Schulkonferenz führt binnen eines Mo-
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nats eine Anhörung der vorgeschlagenen Be-
werberinnen und Bewerber durch. Ist nur eine 
Bewerberin oder ein Bewerber vorgeschlagen 
worden, so tritt das Recht zur Stellungnahme an 
die Stelle der Anhörung.  
 
(4) Die Schulkonferenz schlägt der Schulauf-
sichtsbehörde binnen einer Woche nach der 
Anhörung eine Bewerberin oder einen Bewerber 
vor. Sie trifft ihre Entscheidung mit den Stimmen 
von zwei Dritteln ihrer stimmberechtigten Mitglie-
der. Fasst die Schulkonferenz einen Beschluss 
nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mit der erforder-
lichen Mehrheit, wählt die Schulaufsichtsbehörde 
die Schulleiterin oder den Schulleiter aus.  
 
(5) – (7) ... 


nats eine Anhörung der vorgeschlagenen Be-
werberinnen und Bewerber durch.  
 
 
 
 
(4) Die Schulkonferenz schlägt in den Fällen des 
Absatzes 2 der Schulaufsichtsbehörde binnen 
einer Woche nach der Anhörung eine Bewerberin 
oder einen Bewerber vor. Hat die Schulauf-
sichtsbehörde nur eine Bewerberin oder einen 
Bewerber vorgeschlagen, tritt an die Stelle des 
Vorschlagsrechts das Recht zur Stellungnahme. 
Die Schulkonferenz entscheidet mit der Mehrheit 
von zwei Dritteln ihrer stimmberechtigten Mitglie-
der über den Vorschlag oder mit der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen über die Stellungnahme. 
Fasst die Schulkonferenz einen Beschluss nicht, 
nicht rechtzeitig oder nicht mit der erforderlichen 
Mehrheit, wählt die Schulaufsichtsbehörde ohne 
weitere Beteiligung der Schulkonferenz die 
Schulleiterin oder den Schulleiter aus.  
 
(5) – (7) ... 


§ 74 
Erweiterte Schulleitung 


(1) – (2) ... 
 
(3) Der erweiterten Schulleitung gehören an: 
 
1. die Schulleiterin oder der Schulleiter, 
2. die Funktionsstelleninhaberinnen oder Funk-


tionsstelleninhaber gemäß § 73 Abs. 1 und  
3. bis zu vier von der Gesamtkonferenz der 


Lehrkräfte gewählte Lehrkräfte. 


§ 74 
Erweiterte Schulleitung 


(1) – (2) ... 
 
(3) Der erweiterten Schulleitung gehören an: 
 
1. die Schulleiterin oder der Schulleiter, 
2. die Funktionsstelleninhaberinnen oder Funk-


tionsstelleninhaber gemäß § 73 Abs. 1 und  
3. bis zu vier von der Gesamtkonferenz der 


Lehrkräfte gewählte stimmberechtigte Mit-
glieder. 


 
§ 76  


Entscheidungs- und Anhörungsrechte 
(1) Die Schulkonferenz entscheidet im Rahmen 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der stimmbe-
rechtigten Mitglieder über  
 
1. – 9.   
10.  einen Vorschlag für die Bestellung der 
Schulleiterin oder des Schulleiters (§ 72 Abs. 4), 
der ständigen Vertreterin oder des ständigen 
Vertreters der Schulleiterin oder des Schulleiters 
und der Abteilungsleiterinnen oder Abteilungslei-
ter an Oberstufenzentren (§ 74 Abs. 1),  
11. Grundsätze über den Umfang und die Vertei-
lung der Hausaufgaben und  
12 – 13. ... 
 
im Einvernehmen mit der zuständigen Schulbe-
hörde 
 
14.  die Dauer der Schulwoche (§ 53 Abs. 2) 
sowie  
15.  die Namensgebung für die Schule. 


§ 76  
Entscheidungs- und Anhörungsrechte 


(1) Die Schulkonferenz entscheidet im Rahmen 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der stimmbe-
rechtigten Mitglieder über  
 
1. – 9.   
10.  einen Vorschlag für die Bestellung der 
Schulleiterin oder des Schulleiters (§ 72 Absatz 4 
Satz 1), der ständigen Vertreterin oder des stän-
digen Vertreters der Schulleiterin oder des Schul-
leiters und der Abteilungsleiterinnen oder Abtei-
lungsleiter an Oberstufenzentren (§ 74 Absatz 1), 
11. Grundsätze über den Umfang und die Vertei-
lung der Hausaufgaben, 
12 – 13. ... 
14. die Erweiterung der Schulanfangsphase um 


die Jahrgangsstufe 3 (§ 20 Absatz 1) und 
 
im Einvernehmen mit der zuständigen Schulbe-
hörde 
 
15. die Dauer der Schulwoche (§ 53 Abs. 2) 
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(2) Die Schulkonferenz entscheidet ferner mit 
einfacher Mehrheit über  
1. – 5. ... 
6. Grundsätze über die Einrichtung von freiwilli-


gem Unterricht, für besondere Schulveran-
staltungen sowie Vereinbarungen mit Dritten 
im Rahmen von Projekten zur Öffnung der 
Schule und zur Berufsvorbereitung. 


7. Grundsätze des Schüleraustausches, der 
internationalen Zusammenarbeit, der Schü-
lerfahrten und Wandertage sowie über Ver-
einbarungen zu Schulpartnerschaften und 


8. Verhaltensregeln für den geordneten Ablauf 
des äußeren Schulbetriebs (Hausordnung) 
einschließlich der schuleigenen Grundsätze 
über  
a) das Warenangebot zum Verkauf in der 
     Schule im Rahmen zugelassener gewerb-  
     licher Tätigkeit sowie  


       b) die Werbung an der Schule sowie Art und 
           Umfang des Sponsoring, 
9.    die Einrichtung von Lernmittelfonds (§ 50 
Absatz 2). 
 


        sowie  
16.  die Namensgebung für die Schule. 
 
(2) Die Schulkonferenz entscheidet ferner mit 
einfacher Mehrheit über  
1. – 5. ... 
6. eine Stellungnahme für die Bestellung der 


Schulleiterin oder des Schulleiters (§ 72 Ab-
satz 4 Satz 2), 


7. Grundsätze über die Einrichtung von freiwilli-
gem Unterricht, für besondere Schulveran-
staltungen sowie Vereinbarungen mit Dritten 
im Rahmen von Projekten zur Öffnung der 
Schule und zur Berufsvorbereitung. 


8. Grundsätze des Schüleraustausches, der 
internationalen Zusammenarbeit, der Schü-
lerfahrten und Wandertage sowie über Ver-
einbarungen zu Schulpartnerschaften und 


9. Verhaltensregeln für den geordneten Ablauf 
des äußeren Schulbetriebs (Hausordnung) 
einschließlich der schuleigenen Grundsätze 
über  
a) das Warenangebot zum Verkauf in der 
     Schule im Rahmen zugelassener gewerb-  
     licher Tätigkeit sowie  


       b) die Werbung an der Schule sowie Art und 
           Umfang des Sponsoring, 
10.  die Einrichtung von Lernmittelfonds (§ 50 
      Absatz 2). 
 


§ 79 
Gesamtkonferenz der Lehrkräfte 


(1) ... 
 
(2) Die Gesamtkonferenz der Lehrkräfte fördert 
die Zusammenarbeit der Lehrkräfte sowie die 
pädagogische und fachliche Kooperation mit 
anderen, insbesondere den benachbarten Schu-
len. Sie wählt aus ihrer Mitte  
 
1. - 4. ... 
 
Die Gesamtkonferenz der Lehrkräfte tritt mindes-
tens dreimal im Jahr auf Einladung der Schullei-
terin oder des Schulleiters zusammen. An Schu-
len, an denen nach § 80 Abs. 3 Abteilungskonfe-
renzen gebildet werden, tritt die Gesamtkonfe-
renz der Lehrkräfte mindestens zweimal im Jahr 
auf Einladung der Schulleiterin oder des Schullei-
ters zusammen.  
 


§ 79 
Gesamtkonferenz der Lehrkräfte 


(1) ... 
 
(2) Die Gesamtkonferenz der Lehrkräfte fördert 
die Zusammenarbeit der Lehrkräfte sowie die 
pädagogische und fachliche Kooperation mit 
anderen, insbesondere den benachbarten Schu-
len. Sie wählt aus ihrer Mitte  
 
1. - 4. ... 
 
Die Gesamtkonferenz der Lehrkräfte tritt mindes-
tens dreimal im Jahr auf Einladung der Schullei-
terin oder des Schulleiters zusammen. An Schu-
len, an denen nach § 80 Absatz 2 Abteilungskon-
ferenzen gebildet werden, tritt die Gesamtkonfe-
renz der Lehrkräfte mindestens zweimal im Jahr 
auf Einladung der Schulleiterin oder des Schullei-
ters zusammen.  
 


§ 80 
Fachkonferenzen, Teilkonferenzen 


(1) ... 
 
(2) Für den Bereich des vorfachlichen Unterrichts 
in der Grundschule entscheidet die Gesamtkon-
ferenz der Lehrkräfte, welche Konferenz die Auf-
gaben nach Absatz 1 Satz 3 und 4 wahrnimmt.  
 
(3) An Oberstufenzentren wird für jede Abteilung 


§ 80 
Fachkonferenzen, Teilkonferenzen 


(1) ... 
 
 
 
 
 
 
(2) An Oberstufenzentren wird für jede Abteilung 
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eine Teilkonferenz der Lehrkräfte gebildet (Abtei-
lungskonferenz). Die Gesamtkonferenz der Lehr-
kräfte kann ihre Befugnisse ganz oder teilweise 
auf die Abteilungskonferenzen übertragen; im 
Übrigen entscheiden diese nur über die Angele-
genheiten, die die jeweilige Abteilung betreffen. 
Den Vorsitz führt die jeweilige Abteilungsleiterin 
oder der jeweilige Abteilungsleiter. 


(4) Die Gesamtkonferenz der Lehrkräfte kann für 
weitere organisatorische Bereiche, insbesondere 
für Jahrgänge und Schulstufen, zusätzliche Teil-
konferenzen bilden und ihnen die Befugnisse der 
Gesamtkonferenz der Lehrkräfte ganz oder teil-
weise übertragen. Diese entscheiden über die 
Angelegenheiten, die den jeweiligen organisato-
rischen Bereich betreffen, soweit die Gesamtkon-
ferenz der Lehrkräfte nichts anderes bestimmt. 


(5) Teilkonferenzen können ihrer oder ihrem Vor-
sitzenden mit deren oder dessen Einverständnis 
Aufgaben ihrer Zuständigkeitsbereiche zur 
selbstständigen Erledigung übertragen. 


 


eine Teilkonferenz der Lehrkräfte gebildet (Abtei-
lungskonferenz). Die Gesamtkonferenz der Lehr-
kräfte kann ihre Befugnisse ganz oder teilweise 
auf die Abteilungskonferenzen übertragen; im 
Übrigen entscheiden diese nur über die Angele-
genheiten, die die jeweilige Abteilung betreffen. 
Den Vorsitz führt die jeweilige Abteilungsleiterin 
oder der jeweilige Abteilungsleiter. 


(3) Die Gesamtkonferenz der Lehrkräfte kann für 
weitere organisatorische Bereiche, insbesondere 
für Jahrgänge und Schulstufen, zusätzliche Teil-
konferenzen bilden und ihnen die Befugnisse der 
Gesamtkonferenz der Lehrkräfte ganz oder teil-
weise übertragen. Diese entscheiden über die 
Angelegenheiten, die den jeweiligen organisato-
rischen Bereich betreffen, soweit die Gesamtkon-
ferenz der Lehrkräfte nichts anderes bestimmt. 


(4) Teilkonferenzen können ihrer oder ihrem Vor-
sitzenden mit deren oder dessen Einverständnis 
Aufgaben ihrer Zuständigkeitsbereiche zur 
selbstständigen Erledigung übertragen. 


 
§ 82  


Mitglieder 
(1) Stimmberechtigte und zur Teilnahme ver-
pflichtete Mitglieder der Gesamtkonferenz der 
Lehrkräfte sind  
1. – 2. ... 
3. die pädagogischen Mitarbeiterinnen und 


Mitarbeiter der Schule und von Trägern der 
freien Jugendhilfe, die in Kooperation mit der 
Schule Leistungen der ergänzenden Förde-
rung und Betreuung im Sinne von § 19 Ab-
satz 6 Satz 5 erbringen, sowie 


4. ... 
 


§ 82  
Mitglieder 


(1) Stimmberechtigte und zur Teilnahme ver-
pflichtete Mitglieder der Gesamtkonferenz der 
Lehrkräfte sind  
1. – 2. ... 
3. die pädagogischen Mitarbeiterinnen und 


Mitarbeiter der Schule und von Trägern der 
freien Jugendhilfe, die in Kooperation mit der 
Schule Leistungen der ergänzenden Förde-
rung und Betreuung im Sinne von § 19 Ab-
satz 6 Satz 6 erbringen, sowie 


4. ... 
 


§ 86 
Mitwirkung an Oberstufenzentren und berufli-


chen Schulen 
 
(1) An Oberstufenzentren wird für jede Abteilung 
eine Abteilungsschülervertretung eingerichtet. 
diese setzt sich aus den Schülersprecherinnen 
und Schülersprechern aller Klassen der jeweili-
gen Abteilung zusammen. Sind keine Klassen 
gebildet worden, wählen die Schülerinnen und 
Schüler jeder Abteilung für jeweils 20 Schülerin-
nen oder Schüler aus ihrer Mitte eine Sprecherin 
oder einen Sprecher. Die Abteilungsschülerver-
tretung wählt aus ihrer Mitte zwei gleichberech-
tigte Abteilungsschülersprecherinnen oder Abtei-
lungsschülersprecher sowie ein beratendes Mit-
glied in die Abteilungskonferenz und die entspre-
chenden Teilkonferenzen der Lehrkräfte und der 
Erziehungsberechtigten. Die Abteilungsschüler-
vertretung wählt aus ihrer Mitte  
1. eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden 


und eine Stellvertreterin oder einen Stellver-
treter sowie  


2. ein beratendes Mitglied in die Abteilungskon-


§ 86 
Mitwirkung an Oberstufenzentren und berufli-


chen Schulen 
 
(1) An Oberstufenzentren wird für jede Abteilung 
eine Abteilungsschülervertretung eingerichtet. 
Diese setzt sich aus den Schülersprecherinnen 
und Schülersprechern aller Klassen der jeweili-
gen Abteilung zusammen. Sind keine Klassen 
gebildet worden, wählen die Schülerinnen und 
Schüler jeder Abteilung für jeweils 20 Schülerin-
nen oder Schüler aus ihrer Mitte eine Sprecherin 
oder einen Sprecher. Die Abteilungsschülerver-
tretung wählt aus ihrer Mitte zwei gleichberech-
tigte Abteilungsschülersprecherinnen oder Abtei-
lungsschülersprecher sowie ein beratendes Mit-
glied in die Abteilungskonferenz und die entspre-
chenden Teilkonferenzen der Lehrkräfte und der 
Erziehungsberechtigten.  
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ferenz und die entsprechenden Teilkonferen-
zen der Lehrkräfte und der Erziehungsbe-
rechtigten.  


 
(2) Die Abteilungsschülersprecherinnen und Ab-
teilungsschülersprecher und die oder der Vorsit-
zende und deren oder dessen Stellvertreterin 
oder Stellvertreter nach Absatz 1 Satz 6 bilden 
die Gesamtschülervertretung des Oberstufen-
zentrums. Die Gesamtschülervertretung wählt 
aus ihrer Mitte 
1. eine Schulsprecherin oder einen Schulspre-


cher und bis zu drei Stellvertreterinnen oder 
Stellvertreter 


2. für jede Abteilung eine Vertreterin oder einen 
Vertreter für die Schulkonferenz und  


3. eine Vertreterin oder einen Vertreter für den 
Schülerausschuss Berufliche Schulen.  


 
(3) ... 
 


 
 
 
 
(2) Die Abteilungsschülersprecherinnen und Ab-
teilungsschülersprecher bilden die Gesamtschü-
lervertretung des Oberstufenzentrums. Die Ge-
samtschülervertretung wählt aus ihrer Mitte 
1. eine Schulsprecherin oder einen Schulspre-


cher und bis zu drei Stellvertreterinnen oder 
Stellvertreter 


2. für jede Abteilung eine Vertreterin oder einen 
Vertreter für die Schulkonferenz und  


3. eine Vertreterin oder einen Vertreter für den 
Schülerausschuss Berufliche Schulen.  


 
(3) ... 
 


§ 87 
Mitwirkung an Fachschulen 


(1) – (2) ... 
 
(3) Bestehen in einer Abteilung neben Semester-
gruppen auch Klassen mit Vollzeitunterricht, so 
sind die Studierendensprecherinnen oder Studie-
rendensprecher der Semestergruppen Mitglieder 
der Abteilungsschülervertretung. Abweichend 
von § 86 Abs. 1 Satz 6 Nr. 2 wählt die Abtei-
lungsschülervertretung eine Studierendenspre-
cherin oder einen Studierendensprecher und 
eine Schülersprecherin oder einen Schülerspre-
cher als Vertreterin oder Vertreter für die Abtei-
lungskonferenz. 
 


§ 87 
Mitwirkung an Fachschulen 


(1) – (2) ... 
 
(3) Bestehen in einer Abteilung neben Semester-
gruppen auch Klassen anderer beruflicher Schu-
len, so sind die Studierendensprecherinnen oder 
Studierendensprecher der Semestergruppen 
Mitglieder der Abteilungsschülervertretung. § 86 
Absatz 1 Satz 4 gilt mit der Maßgabe, dass die 
Abteilungsschülervertretung eine Studierenden-
sprecherin oder einen Studierendensprecher und 
eine Schülersprecherin oder einen Schülerspre-
cher als Vertreterin oder Vertreter wählt, die an 
den Sitzungen der Abteilungskonferenz mit bera-
tender Stimme teilnehmen. 
 


§ 93 
Verordnungsermächtigung 


 
Die für das Schulwesen zuständige Senatsver-
waltung wird ermächtigt, für Schulen, deren pä-
dagogische und organisatorische Bedingen es 
erfordern, insbesondere für  


1. die John-F.-Kennedy-Schule (Deutsch-
Amerikanische Schule), 


2. das Französische Gymnasium (Collège 
Français), 


3. die Eliteschulen des Sports, 
4. die Staatlichen Europa-Schulen Berlin,  
5. die Staatliche Ballettschule Berlin und 


Schule für Artistik, 
6. das Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel 


Bach, 
7. Einrichtungen des Zweiten Bildungswegs 


zum nachträglichen Erwerb allgemein bil-
dender und beruflicher Abschlüsse, 


Abweichungen von den Abschnitten I bis V durch 
Rechtsverordnung zu regeln.  


 


§ 93 
Verordnungsermächtigung 


 
Die für das Schulwesen zuständige Senatsver-
waltung wird ermächtigt, für Schulen, deren pä-
dagogische und organisatorische Bedingen es 
erfordern, insbesondere für  
1. die John-F.-Kennedy-Schule (Deutsch-


Amerikanische Schule), 
2. das Französische Gymnasium (Collège 


Français), 
3. die Eliteschulen des Sports, 
4. die Staatliche Europa-Schule Berlin,  
5. die Staatliche Ballettschule Berlin und Schule 


für Artistik, 
6. das Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel 


Bach, 
7. Einrichtungen des Zweiten Bildungswegs 


zum nachträglichen Erwerb allgemein bil-
dender und beruflicher Abschlüsse, 


Abweichungen von den Abschnitten I bis V durch 
Rechtsverordnung zu regeln.  
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§ 95 


Schulgestaltung und Aufsicht 
(1) – (3) .... 
 
(4) Auf die Schulen in freier Trägerschaft finden 
die in §§ 1 und 3 (Bildungs- und Erziehungsziele) 
sowie § 5a Anwendung; für Ersatzschulen gelten 
zusätzlich § 18 Abs. 1 und 2 Satz 1 bis 3 (Schul-
versuche), § 52 (Schulgesundheitspflege) und 
die §§ 64 bis 66 (Datenschutz). Auf ergänzende 
Betreuungsangebote an Schulen in freier Träger-
schaft sowie an Schulen mit sonderpädagogi-
schem Förderschwerpunkt (Primarstufe) in freier 
Trägerschaft sind § 19 Abs. 6 Satz 6 bis 12 und 
die nach § 19 Abs. 7 Nr. 1, 5 bis 7, 9 und 10 er-
lassenen Rechtsvorschriften anzuwenden.  
 


§ 95 
Schulgestaltung und Aufsicht 


(1) – (3) .... 
 
(4) Auf die Schulen in freier Trägerschaft finden 
die in §§ 1 und 3 (Bildungs- und Erziehungsziele) 
sowie § 5a Anwendung; für Ersatzschulen gelten 
zusätzlich § 18 Absatz 1 und 2 Satz 1 bis 3 
(Schulversuche), § 52 (Schulgesundheitspflege) 
und die §§ 64 bis 66 (Datenschutz). Auf ergän-
zende Betreuungsangebote an Schulen in freier 
Trägerschaft sowie an Schulen mit sonderpäda-
gogischem Förderschwerpunkt in freier Träger-
schaft sind § 19 Absatz 6 Satz 7 bis 13 und die 
nach § 19 Absatz 7 Nummer 1, 5 bis 7, 9 und 10 
erlassenen Rechtsvorschriften anzuwenden.  
 


§ 98 
Genehmigung 


(1) – (9) ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(10) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere über die 
Erteilung der Genehmigung durch Rechtsverord-
nung zu regeln, insbesondere 
 
1. die Bedingungen, unter denen eine Sonde-


rung der Schülerinnen und Schüler nach den 
Besitzverhältnissen ihrer Erziehungsberech-
tigten nicht gefördert wird (Absatz 3 Nr. 4), 


2. die Bedingungen unter denen die wirtschaft-
liche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte 
genügend gesichert ist (Absatz 3 Nr. 3 und 
Absatz 6). 


 


§ 98 
Genehmigung 


(1) – (9) ... 
 
(10) Der Schulträger informiert die zuständige 
Schulbehörde unverzüglich, wenn eine schul-
pflichtige Schülerin oder ein schulpflichtiger 
Schüler die Schule verlässt. Der Schulträger teilt 
dem zuständigen Schulamt bis zu einem jährlich 
von der für das Schulwesen zuständigen Senats-
verwaltung festgesetzten Termin die bei ihm in 
die Jahrgangsstufen 1 und 7 aufgenommenen 
Schülerinnen und Schüler mit. 
 
(11) Die für das Schulwesen zuständige Senats-
verwaltung wird ermächtigt, das Nähere über die 
Erteilung der Genehmigung durch Rechtsverord-
nung zu regeln, insbesondere 
 
1. die Bedingungen, unter denen eine Sonde-


rung der Schülerinnen und Schüler nach den 
Besitzverhältnissen ihrer Erziehungsberech-
tigten nicht gefördert wird (Absatz 3 Nr. 4), 


2. die Bedingungen unter denen die wirtschaft-
liche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte 
genügend gesichert ist (Absatz 3 Nr. 3 und 
Absatz 6). 


 
§ 101 


Finanzierung 
 


(7) Abweichend von der Wartefrist werden Er-
satzschulen die in Absatz 2 Satz 1 vorgesehenen 
Zuschüsse für die betreffende Schulart gewährt, 
wenn der Schulträger im Land Berlin bereits ei-
nen Zuschuss für eine ohne wesentliche Bean-
standungen geführte staatlich anerkannte Er-
satzschule derselben Schulart erhält und die 
Schulaufsichtsbehörde den erfolgreichen Aufbau 
der neuen Schule für gesichert hält. Der Zu-
schuss wird von dem Zeitpunkt an gewährt, für 
den die Schulaufsichtsbehörde die nach Satz1 
erforderlichen Festlegungen trifft, frühestens vom 


§ 101 
Finanzierung 


 
(7) Abweichend von der Wartefrist werden Er-
satzschulen die in Absatz 2 Satz 1 vorgesehenen 
Zuschüsse für die betreffende Schulart gewährt, 
wenn der Schulträger im Land Berlin bereits ei-
nen Zuschuss für eine ohne wesentliche Bean-
standungen geführte staatlich anerkannte Er-
satzschule derselben Schulart erhält und die 
Schulaufsichtsbehörde den erfolgreichen Aufbau 
der neuen Schule für gesichert hält; bei berufli-
chen Ersatzschulen muss der neu genehmigte 
Bildungsgang darüber hinaus dem einschlägigen 
Berufsfeld zugeordnet werden können. Der Zu-
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Zeitpunkt der Eröffnung der neuen Schule an. 
Die nach Absatz 2 Satz 1 vorgesehenen Zu-
schüsse werden für die Zeit des Aufbaus um 15 
Prozent gekürzt. Sofern Religionsgemeinschaf-
ten, die in der Zeit des Nationalsozialismus Schu-
len im Bereich des Landes Berlin unterhalten 
hatten und zur Einstellung des Schulbetriebs 
gezwungen worden waren, eine Schule eröffnen, 
erhalten sie einen Zuschuss nach Satz 1. 
 


schuss wird von dem Zeitpunkt an gewährt, für 
den die Schulaufsichtsbehörde die nach Satz 1 
erforderlichen Festlegungen trifft, frühestens vom 
Zeitpunkt der Eröffnung der neuen Schule an. 
Die nach Absatz 2 Satz 1 vorgesehenen Zu-
schüsse werden für die Zeit des Aufbaus um 15 
Prozent gekürzt. Findet in einem Zeitraum, der 
die doppelte Dauer der jeweiligen Wartefrist um-
fasst, ein Schulträgerwechsel statt, ist der bishe-
rige Schulträger verpflichtet, die abweichend von 
der Wartefrist gewährten Zuschüsse zurückzu-
zahlen. Sofern Religionsgemeinschaften, die in 
der Zeit des Nationalsozialismus Schulen im 
Bereich des Landes Berlin unterhalten hatten 
und zur Einstellung des Schulbetriebs gezwun-
gen worden waren, eine Schule eröffnen, erhal-
ten sie einen Zuschuss nach Satz 1.  
 


§ 103 
Staatlich anerkannte Ergänzungsschulen 


(1) Die Schulaufsichtsbehörde kann einer Ergän-
zungsschule die Eigenschaft einer staatlich aner-
kannten Ergänzungsschule verleihen, wenn an 
der von ihr vermittelten beruflichen Ausbildung 
ein öffentliches Interesse besteht und der Unter-
richt nach einem von der Schulaufsichtsbehörde 
im Benehmen mit den fachlich zuständigen Mit-
gliedern des Senats genehmigten Lehrplan erteilt 
wird und die Abschlussprüfung nach einer ge-
nehmigten Prüfungsordnung stattfindet. Die An-
erkennung darf nur erteilt werden, wenn nach 
Umfang und Anforderungen die Ausbildung mit 
einer staatlichen Ausbildung vergleichbar ist, die 
Prüfung ausweislich der Prüfungsordnung den 
Anforderungen an ein geordnetes Prüfungsver-
fahren entspricht und die Möglichkeit der Anwe-
senheit einer Vertreterin oder eines Vertreters 
der Schulaufsichtsbehörde in der Prüfung sicher-
gestellt ist. 
 
(2) – (3) ... 
 


§ 103 
Staatlich anerkannte Ergänzungsschulen 


(1) Die Schulaufsichtsbehörde kann einer Ergän-
zungsschule die Eigenschaft einer staatlich aner-
kannten Ergänzungsschule verleihen, wenn an 
der von ihr vermittelten beruflichen Ausbildung 
ein öffentliches Interesse besteht und der Unter-
richt nach einem von der Schulaufsichtsbehörde 
im Benehmen mit den fachlich zuständigen Mit-
gliedern des Senats genehmigten Lehrplan erteilt 
wird und die Abschlussprüfung nach einer ge-
nehmigten Prüfungsordnung stattfindet. Die An-
erkennung darf nur erteilt werden, wenn nach 
Umfang und Anforderungen die Ausbildung mit 
einer staatlichen Ausbildung vergleichbar ist, die 
Prüfung ausweislich der Prüfungsordnung den 
Anforderungen an ein geordnetes Prüfungsver-
fahren entspricht und die Möglichkeit der Anwe-
senheit einer Vertreterin oder eines Vertreters 
der Schulaufsichtsbehörde in der Prüfung sicher-
gestellt ist. Über die Anerkennung darf frühes-
tens zwei Jahre nach Eröffnung der angezeigten 
Ergänzungsschule entschieden werden. 
 
(2) – (3) ... 
 


§ 105  
Schulaufsicht 


(1) – (4) ... 
 
(5) Die Schulaufsichtsbehörde verwaltet als zu-
ständige Schulbehörde die äußeren Schulange-
legenheiten der beruflichen Schulen, der Staatli-
chen Technikerschule, der Staatlichen Ballett-
schule und Schule für Artistik, der Schulfarm 
Insel Scharfenberg, des Musikgymnasiums Phi-
lipp Emanuel Bach, des Abendgymnasiums 
Prenzlauer Berg und der Eliteschulen des Sports 
(zentral verwaltete Schulen). Die Bestimmungen 
des § 109 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 und 3 gelten 
sinngemäß. 
 
(6) – (9) ... 


§ 105  
Schulaufsicht 


(1) – (4) ... 
 
(5) Die Schulaufsichtsbehörde verwaltet als zu-
ständige Schulbehörde die äußeren Schulange-
legenheiten der beruflichen Schulen, der Staatli-
chen Technikerschule, der Staatlichen Ballett-
schule und Schule für Artistik, der Schulfarm 
Insel Scharfenberg, des Musikgymnasiums Phi-
lipp Emanuel Bach, des Abendgymnasiums 
Prenzlauer Berg und der Eliteschulen des Sports 
und der Nelson-Mandela-Schule (zentral verwal-
tete Schulen). Die Bestimmungen des § 109 Abs. 
1 Satz 2 und Abs. 2 und 3 gelten sinngemäß. 
 
(6) – (9) ... 
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§ 117  


Grundsätze für Wahlen  
(1) ... 
 
(2) Für die nach diesem Gesetz zu wählenden 
Gremienmitglieder sind Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter in mindestens gleicher Anzahl zu 
wählen, soweit dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt. Entsprechendes gilt für die gewählte 
Vorsitzende oder den gewählten Vorsitzenden 
eines Gremiums. 
 
(3) – (4) ... 
 
(5) Die Amtszeit beginnt mit der Annahme der 
Wahl. Sie endet mit der Neuwahl des Gremiums, 
spätestens mit Ablauf der für die Einberufung des 
neu zu bildenden Gremiums bestimmten Frist. 
Die Amtszeit endet auch  
1. durch Abwahl, 
2. durch Niederlegung des Amtes, 
3. mit Ablauf der Zugehörigkeit zu der jeweili-


gen Schule oder 
4. bei Erziehungsberechtigten mit Ablauf des 


Schuljahres, in dem die Schülerin oder der 
Schüler volljährig wird. 


Für die Abwahl eines Mitglieds ist ein Gremium 
beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 
stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist und 
die Nachfolgerin oder der Nachfolger mindestens 
die Hälfte der Stimmen der anwesenden Mitglie-
der erhält.  
 
(6) – (7) ... 


§ 117  
Grundsätze für Wahlen  


(1) ... 
 
(2) Für die nach diesem Gesetz zu wählenden 
Gremienmitglieder sind Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter zu wählen, höchstens jedoch zwei 
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter je Gre-
mienmitglied, soweit dieses Gesetz nichts ande-
res bestimmt. Für die gewählte Vorsitzende oder 
den gewählten Vorsitzenden eines Gremiums 
wird mindestens eine Stellvertreterin oder ein 
Stellvertreter gewählt. 
 
(3) – (4) ... 
 
(5) Die Amtszeit beginnt mit der Annahme der 
Wahl. Sie endet mit der Neuwahl des Gremiums, 
spätestens mit Ablauf der für die Einberufung des 
neu zu bildenden Gremiums bestimmten Frist. 
Die Amtszeit endet auch  
1. durch Abwahl, 
2. durch Niederlegung des Amtes, 
3. mit Ablauf der Zugehörigkeit zu der jeweili-


gen Schule oder 
4. bei Erziehungsberechtigten mit Ablauf des 


Schuljahres, in dem die Schülerin oder der 
Schüler volljährig wird. 


Für die Abwahl eines Mitglieds ist ein Gremium 
beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 
stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Die 
Abwahl erfolgt durch die Wahl einer Nachfolgerin 
oder eines Nachfolgers. Als Nachfolgerin oder 
als Nachfolger ist gewählt, wer die Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen erhält. 
 
(6) – (7) ... 
 


§ 126 
Ordnungswidrigkeiten 


(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig  


8. als Erziehungsberechtigter oder Auszubil-
dender den Bestimmungen über die Schul-
pflicht (§ 44) zuwiderhandelt, 


9. ohne die nach § 98 erforderliche Genehmi-
gung eine Ersatzschule betreibt oder leitet, 


10. eine nach § 102 Abs. 2 anzeigepflichtige 
Ergänzungsschule oder nach § 104 Abs. 1 
anzeigepflichtige freie Einrichtung betreibt 
oder leitet und es unterlässt, diese Schule 
oder Einrichtung der Schulaufsichtsbehörde 
anzuzeigen oder 


11. der Bestimmung des § 96 zuwiderhandelt.  
 
 
 
 
 
 


§ 126 
Ordnungswidrigkeiten 


(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig  
1. als Erziehungsberechtigter oder Auszubil-


dender den Bestimmungen über die Schul-
pflicht (§ 44) zuwiderhandelt, 


2. ohne die nach § 98 erforderliche Genehmi-
gung eine Ersatzschule betreibt oder leitet, 


3. eine nach § 102 Abs. 2 anzeigepflichtige 
Ergänzungsschule oder nach § 104 Abs. 1 
anzeigepflichtige freie Einrichtung betreibt 
oder leitet und es unterlässt, diese Schule 
oder Einrichtung der Schulaufsichtsbehörde 
anzuzeigen,  


4. der Bestimmung des § 96 zuwiderhandelt 
oder  


5. als Erziehungsberechtigte oder Erziehungs-
berechtigter den Bestimmungen über die 
Teilnahme an der Sprachstandsfeststellung 
in den Fällen nach § 55 Absatz 1 Satz 3 
Nummer 2 oder an der Sprachförderung 
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(2) ... 
 
(3) die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 1 
und Absatz 2 können mit einer Geldbuße bis zu 2 
500 Euro, Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 
Nr. 2 bis 4 mit einer Geldbuße bis zu 10 000 
Euro geahndet werden.  
 
(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 
1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
ist für Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 1 
und Absatz 2 das Bezirksamt oder die für das 
Schulwesen zuständige Senatsverwaltung je-
weils für die von ihnen verwalteten Schulen, für 
Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 2 bis 4 
die für das Schulwesen zuständige Senatsver-
waltung.  
 


nach § 55 Absatz 2 Satz 2 zuwiderhandelt. 
 
(2) ... 
 
(3) die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 
Nummer 1 und Nummer 5 und Absatz 2 können 
mit einer Geldbuße bis zu 2 500 Euro, Ord-
nungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nummer 2 bis 
4 mit einer Geldbuße bis zu 10 000 Euro geahn-
det werden.  
 
(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs
atz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten ist für Ordnungswidrigkeiten nach 
Absatz 1 Nummer. 1 und Nummer 5 und Absatz 
2 das Bezirksamt oder die für das Schulwesen 
zuständige Senatsverwaltung jeweils für die von 
ihnen verwalteten Schulen, für Ordnungswidrig-
keiten nach Absatz 1 Nummer. 2 bis 4 die für das 
Schulwesen zuständige Senatsverwaltung.  
 


§ 129 
 


(1) – (10) 


§ 129 
Übergangsregelungen 


(1)-(10) 
 


(11) Schulträgern von beruflichen Ersatzschulen, 
denen bis zum Inkrafttreten von Artikel I Nummer 
27 des Gesetzes zur Änderung des Schulgeset-
zes und weiterer Gesetze vom [einsetzen: Datum 
und Fundstelle dieses Gesetzes] Zuschüsse 
gemäß § 101 Absatz 7 Satz 1 bis 3 in der bis zu 
dem genannten Zeitpunkt geltenden Fassung 
bewilligt worden sind, erhalten bei Fortbestehen 
der Voraussetzungen weiterhin Zuschüsse auf 
dieser Rechtsgrundlage. Auf Anträge zur Bezu-
schussung einer beruflichen Ersatzschule, die 
von Schulträgern, die im Land Berlin bereits ei-
nen Zuschuss für eine ohne wesentliche Bean-
standungen geführte staatlich anerkannte Er-
satzschule derselben Schulart erhalten, bis zu 
dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt gestellt wur-
den und entscheidungsreif sind, findet § 101 
Absatz 7 Satz 1 bis 3 in der bis zu dem in Satz 1 
genannten Zeitpunkt geltenden Fassung weiter 
Anwendung mit der Maßgabe, dass diese Er-
satzschule, für die die Bezuschussung beantragt 
wird, spätestens mit Beginn des Schuljahres 
2014/2015 eröffnet. § 101 Absatz 7 Satz 4 findet 
auf Ersatzschulen eines bewährten Schulträgers 
Anwendung, die nach dem in Satz 1 genannten 
Zeitpunkt genehmigt worden sind.  
 


 
 
 


Allgemeines Zuständigkeitsgesetz 
 


Alt Neu 
Anlage (ZustKat AZG) 


Nr. 16 
 


Anlage (ZustKat AZG) 
Nr. 16 
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Schulen, Volkshochschulen 
 
(1) Schulaufsicht; Genehmigung von Betreu-
ungsangeboten, die von Trägern der freien Ju-
gendhilfe im Rahmen der ergänzenden Betreu-
ung an Schulen erbracht werden; Festsetzung 
und Verteilung der für diese Betreuungsangebote 
zur Verfügung stehenden Mittel auf die Bezirke 
einschließlich der Mittel für die Kosten, die in der 
Zeit der verlässlichen Halbtagsgrundschule für 
außerunterrichtliche Betreuung und Förderung 
durch Träger der freien Jugendhilfe entstehen; 
innere Schulangelegenheiten; Befreiung von der 
Schulpflicht; Entscheidung über Aufnahme von 
Schülern in die gymnasiale Oberstufe bei Wech-
sel von anderen Schularten, anderen Bundes-
ländern, aus dem Ausland oder nach Unterbre-
chung des Schulbesuchs; Entscheidung über die 
Aufnahme von Schülerinnen und Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf nach § 37 
Absatz 3 Satz 4 des Schulgesetzes.  
 
(2) Berufliche Schulen, Staatliche Ballettschule 
und Schule für Artistik, Schulfarm Insel Schar-
fenberg, Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel 
Bach, Abendgymnasium Prenzlauer Berg sowie 
zentral verwaltete Schulen mit sportbetontem 
Schwerpunkt. 
 
(3) – (8) ... 


 


Schulen, Volkshochschulen 
 
(1) Schulaufsicht; Genehmigung von Betreu-
ungsangeboten, die von Trägern der freien Ju-
gendhilfe im Rahmen der ergänzenden Betreu-
ung an Schulen erbracht werden; Festsetzung 
und Verteilung der für diese Betreuungsangebote 
zur Verfügung stehenden Mittel auf die Bezirke 
einschließlich der Mittel für die Kosten, die in der 
Zeit der verlässlichen Halbtagsgrundschule für 
außerunterrichtliche Betreuung und Förderung 
durch Träger der freien Jugendhilfe entstehen; 
innere Schulangelegenheiten; Befreiung von der 
Schulpflicht; Entscheidung über Aufnahme von 
Schülern in die gymnasiale Oberstufe bei Wech-
sel von anderen Schularten, anderen Bundes-
ländern, aus dem Ausland oder nach Unterbre-
chung des Schulbesuchs; Entscheidung über die 
Aufnahme von Schülerinnen und Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf nach § 37 
Absatz 3 Satz 4 des Schulgesetzes und nach § 
33 Absatz 3 der Sonderpädagogikverordnung.  
 
(2) Berufliche Schulen, Staatliche Ballettschule 
und Schule für Artistik, Schulfarm Insel Schar-
fenberg, Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel 
Bach, Abendgymnasium Prenzlauer Berg, Elite-
schulen des Sports sowie Nelson-Mandela-
Schule.  
(3) – (8) ... 
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Verwaltungsvorschrift Schule Nr. 6 / 2012 


 


Langfristige Beurlaubungen während des Besuchs der Sekundarstufe I und der gymna-


sialen Oberstufe für einen Auslandsaufenthalt mit verpflichtendem Schulbesuch  


 
Im Folgenden sind die bei einer langfristigen Beurlaubung für einen Auslandsaufenthalt mit ver-
pflichtendem Schulbesuch während der Sekundarstufe I und der gymnasialen Oberstufe generell 
zu beachtenden rechtlichen Rahmenbedingungen und einzuhaltenden Verfahrensschritte (Nr. 1 bis 
6) sowie die Besonderheiten einer Beurlaubung in der Jahrgangsstufe 10 (Nr. 7) und während der 
Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe (Nr. 8) dargestellt. 
 
 


1. Zuständigkeit für die Entscheidung über den Beurlaubungsantrag 


 


Die Zuständigkeit für die Entscheidung über langfristige Beurlaubungen für Auslandsaufenthalte 
mit verpflichtendem Schulbesuch liegt gemäß Nummer 4 Abs. 2 Satz 2 AV Schulpflicht vom 3. 
Dezember 2008 (ABl. S. 2729) in der jeweils geltenden Fassung bei den Schulleiterinnen und 
Schulleitern, die dazu eine Stellungnahme der klassen- oder kerngruppenleitenden Lehrkraft oder 
der Oberstufentutorin oder des Oberstufentutors einholen. Umfasst die Beurlaubung ein ganzes 
Schuljahr ist die Schulbehörde zu informieren. 


 


 


2. Antragstellung 


 


Eine Beurlaubung liegt nur dann vor, wenn das Schulverhältnis weiter besteht. Es muss also im 
Beurlaubungsantrag zum Ausdruck kommen, dass der bisher in Berlin besuchte Bildungsgang auch 
nach Rückkehr aus der Beurlaubung weiter besucht werden soll. Dies ist nicht der Fall, wenn die 


–  


–  


–  
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Absicht besteht, den Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt dauerhaft oder auf unabsehbare 
Zeit ins Ausland zu verlagern. 
 
Eine Beurlaubung setzt einen rechtzeitig vor Beginn der Beurlaubung zu stellenden schriftlichen 
Antrag voraus, aus dem sich Beginn und Ende der Beurlaubung (zeitliche Befristung) ergeben 
muss. Auch bei Verlängerung einer Beurlaubung müssen diese Kriterien erfüllt sein. Eine nachträg-
liche oder stillschweigende Beurlaubung ist nicht zulässig. 
 
 


3. Prüfung und Entscheidung über den Antrag 


 
Über den Beurlaubungsantrag ist einzelfallbezogen unter Berücksichtigung insbesondere folgender  
Kriterien zu entscheiden: 
 


a) Würdigung der angegebenen Beurlaubungsgründe  
(z. B. Verbesserung der Fremdsprachenkenntnisse), 


b) Beurlaubungsdauer 
(sind insb. Versetzungs- oder Abschlussentscheidungen berührt), 


c) Leistungsstand und Leistungsvermögen 
(werden Schwierigkeiten bei der Wiedereingliederung nach Rückkehr befürchtet), 


d) Folgen der Beurlaubung für die Fortsetzung des Bildungsganges  
(ergeben sich ggf. Wiederholungsverpflichtungen), 


e) sonstige persönliche Gründe 
(z.B. Alter, Reife, besondere familiäre Umstände), 


f) bei nicht mehr Schulpflichtigen:  
(kommt alternativ zur Beurlaubung eine Unterbrechung des Schulbesuchs in Frage). 


  


Insbesondere ist zu klären, ob im Beurlaubungsbescheid außer der Bedingung des Schulbesuchs 
im Ausland (auflösende Bedingung), der durch ein Zeugnis oder einen entsprechenden Nachweis 
zu belegen ist, Auflagen festgelegt werden müssen. Wenn z.B. durch die Beurlaubung eine Ver-
setzungsentscheidung berührt ist, kann die Auflage darin bestehen, dass der Unterricht in be-
stimmten Fächern besucht werden muss oder für die Anerkennung nach Rückkehr an einer Leis-
tungsüberprüfung teilzunehmen ist.  
 
Darüber hinaus sind die Schülerinnen und Schüler sowie, bei noch nicht Volljährigen, deren Erzie-
hungsberechtigte über eine ggf. notwendig erscheinende eigenständige Fortbildung in einzelnen 
Fächern während der Beurlaubung zu beraten. Sie sind ferner umfassend über mögliche oder 
feststehende Folgen einer Beurlaubung zu informieren, insbes. darüber, unter welchen Vorausset-
zungen eine Wiederholung der Jahrgangsstufe zwingend erforderlich ist oder wahrscheinlich er-
scheint. 
 
 


4. Beurlaubungsbescheid 


 
In den Beurlaubungsbescheid sind neben der Bedingung zum verpflichtenden Schulbesuch auch 
alle Auflagen aufzunehmen, die zu erfüllen sind, um die Wiederholung einer Jahrgangsstufe zu 
vermeiden. Auch die Hinweise zu einer eigenständigen Fortbildung können aufgeführt werden, 
falls sie nicht bereits beim Beratungsgespräch übermittelt wurden. 
 
Sofern der Beurlaubungsantrag abgelehnt wird, ist eine entsprechende Begründung für diese Ent-
scheidung und eine Rechtsbehelfsbelehrung in den Bescheid aufzunehmen. Musterbescheide wer-
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den über die regionale Schulaufsicht zur Verfügung gestellt. Gegen den Bescheid kann Wider-
spruch eingelegt werden, über den die Schulaufsicht in der Außenstelle entscheidet.  
 
 


5. Zeugnisse während des Beurlaubungszeitraums 


 


Erstreckt sich die Beurlaubung über einen oder mehrere Zeugnistermine, ist folgendermaßen zu 
verfahren: 
 


a) Ein Halbjahreszeugnis wird in der Sekundarstufe I und am Ende des ersten Halbjahres 
der Einführungsphase nur dann ausgestellt, wenn die oder der Beurlaubte zu diesem 
Zeitpunkt zurückkehrt und während des Halbjahres sowohl die Berliner Schule als auch 
eine Schule im Ausland besucht wurden oder am Ende eines vollständig im Ausland ver-
brachten Halbjahres der Sekundarstufe I eine Entscheidung (z.B. Rücktritt oder Probezei-
tentscheidung) getroffen werden muss.  
 


b) Ein Jahrgangszeugnis wird in der Sekundarstufe I und der Einführungsphase immer er-
teilt. Wenn in der Schule im Ausland erbrachte Leistungen berücksichtigt werden sollen 
und / oder nach Rückkehr eine Leistungsüberprüfung stattfinden soll, wird das Zeugnis 
erst nach Rückkehr aus der Beurlaubung ausgestellt. Bei einer Beurlaubung während der 
Qualifikationsphase werden nur dann Zeugnisse erteilt, wenn der Schulbesuch im Aus-
land anerkennungsfähig ist; bei nicht anerkennungsfähigen Auslandsaufenthalten gelten 
für die Zeugniserteilung die in Nummer 7 dargestellten Besonderheiten. 


 
Wenn aufgrund der in Berlin erbrachten Leistungen keine Beurteilung möglich ist, wird auf den 
Zeugnissen anstelle von Noten ein „o.B.“ ausgewiesen. Auf den Schulbesuch im Ausland, gegebe-
nenfalls nach dortigem Landesrecht erworbene Abschlüsse sowie das Ergebnis einer Leistungs-
überprüfung nach Rückkehr ist unter Bemerkungen hinzuweisen. Darüber hinaus ist eine im Beur-
laubungszeitraum getroffene Entscheidung zur Fortsetzung des Bildungsganges (Versetzung, Wie-
derholung, Rücktritt) zu vermerken. 
 


 


6. Entscheidungen nach Rückkehr aus der Beurlaubung 


 
Sofern während oder am Ende des Beurlaubungszeitraums eine Versetzungsentscheidung oder 
eine andere, die Fortsetzung des Bildungsganges berührende Entscheidung zu treffen ist, sind 
folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen: 
 


a) der vor der Beurlaubung erreichte Leistungsstand, 
 


b) der während des Schulbesuchs im Ausland erworbene Leistungsstand 
 
sowie gegebenenfalls 
 


c) ein während der Beurlaubung erreichter und von der Zeugnisanerkennungsstelle meines 
Hauses förmlich festgestellter Bildungsabschluss der ausländischen Schule, 
 


d) das Ergebnis einer Leistungsüberprüfung, 
 


e) die Prognose, dass eine erfolgreiche Mitarbeit am Unterricht der nächsthöheren Jahr-
gangsstufe zu erwarten ist. 
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Das Überspringen einer Jahrgangsstufe ist nach Rückkehr aus der Beurlaubung ausgeschlossen. 
 
Bei Besuch einer Schule in Frankreich gilt die Anerkennung der dort erworbenen Leistungen als 
erteilt, wenn eine der Schule in Berlin vergleichbare Schulart in Frankreich besucht wurde. 
 
Nach Beendigung der Beurlaubung wird der Schulbesuch grundsätzlich an der vorher besuchten 
Schule wiederaufgenommen, in der Sekundarstufe I ist jedoch in den Fällen, in denen noch die 
Sek I-VO vom 19.1.2005, zuletzt geändert durch Verordnung vom 11.2.2010 gilt, § 8 Abs. 1 Satz 
1 und Abs. 2 Satz 1 dieser Verordnung zu beachten. Soll ein Schul- oder Schulartwechsel  erfol-
gen, sind die hierfür geltenden Bestimmungen anzuwenden (§ 24 Sek I-VO-alt oder § 25 Sek I-
VO-neu, § 7 VO-GO oder die jeweiligen Aufnahmebedingungen von Schulen besonderer pädago-
gischer Prägung). 
 
 


7.   Besonderheiten bei einer Beurlaubung während der Jahrgangsstufe 10 


 


Durch die Änderung der Sek I-VO vom 4. April 2012 wurden die Möglichkeiten, den mittleren 
Schulabschluss während einer Beurlaubung im Ausland zu erwerben, erweitert. Der neu gefasste  
§ 9 Abs. 4 Sek I-VO sieht neben den bereits in der Vergangenheit vorgesehenen beiden Varianten 
(Rückkehr nach dem ersten Halbjahr oder Rückkehr zu den ersten Prüfungen) zwei neue Varianten 
vor: 
 


a) Die drei schriftlichen Prüfungen werden an einer deutschen Institution im Ausland absol-
viert, die von SenBJW - VI A - als geeignet anerkannt wurde.  
 
Als grundsätzlich geeignet gelten zum Beispiel Deutsche Schulen im Ausland, die deutsche 
Botschaft oder das Konsulat. Voraussetzung ist in jedem Fall, dass sich die deutsche Insti-
tution im Ausland verpflichtet, die schriftlichen Prüfungen nach den in der Sek I-VO, der 
AV Prüfungen und in ergänzenden Schreiben von SenBJW - VI A für den mittleren Schul-
abschluss festgelegten Bedingungen durchzuführen. Die Prüfungsarbeiten werden der Insti-
tution im Ausland zum jeweils in Berlin geltenden Prüfungsbeginn von SenBJW - VI A per 
E-Mail übersandt und von den Prüflingen in der festgelegten Dauer bearbeitet. Unverzüg-
lich nach Ablauf der Prüfungsdauer müssen die Arbeiten der bisher besuchten Berliner 
Schule zur Korrektur und Bewertung übermittelt werden. Beizufügen ist eine unterschrie-
bene persönliche Erklärung des Prüflings, dass er die Prüfung ohne fremde Hilfe absolviert 
hat, die mit einer Bestätigung der oder des für die Durchführung der Prüfung Verantwort-
lichen der deutschen Institution versehen werden muss. Die Übersendung kann in Abspra-
che mit der Berliner Schule entweder eingescannt per E-Mail oder per Fax oder mit einge-
schriebenem Brief erfolgen. Der Prüfling ist verpflichtet, die Originale oder Kopien der Prü-
fungsarbeiten sowie den Nachweis über die unverzügliche Versendung aufzubewahren und 
nach Rückkehr in die Berliner Schule vorzulegen. 
 


b) Die drei schriftlichen Prüfungen werden während der Zeit im Ausland in besonderer Form 
absolviert.  
 
Die dafür im Wesentlichen geltenden Bedingungen sind in § 39 Abs. 6 Sek I-VO festge-
legt. Für die Entwicklung und Genehmigung der Aufgaben in den drei Prüfungsfächern 
gilt folgendes Verfahren: 
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aa) Den Schulen werden die Vorgaben zu den Aufgabenformaten in den Fächern, Deutsch, 
Englisch, Französisch und Mathematik im Vorfeld bekannt gegeben und sie informieren 
ihre Schülerinnen und Schüler entsprechend.  


bb) Die Schulen melden SenBJW - VI A - über II A oder II E entsprechend der jeweiligen 
Schulart bis zum 15. Februar die Zahl ihrer Schülerinnen und Schüler, die die bevor-
stehenden schriftlichen Prüfungen für den mittleren Schulabschluss in besonderer Form 
im Ausland absolvieren wollen.  


cc) Daraufhin entscheidet SenBJW - VI A -, welche dieser Schulen die Aufgabenvorschläge 
für das jeweilige Fach für alle betroffenen Schulen entwickelt. 


dd) Bis zu dem von SenBJW - VI A - gesetzten Termin reichen die mit der Aufgabenerstel-
lung beauftragten Schulen ihre Aufgabenvorschläge ein, die von der Fachaufsicht ge-
prüft und genehmigt werden. 


 
Die genehmigten Aufgabenvorschläge werden von SenBJW - VI A - zusammen mit dem 
einheitlich festgelegten Zeitraum für die sechswöchige Bearbeitungsdauer allen betroffenen 
Schulen übermittelt. Die Schulen senden ihren Schülerinnen und Schülern im Ausland per 
E-Mail zum vorgegebenen Termin pro Fach jeweils zwei Aufgabenvorschläge zu, aus denen 
die Schülerinnen und Schüler einen Vorschlag auswählen und bearbeiten. Die Schülerinnen 
und Schüler sind verpflichtet, die schriftliche Ausarbeitung zusammen mit einer persönli-
chen Erklärung entsprechend Buchstabe a innerhalb der festgelegten 6-Wochen-Frist (Aus-
schlussfrist) per E-Mail zu übermitteln. Im Zweifelsfall ist der Nachweis der rechtzeitigen 
Übermittlung vom Prüfling zu führen durch das auf der ausgedruckten Mail vermerkte Da-
tum.   


 
Die in den Fällen der Buchstaben a und b abzulegende mündliche Prüfung in der ersten Fremd-
sprache und die Präsentationsprüfung sowie die im Fall des Buchstaben b zu den drei schriftli-
chen Prüfungsfächern zu absolvierenden Präsentationen mit anschließendem Prüfungsgespräch 
können je nach Rückkehrzeitpunkt und den organisatorischen Möglichkeiten der Berliner Schule 
noch im laufenden Schuljahr der Jahrgangsstufe 10 oder in der Jahrgangsstufe 11 vor Beginn des 
Unterrichts oder spätestens in der ersten Unterrichtswoche durchgeführt werden.  
 
Für die Entscheidung über die Anerkennung der im Ausland erworbenen Leistungen gelten die 
Ausführungen in Nummer 6.  
 
 


8.   Besonderheiten bei einer Beurlaubung während der Qualifikation sphase der  


     gymnasialen Oberstufe 


 


Außer bei Besuch einer Schule im Ausland, die zu einer Abiturprüfung nach deutschem Recht 
führt (in der Regel sogen. Deutsche Auslandsschule), ist bei einem Auslandsaufenthalt während 
der Qualifikationsphase ausschließlich das erste Kurshalbjahr anerkennungsfähig (§ 8 Abs. 2 VO-
GO). In allen anderen Fällen  - also z.B. bei einem ganzjährigen Auslandsaufenthalt während des 
ersten und zweiten Kurshalbjahres - muss nach Rückkehr in die Berliner Schule in den folgenden 
Schülerjahrgang zurückgetreten werden. Ein solcher Rücktritt wird gemäß § 8 Abs. 3 VO-GO nicht 
auf die zulässige Zahl der Rücktritte angerechnet. 
 
Bei nicht anerkennungsfähigen Auslandsaufenthalten während der Qualifikationsphase sind fol-
gende Besonderheiten zu beachten: 
 


a) Es ist in jedem Fall zu prüfen, ob statt einer Beurlaubung eine Unterbrechung des Schul-
besuchs in Frage kommt (vgl. Nummer 3 Absatz 1 Buchstabe f). Da keine Schulpflicht 
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mehr besteht und die im Ausland erworbenen Leistungen nicht anerkannt werden können, 
ist mindestens bei einem längerfristigen Auslandsaufenthalt ab einem Jahr von einer Un-
terbrechung auszugehen. Eine Beurlaubung ist nur dann angezeigt, wenn die feste Absicht 
besteht, die Qualifikationsphase in Berlin nach Rückkehr weiter zu besuchen. 
 


b) Sofern eine Beurlaubung genehmigt wird, bleibt der Schülerstatus während der Beurlau-
bungszeit erhalten und der Schulbesuch ruht wie bei einer Unterbrechung.  
 


c) Die Beurlaubung für einen nicht anerkennungsfähigen Auslandsaufenthalt ist immer für ein 
volles Schuljahr oder Schulhalbjahr auszusprechen d.h. die betroffenen Schülerinnen und 
Schüler nehmen vor Beginn oder nach dem Ende des Auslandsaufenthalt nicht am Unter-
richt der Qualifikationsphase teil, sofern Unterrichts- und Ferienzeiten der Schulen in Berlin 
und im Ausland differieren. 
 


d) Bei einem nicht anerkennungsfähigen Auslandsaufenthalt während der Qualifikationsphase 
erhalten beurlaubte Schülerinnen und Schüler kein Zeugnis, da weder in der Berliner Schu-
le erworbene Leistungen ausgewiesen werden können noch auf solche aus dem Ausland, 
die diesen gleichgestellt werden könnten, verwiesen werden kann. 


 


 


9. Inkrafttreten 


 
Die Verwaltungsvorschrift tritt am 1. August 2012 in Kraft. Die Verwaltungsvorschrift Schule Nr. 4 
/ 2008 vom 24. Januar 2008 wird durch diese Verwaltungsvorschrift ersetzt. 
 
 
Im Auftrag        beglaubigt 
 
Ludger Pieper 
(Abteilungsleiter) 
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Auf Grund des § 128 des Schulgesetzes vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 17. April 2008 (GVBl. S. 95) wird bestimmt: 
 
 
 


I. Beurlaubung, Befreiung, Schulversäumnis und unterrichtsfreie Zeit 
 
1 - Beurlaubung vom Unterricht aus wichtigen Gründen 
 
(1) Schülerinnen und Schüler können im Einzelfall nur aus einem wichtigen Grund vom Un-
terricht beurlaubt werden (§ 46 Abs. 5 Satz 1 SchulG). Von einem wichtigen Grund kann 
insbesondere ausgegangen werden bei 
 
a) persönlichen Gründen, wie z.B. einem Arztbesuch, der aus darzulegenden Gründen nicht  
     in der unterrichtsfreien Zeit stattfinden kann, 
b) familiären Gründen, wie Eheschließungen oder Todesfälle im engsten Familienkreis,  
c) Teilnahme an Vorstellungsgesprächen und Berufsberatungen sowie Informations- und  
     Beratungsveranstaltungen der Hochschulen in Vorbereitung auf die nachfolgende Aus- 
     bildung,  
d) Reisen während der Unterrichtszeit, die nach einem schulärztlichen Gutachten dringend  
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     erforderlich sind oder für die das Jugendamt dringende soziale Gründe geltend macht  
     und die aus darzulegenden Gründen nicht in der Ferienzeit stattfinden können. 
 
Beurlaubungen unmittelbar vor oder nach den Ferien sollen nicht genehmigt werden, es sei 
denn, es handelt sich um einen wichtigen und unaufschiebbaren Ausnahmefall. Als ein sol-
cher Ausnahmefall ist der vorzeitige Antritt oder die verspätete Rückkehr von einer Urlaubs-
reise nicht anzusehen.  
 
Ein wichtiger Grund liegt in der Regel nicht vor, wenn die Beurlaubung zur Mitwirkung an 
Rundfunk-, Film- oder Fernsehaufnahmen, einschließlich Werbeaufnahmen, oder an ähnli-
chen Veranstaltungen beantragt wird. 
 
(2) Eine Beurlaubung kann gewährt werden, wenn der angegebene Grund für die Beurlau-
bung, die Unmöglichkeit einer Terminverschiebung, der Leistungsstand und die Leistungs-
bereitschaft der Schülerin oder des Schülers sowie die pädagogische Situation der gesam-
ten Klasse oder Lerngruppe dies rechtfertigt.  
 
(3) Für Auslandsaufenthalte mit verpflichtendem Schulbesuch oder entsprechenden Lern-
verpflichtungen können Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und der gymnasialen 
Oberstufe beurlaubt werden, wenn dies insbesondere aufgrund ihres Leistungsstandes pä-
dagogisch vertretbar ist. Auf eventuell entstehende Nachteile nach Rückkehr (z.B. Rechts-
pflicht zur Wiederholung einer Jahrgangsstufe) sind sie ausdrücklich hinzuweisen.  
 
(4) Beurlaubungen, die einen Zeitraum von vier Wochen überschreiten, sind nur zeitlich 
begrenzt zulässig und sollen von einem anderweitigen Bildungsangebot für die Schülerin 
oder den Schüler während der Beurlaubung, etwa durch Privatunterricht, abhängig ge-
macht werden.  
 
 
2 - Beurlaubung und Befreiung vom Unterricht aus religiösen Gründen  
 
(1) Schülerinnen und Schüler aller Schularten und Bildungsgänge haben an den Feiertagen 
ihrer Religionsgemeinschaft unterrichtsfrei. Diese unterrichtsfreien Tage gelten nicht als 
Fehltage.  
 
(2) Unterrichtsfreie Tage sind für: 
 
a) evangelische Schülerinnen und Schüler: 


- 31. Oktober (Reformationstag) 
- Buß- und Bettag 


 
b) katholische Schülerinnen und Schüler: 


- 6. Januar (Fest der Erscheinung des Herrn) 
- Fronleichnam (am Donnerstag nach Trinitatis) 
- 1. November (Allerheiligen) 


 
c) jüdische Schülerinnen und Schüler: 


- Rosch Haschana (Neujahr)  - 2 Tage 
- Jom Kippur (Versöhnungstag)   - 1 Tag 
- Sukkot (Laubhüttenfest)  - 2 Tage 
- Schemini Azeret (Schlussfest)   - 1 Tag 
- Pessach (Passahfest)  - 4 Tage 
- Schawuot (Wochenfest)  - 2 Tage 


 
d) muslimische Schülerinnen und Schüler: 


- erster Tag des Ramadanfestes (Seker Bayrami / Idul Fitr) 
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- erster Tag des Opferfestes (Kurban Bayrami / Idul Adha) 
 


Die jüdischen und muslimischen Feiertage sind nicht generell datumsmäßig festgelegt, son-
dern werden gesondert durch Verwaltungsvorschrift bekannt gegeben. 
 
(3) Schülerinnen und Schüler, die anderen Religionsgemeinschaften angehören, sind für ihre 
Feiertage sowie muslimische Schülerinnen und Schüler, die aus religiösen Gründen das 
Ramadan- und/oder Opferfest einen Tag nach dem durch die Verwaltungsvorschrift da-
tumsmäßig konkretisierten Tag feiern wollen, sind für diesen Feiertag auf Antrag vom Unter-
richt zu beurlauben. Muslimische Schülerinnen und Schüler müssen in diesem Fall an dem in 
der Verwaltungsvorschrift genannten Tag die Schule besuchen. Abweichend von Ziffer 4 
entscheidet über diese Anträge die Schulleiterin oder der Schulleiter. 
 
(4) Auf Antrag ihrer Erziehungsberechtigten sind Schülerinnen und Schüler für die Teilnahme 
am Gottesdienst an folgenden religiösen Feier- oder Gedenktagen in der Regel bis zu zwei 
Stunden vom Unterricht zu beurlauben. 
 
Als religiöse Feier- oder Gedenktage im Sinne des Satzes 1 gelten: 
 
a) für katholische Schülerinnen und Schüler: 


- Aschermittwoch 
- 29. Juni (Fest der Apostel Peter und Paul) 
- 2. November (Allerseelen) 
- 8. Dezember (Hochfest der Gottesmutter) 


 
b) für evangelische Schülerinnen und Schüler: 


6. Januar (Fest der Erscheinung des Herrn) 
 


c) für muslimische Schülerinnen und Schüler: 
letzter Freitag des Fastenmonats. 


 
Diese Regelung gilt nicht für Berufsschülerinnen und Berufsschüler in der dualen Berufsaus-
bildung. Nach Ziffer 5 entscheidet über diese Anträge die Schulleiterin oder der Schulleiter.  
 
(5) Jüdische Schülerinnen und Schüler sowie Schülerinnen und Schüler, die zur Gemein-
schaft der Sieben-Tags-Adventisten gehören, sind vom Schulbesuch am Sonnabend zu be-
urlauben, sofern solcher durchgeführt wird. Sie und ihre Erziehungsberechtigten sind darauf 
hinzuweisen, dass mögliche Folgen der Beurlaubung von ihnen selbst zu tragen sind.  
 
(6) Evangelische und katholische Schülerinnen und Schüler, die aus der allgemein bildenden 
Schule entlassen werden, sind auf ihren schriftlichen Antrag für die Teilnahme an einem vom 
Pfarramt durchgeführten Orientierungs- beziehungsweise Rüsttag zu beurlauben; eine 
schriftliche Bestätigung des Pfarramtes ist dem Antrag beizufügen.  
 
(7) Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I und II soll zur Teilnahme an den Kir-
chentagen ihres Glaubens eine Beurlaubung vom Besuch des Unterrichts für die Dauer des 
Kirchentages gewährt werden, soweit nicht vorrangige schulische Belange (z.B. Klausuren, 
Abschlussprüfung) dem entgegenstehen. Soweit dies organisatorisch möglich ist, sollen in 
der gymnasialen Oberstufe Klausuren in dem genannten Zeitraum vermieden werden. 
 
 
3 - Besondere Urlaubsgründe für Berufsschülerinnen und Berufsschüler 
 
(1) Zusätzlich zu den in Ziffer 1 und 2 genannten Möglichkeiten können Berufsschülerinnen 
und Berufsschüler in der dualen Ausbildung für die Teilnahme an überbetrieblichen Ausbil-
dungsmaßnahmen außerhalb Berlins beurlaubt werden, wenn diese Maßnahmen 
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a) sich inhaltlich im Rahmen des Berufsbildungsgesetzes beziehungsweise der Handwerks-
ordnung und der jeweiligen Ausbildungsordnung halten und ausschließlich der Ergänzung 
und Vertiefung der betrieblichen Ausbildung dienen und 
b) nachweislich aus zwingenden Gründen nicht in der unterrichtsfreien Zeit stattfinden kön-
nen. 
 
Zur Sicherung eines geordneten Berufsschulunterrichts sind solche Ausbildungsmaßnahmen 
rechtzeitig mit der Berufsschule abzustimmen; Schülerinnen und Schüler derselben Klasse 
sollen möglichst gleichzeitig daran teilnehmen.  
 
(2) Berufsschülerinnen und Berufsschüler in der dualen Ausbildung können für die Teilnah-
me an Bildungsveranstaltungen, die von der für Arbeit zuständigen Senatsverwaltung als 
förderungswürdig anerkannt worden sind, vom Besuch des Berufsschulunterrichts beurlaubt 
werden; dabei wird die Förderungswürdigkeit in der Regel nicht mehr überprüft. Sie sollen 
beurlaubt werden, wenn auf Grund ihres Leistungsstandes und ihres Verhaltens keine 
Nachteile für ihre schulische Laufbahn zu erwarten sind und der Lernfortschritt der Klasse 
dadurch nicht beeinträchtigt wird. 
 
(3) Berufsschülerinnen und Berufsschüler in der dualen Ausbildung werden für Betriebs- 
und Personalversammlungen beurlaubt, wobei auch eine klassenweise Beurlaubung von 
Jugendlichen desselben Ausbildungsbetriebs in Betracht kommen kann. In Einzelfällen kön-
nen auch Beurlaubungen für Sitzungen des Betriebs- oder Personalrats und der Jugendver-
tretung ausgesprochen werden, in besonderen Fällen auch für die Teilnahme an Schulungs- 
und Bildungsveranstaltungen nach dem Betriebsverfassungs- oder Personalvertretungsge-
setz sowie zur Wahrnehmung eines gewerkschaftlichen Mandats aus Anlass der Teilnahme 
an Tagungen und Konferenzen der Gewerkschaften; bei der Entscheidung über solche An-
träge ist zu berücksichtigen, ob die Schülerin oder der Schüler schon an Bildungsveranstal-
tungen nach Absatz 2 teilgenommen hat; Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
(4) Beurlaubungen nach den Absätzen 1 bis 3 können insgesamt in der Regel nur für bis zu  
drei Wochen im Schuljahr genehmigt werden. Sie sollen davon abhängig gemacht werden, 
dass der Stoff des versäumten Unterrichts nachgeholt wird. Vor der Genehmigung ist der 
Fachausschuss (§ 78 Abs. 3 SchulG) zu hören. Während des Blockunterrichts und im letzten 
Schulhalbjahr vor der Abschlussprüfung wird eine Beurlaubung nicht genehmigt. In den Fäl-
len des Absatzes 2 kann in Ausnahmefällen im Einvernehmen mit dem Fachausschuss die 
Beurlaubung einer ganzen Klasse genehmigt werden. Einzelne Schülerinnen und Schüler 
sollen dabei nur dann nicht mitbeurlaubt werden, wenn ihr Leistungsstand und Verhalten 
dies in keinem Fall zulassen und ihre individuelle Förderung während der Beurlaubung ihrer 
Mitschülerinnen und Mitschüler möglich ist. Im übrigen richtet sich das Genehmigungsverfah-
ren nach Ziffer 4.  
 
 
4 - Antragstellung und Entscheidungsbefugnis bei Beurlaubungsanträgen 
 
(1) Der Beurlaubungsantrag ist schriftlich und unter Angabe der Gründe von den Erzie-
hungsberechtigten rechtzeitig vorher bei der Schule zu stellen. Handelt es sich um Berufs-
schülerinnen und Berufsschüler in der dualen Berufsauszubildung, so kann der Antrag auch 
von dem Ausbildungsbetrieb gestellt werden. Stellen die Erziehungsberechtigten den An-
trag, so ist die Zustimmung des Ausbildungsbetriebes, stellt der Ausbildungsbetrieb den 
Antrag, so ist die Zustimmung der Erziehungsberechtigten erforderlich.  
 
(2) Für Entscheidungen über Beurlaubungen bis zu drei Unterrichtstagen - bei Berufsschü-
lerinnen und Berufsschülern in der dualen Berufsausbildung nicht über die Zahl der wö-
chentlichen Berufsschultage hinaus - ist die klassenleitende Lehrkraft, in Gesamtschulen 
die Kerngruppenleiterin oder der Kerngruppenleiter, in der gymnasialen Oberstufe die O-
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berstufentutorin oder der Oberstufentutor zuständig. Über Beurlaubungen ab vier Unter-
richtstagen, über Beurlaubungen nach Ziffer 1 Abs. 3 und über Beurlaubungen für die Zeit 
vor Beginn oder nach Ende der Ferien entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter 
nach Stellungnahme der klassenleitenden Lehrkraft, in Gesamtschulen der Kerngruppenlei-
terin oder des Kerngruppenleiters, in der gymnasialen Oberstufe der Oberstufentutorin oder 
des Oberstufentutors. Bei Beurlaubungen für ein ganzes Schuljahr informiert die Schulleite-
rin oder der Schulleiter die zuständige Schulbehörde über die Beurlaubung. 
 
 
5 - Befreiung vom Unterricht aus wichtigen Gründen 
 
(1) Schülerinnen und Schüler können auf vorherigen schriftlichen Antrag ihrer Erziehungsbe-
rechtigten von der Teilnahme am Unterricht oder an sonstigen verbindlichen Veranstaltungen 
der Schule nur befreit werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt ( § 46 Abs. 5 Satz 1 
SchulG). Ziffer 1 Abs.1 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
(2) Ein religiöses oder weltanschauliches Bekenntnis allein ist kein wichtiger Grund, der eine 
Befreiung rechtfertigt.  
 
(3) Über Anträge auf Befreiung im Sinne des Absatzes 1 entscheidet die Schulleiterin oder 
der Schulleiter.  
 
 
6 - Befreiung vom Schwimm- und Sportunterricht 
 
(1) Schülerinnen und Schüler können aus zwingenden gesundheitlichen Gründen oder bei 
einer Behinderung ganz oder teilweise von der Teilnahme am Schwimm- und Sportunter-
richt befreit werden. Vorrangig sollen Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung in 
den Sportunterricht einbezogen werden. 
 


(2) Die Befreiung muss von den Erziehungsberechtigten schriftlich beantragt und begründet 
werden; ein ärztliches Attest ist beizufügen. Auf das Attest kann bei vorübergehenden oder 
offenkundigen Behinderungen verzichtet werden. 
 


(3) Für Befreiungen von bis zu vier Wochen ist die den Sportunterricht erteilende Lehrkraft 
zuständig. Wird die Befreiung für einen längeren Zeitraum beantragt, entscheidet über Art 
und Umfang der Befreiung die Schulleiterin oder der Schulleiter auf der Grundlage eines 
unverzüglich anzufordernden sportärztlichen oder schulärztlichen Gutachtens. Eines sol-
chen Gutachtens bedarf es nicht, wenn die Art der Behinderung offenkundig ist. Die Ent-
scheidung wird der Schülerin oder dem Schüler oder deren bzw. dessen Erziehungsbe-
rechtigten schriftlich mitgeteilt.  
 


(4) Die Befreiung soll höchstens für ein halbes Jahr ausgesprochen werden, es sei denn, die 
Art der Erkrankung oder Behinderung lässt die Teilnahme am Sportunterricht innerhalb eines 
längeren Zeitraumes mit Sicherheit nicht zu.  
 
(5) Vom Sportunterricht befreite Schülerinnen und Schüler sind grundsätzlich zur Teilnahme 
an theoretischen Unterweisungen verpflichtet. Zu organisatorischen Aufgaben, zu anderen 
Hilfsdiensten sowie zur Ausübung von Schiedsrichterfunktionen können auch diese Schüle-
rinnen und Schüler herangezogen werden, wenn die Art der Erkrankung oder Behinderung 
dies zulässt. 
 
 
7 - Nachträgliche Entschuldigungen bei Schulversäumnissen 
 
(1) Kann die Schülerin oder der Schüler wegen Krankheit oder sonstiger unvorhergesehener 
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wichtiger Gründe nicht am Unterricht teilnehmen, so sind die Erziehungsberechtigten ver-
pflichtet, die in Ziffer 4 Abs. 2 Satz 1 genannten Personen davon am ersten Tag des Fern-
bleibens mündlich und spätestens am dritten Tag auch schriftlich in Kenntnis zu setzen. 
 
(2) Bei der Rückkehr in die Schule hat die Schülerin oder der Schüler eine Erklärung vorzu-
legen, aus der sich die Dauer ihres oder seines Fernbleibens sowie der Grund dafür (z.B. 
Krankheit) ergibt.  
 
(3) Bei Schulversäumnissen von Berufsschülerinnen oder Berufsschülern in der dualen Be-
rufsausbildung sowie Schülerinnen und Schülern von Fachoberschulen mit Teilzeitunterricht 
oder begleitendem Praktikum genügt es, wenn die klassen- oder lerngruppenleitende Lehr-
kraft bis zum nächsten Schultag benachrichtigt wird. Bei einem längeren Schulversäumnis 
von Berufsschülerinnen oder Berufsschülern in der dualen Berufsausbildung wegen Krank-
heit ist der klassen- oder kerngruppenleitenden Lehrkraft spätestens am sechsten Tag nach 
dem ersten Tag des Fehlens eine Bescheinigung des Ausbildungsbetriebs vorzulegen. Aus 
dieser Bescheinigung muss zu ersehen sein, dass eine Ärztin oder ein Arzt die Schülerin 
oder den Schüler für schulbesuchsunfähig erklärt hat. 
 
(4) Wird das Fernbleiben von der Schule mit Krankheit begründet, so kann die Schule vom 
Gesundheitsamt eine Stellungnahme darüber einholen, ob der Krankheitszustand der Schü-
lerin oder des Schülers ein Fernbleiben von der Schule rechtfertigt; dies gilt nicht, wenn ein 
entsprechendes ärztliches Attest vorliegt. 
 


(5) Hat die Schule begründete Zweifel an einem vorgelegten ärztlichen Attest, so informiert 
sie die Schulbehörde, die vom Gesundheitsamt eine Stellungnahme darüber einholen kann, 
ob der Krankheitszustand der Schülerin oder des Schülers ein Fernbleiben von der Schule 
rechtfertigt. 
 
(6) Wird ein Schulversäumnis nicht innerhalb der in Absatz 1 genannten Fristen mitgeteilt 
und wird auch nachträglich keine Erklärung nach Absatz 2 oder ein Attest nach Absatz 4 
vorgelegt, so gilt das Fehlen als unentschuldigt. Bleibt eine Schülerin oder ein Schüler un-
entschuldigt dem Unterricht fern, so hat die Schule bereits am ersten Fehltag mit den Erzie-
hungsberechtigten Kontakt aufzunehmen. Bleibt eine Schülerin oder ein Schüler an mehr als 
zehn aufeinanderfolgenden Schultagen unentschuldigt dem Unterricht fern, so soll darüber 
hinaus Kontakt mit dem bezirklichen Jugendamt und der Schulaufsicht aufgenommen wer-
den. Ferner kann der sozialpädagogische Dienst, das schulpsychologische Beratungszent-
rum oder die Clearingstelle verständigt werden. Im Fall des Satzes 3 ist dem zuständigen 
Schulamt eine Schulversäumnisanzeige zu übersenden. 
 
 
8 - Unterricht bei extremen Wetterlagen 
 
(1) Bei extremen Wetterlagen soll der Unterricht in einer Art und Weise durchgeführt wer-
den, der den Witterungsverhältnissen angepasst ist. Ist dies aufgrund der konkreten Situati-
on des Einzelfalls nicht möglich, kann er auch ausfallen. Allerdings sind die Schülerinnen 
und Schüler im Rahmen der verlässlichen Halbtagsgrundschule und des offenen Ganztags-
betriebs sowie in der gebundenen Ganztagsgrundschule während der Unterrichtsausfallzei-
ten durch Lehrkräfte sowie pädagogische und sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zu betreuen. Auf die Ausführungsvorschriften über die Wahrnehmung der Auf-
sichtspflicht im schulischen Bereich und die Verkehrssicherungspflicht sowie die Haftung 
(AV Aufsicht) vom 25. April 2006 wird verwiesen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für die 
gymnasiale Oberstufe, die beruflichen Schulen und die Einrichtungen des Zweiten Bil-
dungsweges. 
 
(2) Der obligatorische Schwimmunterricht in der Grundschule findet auch in den Fällen einer 
Hitzewelle nach Absatz 1 statt. Ansonsten soll Schwimmunterricht nur ausfallen, wenn er 
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nicht im Anschluss an den noch durchgeführten Unterricht erteilt werden kann. 
 
(3) Soweit in den Schulen ein Mittagessen angeboten wird, muss dieses eingenommen wer-
den können. 
 
(4) Die Entscheidungen nach Absatz 1 und 2 obliegen der Schulleiterin oder dem Schulleiter. 
 
 
 


II. Umfang der Schulpflicht 
 
 
9 - Umfang der Schulpflicht bei ausländischen Kindern und Jugendlichen  
 
(1) Ausländische Kinder und Jugendliche, die einen erforderlichen Aufenthaltstitel oder eine 
Aufenthaltsgestattung nicht oder nicht mehr besitzen, unterliegen nicht der Schulpflicht. 
Gleiches gilt, wenn völkerrechtliche Bestimmungen oder zwischenstaatliche Vereinbarungen 
der Schulpflicht entgegenstehen. In den Fällen des Satzes 1 und 2 können die Kinder und 
Jugendliche jedoch die Schulen des Landes Berlin freiwillig und unter den gleichen Bedin-
gungen wie schulpflichtige Kinder besuchen.  
 
(2) Wer nach Abschluss des neunten Schulbesuchsjahres aus dem Ausland nach Berlin 
zuzieht, wird auf Antrag von der allgemeinen Schulpflicht befreit, wenn er in seinem Her-
kunftsland bereits in einem Berufsausbildungs- oder Arbeitsverhältnis stand. 
 
 
10 - Schulpflicht für Zuziehende aus anderen Ländern der Bundesrepublik Deutsch-
land mit anderer Schulpflichtregelung 
 
Wer nach Abschluss des neunten Schulbesuchsjahres aus einem anderen Land der Bundes-
republik Deutschland ohne obligatorisches zehntes Vollzeitschuljahr nach Berlin zuzieht, wird 
auf Antrag von der allgemeinen Schulpflicht befreit, wenn er in seinem Herkunftsland bereits 
in einem Berufsausbildungs- oder Arbeitsverhältnis stand und dieses in Berlin fortsetzt; wer 
erst ein Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis eingehen will und gerade deswegen nach Berlin 
zugezogen ist, wird von der allgemeinen Schulpflicht befreit, wenn er einen Ausbildungs- 
oder Arbeitsplatz vorweisen kann. Die Pflicht der oder des Auszubildenden zum Besuch der 
Berufsschule nach § 43 SchulG bleibt unberührt. 
 
 
11 - Besondere Regelungen für die Berufsschulpflicht 
 
Als Berufsausbildung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes ist weder der Erwerb spezieller 
Fertigkeiten im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses, der eine vollwertige Arbeitsleistung erst 
ermöglichen soll, noch die Tätigkeit der Praktikanten und Volontäre anzusehen. Eine Be-
rufsschulpflicht nach § 43 Abs. 1 des Schulgesetzes wird dadurch nicht begründet. Maß-
nahmen zur Einstiegsqualifizierung nach § 235 b SGB III sind keine Praktika im Sinne des 
Satzes 1; für diese Maßnahmen gilt Berufsschulpflicht. 
 
 
 


III. Schlussvorschriften 
 
 
12 - Religionsmündige und volljährige Schülerinnen und Schüler 
 
(1) Mit der Vollendung des 14. Lebensjahres können Schülerinnen und Schüler die in Ziffer 2 
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genannten Verfahrenshandlungen selbst vornehmen. 
 
(2) Volljährige Schülerinnen und Schülern nehmen alle in dieser Ausführungsvorschrift ge-
nannten Verfahrenshandlungen selbst vor. 
 
13 - Inkrafttreten 
 
(1) Diese Verwaltungsvorschriften treten am 1. Januar 2009 in Kraft. Sie treten mit Ablauf 
des 31. Dezember 2013 außer Kraft. 
 
(2) Durch sie werden folgende Vorschriften ersetzt: 
 


a) Ausführungsvorschriften über Unterrichtszeiten, Befreiung von der Schulpflicht und 
Beurlaubung vom Besuch des Unterrichts (AV Schulpflicht) vom 2. Juni 1993 (ABI. S. 
2122, DBI. III S. 274), 


 
b) Rundschreiben VI Nr. 3 / 1996 vom 11.01.1996 betreffend Beurlaubung von evangeli-


schen und katholischen Schülern aus religiösen Gründen, 
 


c) Schul-Rundschreiben II Nr. 59/2005 vom 14. Juni 2005 zur Befreiung vom Unterricht 
aus religiösen und weltanschaulichen Gründen 
 


d) Schul-Rundschreiben I Nr. 45/2006 vom 28. Juli 2006 zu Anträgen auf Befreiung vom 
Ethikunterricht. 
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2. Situation der Caterer an den Gymnasien 
 
Hierzu haben wir vereinbart, dass wir uns in den BEAs umhören wollen, ob weitere Gymnasien – außer den 
Kunden von den „3 Köchen“ – Änderungskündigungen wg. Preissteigerung oder vollständige Kündigungen wg. 
nachlassender wirtschaftlicher Attraktivität im Vergleich zu den Grundschulen erhalten. 
Im Grundsatz will sich die AG Schulessen des LEA um diese Frage kümmern (Frau Fortwengel aus der AG war ja 
auch anwesend); hierzu wird um Mitwirkung geworben. Die beiden AGs haben einen Austausch hierzu 
vereinbart. 
 
Herr Glücklich aus Neukölln (wenn ich mich richtig erinnere?) hat in diesem Kontext noch die Bestellung und 
Verteilung der Broschüre „DGE-Qualitätsstandard für die Schulverpflegung“ in der neuesten Auflage (2013) 
empfohlen. 
Hier der Online-Link zum Download: 
http://www.schuleplusessen.de/index.php?eID=tx_mm_bccmsbase_zip&id=820265057530a8163bf530  
 
 
3. Weiterentwicklung der gymnasialen Ganztagsangebote 
 
Aktuell gibt es nur 18 Ganztagsgymnasien in Berlin, die Zahl soll laut Frau Trageser steigen, es liegen aber kaum 
aktuelle Anträge vor. Auch gibt es derzeit kaum Gelder wg. des gedeckelten Topfs für 2014/15. Ab 2016/17 
werden wieder Mittel zur Verfügung stehen; die Schulen sollten sich jetzt auf den Weg machen und 
beantragen. 
Für interessierte Schulen empfiehlt Frau Trageser den Berliner Ganztagsschulkongress, der am 19.3. 
stattfinden wird. Anmeldeschluss ist morgen! 
Hier der Link zur Webseite (dort auch der Link zur Anmeldung): 
http://www.ganztaegig-lernen.de/veranstaltungen/berliner-ganztagsschulkongress-2014  
Hier der Link zum Programmflyer: 
http://www.ganztaegig-
lernen.de/sites/default/files/Programm%20Berliner%20Ganztagsschulkongress%202014.pdf  
 
 
4.+5.  Entwicklung der Anmeldungszahlen, der Rückstuferzahlen in der Oberstufe und der Abiturergebnisse 
an den Gymnasien 
 
Frau Trageser hat hierzu einige Zahlen präsentiert und bewertet (siehe ganz unten), die sie aus drei Quellen 
entnahm: 

a) Ausgewählte Eckdaten Allgemein bildende Schulen 2013/2014 
Hier der Link zum PDF-Download: http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-
bildung/bildungsstatistik/eckdaten_allgemeinb_schulen_2013_14.pdf?start&ts=1385984709&file=eck
daten_allgemeinb_schulen_2013_14.pdf  

b) ISQ Abitur Berlin 2013 Ergebnisbericht 
Hier der Link zum PDF-Download: http://www.isq-
bb.de/uploads/media/Ergebnisbericht_Zentralabitur_Berlin_2013_final.pdf  

c) Die BERLIN-Studie der Univ. Potsdam und des MPI Bildungsforschung Berlin (im Auftrag von SenBJW) 
zur Berliner Schulstrukturreform 
Hier der Link zum PDF-Download der Zusammenfassung: http://www.uni-
potsdam.de/fileadmin/projects/quantmethoden/images/BERLIN_Studie_Zusammenfassung.pdf  

 
Wir haben vereinbart, in die beiden ersten Dokumente hineinzuschauen und die dortigen Zahlen zu 
diskutieren, um ggf. gezieltere Nachfragen stellen zu können. Dies vor dem Hintergrund, dass die Wertung der 
Zahlen unseren subjektiven Eindrücken in früheren Diskussionen der AG widerspricht (was die Zahl der 
Anmeldungen und die Qualität der Schulergebnisse nach der Schulzeitverkürzung betrifft). 
 
Herausgearbeitet wurde, dass keine Zahlen zu den Abgängen nach Klasse 10 vom Gymnasium existieren + 
wohin diese Abgänge gehen (ISS od. OSZ). Hierzu herrschte Einvernehmen, dass solche Zahlen wichtig wären. 
SenBJW möge prüfen, ob und wie bei den aufnehmenden Schulen erhoben werden können. 
 
 

http://www.schuleplusessen.de/index.php?eID=tx_mm_bccmsbase_zip&id=820265057530a8163bf530
http://www.ganztaegig-lernen.de/veranstaltungen/berliner-ganztagsschulkongress-2014
http://www.ganztaegig-lernen.de/sites/default/files/Programm%20Berliner%20Ganztagsschulkongress%202014.pdf
http://www.ganztaegig-lernen.de/sites/default/files/Programm%20Berliner%20Ganztagsschulkongress%202014.pdf
http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-bildung/bildungsstatistik/eckdaten_allgemeinb_schulen_2013_14.pdf?start&ts=1385984709&file=eckdaten_allgemeinb_schulen_2013_14.pdf
http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-bildung/bildungsstatistik/eckdaten_allgemeinb_schulen_2013_14.pdf?start&ts=1385984709&file=eckdaten_allgemeinb_schulen_2013_14.pdf
http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-bildung/bildungsstatistik/eckdaten_allgemeinb_schulen_2013_14.pdf?start&ts=1385984709&file=eckdaten_allgemeinb_schulen_2013_14.pdf
http://www.isq-bb.de/uploads/media/Ergebnisbericht_Zentralabitur_Berlin_2013_final.pdf
http://www.isq-bb.de/uploads/media/Ergebnisbericht_Zentralabitur_Berlin_2013_final.pdf
http://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/quantmethoden/images/BERLIN_Studie_Zusammenfassung.pdf
http://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/quantmethoden/images/BERLIN_Studie_Zusammenfassung.pdf
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Liebe Leserinnen und Leser,


qualitativ hochwertiges Essen, das auch noch gut schmeckt, ist eine wunderbare Voraus -
setzung für gute Laune und Zufriedenheit. Leider ist ein solches Essen im Schulalltag keine
Selbstverständlichkeit. Dabei kann die Schule ein ganz besonderer Ort für die Ernährung 
sein. Denn hier kann man sowohl das Wissen über den richtigen Umgang mit Lebensmit-
teln erlernen als auch das Erlebnis eines gemeinsamen Essens mit Freunden erfahren.


Die Kindheit hat entscheidenden Einfluss auf das Ernährungs- und Bewegungsverhalten 
und damit auch auf das Körpergewicht und den Gesundheitszustand im späteren Leben.
Die Schulverpflegung kann und muss einen Beitrag zur Förderung der geistigen und körper -
lichen Entwicklung der Kinder leisten. Besonders Erfolg versprechend ist es, wenn sich die 
gesundheitsfördernde Ernährung nicht nur in den Speisenplänen, sondern auch in Lern- und
Trainingseinheiten im Unterricht wiederfindet. Kinder wollen begeistert werden. Deshalb ist
es wichtig, die Zusammenhänge von Ernährung und Gesundheit mit viel Geschmack, Ab-
wechslung und allen Sinnen zu vermitteln. Idealerweise ergänzen sich Familie und Schule
darin, die Lust auf ein gemeinsames Essen in Gemeinschaft zu wecken und zu fördern.


Wir wollen allen Kindern ein ausgewogenes, vollwertiges Essen schmackhaft machen. 
Deshalb haben wir die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) beauftragt, Schulen
bei der Ausgestaltung der Verpflegung zu unterstützen. Hauptziel ist die Qualitätssicherung
in der Schulverpflegung. Um das zu erreichen hat die DGE in Kooperation mit den Bundes-
ländern wissenschaftlich gesicherte und praxistaugliche Qualitätsstandards für die Schul -
verpflegung erarbeitet, die wir Ihnen hiermit in überarbeiteter Form bereitstellen.


Im Rahmen des Nationalen Aktionsplans „IN FORM – Deutschlands Initiative für gesunde 
Ernährung und mehr Bewegung“ fördern wir auch die Verbreitung des Qualitätsstandards,
beispielsweise über das Internet und durch Informationsveranstaltungen. Zudem wurden im
Rahmen von „IN FORM“ in allen 16 Bundesländern Vernetzungsstellen für die Schulverpfle-
gung eingerichtet. Diese haben die Aufgabe, den Qualitätsstandard bei den Entscheidungs-
trägern und verantwortlichen Akteuren bekannt zu machen und Schulen bei der Gestaltung
eines gesundheitsfördernden Verpflegungsangebotes zu unterstützen.


Dann kommt Ihr Kind hoffentlich auch bald nach Hause mit dem Satz:
„Schule – schmeckt mir!“


Ihr Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz


DGE-Qualitätsstandard für die Schulverpflegung6
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Liebe Leserinnen und Leser,


was und wie von den Schülerinnen und Schülern tagtäglich gegessen und getrunken wird,
trägt langfristig zur Entwicklung und Festigung von Geschmacks- und Handlungsmustern
bei. Schulen können diesbezüglich mit entsprechenden Angeboten durchaus Einfluss neh-
men. Die Bereitschaft, sich im späteren Leben ausgewogen und vollwertig zu ernähren oder
in die eigene Gesundheit zu investieren, hängt auch stark von Erfahrungen im schulischen
Bereich ab. Qualitativ hochwertiges Essen kann von Schülerinnen und Schülern besser wahr-
genommen und geschätzt werden, wenn eine schulische Ernährungsbildung entsprechende
Grundlagen schafft und weitere Kenntnisse über eine vollwertige Ernährung vermittelt.


Mit dem „DGE-Qualitätsstandard für die Schulverpflegung“ gibt die Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) den für die Schulverpflegung Verantwortlichen
einen Rahmen zur optimalen Gestaltung des Verpflegungsangebots und zur Qualitäts -
sicherung an die Hand. Die aktuelle Auflage wurde von Expertinnen und Experten der DGE,
den Vertreterinnen und Vertretern aller Länderministerien und der Vernetzungsstellen Schul -
verpflegung sowie mithilfe zahlreicher Personen aus Wissenschaft, Schule und Praxis erarbeitet.


Kernelemente des Qualitätsstandards sind Kriterien zur optimalen Lebensmittelauswahl, 
Häufigkeit der Verwendung sowie Speisenplanung und -herstellung bis hin zum nährstoff -
optimierten Verpflegungsangebot. Außerdem werden wichtige Aspekte wie die Getränke -
versorgung und die Zwischenverpflegung thematisiert. Ebenfalls berücksichtigt sind aber
auch die Essatmosphäre oder die Ernährungsbildung.


Die DGE liefert Ihnen mit diesem Qualitätsstandard die Grundlage zur Umsetzung eines 
vollwertigen Verpflegungsangebots. Machen Sie aus Ihrer Schulmensa einen Ort, an dem 
gesundheitsfördernde und schmackhafte Lebensmittel in einer angenehmen Atmosphäre 
angeboten werden. Leisten Sie diesen wichtigen Beitrag zur Verbesserung des Ernährungs -
verhaltens und der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Sichtbar wird Ihr Engagement
mit der Zertifizierung durch die DGE. Nutzen Sie die Chance und dokumentieren Sie 
öffentlichkeitswirksam: Unsere Schule erfüllt die Anforderungen der Schule + Essen = Note 1-
Zertifizierung beziehungsweise der Schule + Essen = Note1-PREMIUM-Zertifizierung der DGE.


Diese Broschüre liefert Ihnen umfassende Informationen rund um die Schulverpflegung. Bei
individuellen Fragen steht Ihnen das Team von „Schule + Essen = Note 1“ gerne mit Rat und
Tat zur Seite.


Dr. Helmut Oberritter
Geschäftsführer
Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.


Dr. Helmut Oberritter | Foto: DGE
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HINTERGRÜNDE UND ZIELE1


1 Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesre-
publik Deutschland (Hrsg.): Allgemein bildende Schulen in Ganztagsform in den
Ländern in der Bundesrepublik Deutschland – Statistik 2005 bis 2009. Berlin


(2011); www.kmk.org/statistik/schule/statistische-veroeffentlichungen/allgemein-
bildende-schulen-in-ganztagsform-in-den-laendern-in-der-bundesrepublik-deutsch-
land.html (eingesehen am 29.07.2011)


Der Schulalltag hat sich durch die Einführung der Schul-


form Ganztagsschule und die Verkürzung der Schulzeit


zur Erlangung des Abiturs auf acht Jahre (G8) für die Kin-


der und Jugendlichen, aber auch die Lehrkräfte erheblich


gewandelt. Die Veränderungen im Schulalltag, die Ernäh-


rungsgewohnheiten von Kindern und Jugendlichen sowie


die sich daraus ergebenden Zielsetzungen für den „DGE-


Qualitätsstandard für die Schulverpflegung“ sind Inhalt


dieses Kapitels.


1.1  HINTERGRÜNDE


Im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung, Land-


wirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) und als Be-


standteil des Nationalen Aktionsplans „IN FORM –


Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr


Bewegung“ wurden 2007 die ersten bundesweiten „Qua-


litätsstandards für die Schulverpflegung“ veröffentlicht.


Ein Expertengremium mit Vertreterinnen und Vertretern


aus Wissenschaft und Praxis sowie den Referentinnen und


Referenten der Länder hat diese gemeinsam mit dem


Team von „Schule + Essen = Note 1“ erarbeitet. Im Sep-


tember 2009 lag die zweite, überarbeitete Auflage vor.


Die dritte Auflage wurde neu strukturiert und die Inhalte


aktualisiert.


Wandel des Schulalltags


Kinder wachsen in einem Umfeld auf, das große Heraus-


forderungen an den Erhalt der Gesundheit und an die


Entwicklung von sozialen Beziehungen stellt. Oft bedingt


durch die Berufstätigkeit beider Elternteile oder durch


lange Anfahrtswege zur Schule in ländlichen Gebieten


wird die ganztägige Betreuung von Kindern und Jugend-


lichen immer häufiger zur Aufgabe der Schulen. Die


OECD-Studie PISA löste zudem Diskussionen über die


besten Rahmenbedingungen schulischen Lernens aus.


Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Lehr-


kräfte, Eltern sowie Politikerinnen und Politiker sehen in


Ganztagsschulen dazu die Lösung. Durch die Einrichtung


von Ganztagsschulen wird Schule zum zentralen Lebens-


und Erfahrungsraum für Kinder und Jugendliche. Das


spiegelt sich auch in der Statistik zur Entwicklung der


Ganztagsschulen wider. Die Anzahl der Verwaltungsein-


heiten zeigt einen stetigen Anstieg. Im Jahr 2005 waren


8.226, 2009 bereits 13.321 Verwaltungseinheiten ver-


zeichnet. Dies entspricht einem Anstieg um rund 


62 Prozent in einem Zeitraum von vier Jahren. Vor


allem Grundschulen wurden zu Ganztagsschulen mit


offener Form.1


DGE-Qualitätsstandard für die Schulverpflegung
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1


Die Einführung des „G8-Abiturs“ an Gymnasien ging mit


einer erheblichen Umstrukturierung einher. Der Lehrstoff,


der statt in neun nun in acht Jahren erlernt werden muss,


führte zur Einführung von Nachmittagsunterricht. Viele


Schülerinnen und Schüler sind häufig bis 16:00 oder


sogar 17:00 Uhr in der Schule.


Immer mehr Kinder besuchen immer früher Ganztagsein-


richtungen. Dies beginnt meist mit dem Besuch des Kin-


dergartens. Durch die ganztägige Betreuung nimmt der


Einfluss von Kindertageseinrichtungen und Schulen auf


die Verpflegung und Essgewohnheiten immer mehr zu.


Auch die Ernährungsbildung verlagert sich zunehmend


von der Familie in die Schule. In vielen Familien werden


Kenntnisse rund um die Speisenzubereitung nicht mehr


selbstverständlich an die Kinder und Jugendlichen weiter-


gegeben.


Die Verpflegung der Schülerinnen und Schüler hat heute


eine zentrale Bedeutung im „Lebensraum Schule“. Dies


zeigt auch der Beschluss der Kultusministerkonferenz


vom 02.01.2004, in dem für Ganztagsschulen gefordert


wird, dass den Schülerinnen und Schülern eine Mittags-


verpflegung an allen Tagen des Ganztagsbetriebs bereit-


gestellt werden muss.2 Schulen haben deshalb bei der


Gestaltung der Schulverpflegung eine zentrale Mitverant-


wortung und Fürsorgepflicht. Die Qualität der Verpfle-


gung beeinflusst schließlich die körperliche und geistige


Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Alle Schulen


haben zudem einen Bildungs- und Erziehungsauftrag.


Dazu gehören die Herausbildung eines gesundheitsför-


dernden Lebensstils und die Entwicklung sozialer Bezie-


hungen.


Ungünstiges Ernährungsverhalten


Ein anderer wichtiger Aspekt für die Entwicklung des


„DGE-Qualitätsstandard für die Schulverpflegung“ ergibt


sich aus dem Kinder- und Jugendgesundheitssurvey –


KiGGS. In Deutschland sind danach über alle Altersklas-


sen hinweg 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen


übergewichtig, 6,3 Prozent davon adipös. Auch Essstö-


rungen kommen immer häufiger vor. Bei 29 Prozent der


Mädchen und 15 Prozent der Jungen im Alter von 11 bis


17 Jahren wurde ein auffälliges Essverhalten festgestellt.


Übergewicht und Adipositas sowie Essstörungen korrelie-


ren eng mit der sozialen Schicht: Je niedriger der sozio-


ökonomische Status, desto höher die Prävalenz.3


In der EsKiMo-Studie, der Ernährungsstudie als KiGGS-


Modul, wurde das Ernährungsverhalten von Kindern 


und Jugendlichen untersucht. Danach essen Kinder und


2 Vgl.: Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 02.01.2004: Bericht über die all-
gemein bildenden Schulen in Ganztagsform in den Ländern in der Bundesrepublik
Deutschland – Schuljahr 2002/03. Bonn (2004);
www.ganztagsschulen.org/_downloads/GTS-Bericht-2002.pdf (eingesehen am
29.07.2011)


3 Kurth B-M, Schaffrath AR: Die Verbreitung von Übergewicht und Adipositas bei
Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Ergebnisse des bundesweiten Kinder-
und Jugendgesundheitssurveys (KiGGS). Bundesgesundheitsblatt Nr. 50 (2007),
736-743
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Jugendliche zu wenig Obst und Gemüse, zu viel Fleisch,


Fleischwaren, Knabberartikel und Süßwaren und sie trin-


ken zu viele zuckerhaltige Limonaden. Die Studie belegt


ein ungünstiges Ernährungsverhalten, das vor allem bei


zu wenig Bewegung in der Schule und im Alltag dauer-


haft zu Übergewicht und Adipositas beiträgt.4


Damit ergibt sich die Forderung nach einer gesundheits-


fördernden, nährstoffoptimierten Mittags- und Zwischen-


verpflegung sowie einer intensiven theoretischen und


praktischen Ernährungsbildung im Unterricht. Ergänzend


ist das Sport- und Bewegungsangebot in den Schulen zu


berücksichtigen.


Einfluss der Ernährung auf die Konzentration und


Leistungsfähigkeit in der Schule


Eine auf Kinder und Jugendliche abgestimmte Ernährung


hat positive Effekte: Kurzfristig steigert ausreichend zur


Verfügung stehende Energie in Form von Kohlenhydra-


ten Aufmerksamkeit, Erinnerungs- und Reaktionsvermö-


gen sowie Konzentrationsfähigkeit.5 Als Zwischen -


mahlzeiten eignen sich in diesem Zusammenhang Obst


und Gemüse sowie Vollkorn- oder Milchprodukte.


Langfristig haben die Zusammensetzung und Menge der


verzehrten Lebensmittel Einfluss auf die Prävention 


chronisch degenerativer Krankheiten wie Fettstoffwech-


selstörungen, Diabetes mellitus Typ 2 und Herz-Kreislauf-


Krankheiten. Auch Übergewicht ist hauptsächlich auf


eine dauerhaft überhöhte Energiezufuhr, verbunden mit


einer zu geringen körperlichen Aktivität, zurückzuführen.


Somit kann eine bedarfsgerechte Ernährung das Risiko


für ernährungsmitbedingte Krankheiten senken und


einen Beitrag zur Erhaltung der Gesundheit leisten.


Der „DGE-Qualitätsstandard für die Schulverpflegung“


berücksichtigt daher zur Ausprägung eines gesundheits -


fördernden Lebensstils:


A Ein ernährungsphysiologisch ausgewogenes Verpflegungs-


angebot für die Mittags- und Zwischenverpflegung.


A Ein energiearmes Getränkeangebot, das von der


Schule kostenfrei zur Verfügung gestellt wird.


A Eine ansprechende Gestaltung des Speisenraums und


eine angenehme Essatmosphäre zur Steigerung der


Akzeptanz des Verpflegungsangebots. Dazu gehören


auch kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 


in Küche und Ausgabe.


A Ausreichend lange Pausenzeiten, damit in Ruhe geges-


sen werden kann.


1


4 Mensink GBM, Bauch A, Vohmann C et al.: Ernährungsstudie als KiGGS-Modul
(EsKiMo) - Forschungsbericht, Berlin (2007). Weitere Informationen: www.rki.de
Suchbegriff EsKiMo (eingesehen am 29.07.2011)


5 Eissing G: Einfluss der Frühstücksqualität auf die mentale Leistung. Ernährung und
Medizin 26 (2011), 22-27
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1.2 ZIELE


Ziel des Qualitätsstandards ist es, die Verantwortlichen für


die Verpflegung in Schulen bei der Umsetzung einer be-


darfsgerechten und ausgewogenen Verpflegung zu


unter stützen und damit den Schülerinnen und Schülern


die Auswahl aus einem vollwertigen Verpflegungsange-


bot zu ermöglichen. Dazu bietet dieser Qualitätsstandard


eine praxisorientierte Hilfestellung. Die Inhalte basieren


auf der aktuellen wissenschaftlichen Datenlage. Hierzu


zählen unter anderem die D-A-CH-Referenzwerte für die


Nährstoffzufuhr6 und deren Umsetzung in die Gemein-


schaftsverpflegung.


1.3 ZIELGRUPPEN DES 
QUALITÄTSSTANDARDS


Zielgruppen sind Verantwortliche und Entscheidungsträger


wie Schulträger, Schulleitungen, Schulgremien, Vertretun-


gen der Schülerschaft und der Eltern. Der Qualitätsstan-


dard richtet sich in gleicher Weise an diejenigen, die die


Verpflegung herstellen, umsetzen oder anbieten. Hierzu


zählen Caterer, Pächter, Hausmeister, Elterninitiativen und


Schülerfirmen.


6 Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Österreichische Gesellschaft für Ernährung,
Schweizerische Gesellschaft für Ernährungsforschung, Schweizerische Vereinigung
für Ernährung (Hrsg.): Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr. Neuer Umschau
Buchverlag, Neustadt a. d. Weinstraße, 1. Auflage, 3. vollständig durchgesehener
und korrigierter Nachdruck (2008)


1







12


In diesem Kapitel sind Empfehlungen für die Gestaltung


eines vollwertigen7 Speisenangebots für die Schulverpfle-


gung dargestellt. Diese umfassen Angaben zu Getränke-


versorgung, Zwischenverpflegung und Mittagessen


sowie zur Speisenherstellung. Darüber hinaus sind Infor-


mationen zur Nährstoffversorgung durch die Mittagsver-


pflegung enthalten.


Besonders Kinder und Jugendliche benötigen zur Prä-


gung ihrer Sinne ein Angebot an Lebensmitteln, das 


eine Vielfalt in Geschmack sowie in Geruch, Konsistenz,


Aus sehen und Hörerlebnissen bietet. Geruchs- und Ge -


schmacks erlebnisse prägen das sensorische Gedächtnis.


Durch die Gewöhnung an einen standardisierten 


Geschmack, zum Beispiel durch Geschmacksverstärker,


kann der Sinn für die Geschmacksvielfalt natürlicher 


Lebensmittel verloren gehen. Daher sind prinzipiell Pro-


dukte ohne Geschmacksverstärker, künstliche Aromen


und Süßstoffe beziehungsweise Zuckeralkohole8 zu 


bevorzugen. Es werden generell keine Speisen, in denen 


Alkohol/Alkoholaromen als Zutat eingesetzt wird/werden,


angeboten, zum Beispiel Soßen, Desserts. Formfleisch -


erzeugnisse9 sind keine natürlichen bezie   hungs weise 


naturbelassenen Produkte und werden daher aus 


Gründen der Ernährungsbildung sowie der Geschmacks -


bildung und -prägung nicht verwendet.


2.1 GETRÄNKEVERSORGUNG


Ausreichendes Trinken gehört zu einer vollwertigen Ver-


pflegung. Daher sollten Schülerinnen und Schüler jeder-


zeit die Möglichkeit haben zu trinken. Am besten eignen


sich Trink- oder Mineralwasser sowie ungesüßte Früchte-


oder Kräutertees.


Trinkwasser steht den Schülerinnen und Schülern wäh-


rend des Schulalltags immer kostenfrei zur Verfügung.


Dies gilt auch für die Zeit des Unterrichts. Die Bereitstel-


lung kann beispielsweise durch Trinkwasserspender, 


die Installation von Brunnen oder die Einrichtung von


Trinkecken in den Klassenräumen erfolgen. Die Geräte


sind regelmäßig zu warten und auf ihren Keimgehalt 


zu kontrollieren. Gemeinsam mit den Schülerinnen und


Schülern sollten genaue Regeln erstellt werden, wann im


Unterricht getrunken werden darf. Bewährt hat sich zum


7 Die vollwertige Ernährung nach den Empfehlungen der DGE liefert eine dem Ener-
giebedarf entsprechende Energiemenge und ausreichend Flüssigkeit. Sie stellt die
Versorgung mit den energieliefernden Nährstoffen Protein, Fett und Kohlenhy-
drate in einem ausgewogenen Verhältnis sicher. Außerdem liefert sie Inhaltsstoffe
wie Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe in ausrei-
chender Menge. Die vollwertige Ernährung ist abwechslungsreich und betont den
Konsum von Lebensmitteln pflanzlichen Ursprungs.


8 Zuckeralkohole sind z. B. Sorbitol, Xylitol und Maltitol. In hoher Dosierung wirken
sie stark abführend und schon in geringer Dosierung führen sie zu Blähungen.


9 Zur Definition von Formfleischerzeugnissen: Deutsches Lebensmittelbuch, Leitsätze
für Fleisch und Fleischerzeugnisse Punkt 2.19, unter www.bmelv.de., Suchbegriff
„Leitsätze Fleisch- und Fleischerzeugnisse“


DGE-Qualitätsstandard für die Schulverpflegung
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Beispiel, beim Frontalunterricht das Trinken nicht zu ge-


statten, wohl aber in Stillarbeitsphasen, während Grup-


penarbeiten und Klassenarbeiten. Die Lehrkräfte können


sich gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen auch


auf Trinkpausen, zum Beispiel nach Abschluss eines


schwierigen Gedankenganges, einigen.10


Limonaden, Nektare, Fruchtsaftgetränke, Near-Water-


Getränke mit hohem Energiegehalt und künstlichen 


Aromen, Eistees, Energy-Drinks und isotonische Sportge-


tränke werden in Schulen nicht angeboten.


2.2 ZWISCHENVERPFLEGUNG


Die Zwischenverpflegung leistet bei optimaler Lebens-


mittelauswahl einen wichtigen Beitrag zur täglichen


Nährstoffzufuhr. 


12 Weitere Informationen geben die Kampagne „5 am Tag“ unter www.5amtag.de
und der Saisonkalender unter www.schuleplusessen.de in der Rubrik Wissenswertes
Die Europäische Union (EU) unterstützt den Verzehr von Schulobst bei Kindern
und Jugendlichen. Weitere Informationen: www.bmelv.de Suchbegriff „Schul-
obstprogramm“


10 Deutsche Gesellschaft für Ernährung (Hrsg.): Trinken in der Schule – Geeignete
Durstlöscher in den Schulalltag integrieren. 1. Auflage, Bonn (2010)


11 „Müsli besteht überwiegend aus einer oder mehreren Speisegetreidearten, die z.
B. flockiert, geschrotet und/oder gequetscht sind sowie knusprig oder anderwei-
tig zubereitet sein können. Müsli enthält mindestens zwei weitere Komponenten.
Üblicherweise sind dies Trockenfrüchte und ölhaltige Samen in verschiedener
Form.“ Quelle: Gesellschaft Deutscher Chemiker e. V.:
www.gdch.de/strukturen/fg/lm/ag/getreide/getreide_stellnahmen/muesli.htm (ein-
gesehen am 29.07.2011)


2


Lebensmittelgruppe optimale Auswahl Beispiele zur praktischen Umsetzung


Getreide, 
Getreideprodukte


Vollkornprodukte


Müsli11 ohne Zuckerzusatz


Brot, Brötchen


Mischung aus verschiedenen Getreideflocken, 
Leinsamen und Trockenfrüchten


Gemüse und Salat12 Gemüse, frisch oder tiefgekühlt


Salat


Möhre, Paprika, Gurke, Kohlrabi, Tomate als
Rohkost, z. B. in Scheiben oder Stifte geschnit-
ten, als Brotbelag


Kopfsalat, Eisbergsalat, Feldsalat, Endivie,
Eichblatt salat, Gurke, Möhre, Tomate, z. B. als
gemischter Salat, als Brotbelag


Obst12 Obst, frisch oder tiefgekühlt 
ohne Zuckerzusatz


Apfel, Birne, Pflaume, Kirschen, Banane, 
Mandarine, Erdbeeren im Ganzen oder als Obst-
salat, -spieße


Milch und Milchprodukte13 Milch: 1,5 % Fett


Naturjoghurt: 1,5 % bis 1,8 % Fett


Käse: max. Vollfettstufe (≤ 50 % Fett i. Tr.)


Speisequark: max. 20 % Fett i. Tr.


als Trinkmilch, selbstgemachte Mixgetränke (un-
gesüßt)


pur, mit frischem Obst, Dip, Dressing


als Brotbelag Gouda, Feta, Camembert, Tilsiter


Kräuterquark, Dip, Brotaufstrich, mit frischem
Obst


Fleisch, Wurst, Fisch, Ei Fleischerzeugnisse inkl. Wurstwaren: 
max. 20 % Fett


Seefisch aus nicht überfischten Beständen14


Kochschinken, Lachsschinken, Putenbrust 
(Aufschnitt), Kasseler (Aufschnitt), Bierschinken


Lachsbrötchen, Rollmops


Fette15 und Öle16 Rapsöl


Walnuss-, Weizenkeim-, Oliven- oder Sojaöl


Dressing


Getränke17 Trink-, Mineralwasser


Früchte-, Kräutertee, ungesüßt


Rotbuschtee, ungesüßt


Hagebutten-, Kamillen-, Pfefferminztee


Tabelle 1: Optimale Lebensmittelauswahl für die Zwischen verpflegung
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Lebensmittelgruppe Häufigkeit Beispiele zur praktischen Umsetzung


Getreide, Getreideprodukte 20 x Vollkornprodukte Vollkornbrötchen, Vollkornbrot, Getreideflocken, 
Müsli ohne Zuckerzusatz


Gemüse und Salat 20 x Gemüsesticks, Rohkost, Salatteller, Brot-/Brötchenbelag


Obst 20 x Obst im Ganzen, geschnittenes Obst, Obstsalat, Müsli mit Obst,
Quark/Joghurt mit frischem Obst


Milch und Milchprodukte 20 x Trinkmilch, Joghurt/Quark, Milch in Müsli, Kräuterquark, 
Salatdressing, Dips


Fette und Öle Rapsöl ist Standardöl Salatdressing, Dips


Getränke 20 x Trink-, Mineralwasser


Zusätzlich zur optimalen Lebensmittelauswahl werden 


für die Zwischenverpflegung Anforderungen für Häufig-


keiten festgelegt. Diese beschreiben, wie oft bestimmte


Lebensmittel und Lebensmittelgruppen im Angebot ent-


halten sind. Für die Häufigkeiten wird ein Zeitraum von


20 Verpflegungstagen (vier Wochen) zugrunde gelegt.


Für ein ausgewogenes Zwischenverpflegungsangebot


werden die in Tabelle 2 genannten Häufigkeiten für den


Einsatz von Lebensmitteln innerhalb von 20 Verpflegungs-


tagen (vier Wochen) beachtet.


Darüber hinaus gilt:


A Pikante Snacks werden nur als Nüsse oder Samen


ohne Salz und Zucker angeboten (z. B. Sonnen -


blumenkerne).


A Süßigkeiten werden nicht angeboten.


Die Lebensmittel oder Speisen, die der optimalen Lebens-


mittelauswahl entsprechen, sind im Gesamtangebot für


die Zwischenverpflegung gekennzeichnet.


Tabelle 2: Anforderungen an das Lebensmittelangebot in der Zwischenverpflegung (20 Verpflegungstage)


13 Die Europäische Union (EU) unterstützt den Verzehr von Milch und Milchproduk-
ten bei Kindern und Jugendlichen. Weitere Informationen: ec.europa.eu/agricul-
ture/markets/milk/schoolmilk/index_de.htm (eingesehen am 29.07.2011)


14 Weitere Informationen: Deutsche Gesellschaft für Ernährung: Ökologisch verträgli-
cher Fischverzehr. DGEinfo (7/2007) 103-105 und unter World Wide Fund For Na-
ture, Einkaufsratgeber für Fische und Meeresfrüchte:
www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/pdf_neu/101008_Fischratgeber_2010_WEB.pdf


15 Streichfette werden sparsam verwendet.
16 Weitere Informationen: Deutsche Gesellschaft für Ernährung (Hrsg.): Leitlinie Fett


kompakt – Fettkonsum und Prävention ausgewählter ernährungsmitbedingter
Krankheiten. 1. Auflage, Bonn (2008)


17 Milch und Milchprodukte sowie Säfte zählen nicht zur Gruppe der Getränke, 
sondern zur Gruppe der tierischen bzw. pflanzlichen Lebensmittel.


2


Das Angebot für die Zwischenverpflegung ist auf das übrige


Verpflegungsangebot abgestimmt und erfüllt die Kriterien


aus Tabelle 1. Der Schulkiosk sollte zur Mittagszeit geschlos-


sen werden. Bleibt er geöffnet, werden zur Mittagszeit


keine warmen Speisen angeboten. Das Kiosk angebot darf


keine Konkurrenz zur Ausgabe der Mittags verpflegung


 darstellen. Das gilt auch für das Angebot in Cafeterien 


oder Bistros.


In Tabelle 1 sind sieben Lebensmittelgruppen genannt.


Darin wird eine optimale Lebensmittelauswahl für die


Zwischenverpflegung definiert.


DGE-Qualitätsstandard für die Schulverpflegung
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2.3 MITTAGSVERPFLEGUNG


In der Ganztagsschule ist das Angebot einer Mittagsver-


pflegung verpflichtend.2 Das Mittagessen leistet einen


wesentlichen Beitrag zur täglichen Versorgung mit Nähr-


stoffen. Üblicherweise besteht es aus mehreren Kompo-


nenten. Dazu zählt ein tägliches Angebot an Rohkost,


Salat oder gegartem Gemüse, eine Stärkebeilage sowie


ein Getränk mit mindestens 0,2 Liter. Die Kosten für das


Getränk sind im Menüpreis enthalten. Mit diesem Quali-


tätsstandard werden Kriterien für ein vollwertiges Ver-


pflegungsangebot für 20 Verpflegungstage (vier Wo-


chen) festgelegt.


2.3.1 LEBENSMITTELAUSWAHL


Tabelle 3 zeigt die optimale Lebensmittelauswahl für die


Mittagsverpflegung.


Lebensmittelgruppe optimale Auswahl Beispiele für Lebensmittel


Getreide, Getreideprodukte
und Kartoffeln


Vollkornprodukte


Parboiled Reis oder Naturreis


Speisekartoffeln18, als Rohware ungeschält
oder geschält


Brot, Brötchen, Mehl, Teigwaren


Gemüse und Salat12 Gemüse, frisch oder tiefgekühlt


Hülsenfrüchte


Salat


Möhre, Paprika, Erbsen, Bohnen, Brokkoli, 
Zuckerschoten, Zucchini, Tomate, Weiß-, 
Rotkohl, Wirsing


Linsen, Erbsen, Bohnen


Kopfsalat, Eisbergsalat, Feldsalat, Endivie,
Eichblatt salat, Gurke, Möhre, Tomate


Obst12 Obst, frisch oder tiefgekühlt 
ohne Zuckerzusatz


Apfel, Birne, Pflaume, Kirschen, Banane, 
Mandarine, Erdbeeren


Milch und Milchprodukte13 Milch: 1,5 % Fett


Naturjoghurt: 1,5 % bis 1,8 % Fett


Käse: max. Vollfettstufe (≤ 50 % Fett i. Tr.)


Speisequark: max. 20 % Fett i. Tr.


Gouda, Feta, Camembert, Tilsiter


Fleisch, Wurst, Fisch, Ei mageres Muskelfleisch 


Fleischerzeugnisse inkl. Wurstwaren


Seefisch aus nicht überfischten Beständen14


Puten- und Hähnchenbrust oder -schnitzel,
Lende, Braten, Roulade


Hackfleisch, Geflügelbratwurst, Kasseler


Kabeljau, Seelachs, Lachs, Hering, Makrele


Fette und Öle16 Rapsöl


Walnuss-, Weizenkeim-, Oliven- oder Sojaöl


Getränke17 Trink-, Mineralwasser


Früchte-, Kräutertee, ungesüßt 


Rotbuschtee, ungesüßt


Hagebutten-, Kamillen-, Pfefferminztee


Tabelle 3: Optimale Lebensmittelauswahl für die Mittagsverpflegung


18 Kartoffeln können in der Schale einen hohen Gehalt an der giftigen Substanz 
Solanin aufweisen. Sie sollten daher ohne Schale verzehrt werden.


2
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Convenience-Produkte


In der Gemeinschaftsverpflegung, und damit auch in 


der Schulverpflegung, werden Produkte unterschiedlicher


Convenience-Stufen verwendet. Eine Übersicht der ver-


schiedenen Convenience-Stufen ist Tabelle 4 zu entneh-


men. Bei der Verwendung dieser Produkte sind


ernährungsphysiologische, sensorische, ökologische und


ökonomische Aspekte zu beachten. Bei Produkten mit


hohem Convenience-Grad sollten der Zucker- und Salz-


gehalt sowie die Art des verwendeten Fettes berücksich-


tigt werden.


Beim Einsatz von Convenience-Produkten gelten fol-


gende Grundsätze:


A Erlauben es die zeitlichen und personellen Kapazitäten,


sind Produkte der Convenience-Stufen 1 und 2 zu be-


vorzugen.


A Beim Einsatz von Convenience-Produkten der Stufen 


4 und 5 sollten immer Lebensmittel der Convenience-


Stufen 1 und 2 ergänzt werden.


A Erfordert die Herstellung der Speisen zahlreiche Pro-


zessstufen (zum Beispiel Cook & Chill), ist der Einsatz


von Obst und Gemüse aus den Convenience-Stufen 


1 und 2 zu bevorzugen.


A Bei Obst und Gemüse sind aufgrund des höheren


Nährstoffgehalts tiefgekühlte Produkte (TK) den Kon-


serven (zum Beispiel Erbsen, Möhren, grüne Bohnen)


vorzuziehen.19


Quelle: Modifiziert nach: aid infodienst  Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz (Hrsg.): Convenience-Produkte in der Gemeinschaftsverpflegung. 1. Auflage, Bonn (2007)


19 aid infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz (Hrsg.): Nährstoff-
veränderungen bei der Lebensmittelzubereitung im Haushalt. 4. veränderte Neu-
auflage, Bonn (2008)


Tabelle 4: Einteilung der Convenience-Produkte in verschiedene Convenience-Stufen


Convenience-Stufe Beispiele


küchenfertige Lebensmittel 1 entbeintes, zerlegtes Fleisch, geputztes Gemüse


garfertige Lebensmittel 2 Filet, Teigwaren, TK-Gemüse, TK-Obst


aufbereitfertige Lebensmittel 3 Salatdressing, Kartoffelpüree, Puddingpulver


regenerierfertige Lebensmittel 4 einzelne Komponenten oder fertige Menüs


verzehr-/tischfertige Lebensmittel 5 kalte Soßen, fertige Salate, Obstkonserven, Desserts


2
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2.3.2 SPEISENPLANUNG


In diesem Kapitel werden Kriterien für die Speisenplanung


erläutert. Dazu zählen Anforderungen an den Lebensmittel-


einsatz für 20 Verpflegungstage im Rahmen der Mittagsver-


pflegung. Darüber hinaus beinhaltet das Kapitel Kriterien


zur Sensorik und für die Gestaltung des Speisenplans.


Für die Speisenplanung gelten folgende Anforderungen:


A Der Menüzyklus beträgt mindestens vier Wochen.


A Ein ovo-lacto-vegetabiles20 Gericht ist täglich im Angebot.


A Das saisonale Angebot ist berücksichtigt.


A Kulturspezifische und regionale Essgewohnheiten


sowie religiöse Aspekte sind berücksichtigt.


A Fleisch von unterschiedlichen Tierarten wird abwech-


selnd angeboten.


A Schülerinnen und Schüler mit Allergien und/oder Le-


bensmittelunverträglichkeiten wird die Teilnahme an


der Mahlzeit ermöglicht. Dies kann durch ein spezielles


Essensangebot, Auswahl einzelner Komponenten oder


(falls nicht anders möglich) durch ein von zu Hause


mitgebrachtes, aufgewärmtes Essen erfolgen.


A Die Wünsche und Anregungen der Schülerinnen und


Schüler sind in geeigneter Form in der Speisenplanung


berücksichtigt.


A Süße Hauptgerichte werden maximal „2 x“ in 20 


Verpflegungstagen angeboten (Beispiele: Milchreis 


mit Zimt und Zucker, Grießbrei mit Obst, Apfelpfann-


kuchen).


A Bei Gerichten mit Schweinefleisch wird eine alternative


Fleischsorte angeboten.


Anforderungen an einen Vier-Wochen-Speisenplan


(20 Verpflegungstage)


Im Rahmen der Speisenplanung wird festgelegt, wie häu-


fig bestimmte Lebensmittel und Lebensmittelgruppen an-


geboten werden.


Für die Speisenplanung in der Schulverpflegung werden


vier Wochen mit 20 Verpflegungstagen zugrunde gelegt,


auf die sich die Anforderungen an den Einsatz bestimm-


ter Lebensmittel und Lebensmittelgruppen (siehe Tabelle 3)


beziehen. Dabei sind die Kriterien so festgelegt, dass ein


abwechslungsreiches Speisenangebot ermöglicht wird.


Lebensmittel beziehungsweise Lebensmittelgruppen, die


täglich zur Mittagsmahlzeit zählen, sind mit der Häufig-


keit „20 x“ gekennzeichnet. Darüber hinaus werden


 Minimal- und Maximalforderungen formuliert. Vollkorn-


produkte sollen beispielsweise mindestens „4 x“ in 20


Verpflegungstagen auf dem Speisenplan stehen. Selbst-


verständlich dürfen sie auch häufiger angeboten werden.


Die für den Einsatz von Fleisch, Eiern und Kartoffeler-


zeugnissen definierten Maximalforderungen werden


nicht überschritten.


Für ein ausgewogenes Verpflegungsangebot in Schulen


werden folgende Häufigkeiten für den Einsatz von Le-


bensmitteln beachtet:
20 In der ovo-lacto-vegetabilen Ernährung werden neben pflanzlichen Lebensmitteln


nur solche Produkte tierischen Ursprungs verzehrt, die von lebenden Tieren stam-
men, z. B. Milch, Eier oder Honig. Die vegetarische Ernährung schließt grundsätz-
lich Lebensmittel von getöteten Tieren, also Fleisch und Fleischprodukte,
Geflügel, Fisch sowie Schlachtfette aus. Vgl.: Deutsche Gesellschaft für Ernährung
(Hrsg.): DGE-Beratungs-Standards, Kapitel 2.3.2, 10. vollständig überarbeitete
Auflage, Bonn (2009)


2
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Angebot mehrerer Menülinien beziehungsweise


Snackangebote


Bei der Gestaltung des Speisenangebots für den Zeit-


raum von 20 Verpflegungstagen (vier Wochen) werden


die in Tabelle 5 aufgeführten Kriterien erfüllt. Die ange-


gebenen Häufigkeiten beziehen sich auf das Gesamtan-


gebot. Werden mehrere Menülinien beziehungsweise


Snackangebote zur Wahl gestellt, so sind die in Tabelle 5


aufgestellten Anforderungen für jede einzelne Menülinie


beziehungsweise jedes Snackangebot einzuhalten.


Gleichzeitig müssen die in Tabelle 3 benannten Lebens-


mittelqualitäten erfüllt werden. Bei Angabe von Maximal-


werten ist zu beachten, dass diese limitierenden


Lebensmittel nur am gleichen Wochentag innerhalb der


Menülinien angeboten werden können. Wird zum Bei-


spiel Montag und Mittwoch in einer Menülinie Fleisch 


angeboten, darf auch in den anderen Menülinien nur an


diesen Tagen Fleisch angeboten werden. Für die Einpla-


Lebensmittelgruppe Häufigkeit Beispiele zur praktischen Umsetzung


Getreide, Getreideprodukte
und Kartoffeln


20 x abwechselnd


Speisekartoffeln


Parboiled Reis


Teigwaren und andere Getreideprodukte


davon:


- mind. 4 x Vollkornprodukte


- max. 4 x Kartoffelerzeugnisse 


Pellkartoffeln, Salzkartoffeln, Folienkartoffeln,
Püree, Kartoffelsalat


Reispfanne, Wokgerichte


Lasagne, Couscous-Salat, Hirseauflauf, Grünkern-
 Bratlinge, Polentaschnitten


Vollkornteigwaren, Vollkornpizza, Naturreis


Halbfertig- oder Fertigprodukte, z. B. Kroketten,
Pommes frites, Kartoffelecken, Reibekuchen,
Gnocchi, Püree, Klöße 


Gemüse und Salat 20 x


davon mind. 8 x Rohkost oder Salat


gegarte Möhren, Kohlrabi, Brokkoli, Gemüsela-
sagne, gefüllte Paprika (oder Zucchini, Aubergi-
nen), Erbsen-, Linseneintopf, Ratatouille,
Wokgemüse


Tomatensalat, Gurkensalat, gemischter Salat,
Kraut salat


Obst mind. 8 x Obst im Ganzen, geschnittenes Obst, Obstsalat


Milch und Milchprodukte mind. 8 x in Aufläufen, Salatdressings, Dips, Soßen, Joghurt-
oder Quarkspeisen


Fleisch, Wurst, Fisch, Ei max. 8 x Fleisch


davon max. 4 x Fleischerzeugnisse inkl.
Wurstwaren


mind. 4 x Seefisch


davon 1 bis 2 x fettreicher Seefisch 


max. 2 Ei-Gerichte


Putenbrust, Hähnchenschnitzel, Rinderroulade,
Schweinebraten


Hackfleischsoße, Frikadellen, Wurst im Eintopf,
Bratwurst


Seelachsfilet, Fischburger


Lachslasagne, Heringssalat, Makrele


Omelette, Rührei


Fette und Öle Rapsöl ist Standardöl


Getränke 20 x Trink-, Mineralwasser


Tabelle 5: Anforderungen an einen Vier-Wochen-Speisenplan (20 Verpflegungstage)


2
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nung von frittierten/panierten Fleischprodukten und Kar-


toffelerzeugnissen muss dies ebenfalls beachtet werden.


Gestaltung des Speisenplans


Anhand des Speisenplans wird über das Verpflegungsan-


gebot in Schulen informiert. Bei der Gestaltung sind


daher folgende Aspekte berücksichtigt:


A Der aktuelle Speisenplan wird allen im Vorfeld regel-


mäßig zugänglich gemacht.


A Beim Angebot mehrerer Menülinien sind diese über-


sichtlich dargestellt.


A Die Speisen der nährstoffoptimierten Menülinie (siehe


Kapitel 2.5) sind im Speisenplan optisch hervor ge hoben.


A Die Speisen auf dem Speisenplan sind eindeutig be-


zeichnet. Nicht übliche und nicht eindeutige Bezeich-


nungen, beispielsweise „Piratenmenü“,   sind erklärt,


dazu zählen auch klassische Garnituren.


A Bei Fleisch und Fleischerzeugnissen ist die Tierart auf


dem Speisenplan benannt.


2.4 SPEISENHERSTELLUNG


Neben der Lebensmittelauswahl haben Zubereitung und


anschließende Warmhaltezeiten einen wesentlichen Ein-


fluss auf die ernährungsphysiologische und sensorische


Qualität der Speisen.


2.4.1 ZUBEREITUNG


Nachfolgend werden Kriterien für die Zubereitung 


genannt:


A Auf eine fettarme Zubereitung wird geachtet.


A Frittierte21 und/oder panierte Produkte werden maxi-


mal „4 x“ in 20 Verpflegungstagen angeboten.


A Für die Zubereitung von Gemüse und Kartoffeln wer-


den fettarme und nährstofferhaltende Garmethoden22


(Dünsten, Dämpfen, Grillen) angewendet.


A Zum Würzen werden frische oder tiefgekühlte Kräuter


bevorzugt.


A Jodsalz23 wird verwendet, es wird sparsam gesalzen.


A Zucker wird in Maßen eingesetzt.


A Nüsse und Samen werden als Topping (zum Beispiel


für Salate) angeboten.


A Für die Speisenherstellung liegen Rezepte mit Zuberei-


tungshinweisen vor und werden umgesetzt.


A Für die Portionierung der Speisen werden Portionie-


rungshilfen (zum Beispiel ein Kellenplan) verwendet.


2.4.2 WARMHALTEZEITEN UND 
TEMPERATUREN


Mit zunehmender Warmhaltezeit24 gehen Vitamine auf-


grund ihrer Thermolabilität verloren, außerdem kommt


es zu sensorischen Einbußen. Daher ist die Warmhaltezeit


so kurz wie möglich zu halten. Es gelten folgende


Grundsätze:


A Die Warmhaltezeit zubereiteter Speisen beträgt 


maximal drei Stunden.


A Die Lager-, Transport- und Ausgabetemperatur von


kalten Speisen beträgt maximal 7 °C.


A Die Warmhalte-, Transport- und Ausgabetemperatur


von warmen Speisen beträgt mindestens 65 °C.


21 Weitere Informationen zum Gebrauch von Frittierfett: Matthäus B, Brühl L: Aktu-
elles Interview: Verwendung von Pflanzenölen. Ernährungs-Umschau 52 (2005),
B9-B12


22 Eine Übersicht über die einzelnen Garmethoden und ihre ernährungsphysiologi-
sche Bewertung befindet sich auf der Projekthomepage unter 
www.schuleplusessen.de in der Rubrik Wissenswertes.


23 Die Verwendung von Jodsalz mit Fluorid, das nur mit Ausnahmegenehmigung in
der Gemeinschaftsverpflegung einsetzbar ist, wird empfohlen. Die Ausnahmege-
nehmigung muss beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit beantragt werden.


24 Die Warmhaltezeit beginnt mit Beendigung des Garprozesses und endet mit der
Abgabe der Speise an den letzten Tischgast.
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2.4.3 SENSORIK


Die sensorische Qualität entscheidet über die Akzeptanz


des Essens und beeinflusst das Ernährungsverhalten dau-


erhaft. Es muss sichergestellt sein, dass die Verpflegung


neben der ernährungsphysiologischen und hygienischen


Qualität auch eine angemessene sensorische Qualität 


erreicht. Dabei gelten folgende Kriterien:


Aussehen:


A Alle Speisen werden appetitanregend präsentiert.


A Die für die einzelnen Lebensmittel typischen Farben


bleiben erhalten.


A Die Farbzusammenstellung der Speisen auf dem Teller


ist ansprechend.


Geschmack:


A Der für die Lebensmittel typische Geschmack bleibt


 erhalten.


A Die Speisenkomponenten sind abwechslungsreich mit


Kräutern und Gewürzen abgeschmeckt.


A Möglichkeiten zum Nachwürzen stehen zur Verfügung.


Konsistenz:


A Gemüse, Teigwaren und Reis sind beim Verzehr mög-


lichst bissfest.


A Kurzgebratenes ist knusprig beziehungsweise kross.


A Fleisch hat eine zarte Textur.


2.5 NÄHRSTOFFZUFUHR DURCH DIE 
MITTAGSVERPFLEGUNG


Die genannten Kriterien zur Lebensmittelauswahl sowie


zur Speisenplanung und -herstellung tragen zu einer er-


nährungsphysiologisch ausgewogenen Verpflegung bei.


Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Nährstoffe


auf Basis von Rezepten zu berechnen und die Nährstoff-


zufuhr zu optimieren. Dazu leistet das Mittagessen einen


wesentlichen Beitrag.


Aus den D-A-CH-Referenzwerten für die Nährstoff zu -


fuhr6 leiten sich die nährstoffbasierten Angaben der 


entsprechenden Altersgruppen ab. In der praktischen


Umsetzung bedeutet dies, dass die nährstoffoptimierte


Mittagsmahlzeit 25 Prozent der täglich empfohlenen


Nährstoffmenge und des Richtwerts für die Energie -


zufuhr im Durchschnitt von 20 Verpflegungstagen 


(vier Wochen) liefert.


2
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Primarstufe Sekundarstufe


7 bis unter 
10 Jahre


10 bis unter
13 Jahre


13 bis unter
15 Jahre


15 bis unter 
19 Jahre27


Tabelle 6: Umsetzung der D-A-CH-Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr für die Mittagsverpflegung (Angaben pro Tag)26


Energie (kcal) 450 538 612 563


Energie (kJ) 1880 2250 2560 2356


Protein (g) 22 27 30 28


Fett (g) 15 18 21 19


Kohlenhydrate (g) 55 67 75 70


Ballaststoffe (g) 4,5 5 6 7,5
28


Vitamin E (mg) 2,5 3 4 4


Vitamin B1 (mg) 0,3 0,3 0,4 0,3


Folat (µg) 75 100 100 100


Vitamin C (mg) 20 23 25 25


Calcium (mg) 225 275 300 300


Magnesium (mg) 43 63 78 100


Eisen (mg) 3 4 4 4


25 Deutsche Gesellschaft für Ernährung (Hrsg.): Umsetzung der D-A-CH-Referenz-
werte in die Gemeinschaftsverpflegung. Bonn (2011); unter 
www.schuleplusessen.de in der Rubrik Qualitätsstandard


26 Referenzwerte für Energie- und Nährstoffzufuhr dieser Gruppe entsprechen dem
mittleren Bereich der betroffenen Altersgruppen.


27 Bedingt durch die langen Unterrichtszeiten und die überwiegend sitzende Tätig-
keit wird für die 15 bis unter 19-Jährigen eine geringe körperliche Aktivität zu-
grunde gelegt. Damit erklären sich im Vergleich zu den 13 bis unter 15-Jährigen
die geringeren Werte für die Energiezufuhr und die Nährstoffe Protein, Fett und
Kohlenhydrate.


28 In den D-A-CH-Referenzwerten für die Nährstoffzufuhr wird kein Richtwert für
die Ballaststoffzufuhr für Jugendliche genannt. Im Sinne des vorbeugenden Ge-
sundheitsschutzes wird auf den Wert für Erwachsene (mindestens 30g/Tag) zu-
rückgegriffen.


Tabelle 6 zeigt die Umsetzung der D-A-CH-Referenzwerte


für die Energie- und Nährstoffzufuhr25 durch die Mittags-


mahlzeit für Schülerinnen und Schüler der Primar- und


der Sekundarstufe.


Die Gesamtenergiezufuhr (100 %) ergibt sich aus folgen-


den energieliefernden Nährstoffen:


A 20 % Protein


A 30 % Fett


A 50 % Kohlenhydrate


2
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 Die Essatmosphäre ist neben der Lebensmittelqualität


einer der prägenden Faktoren regelmäßig eingenommener


Mahlzeiten. Eine positive Essatmosphäre schafft Raum für


Gespräche und Informationsaustausch sowie den Genuss


der Mahlzeiten. Dabei spielen vor allem die Faktoren Es-


senszeit und Raumgestaltung eine wesentliche Rolle.


3.1 TEILNAHME AM SCHULISCHEN 
MITTAGESSEN


Zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Nährstoffversor-


gung, der Lern- und Leistungsfähigkeit und der Integra-


tion in die Schulkultur ist die Teilnahme am Mittagessen


eine wesentliche Voraussetzung. Nicht nur im Ganztags-


betrieb ist deshalb eine Teilnahme aller Schülerinnen und


Schüler am Mittagessen sinnvoll. Dies impliziert, dass jede


Schülerin und jeder Schüler die Möglichkeit haben muss,


an der Mittagsverpflegung teilzunehmen, und zwar unab-


hängig vom jeweiligen sozioökonomischen und religiösen


Hintergrund. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer fin-


det in der Mensa einen Sitzplatz.


Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Bereitschaft der Lehr-


kräfte beziehungsweise der Erzieherinnen und Erzieher


oder anderer Betreuungspersonen am gemeinsamen Mit-


tagessen teilzunehmen (Vorbildfunktion) und deren Fähig-


keit, eine vertrauensvolle Beziehung zu den Schülerinnen


und Schülern aufzubauen. Die gemeinsame Einnahme der


Mahlzeit ist eine pädagogische Aufgabe, in der Verhal-


tensregeln, Kommunikationsregeln und Kulturtechniken


vermittelt werden. Im Rahmen der zu gewährenden Auf-


sichtspflicht sollte die Teilnahme an den Mahlzeiten als Ar-


beitszeit gewertet werden.


3.2 ESSENSZEIT


Den Schülerinnen und Schülern steht für das Essen genü-


gend Zeit zur Verfügung. Zu kurze Pausen und Hektik


können dazu beitragen, dass sie an der Verpflegung nicht


teilnehmen. Mit folgenden Maßnahmen ist dem vorzu-


beugen:


DGE-Qualitätsstandard für die Schulverpflegung
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3.3 RAUMGESTALTUNG


Für die Ausgabe und den Verzehr der Speisen wird ein ge-


sonderter Raum zur Verfügung gestellt.30 Das schließt die


Einnahme der Mittagsmahlzeit, zum Beispiel in Klassen-


und Pausenräumen, Pausenhallen und Fluren aus.


Bei der Gestaltung des Speisenraums werden folgende


 Aspekte beachtet:


A helle Räumlichkeit und angemessene Beleuchtung,


A freundliches, ansprechendes Ambiente (zum Beispiel


Pflanzen, Bilder, Tischdekoration),


A gut zu reinigende Möbel und Bodenbeläge.


Die Essatmosphäre wird sehr stark durch den Geräuschpe-


gel beeinflusst. Um diesen möglichst gering zu halten, ist


der Raum entsprechend zu gestalten und zu dämmen.


Klare Kommunikationsregeln tragen dazu bei, den Ge-


räuschpegel beim Essen zu senken.


Zur Steigerung der Identifikation mit der Mensa sollten die


Schülerinnen und Schüler bei der Gestaltung des Speisen-


raums einbezogen werden. Generell ist ein stufenspezifi-


sches Ambiente umzusetzen. Für die Oberstufe ist nach


Möglichkeit ein eigener Raum oder Bereich bereitzustellen.


29 Pro Verpflegungsteilnehmerin bzw. Verpflegungsteilnehmer sollten idealerweise
insgesamt 1,4 bis 1,7 m2 pro Person eingeplant werden.


30 Für die Planung sind u. a. die Bestimmungen des Brandschutzes zu berücksich -
tigen.


3


A Es werden mindestens 60 Minuten Pausenzeit einge-


plant, um für den Gang zur Mensa beziehungsweise


zum Speisenraum, Hände waschen, Anstehen bei der


Ausgabe des Essens, Suche eines freien Sitzplatzes


möglichst im Freundeskreis, Einnahme des Mittages-


sens, Pflege sozialer Kontakte und Abräumen genü-


gend Zeit zur Verfügung zu haben.


A Sofern nicht ausreichend Platz in der Mensa29 zur Ver-


fügung steht, werden versetzte, stufenspezifische Pau-


senzeiten berücksichtigt, die jeweils mit 60 Minuten


angesetzt werden. Das ist bei der Gestaltung des Stun-


denrasters einer Schule einzuplanen.


A Für Bewegungspausen werden gesonderte Zeiten vor-


gesehen.
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3.4 PÄDAGOGISCHE ASPEKTE


Die Schule als Ort des Lehrens, Lernens und Lebens versam-


melt Menschen unterschiedlichster Herkunft, persönlicher,


familialer und kultureller Erfahrungen und Prägung. Der


Umgang miteinander und die Qualität sowie Intensität der


Beziehungen üben einen entscheidenden Einfluss auf das


Lernklima aus. Eine Herausforderung für die Schulen be-


steht darin, die Organisation des gemeinsamen Essens und


das tägliche Verpflegungsangebot in den pädagogischen


Rahmen und damit auch in den Unterricht zu integrieren.


Gute Schulverpflegung – Basis für die aktuelle und


zukünftige Gesundheit


Eine qualitativ hochwertige Schulverpflegung hat einen


hohen Stellenwert für die Ausbildung von Ernährungs-


kompetenzen und die Entwicklung eines gesundheitsför-


dernden Lebensstils. Was und wie tagtäglich gegessen


und getrunken wird, trägt zur Entwicklung und Festigung


von Geschmacks- und Handlungsmustern bei, die das Er-


nährungshandeln und -verhalten langfristig leiten. Die Be-


reitschaft, sich im späteren Leben vollwertig zu ernähren


oder in die eigene Gesundheit zu investieren, hängt we-


sentlich auch von schulischen Erfahrungen ab.


Ernährung in der Schule trägt damit auch zur Gesund-


heits- und Verbraucherbildung sowie zur Werteerziehung


bei. Schulen können dies mit entsprechenden Angeboten


steuern und so nicht nur eine pädagogische, sondern


auch eine gesundheitspolitische Aufgabe wahrnehmen.


Der aid infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbrau-


cherschutz e.V. hat für den Unterricht in Grundschulen


und weiterführenden Schulen Medienpakete entwickelt.


Mit dem aid-Ernährungsführerschein lernen Kinder Le-


bensmittel sinnlich wahrzunehmen, zuzubereiten und 


zu genießen. Für die 5. und 6. Klassen wurden die 


„SchmExperten“ entwickelt. Kernstück der Unterrichts-


reihe für  gesundheits- und haushaltsbezogene Fächer ist


die selbstständige Zubereitung kleiner kalter Gerichte im


Klassenzimmer. Die Praxis ist verknüpft mit Themen wie


Einkauf, Hygiene, Esskultur und Geschmacksbildung.31


Europaweit formulierte das Netzwerk Gesundheitsfördern-


der Schulen (ENHPS) schon Ende der 1990er Jahre in sei-


nen Zielen Kriterien einer schulischen Ernährungsbildung.


Unter anderem werden aufgeführt:


31 Weitere Informationen zum aid-Ernährungsführerschein und den SchmExperten
unter www.aid.de in der Rubrik Ernährungsbildung


3
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Kommunikation und Förderung der sozialen 


Beziehungen


Das gemeinsame Essen von Lehrenden und Lernenden


bietet eine zwanglosere Gelegenheit zur Kommunikation


als der Unterricht und ist für die pädagogischen Beziehun-


gen äußerst wertvoll. Schulen, die sich in Hinblick auf eine


gemeinsame Schulverpflegung von Lehrenden und Ler-


nenden „auf den Weg gemacht haben“, berichten von


deutlich positiven Effekten auf die sozialen Beziehungen 


in der Schule. Partizipation von Lehrkräften sowie von


Schülerinnen und Schülern bei der Zusammenstellung des


Speisenplans fördert die Akzeptanz und schafft Identität


(„unser“ Schulessen). Eine gute Kommunikation zwischen


Herstellern beziehungsweise Anbietern und Tischgästen


verbessert die Atmosphäre beim gemeinsamen Essen und


ist ebenfalls Grundlage für die Akzeptanz und für die


Wertschätzung des Verpflegungsangebots.


32 Modifiziert nach Dixey R, Heindl I, Loureiro I et al.: Healthy eating for young
people in Europe – a schoolbased nutrition education guide. Kopenhagen, 
WHO 1999


3


A Für jede Schülerin und jeden Schüler ist eine Ernäh-


rungs- und Verbraucherbildung fächerübergreifend zu


gewährleisten. Hierfür sind Standards zu entwickeln.


A Alle Lehrkräfte und schulischen Mitarbeiterinnen und


Mitarbeiter sollten über Grundkenntnisse zeitgemäßer


Ernährungs- und Verbraucherbildung verfügen und sind


entsprechend aus- und fortzubilden.


A Es ist sicherzustellen, dass alle Beteiligten die Ziele und


Standards der gesundheitsfördernden Schule versteti-


gen und Maßnahmen zu deren Umsetzung koordinie-


ren, so dass Gesundheit und Wohlbefinden von


Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften zum ge-


meinsamen Anliegen wird.32


Hinzu kommt, dass ausgewogen ernährte Kinder besser


lernen. Mit einer quantitativ und qualitativ ausreichenden


Energie- und Nährstoffversorgung können die Leistungen


von Schülerinnen und Schülern gesteigert werden, denn


Konzentrationsfähigkeit und Lernen basieren auf komple-


xen Stoffwechselprozessen, für die eine adäquate Nähr-


stoffzufuhr notwendig ist.33


33 Vgl. Heindl l: Sinnliche Intelligenz – Perspektiven einer ästhetisch-kulturellen Er-
nährungsbildung. In: Institut für Qualitätssicherung an Schulen IQSH: Geschmack
bildet – Sinnliche Intelligenz ist der Ursprung für Leben und Lernen. IQSH, Kiel
(2007), 38-48; Kaiser B, Kersting M: Frühstücksverzehr und kognitive Leistungsfä-
higkeit von Kindern. Ernährung im Fokus (1/2001), 5-13; Loch W: Stufen kindli-
chen Lernens als Aufgabe der Erziehung. In: Loch W (Hrsg.): Lebensform und
Erziehung. Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft mbH, Essen (1983), 47-59
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Das pädagogische Konzept für die Schulverpflegung


Schulentwicklungsprozesse haben seit den 1990er Jahren


in allen Bundesländern zur Erarbeitung von pädagogi-


schen Programmen geführt, die der einzelnen Schule ein


unverwechselbares Profil geben. Ein gutes pädagogisches


Verpflegungskonzept und eine gute physiologische Ver-


pflegungsqualität als Bestandteil des Schulprofils erweisen


sich als Standort- und Wettbewerbsvorteil.


Im Schulprofil sollten die Ziele, die Werte, die Regeln der


Kommunikation und das Selbstverständnis der Schule 


definiert werden. Das pädagogische Konzept der Mittags-


mahlzeit enthält Aussagen zur Organisation, zur Pausen -


regelung und zur Anzahl der erwarteten Tischgäste.


Parti zipation von Schülerinnen und Schülern, zum Beispiel


bei der Ausgabe, Hilfestellung beim Tischservice oder 


Beiträge der Eltern sind im pädagogischen Konzept zu ver-


ankern. Sieht dieses die Gründung und den Betrieb einer


Schülerfirma vor, so sind die Verantwortlichkeiten klar zu


regeln. Die Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsvor-


schriften (siehe Kapitel 4) müssen auch bei partizipativer


Gestaltung der Schulverpflegung gewährleistet werden.


Als Bestandteil des Bildungskonzepts bietet das pädago -


gische Verpflegungskonzept zahlreiche Verbindungen zum


Unterricht. Es sollte Teil der Schulentwicklung sein und


Schulleitung, Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler


und externe Verpflegungsdienstleister mit einbeziehen.


Die Einrichtung von Fachräumen (Küchen) zur Ernährungs-


bildung bietet den Schülerinnen und Schülern die Mög-


lichkeit, Erfahrungen bei der Zubereitung von Speisen und


Getränken zu sammeln. Unterricht in der praktischen Le-


bensmittelzubereitung sollte Teil der Ernährungsbildung


werden. Eine Orientierung an dem Referenzrahmen des


Projektes REVIS (Reform der Ernährungs- und Verbraucher-


bildung in Schulen) ist sinnvoll.34


Akzeptanz in der Schule


Die erfolgreiche Integration eines neuen Verpflegungs -


angebots oder die Weiterentwicklung des bestehenden


schulischen Angebots nach dem „DGE-Qualitätsstandard


für die Schulverpflegung“ setzt die Akzeptanz bei allen


Zielgruppen der Schule und den verantwortlichen Akteu-


ren voraus. Dieser Prozess muss aktiv gestaltet werden. 


Als sinnvoll hat es sich erwiesen:


A von Anfang an alle Beteiligten in die Planung und Ge-


staltung einzubeziehen,


A auf Unterstützung von (externen) Expertinnen und Ex-


perten zurückzugreifen,


A Prozesse und Beschlüsse für die Beteiligten transparent


zu gestalten und aktiv zu kommunizieren,


3


34 Weitere Informationen zur Ernährungs- und Verbraucherbildung: 
www.evb-online.de
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A Vorbehalte und Widerstände ernst zu nehmen,


A Möglichkeiten und Grenzen einer verantwortlichen Ent-


wicklung zu benennen.


Entwicklungsprozesse sind Lernprozesse für alle Beteilig-


ten: Bei der Implementierung und Weiterentwicklung von


Schulverpflegung handelt es sich um eine integrative Auf-


gabe, zu der jeder etwas beisteuern kann. Der Schulträger


kann maßgeblich zur Akzeptanz der Schulverpflegung bei-


tragen, indem er sächliche und personelle Rahmen -


bedingungen unterstützt, die die praktische Umsetzung


einer Schulverpflegung nach dem Qualitätsstandard in den


Schulen ermöglicht. Neben der konstruktiven Unterstüt-


zung durch geeignete Rahmenbedingungen kommt der


Schulleitung in ihrer Vorbildfunktion für Lehrer-, Schüler-


und Elternschaft eine besondere Verantwortung zu. Den


Lehrkräften sollte vermittelt werden, dass mit der Einfüh-


rung der Schulverpflegung nicht nur eine weitere Aufgabe


auf sie zukommt, sondern dass sie dadurch die Chance


haben, neue Wege des Schullebens und der Beziehungen


zu ihren Schülerinnen und Schülern zu beschreiten. Mit El-


tern muss die Bedeutung der regelmäßigen Teilnahme der


Kinder an der Verpflegung besprochen werden.


Die Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler und aller


weiterer Tischgäste, vor allem auch der Lehrkräfte, mit


dem Speisenangebot ist regelmäßig zu erfragen. Die Er-


gebnisse müssen transparent gemacht werden und in


Maßnahmen zur Optimierung einfließen.


Essen ist immer Teil der Identität und vermittelt Geborgen-


heit und Sicherheit. Die Präferenzen beim Essen sind zwar


stark kulturell geformt, aber sie sind über Gewohnheiten


auch wandelbar. Schulverpflegung muss dieses beachten.


Zur Berücksichtigung der sozialen und psychischen Be -


deutung des Essens sollten die Vorlieben und Abneigun-


gen der Schülerinnen und Schüler beachtet werden. 


Dazu zählen:


A Im Sinne einer Ess-Sozialisation werden „geschmack -


liche Übergänge“ ermöglicht.


A Versorgt ein Dienstleister Schulen mit Essen, wird das


Speisenangebot auf Kinder und Jugendliche abge-


stimmt. Schulen sollten ein anderes Essen geliefert be-


kommen als die Tischgäste in Senioreneinrichtungen


und Krankenhäusern.


A Einseitige Geschmacksvorlieben (zum Beispiel für Frit-


tiertes und Süßes) werden nicht unnötig gefördert.


Freundliches, hilfsbereites und pädagogisch erfahrenes


Personal bei der Essensausgabe fördert die Akzeptanz bei


den Tischgästen.


3
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RAHMENBEDINGUNGEN 
FÜR DIE VERPFLEGUNG


36 Weitere Informationen zu rechtlichen Bestimmungen unter 
www.schuleplusessen.de in der Rubrik Wissenswertes und unter 
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:de:PDF 


35 Den Schulen wird für die Auslegung und Umsetzung der Gesetze und Verord -
nungen empfohlen, Kontakt mit dem zuständigen Gesundheitsamt und der 
kontrollierenden Behörde, i.d.R. dem Veterinäramt, aufzunehmen.


Der Gesetzgeber fordert von allen Lebensmittelunterneh-


men weitreichende Maßnahmen zum Schutz der Gesund-


heit der Tischgäste. Die ausgegebenen Speisen müssen


von hygienisch einwandfreier Qualität sein. Dazu müssen


bei der Umsetzung des Verpflegungsangebots rechtliche


Bestimmungen eingehalten werden.35 Sowohl für die Her -


 stellung als auch für die Verteilung der Speisen sollte das


Personal entsprechende Qualifikationen aufweisen


4.1  RECHTLICHE BESTIMMUNGEN


Im Bereich der Lebensmittelhygiene gelten innerhalb der


Europäischen Union Verordnungen, die eine Grundlage für


die Gewährung der Sicherheit von Lebensmitteln bilden


und zum Schutz der öffentlichen Gesundheit beitragen.36


Zentrale Verordnungen des europäischen Lebensmittel-


rechts sind unter anderem die:


A Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittel hygiene


A Verordnung (EG) Nr. 853/2004 mit spezifischen


Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen 


Ursprungs


A Verordnung (EG) Nr. 178/2002, die sogenannte


EU-Basis-Verordnung zum Lebensmittelrecht


Sie sind unmittelbar geltendes Recht.


Das gesamte Lebensmittelhygienerecht der Gemeinschaft


wurde 2004 neu geordnet und ist seit 2006 anzuwen-


den. Dies führte zu einer grundlegenden Überarbeitung


des nationalen Rechts, das der Durchführung der EG-


Vorschriften dient und Sachverhalte regelt, die nicht


unter den Geltungsbereich des Gemeinschaftsrechts fal-


len. Inhalte des neuen EG-Lebensmittelhygienerechts fin-


den sich im nationalen Recht seitdem unter anderem in:


4
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37 Weitere Informationen: aid infodienst Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (Hrsg.): Wichtige Bestimmungen des Lebensmittelrechts für Gastronomie
und Gemeinschaftsverpflegung. 6. veränderte Neuauflage, Bonn (2009)


A der Verordnung zur Durchführung von Vorschrif-


ten des gemeinschaftlichen Lebensmittelhygiene-


rechts mit den Artikeln:


- Artikel 1: Verordnung über Anforderungen an die 


Hygiene beim Herstellen, Behandeln und Inverkehr-


bringen von Lebensmitteln (Lebensmittelhygiene-


Verordnung, LMHV)


- Artikel 2: Verordnung über Anforderungen an die 


Hygiene beim Herstellen, Behandeln und Inverkehr-


bringen von bestimmten Lebensmitteln tierischen 


Ursprungs (Tierische Lebensmittelhygieneverordnung,


Tier-LMHV), die grundsätzlich auch Anforderungen


an das Herstellen oder Behandeln von Lebensmitteln


tierischen Ursprungs im Einzelhandel regelt (§ 7 in


Verbindung mit Anlage 5); hierbei sind Ausnahmere-


gelungen für die Anforderungen in Einrichtungen 


der Gemeinschaftsverpflegung vorgesehen.


- Artikel 4: Verordnung mit lebensmittelrechtlichen


Vorschriften zur Überwachung von Zoonosen und


Zoonoseerregern


A dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Fut-


termittelgesetzbuch (LFGB)


Die Bestimmungen des nationalen Rechts können


nicht ohne die Beachtung der EG-Verordnungen ange-


wendet werden. Wesentliche Begriffsdefinitionen fin-


den sich beispielsweise in der VO (EG) Nr. 178/2002.


Darüber hinaus sind die Vorschriften des Infektions-


schutzgesetzes (IfSG) zu beachten.
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EU-Gesetzgebung Nationales Recht


IfSG
Infektionsschutzgesetz


(2001)


LFGB
Lebensmittel-, Bedarfsgegen-


stände- und Futtermittel-
gesetzbuch (2009)


Weißbuch zur 
Lebensmittelsicherheit


(2000)


VO (EG) Nr. 178/2002
EU-Basis-Verordnung für das 


Lebensmittelrecht


- VO (EG) Nr. 852/2004 
über Lebensmittelhygiene


- VO (EG) Nr. 853/2004
mit spezifischen Hygienevor-
schriften für Lebensmittel 
tierischen Ursprungs


- Richtlinie 2003/99/EG
zur Überwachung von Zoo-
nosen und Zoonoseerregern


Verordnung zur Durchfüh-
rung von Vorschriften des
gemeinschaftlichen Lebens-
mittelrechts u. a.
- Artikel 1: Lebensmittel-


hygiene-Verordnung
- Artikel 2: Tierische Lebens-


mittelhygieneverordnung
- Artikel 4: Verordnung mit 


lebensmittelrechtlichen 
Vorschriften zur Über-
wachung von Zoonosen 
und Zoonose erregern


Außerdem wird die Anwendung einschlägiger DIN-


Normen (zum Beispiel 10508 Temperaturen für Lebens-


mittel, 10526 Rückstellproben in der GV, 10524 Arbeits-


kleidung, 10514 Hygieneschulung) empfohlen.37 


Abbildung 1: Übersicht über die rechtlichen Rahmen -


bedingungen in der Gemeinschaftsverpflegung







30


Zur Überprüfung der Einhaltung geeigneter Temperatu-


ren können Checklisten geführt werden. Zum Schutz vor


lebensmittelbedingten Infektionen wird empfohlen,


warme Speisen bei mindestens 65 °C und nicht länger


als drei Stunden heiß zu halten. Die Lagerung und Aus-


gabe kalter Komponenten (Salat, Dessert) sollte bei maxi-


mal 7 °C erfolgen.


Lager-, Zubereitungs- und Ausgabezeiten sollten so kurz


wie möglich gehalten werden. Außerdem können Check-


listen die Einhaltung von lückenlosen Kühlketten doku-


mentieren.


Die Erstellung und Umsetzung eines Reinigungs- und


Desinfektionsplans ist zwingend erforderlich. Beim 


Einsatz von Desinfektionsmitteln ist die Dosierungs -


 anleitung40 einzuhalten.


Durch das Infektionsschutzgesetz wird vorgeschrieben,


dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit Lebens-


mitteln und Bedarfsgegenständen in Berührung 


kommen, nur nach einer Erstbelehrung durch das


Gesund heits amt oder einer/eines vom Gesundheitsamt


beauftragten Ärztin/Arztes beschäftigt werden dürfen.


Die Bescheinigung darf bei Antritt der Stelle nicht älter


als drei Monate sein. So soll übertragbaren Krankheiten


beim Menschen vorgebeugt werden, Infektionen sollen


frühzeitig erkannt und ihre Weiterverbreitung verhindert


werden. Alle zwei Jahre sind Folgebelehrungen verpflich-


tend durchzuführen und schriftlich zu dokumentieren.


Die Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften


wird durch die jeweilige Lebensmittelüberwachungsbe-


hörde kontrolliert.


4


Weitere Informationen: Deutsche Gesellschaft für Ernährung (Hrsg.): HACCP –
Gesundheitliche Gefahren durch Lebensmittel identifizieren, bewerten und
 beherrschen. 1. Auflage, Bonn (2010)


40 Zu allen Desinfektionsmitteln stehen nach der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 18. Dezember 2006 als
EG-Sicherheitsdatenblatt oder in Anlehnung an das EG-Sicherheitsdatenblatt
 Informationen und Dosierungsanleitungen zur Verfügung.


38 Weitere Informationen: Deutsche Gesellschaft für Ernährung (Hrsg.): Hygiene –
Gesundheit der Tischgäste sichern. 1. Auflage, Bonn (2009)


39 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) ist ein Konzept zur Durch-
führung einer Gefahrenanalyse und Beherrschung kritischer Lenkungspunkte im
Umgang mit Lebensmitteln. Vgl.: www.bfr.bund.de, Suchbegriff „HACCP Defini-
tion“ (eingesehen am 29.07.2011)


4.1.1 HYGIENE


Ein umfassendes Hygienemanagement ist Pflicht.38 Die


genannten Verordnungen enthalten folgende wesentli-


che Grundsätze zur Gewährleistung der Lebensmittelsi-


cherheit:


A die Hauptverantwortung des Lebensmittelunterneh-


mens für die Sicherheit eines Lebensmittels,


A die Anwendung von auf den HACCP-Grundsätzen39


beruhenden Verfahren,


A die Anwendung einer guten Hygienepraxis,


A die Aufrechthaltung der Kühlkette bei Lebensmitteln,


die nicht ohne Bedenken bei Raumtemperatur gelagert


werden können,


A die regelmäßige Mitarbeiterschulung.


Bei der Umsetzung eines HACCP-Konzepts werden durch


eine Gefahrenanalyse die kritischen Punkte im Umgang


mit Lebensmitteln erfasst.


DGE-Qualitätsstandard für die Schulverpflegung
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4.1.2  PRODUKTÜBERGREIFENDE VOR-
SCHRIFTEN ZUR KENNZEICHNUNG
UND KENNTLICHMACHUNG


Die Kennzeichnung von Lebensmitteln dient der Informa-


tion und dem Schutz vor Täuschung. Die für die Gemein-


schaftsverpflegung relevanten Bestimmungen über die


Kennzeichnung und Kenntlichmachung sind: 


A Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung (LMKV):


Die LMKV regelt die allgemeinen Kennzeichnungs-


pflichten für verpackte Lebensmittel, zum Beispiel 


die Angabe der Verkehrsbezeichnung, des Verzeichnis-


ses der Zutaten oder der Haltbarkeit. Sie ermöglicht es


den Verbraucherinnen und Verbrauchern, sich über 


die wesentlichen Eigenschaften von Produkten zu in-


formieren.


A Nährwert-Kennzeichnungsverordnung (NKV):


Eine Pflicht zur Nährwertkennzeichnung besteht in 


Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung nicht.


Werden aber der Energiegehalt oder die Nährstoffe


ausgewiesen, muss dies laut NKV wie folgt gestaltet


werden:


1. Die Angabe des Brennwerts und des Gehaltes an 


Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett – oder 


2. Die Angabe des Brennwerts und des Gehaltes an 


Eiweiß, Kohlenhydraten, Zucker, Fett, gesättigten 


Fettsäuren, Ballaststoffen und Natrium.


Zusätzlich zu den oben genannten Angaben dürfen 


weitere Angaben gemacht werden zum Gehalt an:


- Stärke,


- mehrwertigem Alkohol,


- einfach- und mehrfach ungesättigten Fettsäuren,


- Cholesterin,


- Vitaminen und Mineralstoffen (in signifikanten


Mengen, das heißt mindestens 15 Prozent der 


Tagesdosis).


A  Zusatzstoff-Zulassungsverordnung (ZZulV):


Für alle Betriebe der Gemeinschaftsverpflegung gelten


die Bestimmungen der Zusatzstoff-Zulassungsverord-


nung. Danach muss grundsätzlich durch verschiedene


Angaben auf die Verwendung bestimmter Zusatzstoffe


oder Zusatzstoffklassen hingewiesen werden (zum Bei-


spiel „geschwefelt“, „mit Phosphat“, „mit Konservie-


rungsstoff“). Diese Deklarationspflicht gilt auch, wenn


die jeweiligen Zusatzstoffe in den Zutaten eines zu-


sammengesetzten Lebensmittels enthalten sind, es sei


denn, dass sie im Endlebensmittel keine technologi-


sche Wirkung mehr ausüben.


Kennzeichnung von Allergenen


Die 14 häufigsten Verursacher von Lebensmittelallergien41


müssen auf verpackten Lebensmitteln gekennzeichnet


werden. Diese Kennzeichnungspflicht gilt bisher nicht für


unverpackte Lebensmittel und fertig zubereitete Speisen,


die lose im Rahmen einer Speisenversorgung an Tisch-


gäste ausgegeben werden.42


4


41 Weitere Informationen: www.aktionsplan-allergien.de
42 Auf europäischer Ebene zeichnet sich eine Veränderung der Allergenkennzeich-


nung ab; voraussichtlich wird es ab Herbst 2014 eine verpflichtende Allergen-
kennzeichnung für unverpackte Lebensmittel geben.
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Genetisch veränderte Lebensmittel


Bezieht ein Anbieter kennzeichnungspflichtige genetisch


veränderte Lebensmittel und gibt sie direkt oder verarbeitet


an die Endverbraucher ab, müssen diese mit dem Hinweis


A „genetisch verändert" oder


A „aus genetisch verändertem ... hergestellt" oder


A „enthält genetisch veränderte …“ oder


A „enthält aus genetisch verändertem …“


auf dem Speisenplan gekennzeichnet werden oder eine ent-


sprechende Information bei der Essensausgabe erfolgen.43


4.2 PERSONALQUALIFIKATION


Für den Verpflegungsbereich (unabhängig vom Verpfle-


gungssystem) muss es eine verantwortliche Person und


somit eine feste Ansprechpartnerin beziehungsweise


einen festen Ansprechpartner geben. Je nach Verantwor-


tungs- und Arbeitsbereich sind folgende Qualifikationen


erforderlich:


Leitung des Verpflegungsbereichs 


Für die Leitung des Verpflegungsbereichs ist eine ein-


schlägige berufsfach liche Qualifikation Voraussetzung.


Dazu zählen die Qualifikationen Küchenmeisterin/-meis-


ter, Köchin/Koch, Hauswirtschaftsmeisterin/-meister,


Hauswirtschaftliche (Betriebs-)Leiterin/Leiter, Diätassis-


tentin/Diätassistent, Oecotrophologin/Oecotrophologe.


Die regelmäßige Teilnahme an beruflichen Fort- und Wei-


terbildungsmaßnahmen mit ernährungswissenschaftli-


chem Schwerpunkt ist zwingend erforderlich.


Anbieter von Zusatzqualifikationen, speziell für den 


Bereich der Verpflegung, sind vor allem:


A Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE)


A Verband der Diätassistenten – Deutscher Bundes -


verband e. V. (VDD)


A Verband der Köche Deutschlands e. V. (VKD)


A Industrie- und Handelskammer (IHK)


Weiteres Küchenpersonal


Sofern Personal ohne ein schlägige Berufsausbildung be-


schäftigt wird, sind entsprechende Schulungs- und Quali-


fizierungsmaßnahmen durchzuführen.


43 Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
22. September 2003 über gentechnisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel.
Weitere Informationen: www.transgen.de/recht/kennzeichnung/286.doku.html
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Ausgabepersonal


Voraussetzung für den Einsatz ist eine Schulung zum


Thema Lebensmittelhygiene und eine Belehrung nach In-


fektionsschutzgesetz. Wenn das Ausgabepersonal zudem


für das Aufbereiten der Speisen verantwortlich ist, muss


es für die Prozessabläufe geschult werden. Ferner ist eine


Unterweisung im Umgang mit Kindern unterschiedlicher


Altersgruppen notwendig. Bei der Auswahl des Ausgabe-


personals ist auf Aspekte wie freundliches Auftreten,


kommunikative Fähigkeiten und pädagogisches Geschick


zu achten.


4.3  SCHNITTSTELLENMANAGEMENT


In jeder Schule sollte es eine Verpflegungsbeauftragte


oder einen Verpflegungsbeauftragten für die interne


Qualitätssicherung geben. Diese Person ist Ansprech -


partnerin beziehungsweise Ansprechpartner für alle an


der Schulverpflegung Beteiligten. Sie koordiniert die


Kommunikation der Akteure zur kontinuierlichen Verbes-


serung des Verpflegungsangebots und vermittelt unter


anderem zwischen den Schnittstellen Träger – Schule,


Verpfleger – Schülerschaft, Verpfleger – Eltern, Verpfleger –


Schulleitung, Verpfleger – Träger, Schulleitung – Eltern.


Für dieses Schnittstellenmanagement kommen zum Bei-


spiel folgende Personen oder Personenkreise in Frage:


Eine Lehrkraft, die über die nötigen Grundkenntnisse


aufgrund von fachlichen Voraussetzungen und Fortbil-


dungen oder entsprechendem Literaturstudium verfügt.


Für diese Tätigkeit könnte eine Reduzierung des Lehr -


deputats gewährt werden.


Eine externe Person, zum Beispiel Oecotrophologin


oder Oecotrophologe, Diätassistentin oder Diätassistent,


Hauswirtschaftsleiterin oder -leiter. Die Tätigkeit könnte


von der Schule, dem Schulträger oder einer anderen 


Organisation entsprechend honoriert werden.


Eine Kommission mit Vertreterinnen und Vertretern von


beispielsweise Eltern, Schülerschaft, Lehrerschaft, Schul-


leitung und Schulträgern, die sich in regelmäßigen Ab-


ständen mit oben genannten Problemstellungen befasst.


4
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Basis für diese Zertifizierungen sind die aus den Kapiteln 


2 bis 4 ausgewählten Kriterien, die in der Checkliste Schul-


verpflegung zusammengefasst sind. Vorausgesetzt wird die


Einhaltung der für die Gemeinschaftsverpflegung gelten-


den rechtlichen Bestimmungen. Eine Zertifizierung erfolgt


für mindestens eine Menülinie. Hat eine Schule mehrere


Menülinien, muss die zertifizierte Menülinie im Ausgabe -


bereich, auf Speisenplänen oder Hinweistafeln gekenn-


zeichnet werden.


5.1 SCHULE + ESSEN = NOTE 1 -
ZERTIFIZIERUNG


Schulen, die die Kriterien der drei Qualitätsbereiche Le-


bensmittel, Speisenplanung & -herstellung und Lebens-


welt erfüllen, sind berechtigt, die Bezeichnung Schule +


Essen = Note 1-Zertifizierung zu führen. Die Qualitätsbe-


reiche sind folgendermaßen definiert:


A Lebensmittel: Mittagsverpflegung (optimale Lebens-


mittelauswahl und Anforderungen an den Speisen-


plan),


A Speisenplanung & -herstellung: Kriterien zur Pla-


nung und Herstellung der Speisen für die Mittagsver-


pflegung, Gestaltung des Speisenplans,


A Lebenswelt: Rahmenbedingungen in der Schule (zum


Beispiel Pausenzeit, eigener Speisenraum).


Sind die Kriterien dieser Qualitätsbereiche erfüllt, wird der


Schule nach erfolgreichem Audit ein Zertifikat einschließ-


lich Logo-Schild verliehen, das die Schule + Essen = Note 1-


Zertifizierung dokumentiert.


Mit einer Zertifizierung sichern Verantwortliche für die


Schulverpflegung die Qualität ihres Speisenangebots und


leisten einen wichtigen Beitrag zu einer optimierten Ver-


pflegung. Durch das Zertifikat zur Schule + Essen =


Note 1-Zertifizierung beziehungsweise Schule + 


Essen = Note 1-PREMIUM-Zertifizierung können


Schulen nach außen demonstrieren, dass ihr Angebot


dem „DGE-Qualitätsstandard für die Schulverpflegung“


entspricht. Dies wurde durch eine externe, unabhängige


Institution überprüft. 


Die Audits gelten als bestanden, wenn mindestens 60


Prozent der Kriterien erfüllt sind. Durch regelmäßige Re-


Audits wird die zertifizierte Qualität langfristig gesichert.


Die DGE bietet Schulen zwei Möglichkeiten, das Angebot


einer vollwertigen Verpflegung auszeichnen zu lassen – die


Schule + Essen = Note 1-Zertifizierung und die Schule


+ Essen = Note 1-PREMIUM-Zertifizierung.


DGE-Qualitätsstandard für die Schulverpflegung


ZERTIFIZIERUNG5
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44 Weitere Informationen: Deutsche Gesellschaft für Ernährung (Hrsg.): DGE-zertifi-
zierte Verpflegung. 2. Auflage, Bonn (2011); unter www.schuleplusessen.de in
der Rubrik Service


5.2  SCHULE + ESSEN = NOTE 1-
PREMIUM-ZERTIFIZIERUNG


Für die Schule + Essen = Note 1-PREMIUM-Zertifizierung


muss die Schule zusätzlich zu den in Kapitel 5.1 genann-


ten Anforderungen die Kriterien der folgenden beiden


 Bereiche erfüllen:


A Nährstoffe: Mittagsverpflegung auf Basis nährstoff -


optimierter Rezepte,


A Lebensmittel: Zwischenverpflegung auf Basis der opti-


malen Lebensmittelauswahl und den Anforderungen


an das Lebensmittelangebot.


Bei einer Mittagsverpflegung müssen nährstoffoptimierte


Speisenpläne für mindestens vier Wochen vorliegen. Nach


bestandenem Audit wird der Schule ein Zertifikat ein-


schließlich Logo-Schild verliehen, das die Schule + Essen =


Note 1-PREMIUM-Zertifizierung ausweist.


Die folgende Abbildung stellt die Qualitätsbereiche der


Zertifizierung dar.


Abbildung 2: Qualitätsbereiche der Zertifizierung


5.3 ZUSAMMENARBEIT MIT CATERERN


Den Speisenanbietern für Schulen bietet die DGE zwei


Möglichkeiten, das Angebot einer vollwertigen Verpfle-


gung auszeichnen zu lassen – durch die DGE-Zertifizierung


für Caterer oder die DGE-PREMIUM-Zertifizierung für Cate-


rer. Strebt ein Caterer eine Zertifizierung für die Schulver-


pflegung an, muss er alle Kriterien, die in seinem


Verantwortungsbereich liegen, umsetzen. Dazu zählen die


Anforderungen aus den Bereichen Lebensmittel und Spei-


senplanung & -herstellung.


Für die DGE-PREMIUM-Zertifizierung muss der Caterer zu-


sätzlich die Kriterien zur nährstoffoptimierten Mittagsver-


pflegung einhalten. Dafür müssen nährstoffoptimierte


Speisenpläne für mindestens vier Wochen vorliegen. 


Kriterien zur optimalen Lebensmittelauswahl für die Zwi-


schenverpflegung sowie die Anforderungen an das 


Lebensmittelangebot der Zwischenverpflegung muss er


umsetzen, sofern er dafür verantwortlich ist.


Nach erfolgreich bestandenem Audit erhält der Caterer ein


Zertifikat einschließlich DGE-Logo beziehungsweise DGE-


PREMIUM-Logo und kann damit werben.44


Die Audits gelten als bestanden, wenn mindestens 


60 Prozent der Kriterien erfüllt sind.
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Qualitätsbereich Lebensmittel: Mittagsverpflegung


Getreide, Getreideprodukte und Kartoffeln


20 x abwechselnd Speisekartoffeln, Parboiled Reis, Teigwaren, Brot, Brötchen und andere Getreideprodukte


davon:


mind. 4 x Vollkornprodukte 


max. 4 x Kartoffelerzeugnisse


Gemüse und Salat


20 x Gemüse, Hülsenfrüchte oder Salat


davon: mind. 8 x Rohkost oder Salat


Gemüse: frisch oder tiefgekühlt


Obst


Mind. 8 x Obst


Obst: frisch oder tiefgekühlt ohne Zuckerzusatz


Milch und Milchprodukte


Mind. 8 x Milch oder Milchprodukte


Milch: 1,5 % Fett


Naturjoghurt: 1,5 % - 1,8 % Fett


Käse: max. Vollfettstufe (≤ 50 % Fett i. Tr.)


Speisequark: max. 20 % Fett i. Tr. 


5.4 KRITERIEN ZUR EIGENKONTROLLE


Die Checkliste Schulverpflegung dient Schulen als Instru-


ment zur eigenständigen Überprüfung des derzeitigen


 Verpflegungsangebots. Eine mit der Checkliste vorgenom-


mene Selbsteinschätzung garantiert nicht das Bestehen


des Audits. Die folgenden Tabellen zeigen die Checkliste


Schulverpflegung. 


Alle Kriterien beziehen sich auf 20 Verpflegungstage 


(vier Wochen) und mindestens eine Menülinie. Wenn aus


organisatorischen Gründen nicht an fünf Tagen pro


Woche eine Verpflegung angeboten wird, gelten andere


Häufigkeiten.


Die Angaben in den Tabellen 7 und 8 beziehen sich auf 20 Verpflegungstage (vier Wochen) und mindestens eine Menülinie.


Tabelle 7: Checkliste Schulverpflegung zur Schule + Essen = Note 1-Zertifizierung


DGE-Qualitätsstandard für die Schulverpflegung







Fleisch, Wurst, Fisch, Ei


Max. 8 x Fleisch


davon: max. 4 x Fleischerzeugnisse inkl. Wurstwaren 


Fleisch: mageres Muskelfleisch


Mind. 4 x Seefisch 


Fisch: Seefisch aus nicht überfischten Beständen 


Fette und Öle


Rapsöl ist Standardöl


Getränke


20 x Trink- oder Mineralwasser
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Qualitätsbereich Speisenplanung & -herstellung


Speisenplanung 


Menüzyklus beträgt mind. 4 Wochen


Täglich ist ein ovo-lacto-vegetabiles Gericht im Angebot


Saisonales Angebot wird bevorzugt 


Kulturspezifische und regionale Essgewohnheiten sowie religiöse Aspekte sind berücksichtigt


Fleisch von unterschiedlichen Tierarten wird abwechselnd angeboten


Bei Lebensmittelunverträglichkeiten und/oder Allergien ist die Teilnahme zu ermöglichen


Wünsche und Anregungen der Tischgäste sind berücksichtigt


Max. 2 x ein süßes Hauptgericht 


Speisenherstellung


Auf fettarme Zubereitung wird geachtet


Max. 4 x frittierte und/oder panierte Produkte 


Für die Zubereitung von Gemüse und Kartoffeln werden nährstoffschonende Garmethoden angewendet 


Frische oder tiefgekühlte Kräuter werden bevorzugt


Jodsalz wird verwendet, sparsam salzen


Zucker wird sparsam verwendet


Kurze Warmhaltezeiten werden eingehalten, Warmhaltezeiten für alle Komponenten max. 3 Stunden


Lager-, Transport- und Ausgabetemperatur von kalten Speisen beträgt max. 7 °C


Warmhalte-, Transport- und Ausgabetemperatur von warmen Speisen beträgt mind. 65 °C
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Qualitätsbereich Nährstoffe: Mittagsverpflegung


Mittagsverpflegung erfüllt nach max. 20 Verpflegungstagen (4 Wochen) im Durchschnitt die D-A-CH-Referenz-
werte für die Nährstoffzufuhr


Zubereitungsanweisungen liegen am Arbeitsplatz vor


Nährstoffberechnete Rezepte werden umgesetzt


Portionsgrößen der nährstoffberechneten Speisen sind ersichtlich


Nährstoffoptimierte Gerichte sind auf dem Speisenplan optisch hervorgehoben


Tabelle 8: Checkliste Schulverpflegung zur Schule + Essen = Note 1-PREMIUM-Zertifizierung


– zusätzlich zu den oben genannten Kriterien


Gestaltung des Speisenplans


Aktueller Speisenplan ist vorab allen regelmäßig zugänglich


Beim Angebot mehrerer Menülinien sind diese übersichtlich dargestellt


Nicht übliche und nicht eindeutige Bezeichnungen sind erklärt


Bei Fleisch und Fleischerzeugnissen ist die Tierart benannt


Qualitätsbereich Lebenswelt


Pausenzeit beträgt mind. 60 Minuten (±15 Minuten)


Für Ausgabe und Verzehr der Speisen steht ein gesonderter Raum zur Verfügung


Ausgabepersonal ist freundlich und auskunftsbereit


DGE-Qualitätsstandard für die Schulverpflegung
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Milch und Milchprodukte


20 x Milch oder Milchprodukte


Milch: 1,5 % Fett


Naturjoghurt: 1,5 % - 1,8 % Fett


Käse: max. Vollfettstufe (≤ 50 % Fett i. Tr.)


Speisequark: max. 20 % Fett i. Tr. 


Fleisch, Wurst, Fisch, Ei*


Fleischerzeugnisse inkl. Wurstwaren*: max. 20 % Fett


Fisch*: Seefisch aus nicht überfischten Beständen 


Fette und Öle


Rapsöl ist Standardöl*


Getränke


20 x Trink- oder Mineralwasser


Pikante Snacks*


Ausschließlich Nüsse oder Samen ohne Salz und Zucker


Süßigkeiten


Werden nicht angeboten


Qualitätsbereich Lebensmittel: Zwischenverpflegung


Getreide, Getreideprodukte


20 x Vollkornprodukte


Müsli ohne Zuckerzusatz*


Gemüse und Salat


20 x Gemüse oder Salat


Gemüse: frisch oder tiefgekühlt


Obst


20 x Obst


Obst: frisch oder tiefgekühlt ohne Zuckerzusatz


*Sofern Lebensmittel aus dieser Lebensmittelgruppe im Angebot sind, müssen die Qualitäten erfüllt werden.
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5.5 ABLAUF


Die Schule + Essen = Note 1-Zertifizierung be ziehungs -


weise die Schule + Essen = Note 1-PREMIUM-Zertifizie-


rung ist ein Verfahren zur Optimierung des Verpflegungs-


angebots an Schulen. Ziel ist die Auszeichnung mit dem


Schule + Essen = Note 1-Logo beziehungsweise dem


Schule + Essen = Note 1-PREMIUM- Logo und damit die


Einhaltung der für die Zertifizierung relevanten Kriterien.


Welche Schritte erforderlich sind, zeigt folgende Abbildung.


5.6 WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN


Zur Zertifizierung stehen unterschiedliche Informations-


materialien zur Verfügung. Die folgende Tabelle zeigt


deren Inhalte und Bezugsquellen:


Sind Sie an einer Schule + Essen = Note 1-Zertifizierung


beziehungsweise einer Schule + Essen = Note 1-


PREMIUM-Zertifizierung interessiert, setzen Sie sich gerne


mit uns in Verbindung:


Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. 


Referat Gemeinschaftsverpflegung und 


Qualitätssicherung


Frau Ellen Linden · Godesberger Allee 18 · 53175 Bonn


Telefon 0228 3776-651


Telefax 0228 3776-800


E-Mail linden@dge.de


Schule + Essen = Note 1-
Zertifizierung 


Schule + Essen = Note 1-
PREMIUM-Zertifizierung


5. Audit vor Ort 5. Überprüfung der Speisenpläne 
und Audit vor Ort


6. Auszeichnung mit dem
Schule + Essen = Note 1-Logo


6. Auszeichnung mit dem 
Schule + Essen = Note 1-


PREMIUM-Logo


Gültigkeit
Es finden regelmäßig Re-Audits statt.


1. Anforderung des Infopakets „Ihr Weg zur Zertifizierung“


2. Durchsicht der Unterlagen und eigene Einschätzung 
mit der Checkliste Schulverpflegung


3. Wunsch zur Schule + Essen = Note 1-Zertifizierung oder 
zur Schule + Essen = Note 1-PREMIUM-Zertifizierung


und Vertragsabschluss


4. Anmeldung zum Audit


Tabelle 9: Weiterführende Informationen


Titel Inhalt Bezugsquelle


Infopaket „Ihr Weg
zur Zertifizierung“
enthält:


A Checkliste 
Schulverpflegung 


A wichtige Schritte
zur Zertifizierung


A Kostenüberblick


alle wichtigen Unter-
lagen zur Zertifizie-
rung:


A Kriterien zur 
Eigenkontrolle


A Informationen
zum Zertifizie-
rungsablauf


A Überblick über
die aktuellen 
Gebühren


Bestellung: 
Telefon:
0228 3776-873 


E-Mail: 
schuleplusessen
@dge.de 


häufige Fragen Antworten auf häu-
fig gestellte Fragen


www.schulepluses-
sen.de in der Rubrik
Qualitätsstandard


Abbildung 3: Ablauf der Zertifizierung45


45 Weitere Informationen unter www.schuleplusessen.de in der Rubrik 
Qualitätsstandard
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ANHANG 6
6.1 ORIENTIERUNGHILFEN FÜR DIE


 LEBENSMITTELMENGEN


Die Tabelle 10 zeigt Orientierungswerte für die Zu sam -


menstellung einer Mittagsverpflegung. Die an gegebenen


Werte für die altersgemäßen Lebensmittelmengen bezie-


hen sich auf 5 beziehungsweise 20 Ver pflegungstage.


46 Die Orientierungswerte basieren auf eigenen Berechnungen. Die Berechnungen
berücksichtigen die Häufigkeiten der Tabelle 5. Mit den in der Tabelle angegebe-
nen Lebensmitteln werden die Angaben für den Energiegehalt aus der Tabelle 6
nicht vollständig ausgeschöpft. Kleinere Mengen Zucker (zum Süßen der Speisen)
oder Mehl (zum Binden von Soßen) können daher zusätzlich verwendet werden. 


47 Die Angaben gelten für die Altersbereiche 13 bis unter 19 Jahre.
48 Die Mengenangaben beziehen sich auf gegarte Ware.
49 z. B. Milch, Joghurt, Quark


Tabelle 10: Orientierungswerte für die altersgemäßen Lebensmittelmengen in der Mittagsmahlzeit46


Lebensmittel/-gruppe Primarstufe Sekundarstufe47


pro 5 Tage in g pro 20 Tage in g pro 5 Tage in g pro 20 Tage in g


Getreide, Getreideprodukte
und Kartoffeln


Kartoffeln, Reis48, Teigwaren48


oder Getreide48
900 3600 1100 4400


Gemüse


Gemüse gegart oder roh 750 bis 1000 3000 bis 4000 950 bis 1400 3800 bis 5600


Obst


Obst 175 700 220 880


Milch und Milchprodukte


Fettarme Milch und 
Milchprodukte49


220 880 300 1200


Käse 40 160 60 240


Fleisch, Wurst, Fisch, Ei


Fleisch48 und Wurstwaren48 140 560 170 680


Fisch48 70 280 100 400


Eier (inkl. verarbeitete Eier im
Eierkuchen, in Teigwaren, in
Aufläufen usw.)


1 4 1 4


Fette und Öle


Öle 35 140 50 200


Im Anhang werden zunächst die Orientierungshilfen für


die Lebensmittelmengen dargestellt. Ferner finden sich


Hinweise zur Herkunft von Lebensmitteln, zu Aspekten


der Nachhaltigkeit, zur Erstellung eines Leistungsver-


zeichnisses und zum Sponsoring in Schulen.
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6.2 ÖKOLOGISCHE ASPEKTE


Die Umsetzung ökologischer Aspekte gewinnt auch in


der Gemeinschaftsverpflegung zunehmend an Bedeu-


tung. Im Folgenden wird auf die Herkunft von Lebens -


mitteln und auf Aspekte der Nachhaltigkeit einge-


gangen.


6.2.1 HERKUNFT VON LEBENSMITTELN


Aus ernährungsphysiologischer Sicht ist die Qualität von


ökologisch erzeugten Lebensmitteln und konventionell


erzeugten Lebensmitteln als gleichwertig zu betrachten.


Bei der Lebensmittelauswahl werden auch betriebswirt-


schaftliche Aspekte sowie gesundheitliche, sensorische,


ökologische und ethische Kriterien berücksichtigt. In die-


sem Zusammenhang ist es wünschenswert, sich bei der


Speisenplanung an dem saisonalen Angebot zu orientie-


ren und dabei möglichst regionale Lebensmittel vorzuzie-


hen. Es wird empfohlen, Fisch aus bestandserhaltender


Fischerei14 zu beziehen sowie Fleisch aus artgerechter


Tierhaltung und Produkte aus fairem Handel zu berück-


sichtigen.


Da der ökologische Landbau eine besonders nachhaltige


Form der Landbewirtschaftung darstellt, ist die Verwen-


dung von pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln aus


ökologischer Erzeugung empfehlenswert.50 Dabei ist zu


berücksichtigen, dass das Bewerben eines Bio-Angebots


eine Teilnahme am Kontrollverfahren nach EG-Öko-Ver-


ordnung voraussetzt. Soll die Verwendung ökologisch er-


zeugter Lebensmittel ausgelobt werden, muss der


Essensanbieter durch eine anerkannte Öko-Kontrollstelle


zertifiziert sein.51


6.2.2 ASPEKTE DER NACHHALTIGKEIT


Im Sinne der Nachhaltigkeit sollte nicht nur eine bevor-


zugte Auswahl von Lebensmitteln mit kurzen Transport-


wegen erfolgen. Auch die Auslieferung der Speisen sollte


innerhalb eines möglichst geringen Umkreises stattfin-


den. Im Rahmen der Speisenherstellung ist der Einsatz


von Mehrportionengebinden sinnvoll. Der Einsatz von


Einweg-Einzelportionsgebinden ist wegen des hohen


Müllaufkommens und aufgrund der angestrebten Ess -


kultur zu vermeiden.


Auf Kleinstgebinde (einzelverpackte Lebensmittel, Ge-


tränke in 0,2 Liter Tetra-Pack oder Dosen) wird im Rah-


men der Verpflegung verzichtet.


Mehrwegverpackungen sowie wiederverwertbare Ver -


packungsmaterialien werden bevorzugt.


Grundsätzlich sollte Mehrweggeschirr verwendet wer-


den. Um Müll zu vermeiden beziehungsweise zu redu -


zieren, können im Bistro- oder Cafeteriabereich auch


essbare Schälchen verwendet werden.


50 Im Rahmen des Bundesprogramms Ökologischer Landbau und anderer Formen
nachhaltiger Landwirtschaft unterstützt die Kampagne „Bio kann jeder“ Kinder-
tagesstätten, Schulen und Cateringunternehmen bei der Umstellung ihres Ver-
pflegungsangebotes zu Gunsten von ausgewogenen Speisen möglichst in
Bio-Qualität. Weitere Informationen: www.oekolandbau.de


51 Schulen, die selbst kochen und die Menüs nur in der eigenen Einrichtung abge-
ben, unterliegen nicht der Zertifizierungspflicht. Weitere Informationen zu ökolo-
gisch erzeugten Lebensmitteln: www.oekolandbau.de. Eine Beispielrechnung, die
aufzeigt, wie sich der Austausch von konventionellen gegen Bio-Lebensmitteln
auf die Kosten auswirkt, ist zu finden unter www.schuleplusessen.de in der Ru-
brik Qualitätsstandard
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6.3 LEISTUNGSVERZEICHNIS


In einem Leistungsverzeichnis sollten alle Aspekte und


Zuständigkeiten, die die Verpflegung von Tischgästen in


Schulen betreffen, berücksichtigt werden.


Wenn die Verpflegungsleistung ausgeschrieben wird,


muss ein Leistungsverzeichnis erstellt werden. Es dient 


als Basis für Ausschreibungsverfahren und legt Art und


Umfang der Verpflegungsqualität fest. Je detaillierter die 


Anforderungen in einem Leistungsverzeichnis formuliert


sind, desto einfacher ist der Vergleich verschiedener An-


gebote.52


Auch bei Bewirtschaftung in Eigenregie sollte ein 


Leistungsverzeichnis erstellt werden.


In einem Leistungsverzeichnis müssen enthalten sein:


A die Übergabe verbindlicher Vier-Wochen-Speisenpläne,


die den Anforderungen an Lebensmittelauswahl, 


Speisenplanung und Speisenherstellung entsprechen


(vergleiche Kapitel 2),


A Kommunikation mit den für die Speisenqualität ver -


antwortlichen Personen, zum Beispiel durch Feedback-


Bögen,


A Zubereitungsarten,


A das gewählte Verpflegungssystem,


A das gewählte Ausgabesystem,


A die Logistik, zum Beispiel Anlieferung, Warmhaltezeit


der Speisen,


A Art der Bestellung und Abrechnung,


A Art und Umfang der bestehenden Infrastruktur, zum


Beispiel Art und Leistung der vorhandenen Geräte,


A betriebliches Qualitätssicherungs- und Hygiene konzept,


A Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner,


A Referenzen im Bereich der Verpflegung von Kindern


und Jugendlichen,


A Einsatz von qualifiziertem Personal,


A Bestätigung, dass nur tarifgebundenes und sozial -


versichertes Personal eingesetzt wird,


A Angaben zur Mitarbeiterentwicklung, zum Beispiel 


in Form von Weiterbildungsmaßnahmen,


A Nachweis über die gewerbliche Tätigkeit durch Auszug


aus dem entsprechenden Berufsregister, zum Beispiel


Handelsregister, Gewerbenachweis, sollte nicht älter als


sechs Monate sein,


A vom Auftraggeber festgelegte Maßnahmen bei Nicht-


einhaltung der zuvor vereinbarten Qualitätskriterien.


In einem Leistungsverzeichnis kann zusätzlich 


enthalten sein:


A Umfang des Einsatzes von Lebensmitteln aus ökologi-


schem Anbau,


A Eigenerklärung, dass Betriebsbesichtigungen möglich


sind,


A gegebenenfalls Angabe über vorhandene Zertifikate,


zum Beispiel nach DIN EN ISO 9001 ff., nach „DGE-


Qualitätsstandard für die Schulverpflegung“,


A gegebenenfalls das Bio-Zertifikat einer staatlich aner-


kannten Öko-Kontrollstelle.


52 Weitere Informationen zur Erstellung eines Leistungsverzeichnisses unter
www.schuleplusessen.de/fileadmin/user_upload/Broschuere_VNS_Handlungsleit-
fadenAuschreibungen.pdf (eingesehen am 29.07.2011) 
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6.4 SPONSORING


Prinzip des Sponsorings


Sponsoring ist ein Vertragsverhältnis, das auf dem Prinzip


von Leistung und Gegenleistung beruht. Vereinfacht aus-


gedrückt besteht Sponsoring aus dem Prinzip Förderung


der Schule gegen Imagewerbung in der Öffentlichkeit.


Die Gegenleistung des Gesponserten wird in entspre-


chender Weise festgelegt und dient der Marktkommuni-


kation, somit dem Image des Förderers. Klar davon zu


unterscheiden ist die kommerzielle Produktwerbung


(zum Beispiel klassische Plakatwerbung). Sie dient der ab-


sichtlichen Beeinflussung von Menschen, um sie für ein


bestimmtes Produkt als Käufer zu gewinnen.


Schülerinnen und Schüler sollen in der Schule lernen, ver-


ständig und selbstbewusst mit den Versprechen von Wer-


bebotschaften umzugehen. Sie müssen durchschauen


können, was versprochen wird. Kurz: Die Schule muss


Kompetenz zum Umgang mit Werbung vermitteln.


Schulsponsoring versus Werbebotschaften 


in der Schule


Schulsponsoring53 ist heute ein Instrument, mit dem sich


Schulen durch (Sponsoring-) Partnerschaften – das heißt


mit Unterstützung von Unternehmen und außerschuli-


schen Partnern – weiterentwickeln können. Aufgrund der


drastischen Finanzknappheit der öffentlichen Haushalte


sind Schulen auf der Suche nach zusätzlichen Mitteln.


Gleichzeitig haben aber auch Werbeindustrie und Wer-


beagenturen Kinder und Jugendliche als eine interes-


sante Zielgruppe entdeckt. Durch Werbeaktionen in der


Schule soll eine frühe Kundenbindung hergestellt und


der Absatz gesteigert werden. Diese Chancen und Ge-


fahren eines Sponsorings beziehungsweise einer Werbe-


maßnahme in der Schule müssen vorab geklärt werden,


wenn sich eine Schule um außerschulische Partner be-


müht.


Eine außerschulische Partnerschaft darf nicht mit kom-


merzieller Werbung einhergehen. Durch die Öffnung von


Schulen entstehen Verantwortungspartnerschaften, die


einen Beitrag zum Gleichgewicht zwischen Fachinhalten


und Anwendungsbezug sowie zwischen Lebenswirklich-


keit und theoretischem Wissen leisten können.


Es ist somit unerlässlich, die geschilderten kritischen As-


pekte vor dem Eingehen einer Partnerschaft der Schule


mit einem außerschulischen Partner zu berücksichtigen.54


53 Die spezifischen landesrechtlichen Regelungen sind zu berücksichtigen. 54 Weitere Informationen zum Schulsponsoring: Stiftung Verbraucherinstitut in Zu-
sammenarbeit mit dem Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes
NRW (Hrsg.): Schulsponsoring heute: Möglichkeiten und Grenzen für die Öffnung
von Schule. Praxisbeispiele, Richtlinien, juristische und steuerliche Hinweise, Um-
setzungstipps. Berlin (2001); vzbv (Hrsg.): Werbung und Sponsoring in der
Schule. Schriftenreihe des Verbraucherzentrale Bundesverbandes zur Verbraucher-
politik, Band 8. Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH, Berlin (2006)
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Weitere hilfreiche Adressen und Links sowie Hinweise 


zu relevanten Medien sind über die Internetseite 


www.schuleplusessen.de zu finden.


Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. 


Referat Gemeinschaftsverpflegung und 


Qualitätssicherung


Schule + Essen = Note 1


Godesberger Allee 18


53175 Bonn


Telefon 0228 3776-873


Telefax 0228 3776-800


E-Mail schuleplusessen@dge.de


Internet www.dge.de


www.schuleplusessen.de


Sektion Telefon Fax E-Mail


Baden-Württemberg 0711 46995910 0711 46995908 zentrale@dge-bw.de


Hessen 06172 959810 06172 959808 dgehessen@arcor.de


Mecklenburg-Vorpommern 03855 213455 nicht vorhanden
ross@dge-mv.de,
heinrichs@dge-mv.de


Niedersachsen 
Geschäftsstelle Hannover


0511 3802466 0511 3802465
strube@dge-niedersachsen.de,
hennemann@dge-niedersachsen.de


Niedersachsen 
Geschäftsstelle Oldenburg


0441 9490907 0441 9490908 H.Bocklage@t-online.de


Schleswig-Holstein 0431 7993378 0431 7993375
dr.petra.schulze-
lohmann@freenet.de


Thüringen 03641 949749 03641 949742 b9mawi@uni-jena.de


ADRESSEN
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Land Vernetzungsstelle Telefon E-Mail Homepage


Baden-
Württemberg


Sektion Baden-Württemberg 
der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung e. V.


07181 47464-10 schule@dge-bw.de www.dge-bw.de


Bayern
Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten, Referat M6


089 2182-0 schulverpflegung@stmelf.bayern.de www.schulverpflegung.bayern.de


Berlin
Vernetzungsstelle Kita- und 
Schulverpflegung Berlin


030 9026-5455 mail@vernetzungsstelle-berlin.de www.vernetzungsstelle-berlin.de


Brandenburg
Vernetzungsstelle Schulver -
pflegung Brandenburg 
c/o Projektagentur


0331 6203432
info@schulverpflegung-
brandenburg.de


www.schulverpflegung-
brandenburg.de


Bremen
Vernetzungsstelle Schulver-
pflegung Bremen


0421 17271826
office@vernetzungsstelle-
bremen.de


www.vernetzungsstelle.bremen.de


Hamburg


Hamburgische Arbeits-
gemeinschaft für 
Gesundheitsförderung e.V. 
(HAG)


040 63647794
vernetzungsstelle@hag-
gesundheit.de


www.hag-gesundheit.de


Hessen
Vernetzungsstelle Schulver-
pflegung Servicestelle Schule 
& Gesundheit


069 38989367 katja.schneider@afl.hessen.de www.schuleundgesundheit.hessen.de


Mecklenburg-
Vorpommern


Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung e. V.


0385 20252-18 info@dgevesch-mv.de www.dgevesch-mv.de


Niedersachsen
Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung e. V.,
c/o Landesschulbehörde


04131 152768 kontakt@dgevesch-ni.de www.dgevesch-ni.de


Nordrhein-
Westfalen


Verbraucherzentrale 
Nordrhein-Westfalen e. V.


0211 3809-228 schulverpflegung@vz-nrw.de www.schulverpflegung.vz-nrw.de


Rheinland-Pfalz


Dienstleistungszentrum 
Ländlicher Raum 
Westerwald-Osteifel, 
Koordinierungsstelle 
Ernährungsberatung


02602 9228-46 schulverpflegung@dlr.rlp.de www.schulverpflegung.rlp.de


Saarland
LandesArbeitsgemeinschaft 
für Gesundheitsförderung 
Saarland e.V. (LAGS)


0681 976197-40 vernetzungsstelle-saarland@lags.de www.vernetzungsstelle-saarland.de


Sachsen


Vernetzungsstelle Kita- 
und Schulverpflegung 
Sachsen Verbraucherzentrale 
Sachsen e.V.


0341 69629-58 sorg@vzs.de www.vernetzungsstelle-sachsen.de


Sachsen-Anhalt
Landesvereinigung für 
Gesundheit 
Sachsen-Anhalt e.V.


0391 8364111 melanie.nitschke@lvg-lsa.de www.kita-und-schulverpflegung.de


Schleswig-
Holstein


Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung e. V.


0431 2000133 kontakt@dgevesch-sh.de www.dgevesch-sh.de


Thüringen
Verbraucherzentrale 
Thüringen e. V.


0361 55514-23 vernetzungsstelle@vzth.de www.vzth.de


Vernetzungsstellen Schulverpflegung 
Bei der folgenden Auflistung sind immer nur die zentralen Koordinationsstellen beziehungsweise Kopfstellen in den Bundesländern


aufgeführt.


Weitere Informationen zu den Vernetzungsstellen Schulverpflegung unter www.in-form.de/vernetzungsstelleschule
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Über IN FORM: IN FORM ist Deutschlands Initiative
für gesunde Ernährung und mehr Bewegung. Sie
wurde 2008 vom Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) und
vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) initiiert
und ist seitdem bundesweit mit Projektpartnern in
allen Lebensbereichen aktiv. Ziel ist,das Ernährungs-
und Bewegungsverhalten der Menschen dauerhaft zu
verbessern. 
Weitere Informationen unter: www.in-form.de


Bestellung
Der Qualitätsstandard ist gegen eine Versandkostenpau-
schale erhältlich beim DGE MedienService: 
www.dge-medienservice.de


Informationen und kostenloser Download der Broschüre
und weiterer Medien: www.schuleplusessen.de


Nachdruck – auch auszugsweise – sowie jede Form der 
Vervielfältigung oder die Weitergabe mit Zusätzen, Auf -
drucken oder Aufklebern ist nur mit ausdrücklicher Ge -
nehmigung durch den Herausgeber gestattet. Die Inhalte
sind von der DGE sorgfältig geprüft, dennoch kann eine 
Garantie nicht übernommen werden. Eine Haftung des 
Herausgebers für Personen-, Sach- und Vermögensschäden
ist ausgeschlossen.


Eine Auslobung bzw. Werbung in Bezug auf den Qualitäts-
standard ist ausschließlich mit einer Zertifizierung durch die
DGE gestattet. Bei Interesse an einer Zertifizierung können
über das Projekt Informationsmaterialien angefordert oder
im Internet unter www.schuleplusessen.de heruntergeladen
werden.


Copyright © DGE Bonn, Juli/2013
3. überarbeitete Auflage
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Er läuterungen 


Erhebungsdatum war der 23. August 2013. Alle ausgewiesenen Zahlen beziehen sich auf dieses Datum. 


Die hier veröffentlichten Eckdaten stellen nur einen kleinen Ausschnitt der insgesamt erhobenen Daten 
dar. Weitere, auch detailliertere, Auswertungen werden wie gewohnt in der zu einem späteren Zeitpunkt 
erscheinenden Broschüre „Blickpunkt Schule" im Internet veröffentlicht. 


Alle Auswertungen zur IST-Statistik sind auch in Dateiform erhältlich. Auszüge aus einer umfangreichen 
Sammlung statistischer Daten und Auswertungen sind außerdem im Internet unter der Adresse 
www.berlin.de/sen/bjw – Bildung – Bildungsstatistik einzusehen. 


Die Ausweisung von Schulen, Klassen, Schülern und Frequenzen nach Schularten erfolgt im Sinne der 
schulartspezifischen Einrichtung Schule und nicht nach der Organisationseinheit Schule. So werden 
die verschiedenen Einrichtungen einer Schule jeweils einzeln ausgewiesen und gezählt. Dazu gehört auch, 
dass die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt unter der Schulart 
Grundschule ausgewiesen werden. 


Die in den Tabellen verwandten Abkürzungen haben die folgende Bedeutung: 


 G Grundschule 
 ISS Integrierte Sekundarschule 
 OG Gymnasium 
 
 OH Klassen der auslaufenden Schulart Hauptschule 
 OR Klassen der auslaufenden Schulart Realschule 
 O Klassen der auslaufenden Schulart Gesamtschule sowie Klassen der Freien Waldorf-


schule 
 
 SL Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt Lernen 
 SG Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung 
 SL/SG Schule mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkten Lernen und Geistige 


Entwicklung 
 (übr.) S Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten 
 FSP Förderschwerpunkt 
 
 SEK I Sekundarstufe I 
 
 


Sind Schülerinnen und Schüler mehrerer Jahrgangsstufen – z. B. der 4., 5. und 6. Jahrgangsstufe – zu 
einer „Jahrgangsübergreifenden Lerngruppe“ zusammengefasst, so wird als Jahrgangsstufe die 
höchste ausgewiesen.  


 


Klassen des Pilotprojektes „Gemeinschaftsschule“ werden unter der Schulart „Integrierte Sekundar-


schule“ ausgewiesen. 
 


Wird in den Tabellen ein  x  ausgedruckt, weist dies darauf hin, dass an dieser Stelle die Angabe eines 
Wertes nicht sinnvoll ist. 


Wird in den Tabellen ein  –  ausgewiesen, weist dies darauf hin, dass an dieser Stelle kein Wert vorliegt 
bzw. kein Wert vorliegen kann. 


Die Angaben zu Gymnasien enthalten nicht die beruflichen Gymnasien. 
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Entwicklung insgesamt 


 


 


Im aktuellen Schuljahr 2013/14 werden an 670 öffentlichen allgemein 


bildenden schulischen Einrichtungen Berlins (einschließlich der Schulen mit 


sonderpädagogischem Förderschwerpunkt) insgesamt 292.632 Schülerinnen und 


Schüler (Vorjahr: 289.152) in den verschiedenen Schularten unterrichtet. 


 


Damit steigt erstmals wieder die Zahl der Schülerinnen und Schüler. 


 


Im Schuljahr 2003/04 gab es noch 330.531 Schülerinnen und Schüler in den 


öffentlichen Schulen Berlins. Im Schuljahr 2011/12 war die Zahl der Schülerinnen 


und Schüler wegen des doppelten Abiturjahrganges höher (Grafik 1). 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Im Land Berlin gibt es im Vergleich zum Schuljahr 2003/04 (10 Jahre) 37.899 


Schülerinnen und Schüler (11,5 %) weniger. Gegenüber dem vorigen Schuljahr gibt 


es 3.480 Schülerinnen und Schüler mehr (Anstieg von 1,2 %). 
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Klassen 


 


Der Unterricht ist in diesem Jahr in 11.861 Klassen organisiert (Vorjahr: 11.683). 


Dies sind 178 Klassen mehr als im Vorjahr. 


 


Die Klassen in den Grundschulen und Integrierten Sekundarschulen mit Grundstufe 


steigen um 204 auf 6.561, während die Schülerzahl um 4.331 steigt (Vorjahr: 


143.141). 


 


Frequenzen der Grundschule 


 


Innerhalb der Grundschule gibt es eine weite Spannbreite an eingerichteten 


Klassenstärken. Die ganz überwiegende Mehrzahl der Klassen ist allerdings auch in 


diesem Schuljahr orientiert an der Zumessungsfrequenz von 24 Schülerinnen und 


Schülern eingerichtet (43,4 % der Klassen verfügen über eine 23er, 24er oder 25er 


Frequenz). 


 


775 Klassen sind mit einer Frequenz von unter 20 Schülerinnen und Schülern 


eingerichtet. 


 


 


 


 


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Die Zahl der Schülerinnen und Schüler je Klasse sind im Vergleich zum Vorjahr auf 


gleichem Niveau. 


Die Frequenz an den Grundschulen, ohne sonderpädagogische Kleinklassen und 


ohne Lerngruppen für Neuzugänge ohne Deutschkenntnisse, beträgt damit 


durchschnittlich 22,78 Schülerinnen und Schüler pro Klasse und ist gegenüber dem 


Vorjahr fast unverändert (Vorjahr 22,74). Die Frequenz an den Grundschulen incl. 


der sonderpädagogischen Kleinklassen und der Lerngruppen für Neuzugänge ohne 


Deutschkenntnisse beträgt 22,54 (Vorjahr 22,56). 
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Grafik 3 


 


Schülerzahlen 


der Grundstufe 


 


Schularten 


 


Auch innerhalb der verschiedenen Schularten der Berliner Schule und der 


Schulstufen sind die Effekte der Geburtenentwicklung und die damit verbundenen 


Veränderungen zum Vorjahr zu beobachten. 


 


In der Grundstufe (147.472 Schülerinnen und Schüler, Grundschule und 


Grundstufe der Integrierten Sekundarschule) gibt es einen Anstieg der Schülerzahl 


um 4.331, wobei die Grafik 3 im Detail jede Jahrgangsstufe in ihrer Veränderung 


zum Vorjahr darstellt. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


An den Gymnasien in Jahrgangsstufe 5 und 6 werden 3.504 Schülerinnen und 


Schüler unterrichtet (Vorjahr 3.434 Schülerinnen und Schüler). Die Schülerinnen und 


Schüler der Jahrgangsstufe 5 sind nahezu konstant geblieben. 


 


Die Mittelstufe (102.997 Schülerinnen und Schüler) wurde in den Vorjahren von 


den geburtenschwachen Jahrgängen durchlaufen. In diesem Schuljahr ist ein 


Rückgang um 973 Schülerinnen und Schüler in der Mittelstufe zu verzeichnen 


(Anstieg im Vorjahr 491 Schülerinnen und Schüler). 


 


In der gymnasialen Oberstufe ist ein Anstieg der Schülerzahl um 825 auf 


29.934 zu verzeichnen. Es sind mehr Schülerinnen und Schüler in der E-Phase der 


Integrierten Sekundarschulen und im 1. Kurshalbjahr der Gymnasien im Vergleich 


zum Vorjahr. 


 


An den Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkten werden 


8.725 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Dies entspricht einem Rückgang um 


773 Schülerinnen und Schüler (hauptsächlich in den sonderpädagogischen 


Förderschwerpunkten Lernen und Sprache).  
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


1. Öffentliche Schulen:  Entwicklung der Schülerzahlen seit 2004/05


2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14


 Grundstufe 1)
143.222 151.114 151.307 150.234 148.820 147.159 145.830 141.567 143.141 147.472 


 Integrierte Sekundarschule 2) - - - - - - 11.699 28.095 43.004 56.822 


 Gymnasium


 (Kl. 5 - 10) 
48.367 46.050 43.400 42.034 42.285 43.662 45.750 49.121 49.135 48.348 


 Hauptschule 3)
14.316 13.333 12.754 11.864 11.487 10.652 8.011 5.355 2.372 -


 Realschule 4)
25.572 23.077 21.090 19.194 18.574 18.302 13.921 9.458 5.060 549 


 Gesamtschule 


 (Kl. 7 - 10) 5)
35.218 32.454 30.576 28.704 27.320 27.046 21.400 14.790 7.833 782 


 Kleinklassen für Schüler nicht-


 deutscher Herkunftssprache


 in der Mittelstufe 6)


756 697 535 537 - - - - - -


 SEK I insgesamt 124.229 115.611 108.355 102.333 99.666 99.662 100.781 106.819 107.404 106.501 


 Gymnasiale Oberstufe 7)
41.540 41.629 41.190 40.654 38.383 36.425 34.606 33.749 29.109 29.934 


12.987 12.833 12.370 12.059 11.630 11.292 10.713 10.132 9.498 8.725 


 Insgesamt 321.978 321.187 313.222 305.280 298.499 294.538 291.930 292.267 289.152 292.632 


1)  bis Schuljahr 2009/10: Grundschule und Grundstufe der Gesamtschule


    ab Schuljahr 2010/11: Grundschule und Grundstufe der Integrierten Sekundarschule


2)  ab Schuljahr 2010/11 mit Jahrgangsstufe 7 beginnend


3)  einschließlich Hauptschulklassen der verbundenen Haupt- und Realschule; ab Schuljahr 2010/11 auslaufend


4)  einschließlich Realschulklassen der verbundenen Haupt- und Realschule; ab Schuljahr 2010/11 auslaufend


5)  ab Schuljahr 2010/11 auslaufend


6)  bis Schuljahr 2007/08


7)  bis Schuljahr 2009/10: Gymnasium und Gesamtschule; ab Schuljahr 2010/11: Gymnasium und Integrierte Sekundarschule


Schulart/


Schulstufe


 Schulen mit  sonderpädagogi-


 schen Förderschwerpunkten


Schuljahr ...


Seite 1







ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


Schulen nach schulischer Einrichtung 2.


Schuljahr 2013/14


                         
Bezirk


 Ins-
gesamt


Grund-
schule


Haupt-
schule


Real-
schule


Gym-
nasium


Gesamt-
schule 1)


SL und  
SG
2)


(übrige) S
 3)


Schulische Einrichtung


Integrierte 
Sekundar- 


schule


Öffentliche Schulen


32 11 7 - - - 254Mitte 2


31 11 7 - - 1 357Friedrichshain-
Kreuzberg


4


42 12 8 - - - 569Pankow 2


26 8 11 - - - 454Charlottenburg-
Wilmersdorf


5


29 9 5 - - - 347Spandau 1


31 9 13 - 1 2 462Steglitz-Zehlendorf 2


32 12 9 - - - 356Tempelhof-
Schöneberg


-


36 14 6 - - - 664Neukölln 2


25 9 7 - - - 345Treptow-Köpenick 1


28 10 5 - - - 448Marzahn-Hellersdorf 1


26 12 6 - - - 553Lichtenberg 4


31 11 8 - 3 1 461Reinickendorf 3


Berlin insgesamt 369 128 92 - 4 4 46670 27


Private Schulen


6 2 4 - - 1 -13Mitte -


4 2 - - - 1 -8Friedrichshain-
Kreuzberg


1


9 8 2 - 1 1 122Pankow -


9 1 5 - - 2 -18Charlottenburg-
Wilmersdorf


1


3 3 1 - 1 1 110Spandau -


7 4 3 1 1 3 323Steglitz-Zehlendorf 1


2 2 1 - - - -6Tempelhof-
Schöneberg


1


1 4 1 - 1 - -7Neukölln -


5 2 2 - - 2 -11Treptow-Köpenick -


5 1 - - - - -6Marzahn-Hellersdorf -


3 - 1 - - - -4Lichtenberg -


5 3 3 - - 1 -12Reinickendorf -


Berlin insgesamt 59 32 23 1 4 12 5140 4


Berlin insgesamt 428 160 115 1 8 16 51810


Öffentliche und private Schulen zusammen


31
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2) Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt Lernen und Geistige Entwicklung


3) Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten


1) Einschließlich Freie Waldorfschule







ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


Klassen 1), Schüler und Frequenzen 2) nach Schulart und Jahrgangsstufe


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs-


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


Berlin insgesamt -


3.1


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Schulen insgesamt


G 3)


47772 34721 24434 21061 24488 152476 - - - - - - -


2095 1507 1085 976 1149 6812 - - - - - - -


22,8 23,0 22,5 21,6 21,3 22,4 - - - - - - -


Klassen


Schüler


Frequenz


6812


152476


xø


ISS


2133 2780 1396 1287 1877 9473 12700 14618 18306 15211 60835 9098 -


101 121 63 65 92 442 552 609 770 652 2583 111 -


21,1 23,0 22,2 19,8 20,4 21,4 23,0 24,0 23,8 23,3 23,6 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


3136


79406


xø


OG


- - - 2183 2245 4428 11712 11696 13559 12243 49210 22224 -


- - - 82 83 165 415 412 479 447 1753 8 -


- - - 26,6 27,0 26,8 28,2 28,4 28,3 27,4 28,1 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


1926


75862


xø


OH


- - - - - - - - - 29 29 - -


- - - - - - - - - 2 2 - -


- - - - - - - - - 14,5 14,5 - -


Klassen


Schüler


Frequenz


2


29


xø


OR


- - - - - - - - - 667 667 - -


- - - - - - - - - 26 26 - -


- - - - - - - - - 25,7 25,7 - -


Klassen


Schüler


Frequenz


26


667


xø


O


825 336 336 316 329 2142 352 299 307 1101 2059 1949 -


33 12 12 12 12 81 12 11 11 42 76 41 -


25,0 28,0 28,0 26,3 27,4 26,4 29,3 27,2 27,9 26,2 27,1 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


198


6150


xø


4)


SL/SG 5)


- 86 168 196 303 753 411 529 610 696 2246 - 2379


- 9 19 20 31 79 40 50 53 61 204 - 372


- 9,6 8,8 9,8 9,8 9,5 10,3 10,6 11,5 11,4 11,0 - 6,4


Klassen


Schüler


Frequenz


655


5378


xø


(übr.) S


1098 440 468 361 339 2706 245 253 283 325 1106 69 176


118 49 53 42 40 302 32 31 36 36 135 3 32


9,3 9,0 8,8 8,6 8,5 9,0 7,7 8,2 7,9 9,0 8,2 x 5,5


Klassen


Schüler


Frequenz


472


4057


xø
5)


1) einschließlich aller Kleinklassen; in der Oberstufe nur Einführungsphase


2) unter Einbeziehung aller Kleinklassen


3) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt


5) ohne Integrationsklassen


4) bzw. Kerngruppen der auslaufenden Schulart Gesamtschule


Insgesamt


51828 38363 26802 25404 29581 171978 25420 27395 33065 30272 116152 33340 2555


2347 1698 1232 1197 1407 7881 1051 1113 1349 1266 4779 163 404


22,1 22,6 21,8 21,2 21,0 21,8 24,2 24,6 24,5 23,9 24,3 x 6,3


Klassen


Schüler


Frequenz


13227


324025


xø
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


Schüler, ausländische Schüler nach Schulart und Jahrgangsstufe


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


Berlin insgesamt -


3.2


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Schulen insgesamt


G 1)


5664 4109 2893 2408 3314 18388 - - - - - - -


11,9 11,8 11,8 11,4 13,5 12,1 - - - - - - -


Dar. Ausl.


in %


18388


47772 34721 24434 21061 24488 152476 - - - - - - -Schüler 152476


12,1


ISS


427 312 257 222 248 1466 1672 2145 3355 3503 10675 1366 -


20,0 11,2 18,4 17,2 13,2 15,5 13,2 14,7 18,3 23,0 17,5 15,0 -


Dar. Ausl.


in %


13507


2133 2780 1396 1287 1877 9473 12700 14618 18306 15211 60835 9098 -Schüler 79406


17,0


OG


- - - 128 115 243 960 847 1485 1245 4537 2207 -


- - - 5,9 5,1 5,5 8,2 7,2 11,0 10,2 9,2 9,9 -


Dar. Ausl.


in %


6987


- - - 2183 2245 4428 11712 11696 13559 12243 49210 22224 -Schüler 75862


9,2


OH


- - - - - - - - - 1 1 - -


- - - - - - - - - 3,4 3,4 - -


Dar. Ausl.


in %


1


- - - - - - - - - 29 29 - -Schüler 29


3,4


OR


- - - - - - - - - 87 87 - -


- - - - - - - - - 13,0 13,0 - -


Dar. Ausl.


in %


87


- - - - - - - - - 667 667 - -Schüler 667


13,0


O


15 5 9 4 8 41 9 11 16 166 202 222 -


1,8 1,5 2,7 1,3 2,4 1,9 2,6 3,7 5,2 15,1 9,8 11,4 -


Dar. Ausl.


in %


465


825 336 336 316 329 2142 352 299 307 1101 2059 1949 -Schüler 6150


7,6


SL/SG 2)


- 9 12 24 43 88 60 69 101 111 341 - 379


- 10,5 7,1 12,2 14,2 11,7 14,6 13,0 16,6 15,9 15,2 - 15,9


Dar. Ausl.


in %


808


- 86 168 196 303 753 411 529 610 696 2246 - 2379Schüler 5378


15,0


(übr.) S


101 45 22 40 37 245 26 21 20 42 109 2 19


9,2 10,2 4,7 11,1 10,9 9,1 10,6 8,3 7,1 12,9 9,9 2,9 10,8


Dar. Ausl.


in %


375


1098 440 468 361 339 2706 245 253 283 325 1106 69 176Schüler 40572)


9,2


Insgesamt


6207 4480 3193 2826 3765 20471 2727 3093 4977 5155 15952 3797 398


51828 38363 26802 25404 29581 171978 25420 27395 33065 30272 116152 33340 2555


12,0 11,7 11,9 11,1 12,7 11,9 10,7 11,3 15,1 17,0 13,7 11,4 15,6


Schüler


Dar. Ausl.


in %


324025


40618


1) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt 


2) ohne Integrationsklassen


12,5
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


Schüler, Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache nach Schulart und Jahrgangsstufe


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


Berlin insgesamt -


3.3


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Schulen insgesamt


G 1)


18005 14165 9287 8193 9687 59337 - - - - - - -


37,7 40,8 38,0 38,9 39,6 38,9 - - - - - - -


Dar. ndH


in %


59337


47772 34721 24434 21061 24488 152476 - - - - - - -Schüler 152476


38,9


ISS


705 748 476 363 559 2851 4734 5563 7117 6522 23936 2765 -


33,1 26,9 34,1 28,2 29,8 30,1 37,3 38,1 38,9 42,9 39,3 30,4 -


Dar. ndH


in %


29552


2133 2780 1396 1287 1877 9473 12700 14618 18306 15211 60835 9098 -Schüler 79406


37,2


OG


- - - 347 350 697 2890 2882 3429 2753 11954 4496 -


- - - 15,9 15,6 15,7 24,7 24,6 25,3 22,5 24,3 20,2 -


Dar. ndH


in %


17147


- - - 2183 2245 4428 11712 11696 13559 12243 49210 22224 -Schüler 75862


22,6


OH


- - - - - - - - - 3 3 - -


- - - - - - - - - 10,3 10,3 - -


Dar. ndH


in %


3


- - - - - - - - - 29 29 - -Schüler 29


10,3


OR


- - - - - - - - - 221 221 - -


- - - - - - - - - 33,1 33,1 - -


Dar. ndH


in %


221


- - - - - - - - - 667 667 - -Schüler 667


33,1


O


31 11 10 9 22 83 17 17 16 289 339 420 -


3,8 3,3 3,0 2,8 6,7 3,9 4,8 5,7 5,2 26,2 16,5 21,5 -


Dar. ndH


in %


842


825 336 336 316 329 2142 352 299 307 1101 2059 1949 -Schüler 6150


13,7


SL/SG 2)


- 20 43 51 90 204 143 153 192 191 679 - 835


- 23,3 25,6 26,0 29,7 27,1 34,8 28,9 31,5 27,4 30,2 - 35,1


Dar. ndH


in %


1718


- 86 168 196 303 753 411 529 610 696 2246 - 2379Schüler 5378


31,9


(übr.) S


322 167 138 99 93 819 49 56 66 79 250 8 93


29,3 38,0 29,5 27,4 27,4 30,3 20,0 22,1 23,3 24,3 22,6 11,6 52,8


Dar. ndH


in %


1170


1098 440 468 361 339 2706 245 253 283 325 1106 69 176Schüler 40572)


28,8


Insgesamt


19063 15111 9954 9062 10801 63991 7833 8671 10820 10058 37382 7689 928


51828 38363 26802 25404 29581 171978 25420 27395 33065 30272 116152 33340 2555


36,8 39,4 37,1 35,7 36,5 37,2 30,8 31,7 32,7 33,2 32,2 23,1 36,3


Schüler


Dar. ndH


in %


324025


109990


1) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt 
  2) ohne Integrationsklassen 


33,9
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Öffentliche Schulen


ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


Klassen 1), Schüler und Frequenzen 2) nach Schulart und Jahrgangsstufe


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


Berlin insgesamt -


3.4


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


G 3)


43968 32485 22511 19648 22654 141266 - - - - - - -


1920 1406 994 902 1058 6280 - - - - - - -


22,9 23,1 22,6 21,8 21,4 22,5 - - - - - - -


Klassen


Schüler


Frequenz


6280


141266


xø


ISS


1173 2053 804 827 1349 6206 11812 13618 17005 14387 56822 8251 -


54 88 35 41 63 281 506 561 712 618 2397 101 -


21,7 23,3 23,0 20,2 21,4 22,1 23,3 24,3 23,9 23,3 23,7 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


2779


71279


xø


OG


- - - 1739 1765 3504 10645 10581 12445 11173 44844 20459 -


- - - 64 64 128 369 364 434 401 1568 8 -


- - - 27,2 27,6 27,4 28,8 29,1 28,7 27,9 28,6 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


1704


68807


xø


OR


- - - - - - - - - 549 549 - -


- - - - - - - - - 20 20 - -


- - - - - - - - - 27,5 27,5 - -


Klassen


Schüler


Frequenz


20


549


xø


O


- - - - - - - - - 782 782 1224 -


- - - - - - - - - 30 30 15 -


- - - - - - - - - 26,1 26,1 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


45


2006


xø


4)


SL/SG 5)


- 86 165 196 303 750 411 516 594 689 2210 - 1998


- 9 18 20 31 78 40 48 51 60 199 - 317


- 9,6 9,2 9,8 9,8 9,6 10,3 10,8 11,6 11,5 11,1 - 6,3


Klassen


Schüler


Frequenz


594


4958


xø


(übr.) S


1042 406 441 318 310 2517 216 235 248 306 1005 69 176


111 45 50 37 37 280 29 29 32 34 124 3 32


9,4 9,0 8,8 8,6 8,4 9,0 7,4 8,1 7,8 9,0 8,1 x 5,5


Klassen


Schüler


Frequenz


439


3767


xø
5)


Insgesamt


46183 35030 23921 22728 26381 154243 23084 24950 30292 27886 106212 30003 2174


2085 1548 1097 1064 1253 7047 944 1002 1229 1163 4338 127 349


22,2 22,6 21,8 21,4 21,1 21,9 24,5 24,9 24,6 24,0 24,5 x 6,2


Klassen


Schüler


Frequenz


11861


292632


xø


1) einschließlich aller Kleinklassen; in der Oberstufe nur Einführungsphase


2) unter Einbeziehung aller Kleinklassen


3) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt 


5) ohne Integrationsklassen 


4) bzw. Kerngruppen der auslaufenden Schulart Gesamtschule
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Öffentliche Schulen


ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


Schüler, ausländische Schüler nach Schulart und Jahrgangsstufe


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


Berlin insgesamt -


3.5


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


G 1)


5338 3955 2745 2307 3171 17516 - - - - - - -


12,1 12,2 12,2 11,7 14,0 12,4 - - - - - - -


Dar. Ausl.


in %


17516


43968 32485 22511 19648 22654 141266 - - - - - - -Schüler 141266


12,4


ISS


248 270 157 173 203 1051 1565 2024 3208 3414 10211 1282 -


21,1 13,2 19,5 20,9 15,0 16,9 13,2 14,9 18,9 23,7 18,0 15,5 -


Dar. Ausl.


in %


12544


1173 2053 804 827 1349 6206 11812 13618 17005 14387 56822 8251 -Schüler 71279


17,6


OG


- - - 97 85 182 899 782 1380 1166 4227 2079 -


- - - 5,6 4,8 5,2 8,4 7,4 11,1 10,4 9,4 10,2 -


Dar. Ausl.


in %


6488


- - - 1739 1765 3504 10645 10581 12445 11173 44844 20459 -Schüler 68807


9,4


OR


- - - - - - - - - 71 71 - -


- - - - - - - - - 12,9 12,9 - -


Dar. Ausl.


in %


71


- - - - - - - - - 549 549 - -Schüler 549


12,9


O


- - - - - - - - - 158 158 210 -


- - - - - - - - - 20,2 20,2 17,2 -


Dar. Ausl.


in %


368


- - - - - - - - - 782 782 1224 -Schüler 2006


18,3


SL/SG 2)


- 9 11 24 43 87 60 67 98 110 335 - 352


- 10,5 6,7 12,2 14,2 11,6 14,6 13,0 16,5 16,0 15,2 - 17,6


Dar. Ausl.


in %


774


- 86 165 196 303 750 411 516 594 689 2210 - 1998Schüler 4958


15,6


(übr.) S


101 44 21 37 37 240 26 19 19 40 104 2 19


9,7 10,8 4,8 11,6 11,9 9,5 12,0 8,1 7,7 13,1 10,3 2,9 10,8


Dar. Ausl.


in %


365


1042 406 441 318 310 2517 216 235 248 306 1005 69 176Schüler 37672)


9,7


Insgesamt


5687 4278 2934 2638 3539 19076 2550 2892 4705 4959 15106 3573 371


46183 35030 23921 22728 26381 154243 23084 24950 30292 27886 106212 30003 2174


12,3 12,2 12,3 11,6 13,4 12,4 11,0 11,6 15,5 17,8 14,2 11,9 17,1


Schüler


Dar. Ausl.


in %


292632


38126


1) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt 


2) ohne Integrationsklassen 


13,0
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Öffentliche Schulen


ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


Berlin insgesamt -


3.6


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Schüler, Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache nach Schulart und Jahrgangsstufe


G 1)


17047 13742 8869 7821 9334 56813 - - - - - - -


38,8 42,3 39,4 39,8 41,2 40,2 - - - - - - -


Dar. ndH


in %


56813


43968 32485 22511 19648 22654 141266 - - - - - - -Schüler 141266


40,2


ISS


425 599 307 271 468 2070 4507 5339 6861 6405 23112 2601 -


36,2 29,2 38,2 32,8 34,7 33,4 38,2 39,2 40,3 44,5 40,7 31,5 -


Dar. ndH


in %


27783


1173 2053 804 827 1349 6206 11812 13618 17005 14387 56822 8251 -Schüler 71279


39,0


OG


- - - 301 302 603 2766 2714 3240 2575 11295 4256 -


- - - 17,3 17,1 17,2 26,0 25,6 26,0 23,0 25,2 20,8 -


Dar. ndH


in %


16154


- - - 1739 1765 3504 10645 10581 12445 11173 44844 20459 -Schüler 68807


23,5


OR


- - - - - - - - - 171 171 - -


- - - - - - - - - 31,1 31,1 - -


Dar. ndH


in %


171


- - - - - - - - - 549 549 - -Schüler 549


31,1


O


- - - - - - - - - 276 276 404 -


- - - - - - - - - 35,3 35,3 33,0 -


Dar. ndH


in %


680


- - - - - - - - - 782 782 1224 -Schüler 2006


33,9


SL/SG 2)


- 20 43 51 90 204 143 151 189 190 673 - 781


- 23,3 26,1 26,0 29,7 27,2 34,8 29,3 31,8 27,6 30,5 - 39,1


Dar. ndH


in %


1658


- 86 165 196 303 750 411 516 594 689 2210 - 1998Schüler 4958


33,4


(übr.) S


317 163 137 93 93 803 48 54 63 75 240 8 93


30,4 40,1 31,1 29,2 30,0 31,9 22,2 23,0 25,4 24,5 23,9 11,6 52,8


Dar. ndH


in %


1144


1042 406 441 318 310 2517 216 235 248 306 1005 69 176Schüler 37672)


30,4


Insgesamt


17789 14524 9356 8537 10287 60493 7464 8258 10353 9692 35767 7269 874


46183 35030 23921 22728 26381 154243 23084 24950 30292 27886 106212 30003 2174


38,5 41,5 39,1 37,6 39,0 39,2 32,3 33,1 34,2 34,8 33,7 24,2 40,2


Schüler


Dar. ndH


in %


292632


104403


1) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt


2) ohne Integrationsklassen


35,7
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Private Schulen


ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


Klassen 1), Schüler und Frequenzen 2) nach Schulart und Jahrgangsstufe


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


Berlin insgesamt -


3.7


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


G 3)


3804 2236 1923 1413 1834 11210 - - - - - - -


175 101 91 74 91 532 - - - - - - -


21,7 22,1 21,1 19,1 20,2 21,1 - - - - - - -


Klassen


Schüler


Frequenz


532


11210


xø


ISS


960 727 592 460 528 3267 888 1000 1301 824 4013 847 -


47 33 28 24 29 161 46 48 58 34 186 10 -


20,4 22,0 21,1 19,2 18,2 20,3 19,3 20,8 22,4 24,2 21,6 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


357


8127


xø


OG


- - - 444 480 924 1067 1115 1114 1070 4366 1765 -


- - - 18 19 37 46 48 45 46 185 - -


- - - 24,7 25,3 25,0 23,2 23,2 24,8 23,3 23,6 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


222


7055


xø


OH


- - - - - - - - - 29 29 - -


- - - - - - - - - 2 2 - -


- - - - - - - - - 14,5 14,5 - -


Klassen


Schüler


Frequenz


2


29


xø


OR


- - - - - - - - - 118 118 - -


- - - - - - - - - 6 6 - -


- - - - - - - - - 19,7 19,7 - -


Klassen


Schüler


Frequenz


6


118


xø


O


825 336 336 316 329 2142 352 299 307 319 1277 725 -


33 12 12 12 12 81 12 11 11 12 46 26 -


25,0 28,0 28,0 26,3 27,4 26,4 29,3 27,2 27,9 26,6 27,8 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


153


4144


xø


SL/SG 5)


- - 3 - - 3 - 13 16 7 36 - 381


- - 1 - - 1 - 2 2 1 5 - 55


- - 3,0 - - 3,0 - 6,5 8,0 7,0 7,2 - 6,9


Klassen


Schüler


Frequenz


61


420


xø


(übr.) S


56 34 27 43 29 189 29 18 35 19 101 - -


7 4 3 5 3 22 3 2 4 2 11 - -


8,0 8,5 9,0 8,6 9,7 8,6 9,7 9,0 8,8 9,5 9,2 - -


Klassen


Schüler


Frequenz


33


290


xø
5)


Insgesamt


5645 3333 2881 2676 3200 17735 2336 2445 2773 2386 9940 3337 381


262 150 135 133 154 834 107 111 120 103 441 36 55


21,5 22,2 21,3 20,1 20,8 21,3 21,8 22,0 23,1 23,2 22,5 x 6,9


Klassen


Schüler


Frequenz


1366


31393


xø


1) einschließlich aller Kleinklassen; in der Oberstufe nur Einführungsphase


2) unter Einbeziehung aller Kleinklassen


3) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt 


5) ohne Integrationsklassen 
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Private Schulen


ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


Schüler, ausländische Schüler nach Schulart und Jahrgangsstufe


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


Berlin insgesamt -


3.8


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


G 1)


326 154 148 101 143 872 - - - - - - -


8,6 6,9 7,7 7,1 7,8 7,8 - - - - - - -


Dar. Ausl.


in %


872


3804 2236 1923 1413 1834 11210 - - - - - - -Schüler 11210


7,8


ISS


179 42 100 49 45 415 107 121 147 89 464 84 -


18,6 5,8 16,9 10,7 8,5 12,7 12,0 12,1 11,3 10,8 11,6 9,9 -


Dar. Ausl.


in %


963


960 727 592 460 528 3267 888 1000 1301 824 4013 847 -Schüler 8127


11,8


OG


- - - 31 30 61 61 65 105 79 310 128 -


- - - 7,0 6,3 6,6 5,7 5,8 9,4 7,4 7,1 7,3 -


Dar. Ausl.


in %


499


- - - 444 480 924 1067 1115 1114 1070 4366 1765 -Schüler 7055


7,1


OH


- - - - - - - - - 1 1 - -


- - - - - - - - - 3,4 3,4 - -


Dar. Ausl.


in %


1


- - - - - - - - - 29 29 - -Schüler 29


3,4


OR


- - - - - - - - - 16 16 - -


- - - - - - - - - 13,6 13,6 - -


Dar. Ausl.


in %


16


- - - - - - - - - 118 118 - -Schüler 118


13,6


O


15 5 9 4 8 41 9 11 16 8 44 12 -


1,8 1,5 2,7 1,3 2,4 1,9 2,6 3,7 5,2 2,5 3,4 1,7 -


Dar. Ausl.


in %


97


825 336 336 316 329 2142 352 299 307 319 1277 725 -Schüler 4144


2,3


SL/SG 2)


- - 1 - - 1 - 2 3 1 6 - 27


- - 33,3 - - 33,3 - 15,4 18,8 14,3 16,7 - 7,1


Dar. Ausl.


in %


34


- - 3 - - 3 - 13 16 7 36 - 381Schüler 420


8,1


(übr.) S


- 1 1 3 - 5 - 2 1 2 5 - -


- 2,9 3,7 7,0 - 2,6 - 11,1 2,9 10,5 5,0 - -


Dar. Ausl.


in %


10


56 34 27 43 29 189 29 18 35 19 101 - -Schüler 2902)


3,4


Insgesamt


520 202 259 188 226 1395 177 201 272 196 846 224 27


5645 3333 2881 2676 3200 17735 2336 2445 2773 2386 9940 3337 381


9,2 6,1 9,0 7,0 7,1 7,9 7,6 8,2 9,8 8,2 8,5 6,7 7,1


Schüler


Dar. Ausl.


in %


31393


2492


1) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt 


2) ohne Integrationsklassen 


7,9
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Private Schulen


ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


Berlin insgesamt -


3.9


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Schüler, Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache nach Schulart und Jahrgangsstufe


G 1)


958 423 418 372 353 2524 - - - - - - -


25,2 18,9 21,7 26,3 19,2 22,5 - - - - - - -


Dar. ndH


in %


2524


3804 2236 1923 1413 1834 11210 - - - - - - -Schüler 11210


22,5


ISS


280 149 169 92 91 781 227 224 256 117 824 164 -


29,2 20,5 28,5 20,0 17,2 23,9 25,6 22,4 19,7 14,2 20,5 19,4 -


Dar. ndH


in %


1769


960 727 592 460 528 3267 888 1000 1301 824 4013 847 -Schüler 8127


21,8


OG


- - - 46 48 94 124 168 189 178 659 240 -


- - - 10,4 10,0 10,2 11,6 15,1 17,0 16,6 15,1 13,6 -


Dar. ndH


in %


993


- - - 444 480 924 1067 1115 1114 1070 4366 1765 -Schüler 7055


14,1


OH


- - - - - - - - - 3 3 - -


- - - - - - - - - 10,3 10,3 - -


Dar. ndH


in %


3


- - - - - - - - - 29 29 - -Schüler 29


10,3


OR


- - - - - - - - - 50 50 - -


- - - - - - - - - 42,4 42,4 - -


Dar. ndH


in %


50


- - - - - - - - - 118 118 - -Schüler 118


42,4


O


31 11 10 9 22 83 17 17 16 13 63 16 -


3,8 3,3 3,0 2,8 6,7 3,9 4,8 5,7 5,2 4,1 4,9 2,2 -


Dar. ndH


in %


162


825 336 336 316 329 2142 352 299 307 319 1277 725 -Schüler 4144


3,9


SL/SG 2)


- - - - - - - 2 3 1 6 - 54


- - - - - - - 15,4 18,8 14,3 16,7 - 14,2


Dar. ndH


in %


60


- - 3 - - 3 - 13 16 7 36 - 381Schüler 420


14,3


(übr.) S


5 4 1 6 - 16 1 2 3 4 10 - -


8,9 11,8 3,7 14,0 - 8,5 3,4 11,1 8,6 21,1 9,9 - -


Dar. ndH


in %


26


56 34 27 43 29 189 29 18 35 19 101 - -Schüler 2902)


9,0


Insgesamt


1274 587 598 525 514 3498 369 413 467 366 1615 420 54


5645 3333 2881 2676 3200 17735 2336 2445 2773 2386 9940 3337 381


22,6 17,6 20,8 19,6 16,1 19,7 15,8 16,9 16,8 15,3 16,2 12,6 14,2


Schüler


Dar. ndH


in %


31393


5587


1) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt


2) ohne Integrationsklassen


17,8


Seite  11







ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


Klassen 1), Schüler und Frequenzen 2) nach Schulart und Jahrgangsstufe


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.10


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Mitte (Öffentliche Schulen)


G 3)


3598 4242 2126 1934 2367 14267 - - - - - - -


157 181 96 94 118 646 - - - - - - -


22,9 23,4 22,1 20,6 20,1 22,1 - - - - - - -


Klassen


Schüler


Frequenz


646


14267


xø


ISS


113 49 54 41 49 306 876 1010 1402 1401 4689 522 -


5 2 3 2 3 15 36 41 60 68 205 7 -


22,6 24,5 18,0 20,5 16,3 20,4 24,3 24,6 23,4 20,6 22,9 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


227


5517


xø


OG


- - - 90 100 190 773 736 919 776 3204 1370 -


- - - 5 5 10 30 28 34 28 120 - -


- - - 18,0 20,0 19,0 25,8 26,3 27,0 27,7 26,7 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


130


4764


xø


SL/SG 5)


- - 12 11 19 42 29 45 65 51 190 - 75


- - 1 1 2 4 3 4 6 4 17 - 12


- - 12,0 11,0 9,5 10,5 9,7 11,3 10,8 12,8 11,2 - 6,3


Klassen


Schüler


Frequenz


33


307


xø


(übr.) S


98 31 33 55 33 250 17 31 30 54 132 32 -


9 3 3 4 3 22 2 2 2 4 10 2 -


10,9 10,3 11,0 13,8 11,0 11,4 8,5 15,5 15,0 13,5 13,2 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


34


414


xø
5)


Insgesamt


3809 4322 2225 2131 2568 15055 1695 1822 2416 2282 8215 1924 75


171 186 103 106 131 697 71 75 102 104 352 9 12


22,3 23,2 21,6 20,1 19,6 21,6 23,9 24,3 23,7 21,9 23,3 x 6,3


Klassen


Schüler


Frequenz


1070


25269


xø


1) einschließlich aller Kleinklassen; in der Oberstufe nur Einführungsphase


2) unter Einbeziehung aller Kleinklassen


3) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt


5) Ohne Integrationsklassen4) bzw. Kerngruppen der auslaufenden Schulart Gesamtschule


5) ohne Integrationsklassen
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


Schüler, ausländische Schüler nach Schulart und Jahrgangsstufe


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.11


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Mitte (Öffentliche Schulen)


G 1)


777 954 470 445 631 3277 - - - - - - -


21,6 22,5 22,1 23,0 26,7 23,0 - - - - - - -


Dar. Ausl.


in %


3277


3598 4242 2126 1934 2367 14267 - - - - - - -Schüler 14267


23,0


ISS


16 8 8 13 19 64 272 319 533 701 1825 173 -


14,2 16,3 14,8 31,7 38,8 20,9 31,1 31,6 38,0 50,0 38,9 33,1 -


Dar. Ausl.


in %


2062


113 49 54 41 49 306 876 1010 1402 1401 4689 522 -Schüler 5517


37,4


OG


- - - 14 14 28 158 144 291 224 817 401 -


- - - 15,6 14,0 14,7 20,4 19,6 31,7 28,9 25,5 29,3 -


Dar. Ausl.


in %


1246


- - - 90 100 190 773 736 919 776 3204 1370 -Schüler 4764


26,2


SL/SG 2)


- - 1 4 6 11 8 16 33 26 83 - 8


- - 8,3 36,4 31,6 26,2 27,6 35,6 50,8 51,0 43,7 - 10,7


Dar. Ausl.


in %


102


- - 12 11 19 42 29 45 65 51 190 - 75Schüler 307


33,2


(übr.) S


38 3 5 6 6 58 1 2 - 6 9 1 -


38,8 9,7 15,2 10,9 18,2 23,2 5,9 6,5 - 11,1 6,8 3,1 -


Dar. Ausl.


in %


68


98 31 33 55 33 250 17 31 30 54 132 32 -Schüler 4142)


16,4


Insgesamt


831 965 484 482 676 3438 439 481 857 957 2734 575 8


3809 4322 2225 2131 2568 15055 1695 1822 2416 2282 8215 1924 75


21,8 22,3 21,8 22,6 26,3 22,8 25,9 26,4 35,5 41,9 33,3 29,9 10,7


Schüler


Dar. Ausl.


in %


25269


6755


1) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt 


2) ohne Integrationsklassen


26,7
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.12


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Mitte (Öffentliche Schulen)


Schüler, Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache nach Schulart und Jahrgangsstufe


G 1)


2744 3145 1593 1473 1885 10840 - - - - - - -


76,3 74,1 74,9 76,2 79,6 76,0 - - - - - - -


Dar. ndH


in %


10840


3598 4242 2126 1934 2367 14267 - - - - - - -Schüler 14267


76,0


ISS


88 36 44 38 42 248 713 819 1132 1183 3847 384 -


77,9 73,5 81,5 92,7 85,7 81,0 81,4 81,1 80,7 84,4 82,0 73,6 -


Dar. ndH


in %


4479


113 49 54 41 49 306 876 1010 1402 1401 4689 522 -Schüler 5517


81,2


OG


- - - 12 21 33 489 486 579 466 2020 735 -


- - - 13,3 21,0 17,4 63,3 66,0 63,0 60,1 63,0 53,6 -


Dar. ndH


in %


2788


- - - 90 100 190 773 736 919 776 3204 1370 -Schüler 4764


58,5


SL/SG 2)


- - 7 7 11 25 20 36 48 37 141 - 67


- - 58,3 63,6 57,9 59,5 69,0 80,0 73,8 72,5 74,2 - 89,3


Dar. ndH


in %


233


- - 12 11 19 42 29 45 65 51 190 - 75Schüler 307


75,9


(übr.) S


67 17 14 25 15 138 4 9 7 16 36 6 -


68,4 54,8 42,4 45,5 45,5 55,2 23,5 29,0 23,3 29,6 27,3 18,8 -


Dar. ndH


in %


180


98 31 33 55 33 250 17 31 30 54 132 32 -Schüler 4142)


43,5


Insgesamt


2899 3198 1658 1555 1974 11284 1226 1350 1766 1702 6044 1125 67


3809 4322 2225 2131 2568 15055 1695 1822 2416 2282 8215 1924 75


76,1 74,0 74,5 73,0 76,9 75,0 72,3 74,1 73,1 74,6 73,6 58,5 89,3


Schüler


Dar. ndH


in %


25269


18520


1) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt


2) ohne Integrationsklassen


73,3
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


Klassen 1), Schüler und Frequenzen 2) nach Schulart und Jahrgangsstufe


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.10


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Friedrichshain-Kreuzberg (Öffentliche Schulen)


G 3)


2920 3593 1678 1461 2193 11845 - - - - - - -


122 153 73 67 103 518 - - - - - - -


23,9 23,5 23,0 21,8 21,3 22,9 - - - - - - -


Klassen


Schüler


Frequenz


518


11845


xø


ISS


34 - - - - 34 755 910 1160 809 3634 249 -


2 - - - - 2 35 38 53 36 162 3 -


17,0 - - - - 17,0 21,6 23,9 21,9 22,5 22,4 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


167


3917


xø


OG


- - - 189 206 395 707 653 812 733 2905 1285 -


- - - 7 7 14 23 22 27 25 97 - -


- - - 27,0 29,4 28,2 30,7 29,7 30,1 29,3 29,9 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


111


4585


xø


O


- - - - - - - - - 205 205 350 -


- - - - - - - - - 8 8 4 -


- - - - - - - - - 25,6 25,6 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


12


555


xø


4)


SL/SG 5)


- - - - - - 10 11 10 21 52 - 133


- - - - - - 1 1 1 2 5 - 24


- - - - - - 10,0 11,0 10,0 10,5 10,4 - 5,5


Klassen


Schüler


Frequenz


29


185


xø


(übr.) S


63 107 63 55 44 332 32 22 21 40 115 37 4


6 9 6 5 4 30 3 2 2 4 11 1 1


10,5 11,9 10,5 11,0 11,0 11,1 10,7 11,0 10,5 10,0 10,5 x 4,0


Klassen


Schüler


Frequenz


43


488


xø
5)


Insgesamt


3017 3700 1741 1705 2443 12606 1504 1596 2003 1808 6911 1921 137


130 162 79 79 114 564 62 63 83 75 283 8 25


23,2 22,8 22,0 21,6 21,4 22,4 24,3 25,3 24,1 24,1 24,4 x 5,5


Klassen


Schüler


Frequenz


880


21575


xø


1) einschließlich aller Kleinklassen; in der Oberstufe nur Einführungsphase


2) unter Einbeziehung aller Kleinklassen


3) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt


5) Ohne Integrationsklassen4) bzw. Kerngruppen der auslaufenden Schulart Gesamtschule


5) ohne Integrationsklassen
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


Schüler, ausländische Schüler nach Schulart und Jahrgangsstufe


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.11


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Friedrichshain-Kreuzberg (Öffentliche Schulen)


G 1)


248 338 201 175 285 1247 - - - - - - -


8,5 9,4 12,0 12,0 13,0 10,5 - - - - - - -


Dar. Ausl.


in %


1247


2920 3593 1678 1461 2193 11845 - - - - - - -Schüler 11845


10,5


ISS


1 - - - - 1 138 162 429 317 1046 55 -


2,9 - - - - 2,9 18,3 17,8 37,0 39,2 28,8 22,1 -


Dar. Ausl.


in %


1102


34 - - - - 34 755 910 1160 809 3634 249 -Schüler 3917


28,1


OG


- - - 14 8 22 91 57 148 126 422 215 -


- - - 7,4 3,9 5,6 12,9 8,7 18,2 17,2 14,5 16,7 -


Dar. Ausl.


in %


659


- - - 189 206 395 707 653 812 733 2905 1285 -Schüler 4585


14,4


O


- - - - - - - - - 94 94 135 -


- - - - - - - - - 45,9 45,9 38,6 -


Dar. Ausl.


in %


229


- - - - - - - - - 205 205 350 -Schüler 555


41,3


SL/SG 2)


- - - - - - - - - 4 4 - 43


- - - - - - - - - 19,0 7,7 - 32,3


Dar. Ausl.


in %


47


- - - - - - 10 11 10 21 52 - 133Schüler 185


25,4


(übr.) S


3 17 7 13 4 44 6 - - 3 9 1 -


4,8 15,9 11,1 23,6 9,1 13,3 18,8 - - 7,5 7,8 2,7 -


Dar. Ausl.


in %


54


63 107 63 55 44 332 32 22 21 40 115 37 4Schüler 4882)


11,1


Insgesamt


252 355 208 202 297 1314 235 219 577 544 1575 406 43


3017 3700 1741 1705 2443 12606 1504 1596 2003 1808 6911 1921 137


8,4 9,6 11,9 11,8 12,2 10,4 15,6 13,7 28,8 30,1 22,8 21,1 31,4


Schüler


Dar. Ausl.


in %


21575


3338


1) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt 


2) ohne Integrationsklassen


15,5
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.12


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Friedrichshain-Kreuzberg (Öffentliche Schulen)


Schüler, Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache nach Schulart und Jahrgangsstufe


G 1)


1363 1894 884 804 1127 6072 - - - - - - -


46,7 52,7 52,7 55,0 51,4 51,3 - - - - - - -


Dar. ndH


in %


6072


2920 3593 1678 1461 2193 11845 - - - - - - -Schüler 11845


51,3


ISS


23 - - - - 23 545 640 865 603 2653 124 -


67,6 - - - - 67,6 72,2 70,3 74,6 74,5 73,0 49,8 -


Dar. ndH


in %


2800


34 - - - - 34 755 910 1160 809 3634 249 -Schüler 3917


71,5


OG


- - - 42 27 69 283 250 356 261 1150 461 -


- - - 22,2 13,1 17,5 40,0 38,3 43,8 35,6 39,6 35,9 -


Dar. ndH


in %


1680


- - - 189 206 395 707 653 812 733 2905 1285 -Schüler 4585


36,6


O


- - - - - - - - - 189 189 261 -


- - - - - - - - - 92,2 92,2 74,6 -


Dar. ndH


in %


450


- - - - - - - - - 205 205 350 -Schüler 555


81,1


SL/SG 2)


- - - - - - 3 6 - 8 17 - 94


- - - - - - 30,0 54,5 - 38,1 32,7 - 70,7


Dar. ndH


in %


111


- - - - - - 10 11 10 21 52 - 133Schüler 185


60,0


(übr.) S


15 69 35 27 17 163 7 3 2 6 18 2 -


23,8 64,5 55,6 49,1 38,6 49,1 21,9 13,6 9,5 15,0 15,7 5,4 -


Dar. ndH


in %


183


63 107 63 55 44 332 32 22 21 40 115 37 4Schüler 4882)


37,5


Insgesamt


1401 1963 919 873 1171 6327 838 899 1223 1067 4027 848 94


3017 3700 1741 1705 2443 12606 1504 1596 2003 1808 6911 1921 137


46,4 53,1 52,8 51,2 47,9 50,2 55,7 56,3 61,1 59,0 58,3 44,1 68,6


Schüler


Dar. ndH


in %


21575


11296


1) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt


2) ohne Integrationsklassen


52,4
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


Klassen 1), Schüler und Frequenzen 2) nach Schulart und Jahrgangsstufe


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.10


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Pankow (Öffentliche Schulen)


G 3)


5604 3025 2641 1978 2208 15456 - - - - - - -


238 126 114 89 102 669 - - - - - - -


23,5 24,0 23,2 22,2 21,6 23,1 - - - - - - -


Klassen


Schüler


Frequenz


669


15456


xø


ISS


37 255 - 39 266 597 1040 1170 1222 1086 4518 552 -


2 11 - 3 12 28 43 48 50 46 187 8 -


18,5 23,2 - 13,0 22,2 21,3 24,2 24,4 24,4 23,6 24,2 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


223


5667


xø


OG


- - - 213 209 422 1160 1182 1289 1139 4770 2023 -


- - - 7 7 14 38 39 43 39 159 2 -


- - - 30,4 29,9 30,1 30,5 30,3 30,0 29,2 30,0 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


175


7215


xø


SL/SG 5)


- 12 13 25 30 80 61 61 51 64 237 - 248


- 1 1 2 3 7 6 6 5 6 23 - 37


- 12,0 13,0 12,5 10,0 11,4 10,2 10,2 10,2 10,7 10,3 - 6,7


Klassen


Schüler


Frequenz


67


565


xø


(übr.) S


109 16 71 17 13 226 19 15 13 15 62 - -


10 3 7 2 2 24 3 3 2 2 10 - -


10,9 5,3 10,1 8,5 6,5 9,4 6,3 5,0 6,5 7,5 6,2 - -


Klassen


Schüler


Frequenz


34


288


xø
5)


Insgesamt


5750 3308 2725 2272 2726 16781 2280 2428 2575 2304 9587 2575 248


250 141 122 103 126 742 90 96 100 93 379 10 37


23,0 23,5 22,3 22,1 21,6 22,6 25,3 25,3 25,8 24,8 25,3 x 6,7


Klassen


Schüler


Frequenz


1168


29191


xø


1) einschließlich aller Kleinklassen; in der Oberstufe nur Einführungsphase


2) unter Einbeziehung aller Kleinklassen


3) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt


5) Ohne Integrationsklassen4) bzw. Kerngruppen der auslaufenden Schulart Gesamtschule


5) ohne Integrationsklassen
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


Schüler, ausländische Schüler nach Schulart und Jahrgangsstufe


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.11


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Pankow (Öffentliche Schulen)


G 1)


259 90 108 72 108 637 - - - - - - -


4,6 3,0 4,1 3,6 4,9 4,1 - - - - - - -


Dar. Ausl.


in %


637


5604 3025 2641 1978 2208 15456 - - - - - - -Schüler 15456


4,1


ISS


2 10 - 10 23 45 54 76 92 118 340 58 -


5,4 3,9 - 25,6 8,6 7,5 5,2 6,5 7,5 10,9 7,5 10,5 -


Dar. Ausl.


in %


443


37 255 - 39 266 597 1040 1170 1222 1086 4518 552 -Schüler 5667


7,8


OG


- - - 7 2 9 31 27 34 28 120 65 -


- - - 3,3 1,0 2,1 2,7 2,3 2,6 2,5 2,5 3,2 -


Dar. Ausl.


in %


194


- - - 213 209 422 1160 1182 1289 1139 4770 2023 -Schüler 7215


2,7


SL/SG 2)


- - - - - - - - 1 2 3 - 44


- - - - - - - - 2,0 3,1 1,3 - 17,7


Dar. Ausl.


in %


47


- 12 13 25 30 80 61 61 51 64 237 - 248Schüler 565


8,3


(übr.) S


3 - - - - 3 - - - - - - -


2,8 - - - - 1,3 - - - - - - -


Dar. Ausl.


in %


3


109 16 71 17 13 226 19 15 13 15 62 - -Schüler 2882)


1,0


Insgesamt


264 100 108 89 133 694 85 103 127 148 463 123 44


5750 3308 2725 2272 2726 16781 2280 2428 2575 2304 9587 2575 248


4,6 3,0 4,0 3,9 4,9 4,1 3,7 4,2 4,9 6,4 4,8 4,8 17,7


Schüler


Dar. Ausl.


in %


29191


1324


1) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt 


2) ohne Integrationsklassen


4,5
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.12


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Pankow (Öffentliche Schulen)


Schüler, Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache nach Schulart und Jahrgangsstufe


G 1)


718 301 296 234 247 1796 - - - - - - -


12,8 10,0 11,2 11,8 11,2 11,6 - - - - - - -


Dar. ndH


in %


1796


5604 3025 2641 1978 2208 15456 - - - - - - -Schüler 15456


11,6


ISS


2 11 - 15 25 53 115 115 141 160 531 81 -


5,4 4,3 - 38,5 9,4 8,9 11,1 9,8 11,5 14,7 11,8 14,7 -


Dar. ndH


in %


665


37 255 - 39 266 597 1040 1170 1222 1086 4518 552 -Schüler 5667


11,7


OG


- - - 13 8 21 95 63 46 54 258 75 -


- - - 6,1 3,8 5,0 8,2 5,3 3,6 4,7 5,4 3,7 -


Dar. ndH


in %


354


- - - 213 209 422 1160 1182 1289 1139 4770 2023 -Schüler 7215


4,9


SL/SG 2)


- 1 1 - 1 3 1 3 3 3 10 - 67


- 8,3 7,7 - 3,3 3,8 1,6 4,9 5,9 4,7 4,2 - 27,0


Dar. ndH


in %


80


- 12 13 25 30 80 61 61 51 64 237 - 248Schüler 565


14,2


(übr.) S


21 1 8 - - 30 - - - 1 1 - -


19,3 6,3 11,3 - - 13,3 - - - 6,7 1,6 - -


Dar. ndH


in %


31


109 16 71 17 13 226 19 15 13 15 62 - -Schüler 2882)


10,8


Insgesamt


741 314 305 262 281 1903 211 181 190 218 800 156 67


5750 3308 2725 2272 2726 16781 2280 2428 2575 2304 9587 2575 248


12,9 9,5 11,2 11,5 10,3 11,3 9,3 7,5 7,4 9,5 8,3 6,1 27,0


Schüler


Dar. ndH


in %


29191


2926


1) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt


2) ohne Integrationsklassen


10,0
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


Klassen 1), Schüler und Frequenzen 2) nach Schulart und Jahrgangsstufe


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.10


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Charlottenburg-Wilmersdorf (Öffentliche Schulen)


G 3)


3081 2524 1642 1432 1688 10367 - - - - - - -


131 109 67 65 79 451 - - - - - - -


23,5 23,2 24,5 22,0 21,4 23,0 - - - - - - -


Klassen


Schüler


Frequenz


451


10367


xø


ISS


160 284 73 162 157 836 841 922 1092 1238 4093 1102 -


7 12 3 10 7 39 41 40 49 52 182 13 -


22,9 23,7 24,3 16,2 22,4 21,4 20,5 23,1 22,3 23,8 22,5 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


234


6031


xø


OG


- - - 226 197 423 1214 1246 1477 1342 5279 2357 -


- - - 8 7 15 45 42 51 46 184 - -


- - - 28,3 28,1 28,2 27,0 29,7 29,0 29,2 28,7 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


199


8059


xø


SL/SG 5)


- - 8 6 18 32 23 26 35 25 109 - 245


- - 1 1 2 4 2 3 3 2 10 - 40


- - 8,0 6,0 9,0 8,0 11,5 8,7 11,7 12,5 10,9 - 6,1


Klassen


Schüler


Frequenz


54


386


xø


(übr.) S


98 33 38 34 49 252 33 28 38 42 141 - 27


12 5 5 5 6 33 5 4 6 6 21 - 5


8,2 6,6 7,6 6,8 8,2 7,6 6,6 7,0 6,3 7,0 6,7 - 5,4


Klassen


Schüler


Frequenz


59


420


xø
5)


Insgesamt


3339 2841 1761 1860 2109 11910 2111 2222 2642 2647 9622 3459 272


150 126 76 89 101 542 93 89 109 106 397 13 45


22,3 22,5 23,2 20,9 20,9 22,0 22,7 25,0 24,2 25,0 24,2 x 6,0


Klassen


Schüler


Frequenz


997


25263


xø


1) einschließlich aller Kleinklassen; in der Oberstufe nur Einführungsphase


2) unter Einbeziehung aller Kleinklassen


3) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt


5) Ohne Integrationsklassen4) bzw. Kerngruppen der auslaufenden Schulart Gesamtschule


5) ohne Integrationsklassen
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


Schüler, ausländische Schüler nach Schulart und Jahrgangsstufe


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.11


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Charlottenburg-Wilmersdorf (Öffentliche Schulen)


G 1)


688 392 282 239 322 1923 - - - - - - -


22,3 15,5 17,2 16,7 19,1 18,5 - - - - - - -


Dar. Ausl.


in %


1923


3081 2524 1642 1432 1688 10367 - - - - - - -Schüler 10367


18,5


ISS


66 61 41 46 26 240 152 216 267 360 995 284 -


41,3 21,5 56,2 28,4 16,6 28,7 18,1 23,4 24,5 29,1 24,3 25,8 -


Dar. Ausl.


in %


1519


160 284 73 162 157 836 841 922 1092 1238 4093 1102 -Schüler 6031


25,2


OG


- - - 17 14 31 137 96 153 127 513 212 -


- - - 7,5 7,1 7,3 11,3 7,7 10,4 9,5 9,7 9,0 -


Dar. Ausl.


in %


756


- - - 226 197 423 1214 1246 1477 1342 5279 2357 -Schüler 8059


9,4


SL/SG 2)


- - 1 - 6 7 3 5 8 5 21 - 106


- - 12,5 - 33,3 21,9 13,0 19,2 22,9 20,0 19,3 - 43,3


Dar. Ausl.


in %


134


- - 8 6 18 32 23 26 35 25 109 - 245Schüler 386


34,7


(übr.) S


7 12 - 10 16 45 2 1 9 10 22 - 7


7,1 36,4 - 29,4 32,7 17,9 6,1 3,6 23,7 23,8 15,6 - 25,9


Dar. Ausl.


in %


74


98 33 38 34 49 252 33 28 38 42 141 - 27Schüler 4202)


17,6


Insgesamt


761 465 324 312 384 2246 294 318 437 502 1551 496 113


3339 2841 1761 1860 2109 11910 2111 2222 2642 2647 9622 3459 272


22,8 16,4 18,4 16,8 18,2 18,9 13,9 14,3 16,5 19,0 16,1 14,3 41,5


Schüler


Dar. Ausl.


in %


25263


4406


1) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt 


2) ohne Integrationsklassen


17,4


Seite  22







ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.12


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Charlottenburg-Wilmersdorf (Öffentliche Schulen)


Schüler, Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache nach Schulart und Jahrgangsstufe


G 1)


1527 1084 791 643 787 4832 - - - - - - -


49,6 42,9 48,2 44,9 46,6 46,6 - - - - - - -


Dar. ndH


in %


4832


3081 2524 1642 1432 1688 10367 - - - - - - -Schüler 10367


46,6


ISS


63 88 45 62 47 305 425 482 555 730 2192 510 -


39,4 31,0 61,6 38,3 29,9 36,5 50,5 52,3 50,8 59,0 53,6 46,3 -


Dar. ndH


in %


3007


160 284 73 162 157 836 841 922 1092 1238 4093 1102 -Schüler 6031


49,9


OG


- - - 62 71 133 313 266 369 243 1191 382 -


- - - 27,4 36,0 31,4 25,8 21,3 25,0 18,1 22,6 16,2 -


Dar. ndH


in %


1706


- - - 226 197 423 1214 1246 1477 1342 5279 2357 -Schüler 8059


21,2


SL/SG 2)


- - 3 3 7 13 10 11 21 9 51 - 139


- - 37,5 50,0 38,9 40,6 43,5 42,3 60,0 36,0 46,8 - 56,7


Dar. ndH


in %


203


- - 8 6 18 32 23 26 35 25 109 - 245Schüler 386


52,6


(übr.) S


39 16 17 12 23 107 12 6 16 16 50 - 17


39,8 48,5 44,7 35,3 46,9 42,5 36,4 21,4 42,1 38,1 35,5 - 63,0


Dar. ndH


in %


174


98 33 38 34 49 252 33 28 38 42 141 - 27Schüler 4202)


41,4


Insgesamt


1629 1188 856 782 935 5390 760 765 961 998 3484 892 156


3339 2841 1761 1860 2109 11910 2111 2222 2642 2647 9622 3459 272


48,8 41,8 48,6 42,0 44,3 45,3 36,0 34,4 36,4 37,7 36,2 25,8 57,4


Schüler


Dar. ndH


in %


25263


9922


1) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt


2) ohne Integrationsklassen


39,3
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


Klassen 1), Schüler und Frequenzen 2) nach Schulart und Jahrgangsstufe


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.10


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Spandau (Öffentliche Schulen)


G 3)


3558 1818 1590 1457 1544 9967 - - - - - - -


156 82 70 67 69 444 - - - - - - -


22,8 22,2 22,7 21,7 22,4 22,4 - - - - - - -


Klassen


Schüler


Frequenz


444


9967


xø


ISS


- - - - - - 909 1154 1892 1445 5400 1176 -


- - - - - - 39 46 80 57 222 14 -


- - - - - - 23,3 25,1 23,7 25,4 24,3 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


236


6576


xø


OG


- - - 111 115 226 558 564 681 661 2464 1069 -


- - - 4 4 8 19 19 24 25 87 - -


- - - 27,8 28,8 28,3 29,4 29,7 28,4 26,4 28,3 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


95


3759


xø


SL/SG 5)


- - 7 - 22 29 19 22 38 26 105 - 136


- - 1 - 2 3 2 2 3 2 9 - 22


- - 7,0 - 11,0 9,7 9,5 11,0 12,7 13,0 11,7 - 6,2


Klassen


Schüler


Frequenz


34


270


xø


(übr.) S


16 10 15 12 19 72 8 6 13 13 40 - 14


3 2 3 2 3 13 1 1 2 2 6 - 2


5,3 5,0 5,0 6,0 6,3 5,5 8,0 6,0 6,5 6,5 6,7 - 7,0


Klassen


Schüler


Frequenz


21


126


xø
5)


Insgesamt


3574 1828 1612 1580 1700 10294 1494 1746 2624 2145 8009 2245 150


159 84 74 73 78 468 61 68 109 86 324 14 24


22,5 21,8 21,8 21,6 21,8 22,0 24,5 25,7 24,1 24,9 24,7 x 6,3


Klassen


Schüler


Frequenz


830


20698


xø


1) einschließlich aller Kleinklassen; in der Oberstufe nur Einführungsphase


2) unter Einbeziehung aller Kleinklassen


3) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt


5) Ohne Integrationsklassen4) bzw. Kerngruppen der auslaufenden Schulart Gesamtschule


5) ohne Integrationsklassen
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


Schüler, ausländische Schüler nach Schulart und Jahrgangsstufe


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.11


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Spandau (Öffentliche Schulen)


G 1)


355 189 142 121 165 972 - - - - - - -


10,0 10,4 8,9 8,3 10,7 9,8 - - - - - - -


Dar. Ausl.


in %


972


3558 1818 1590 1457 1544 9967 - - - - - - -Schüler 9967


9,8


ISS


- - - - - - 118 122 218 253 711 91 -


- - - - - - 13,0 10,6 11,5 17,5 13,2 7,7 -


Dar. Ausl.


in %


802


- - - - - - 909 1154 1892 1445 5400 1176 -Schüler 6576


12,2


OG


- - - 2 3 5 54 25 76 65 220 85 -


- - - 1,8 2,6 2,2 9,7 4,4 11,2 9,8 8,9 8,0 -


Dar. Ausl.


in %


310


- - - 111 115 226 558 564 681 661 2464 1069 -Schüler 3759


8,2


SL/SG 2)


- - - - - - - - 2 1 3 - 10


- - - - - - - - 5,3 3,8 2,9 - 7,4


Dar. Ausl.


in %


13


- - 7 - 22 29 19 22 38 26 105 - 136Schüler 270


4,8


(übr.) S


1 2 - 1 - 4 - - 1 - 1 - -


6,3 20,0 - 8,3 - 5,6 - - 7,7 - 2,5 - -


Dar. Ausl.


in %


5


16 10 15 12 19 72 8 6 13 13 40 - 14Schüler 1262)


4,0


Insgesamt


356 191 142 124 168 981 172 147 297 319 935 176 10


3574 1828 1612 1580 1700 10294 1494 1746 2624 2145 8009 2245 150


10,0 10,4 8,8 7,8 9,9 9,5 11,5 8,4 11,3 14,9 11,7 7,8 6,7


Schüler


Dar. Ausl.


in %


20698


2102


1) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt 


2) ohne Integrationsklassen


10,2
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.12


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Spandau (Öffentliche Schulen)


Schüler, Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache nach Schulart und Jahrgangsstufe


G 1)


1479 804 673 607 630 4193 - - - - - - -


41,6 44,2 42,3 41,7 40,8 42,1 - - - - - - -


Dar. ndH


in %


4193


3558 1818 1590 1457 1544 9967 - - - - - - -Schüler 9967


42,1


ISS


- - - - - - 353 424 710 572 2059 342 -


- - - - - - 38,8 36,7 37,5 39,6 38,1 29,1 -


Dar. ndH


in %


2401


- - - - - - 909 1154 1892 1445 5400 1176 -Schüler 6576


36,5


OG


- - - 16 31 47 196 162 248 189 795 259 -


- - - 14,4 27,0 20,8 35,1 28,7 36,4 28,6 32,3 24,2 -


Dar. ndH


in %


1101


- - - 111 115 226 558 564 681 661 2464 1069 -Schüler 3759


29,3


SL/SG 2)


- - 2 - 7 9 4 4 6 6 20 - 50


- - 28,6 - 31,8 31,0 21,1 18,2 15,8 23,1 19,0 - 36,8


Dar. ndH


in %


79


- - 7 - 22 29 19 22 38 26 105 - 136Schüler 270


29,3


(übr.) S


6 5 6 3 6 26 - 1 6 2 9 - 7


37,5 50,0 40,0 25,0 31,6 36,1 - 16,7 46,2 15,4 22,5 - 50,0


Dar. ndH


in %


42


16 10 15 12 19 72 8 6 13 13 40 - 14Schüler 1262)


33,3


Insgesamt


1485 809 681 626 674 4275 553 591 970 769 2883 601 57


3574 1828 1612 1580 1700 10294 1494 1746 2624 2145 8009 2245 150


41,6 44,3 42,2 39,6 39,6 41,5 37,0 33,8 37,0 35,9 36,0 26,8 38,0


Schüler


Dar. ndH


in %


20698


7816


1) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt


2) ohne Integrationsklassen


37,8
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


Klassen 1), Schüler und Frequenzen 2) nach Schulart und Jahrgangsstufe


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.10


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Steglitz-Zehlendorf (Öffentliche Schulen)


G 3)


3429 2783 1876 1653 1977 11718 - - - - - - -


144 118 78 76 92 508 - - - - - - -


23,8 23,6 24,1 21,8 21,5 23,1 - - - - - - -


Klassen


Schüler


Frequenz


508


11718


xø


ISS


227 122 127 131 134 741 828 982 1217 997 4024 455 -


10 5 5 5 5 30 35 40 50 39 164 3 -


22,7 24,4 25,4 26,2 26,8 24,7 23,7 24,6 24,3 25,6 24,5 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


197


5220


xø


OG


- - - 234 251 485 1504 1516 1620 1682 6322 3086 -


- - - 9 9 18 52 50 55 58 215 1 -


- - - 26,0 27,9 26,9 28,9 30,3 29,5 29,0 29,4 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


234


9893


xø


OR


- - - - - - - - - 209 209 - -


- - - - - - - - - 8 8 - -


- - - - - - - - - 26,1 26,1 - -


Klassen


Schüler


Frequenz


8


209


xø


O


- - - - - - - - - 405 405 576 -


- - - - - - - - - 14 14 7 -


- - - - - - - - - 28,9 28,9 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


21


981


xø


4)


SL/SG 5)


- - 16 - - 16 14 18 27 30 89 - 91


- - 2 - - 2 2 2 2 4 10 - 16


- - 8,0 - - 8,0 7,0 9,0 13,5 7,5 8,9 - 5,7


Klassen


Schüler


Frequenz


28


196


xø


(übr.) S


45 17 24 22 18 126 20 24 24 15 83 - 37


8 3 4 4 3 22 3 4 4 3 14 - 7


5,6 5,7 6,0 5,5 6,0 5,7 6,7 6,0 6,0 5,0 5,9 - 5,3


Klassen


Schüler


Frequenz


43


246


xø
5)


Insgesamt


3701 2922 2043 2040 2380 13086 2366 2540 2888 3338 11132 4117 128


162 126 89 94 109 580 92 96 111 126 425 11 23


22,8 23,2 23,0 21,7 21,8 22,6 25,7 26,5 26,0 26,5 26,2 x 5,6


Klassen


Schüler


Frequenz


1039


28463


xø


1) einschließlich aller Kleinklassen; in der Oberstufe nur Einführungsphase


2) unter Einbeziehung aller Kleinklassen


3) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt


5) Ohne Integrationsklassen4) bzw. Kerngruppen der auslaufenden Schulart Gesamtschule


5) ohne Integrationsklassen
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


Schüler, ausländische Schüler nach Schulart und Jahrgangsstufe


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.11


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Steglitz-Zehlendorf (Öffentliche Schulen)


G 1)


318 190 135 125 150 918 - - - - - - -


9,3 6,8 7,2 7,6 7,6 7,8 - - - - - - -


Dar. Ausl.


in %


918


3429 2783 1876 1653 1977 11718 - - - - - - -Schüler 11718


7,8


ISS


137 80 78 75 61 431 94 136 206 155 591 149 -


60,4 65,6 61,4 57,3 45,5 58,2 11,4 13,8 16,9 15,5 14,7 32,7 -


Dar. Ausl.


in %


1171


227 122 127 131 134 741 828 982 1217 997 4024 455 -Schüler 5220


22,4


OG


- - - 12 4 16 93 88 117 140 438 170 -


- - - 5,1 1,6 3,3 6,2 5,8 7,2 8,3 6,9 5,5 -


Dar. Ausl.


in %


624


- - - 234 251 485 1504 1516 1620 1682 6322 3086 -Schüler 9893


6,3


OR


- - - - - - - - - 19 19 - -


- - - - - - - - - 9,1 9,1 - -


Dar. Ausl.


in %


19


- - - - - - - - - 209 209 - -Schüler 209


9,1


O


- - - - - - - - - 41 41 47 -


- - - - - - - - - 10,1 10,1 8,2 -


Dar. Ausl.


in %


88


- - - - - - - - - 405 405 576 -Schüler 981


9,0


SL/SG 2)


- - - - - - 1 1 4 9 15 - 10


- - - - - - 7,1 5,6 14,8 30,0 16,9 - 11,0


Dar. Ausl.


in %


25


- - 16 - - 16 14 18 27 30 89 - 91Schüler 196


12,8


(übr.) S


6 - 2 2 2 12 5 3 2 3 13 - -


13,3 - 8,3 9,1 11,1 9,5 25,0 12,5 8,3 20,0 15,7 - -


Dar. Ausl.


in %


25


45 17 24 22 18 126 20 24 24 15 83 - 37Schüler 2462)


10,2


Insgesamt


461 270 215 214 217 1377 193 228 329 367 1117 366 10


3701 2922 2043 2040 2380 13086 2366 2540 2888 3338 11132 4117 128


12,5 9,2 10,5 10,5 9,1 10,5 8,2 9,0 11,4 11,0 10,0 8,9 7,8


Schüler


Dar. Ausl.


in %


28463


2870


1) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt 


2) ohne Integrationsklassen


10,1
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.12


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Steglitz-Zehlendorf (Öffentliche Schulen)


Schüler, Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache nach Schulart und Jahrgangsstufe


G 1)


883 668 437 400 418 2806 - - - - - - -


25,8 24,0 23,3 24,2 21,1 23,9 - - - - - - -


Dar. ndH


in %


2806


3429 2783 1876 1653 1977 11718 - - - - - - -Schüler 11718


23,9


ISS


110 67 76 66 76 395 191 290 263 309 1053 199 -


48,5 54,9 59,8 50,4 56,7 53,3 23,1 29,5 21,6 31,0 26,2 43,7 -


Dar. ndH


in %


1647


227 122 127 131 134 741 828 982 1217 997 4024 455 -Schüler 5220


31,6


OG


- - - 29 16 45 192 211 209 212 824 190 -


- - - 12,4 6,4 9,3 12,8 13,9 12,9 12,6 13,0 6,2 -


Dar. ndH


in %


1059


- - - 234 251 485 1504 1516 1620 1682 6322 3086 -Schüler 9893


10,7


OR


- - - - - - - - - 18 18 - -


- - - - - - - - - 8,6 8,6 - -


Dar. ndH


in %


18


- - - - - - - - - 209 209 - -Schüler 209


8,6


O


- - - - - - - - - 58 58 83 -


- - - - - - - - - 14,3 14,3 14,4 -


Dar. ndH


in %


141


- - - - - - - - - 405 405 576 -Schüler 981


14,4


SL/SG 2)


- - - - - - 4 5 5 11 25 - 21


- - - - - - 28,6 27,8 18,5 36,7 28,1 - 23,1


Dar. ndH


in %


46


- - 16 - - 16 14 18 27 30 89 - 91Schüler 196


23,5


(übr.) S


11 4 6 7 3 31 6 9 8 4 27 - 22


24,4 23,5 25,0 31,8 16,7 24,6 30,0 37,5 33,3 26,7 32,5 - 59,5


Dar. ndH


in %


80


45 17 24 22 18 126 20 24 24 15 83 - 37Schüler 2462)


32,5


Insgesamt


1004 739 519 502 513 3277 393 515 485 612 2005 472 43


3701 2922 2043 2040 2380 13086 2366 2540 2888 3338 11132 4117 128


27,1 25,3 25,4 24,6 21,6 25,0 16,6 20,3 16,8 18,3 18,0 11,5 33,6


Schüler


Dar. ndH


in %


28463


5797


1) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt


2) ohne Integrationsklassen


20,4
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


Klassen 1), Schüler und Frequenzen 2) nach Schulart und Jahrgangsstufe


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.10


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Tempelhof-Schöneberg (Öffentliche Schulen)


G 3)


3517 3309 2227 1925 1994 12972 - - - - - - -


158 141 103 84 93 579 - - - - - - -


22,3 23,5 21,6 22,9 21,4 22,4 - - - - - - -


Klassen


Schüler


Frequenz


579


12972


xø


ISS


- 190 115 93 105 503 1348 1444 1901 1687 6380 1120 -


- 9 5 4 5 23 56 58 78 72 264 13 -


- 21,1 23,0 23,3 21,0 21,9 24,1 24,9 24,4 23,4 24,2 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


300


8003


xø


OG


- - - 94 60 154 970 994 1169 970 4103 1811 -


- - - 3 2 5 31 33 40 36 140 - -


- - - 31,3 30,0 30,8 31,3 30,1 29,2 26,9 29,3 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


145


6068


xø


SL/SG 5)


- - 7 - 20 27 11 7 46 36 100 - 177


- - 1 - 2 3 1 1 4 3 9 - 28


- - 7,0 - 10,0 9,0 11,0 7,0 11,5 12,0 11,1 - 6,3


Klassen


Schüler


Frequenz


40


304


xø


Insgesamt


3517 3499 2349 2112 2179 13656 2329 2445 3116 2693 10583 2931 177


158 150 109 91 102 610 88 92 122 111 413 13 28


22,3 23,3 21,6 23,2 21,4 22,4 26,5 26,6 25,5 24,3 25,6 x 6,3


Klassen


Schüler


Frequenz


1064


27347


xø


1) einschließlich aller Kleinklassen; in der Oberstufe nur Einführungsphase


2) unter Einbeziehung aller Kleinklassen


3) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt


5) Ohne Integrationsklassen4) bzw. Kerngruppen der auslaufenden Schulart Gesamtschule


5) ohne Integrationsklassen
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


Schüler, ausländische Schüler nach Schulart und Jahrgangsstufe


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.11


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Tempelhof-Schöneberg (Öffentliche Schulen)


G 1)


437 353 292 245 302 1629 - - - - - - -


12,4 10,7 13,1 12,7 15,1 12,6 - - - - - - -


Dar. Ausl.


in %


1629


3517 3309 2227 1925 1994 12972 - - - - - - -Schüler 12972


12,6


ISS


- 25 13 5 9 52 164 176 379 353 1072 107 -


- 13,2 11,3 5,4 8,6 10,3 12,2 12,2 19,9 20,9 16,8 9,6 -


Dar. Ausl.


in %


1231


- 190 115 93 105 503 1348 1444 1901 1687 6380 1120 -Schüler 8003


15,4


OG


- - - 1 1 2 65 70 123 122 380 186 -


- - - 1,1 1,7 1,3 6,7 7,0 10,5 12,6 9,3 10,3 -


Dar. Ausl.


in %


568


- - - 94 60 154 970 994 1169 970 4103 1811 -Schüler 6068


9,4


SL/SG 2)


- - - - 7 7 1 2 11 6 20 - 43


- - - - 35,0 25,9 9,1 28,6 23,9 16,7 20,0 - 24,3


Dar. Ausl.


in %


70


- - 7 - 20 27 11 7 46 36 100 - 177Schüler 304


23,0


Insgesamt


437 378 305 251 319 1690 230 248 513 481 1472 293 43


3517 3499 2349 2112 2179 13656 2329 2445 3116 2693 10583 2931 177


12,4 10,8 13,0 11,9 14,6 12,4 9,9 10,1 16,5 17,9 13,9 10,0 24,3


Schüler


Dar. Ausl.


in %


27347


3498


1) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt 


2) ohne Integrationsklassen


12,8
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.12


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Tempelhof-Schöneberg (Öffentliche Schulen)


Schüler, Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache nach Schulart und Jahrgangsstufe


G 1)


1812 1513 1031 876 943 6175 - - - - - - -


51,5 45,7 46,3 45,5 47,3 47,6 - - - - - - -


Dar. ndH


in %


6175


3517 3309 2227 1925 1994 12972 - - - - - - -Schüler 12972


47,6


ISS


- 106 67 36 37 246 502 623 780 702 2607 119 -


- 55,8 58,3 38,7 35,2 48,9 37,2 43,1 41,0 41,6 40,9 10,6 -


Dar. ndH


in %


2972


- 190 115 93 105 503 1348 1444 1901 1687 6380 1120 -Schüler 8003


37,1


OG


- - - 17 13 30 243 311 350 256 1160 440 -


- - - 18,1 21,7 19,5 25,1 31,3 29,9 26,4 28,3 24,3 -


Dar. ndH


in %


1630


- - - 94 60 154 970 994 1169 970 4103 1811 -Schüler 6068


26,9


SL/SG 2)


- - 1 - 8 9 8 6 25 15 54 - 111


- - 14,3 - 40,0 33,3 72,7 85,7 54,3 41,7 54,0 - 62,7


Dar. ndH


in %


174


- - 7 - 20 27 11 7 46 36 100 - 177Schüler 304


57,2


Insgesamt


1812 1619 1099 929 1001 6460 753 940 1155 973 3821 559 111


3517 3499 2349 2112 2179 13656 2329 2445 3116 2693 10583 2931 177


51,5 46,3 46,8 44,0 45,9 47,3 32,3 38,4 37,1 36,1 36,1 19,1 62,7


Schüler


Dar. ndH


in %


27347


10951


1) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt


2) ohne Integrationsklassen


40,0
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


Klassen 1), Schüler und Frequenzen 2) nach Schulart und Jahrgangsstufe


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.10


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Neukölln (Öffentliche Schulen)


G 3)


3896 3096 2076 1939 2181 13188 - - - - - - -


180 142 94 90 104 610 - - - - - - -


21,6 21,8 22,1 21,5 21,0 21,6 - - - - - - -


Klassen


Schüler


Frequenz


610


13188


xø


ISS


111 473 55 45 357 1041 1198 1455 1796 1759 6208 1002 -


6 21 3 2 17 49 53 61 76 79 269 14 -


18,5 22,5 18,3 22,5 21,0 21,2 22,6 23,9 23,6 22,3 23,1 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


332


8251


xø


OG


- - - 15 24 39 684 711 856 751 3002 1367 -


- - - 1 1 2 23 24 30 27 104 - -


- - - 15,0 24,0 19,5 29,7 29,6 28,5 27,8 28,9 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


106


4408


xø


SL/SG 5)


- 20 27 40 53 140 94 90 85 116 385 - 189


- 2 3 4 6 15 9 7 6 9 31 - 33


- 10,0 9,0 10,0 8,8 9,3 10,4 12,9 14,2 12,9 12,4 - 5,7


Klassen


Schüler


Frequenz


79


714


xø


(übr.) S


129 54 65 38 45 331 26 31 38 27 122 - 12


13 5 7 4 5 34 3 3 4 3 13 - 2


9,9 10,8 9,3 9,5 9,0 9,7 8,7 10,3 9,5 9,0 9,4 - 6,0


Klassen


Schüler


Frequenz


49


465


xø
5)


Insgesamt


4136 3643 2223 2077 2660 14739 2002 2287 2775 2653 9717 2369 201


199 170 107 101 133 710 88 95 116 118 417 14 35


20,8 21,4 20,8 20,6 20,0 20,8 22,8 24,1 23,9 22,5 23,3 x 5,7


Klassen


Schüler


Frequenz


1176


27026


xø


1) einschließlich aller Kleinklassen; in der Oberstufe nur Einführungsphase


2) unter Einbeziehung aller Kleinklassen


3) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt


5) Ohne Integrationsklassen4) bzw. Kerngruppen der auslaufenden Schulart Gesamtschule


5) ohne Integrationsklassen
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


Schüler, ausländische Schüler nach Schulart und Jahrgangsstufe


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.11


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Neukölln (Öffentliche Schulen)


G 1)


952 600 495 414 507 2968 - - - - - - -


24,4 19,4 23,8 21,4 23,2 22,5 - - - - - - -


Dar. Ausl.


in %


2968


3896 3096 2076 1939 2181 13188 - - - - - - -Schüler 13188


22,5


ISS


7 72 8 11 61 159 253 386 550 608 1797 205 -


6,3 15,2 14,5 24,4 17,1 15,3 21,1 26,5 30,6 34,6 28,9 20,5 -


Dar. Ausl.


in %


2161


111 473 55 45 357 1041 1198 1455 1796 1759 6208 1002 -Schüler 8251


26,2


OG


- - - - 4 4 101 121 213 168 603 311 -


- - - - 16,7 10,3 14,8 17,0 24,9 22,4 20,1 22,8 -


Dar. Ausl.


in %


918


- - - 15 24 39 684 711 856 751 3002 1367 -Schüler 4408


20,8


SL/SG 2)


- 6 8 12 17 43 35 39 30 44 148 - 46


- 30,0 29,6 30,0 32,1 30,7 37,2 43,3 35,3 37,9 38,4 - 24,3


Dar. Ausl.


in %


237


- 20 27 40 53 140 94 90 85 116 385 - 189Schüler 714


33,2


(übr.) S


18 2 2 3 3 28 8 5 1 7 21 - 2


14,0 3,7 3,1 7,9 6,7 8,5 30,8 16,1 2,6 25,9 17,2 - 16,7


Dar. Ausl.


in %


51


129 54 65 38 45 331 26 31 38 27 122 - 12Schüler 4652)


11,0


Insgesamt


977 680 513 440 592 3202 397 551 794 827 2569 516 48


4136 3643 2223 2077 2660 14739 2002 2287 2775 2653 9717 2369 201


23,6 18,7 23,1 21,2 22,3 21,7 19,8 24,1 28,6 31,2 26,4 21,8 23,9


Schüler


Dar. Ausl.


in %


27026


6335


1) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt 


2) ohne Integrationsklassen


23,4
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.12


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Neukölln (Öffentliche Schulen)


Schüler, Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache nach Schulart und Jahrgangsstufe


G 1)


2805 2019 1412 1250 1537 9023 - - - - - - -


72,0 65,2 68,0 64,5 70,5 68,4 - - - - - - -


Dar. ndH


in %


9023


3896 3096 2076 1939 2181 13188 - - - - - - -Schüler 13188


68,4


ISS


89 253 44 30 211 627 822 986 1221 1253 4282 570 -


80,2 53,5 80,0 66,7 59,1 60,2 68,6 67,8 68,0 71,2 69,0 56,9 -


Dar. ndH


in %


5479


111 473 55 45 357 1041 1198 1455 1796 1759 6208 1002 -Schüler 8251


66,4


OG


- - - 4 10 14 433 478 538 436 1885 739 -


- - - 26,7 41,7 35,9 63,3 67,2 62,9 58,1 62,8 54,1 -


Dar. ndH


in %


2638


- - - 15 24 39 684 711 856 751 3002 1367 -Schüler 4408


59,8


SL/SG 2)


- 12 21 27 38 98 66 59 57 69 251 - 118


- 60,0 77,8 67,5 71,7 70,0 70,2 65,6 67,1 59,5 65,2 - 62,4


Dar. ndH


in %


467


- 20 27 40 53 140 94 90 85 116 385 - 189Schüler 714


65,4


(übr.) S


75 29 30 10 15 159 12 12 13 15 52 - 10


58,1 53,7 46,2 26,3 33,3 48,0 46,2 38,7 34,2 55,6 42,6 - 83,3


Dar. ndH


in %


221


129 54 65 38 45 331 26 31 38 27 122 - 12Schüler 4652)


47,5


Insgesamt


2969 2313 1507 1321 1811 9921 1333 1535 1829 1773 6470 1309 128


4136 3643 2223 2077 2660 14739 2002 2287 2775 2653 9717 2369 201


71,8 63,5 67,8 63,6 68,1 67,3 66,6 67,1 65,9 66,8 66,6 55,3 63,7


Schüler


Dar. ndH


in %


27026


17828


1) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt


2) ohne Integrationsklassen


66,0
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


Klassen 1), Schüler und Frequenzen 2) nach Schulart und Jahrgangsstufe


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.10


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Treptow-Köpenick (Öffentliche Schulen)


G 3)


2928 1753 1380 1253 1454 8768 - - - - - - -


132 78 62 59 68 399 - - - - - - -


22,2 22,5 22,3 21,2 21,4 22,0 - - - - - - -


Klassen


Schüler


Frequenz


399


8768


xø


ISS


236 299 188 170 127 1020 825 948 1131 925 3829 597 -


10 13 8 8 6 45 34 38 46 37 155 8 -


23,6 23,0 23,5 21,3 21,2 22,7 24,3 24,9 24,6 25,0 24,7 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


208


5446


xø


OG


- - - 30 30 60 808 776 963 785 3332 1317 -


- - - 1 1 2 27 28 34 29 118 - -


- - - 30,0 30,0 30,0 29,9 27,7 28,3 27,1 28,2 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


120


4709


xø


SL/SG 5)


- - 11 41 35 87 26 50 51 49 176 - 139


- - 2 5 4 11 3 5 5 4 17 - 23


- - 5,5 8,2 8,8 7,9 8,7 10,0 10,2 12,3 10,4 - 6,0


Klassen


Schüler


Frequenz


51


402


xø


(übr.) S


105 21 11 10 13 160 - - - - - - -


9 2 1 1 1 14 - - - - - - -


11,7 10,5 11,0 10,0 13,0 11,4 - - - - - - -


Klassen


Schüler


Frequenz


14


160


xø
5)


Insgesamt


3269 2073 1590 1504 1659 10095 1659 1774 2145 1759 7337 1914 139


151 93 73 74 80 471 64 71 85 70 290 8 23


21,6 22,3 21,8 20,3 20,7 21,4 25,9 25,0 25,2 25,1 25,3 x 6,0


Klassen


Schüler


Frequenz


792


19485


xø


1) einschließlich aller Kleinklassen; in der Oberstufe nur Einführungsphase


2) unter Einbeziehung aller Kleinklassen


3) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt


5) Ohne Integrationsklassen4) bzw. Kerngruppen der auslaufenden Schulart Gesamtschule


5) ohne Integrationsklassen
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


Schüler, ausländische Schüler nach Schulart und Jahrgangsstufe


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.11


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Treptow-Köpenick (Öffentliche Schulen)


G 1)


115 85 52 39 71 362 - - - - - - -


3,9 4,8 3,8 3,1 4,9 4,1 - - - - - - -


Dar. Ausl.


in %


362


2928 1753 1380 1253 1454 8768 - - - - - - -Schüler 8768


4,1


ISS


6 6 5 8 3 28 35 20 41 62 158 10 -


2,5 2,0 2,7 4,7 2,4 2,7 4,2 2,1 3,6 6,7 4,1 1,7 -


Dar. Ausl.


in %


196


236 299 188 170 127 1020 825 948 1131 925 3829 597 -Schüler 5446


3,6


OG


- - - - - - 12 16 28 21 77 35 -


- - - - - - 1,5 2,1 2,9 2,7 2,3 2,7 -


Dar. Ausl.


in %


112


- - - 30 30 60 808 776 963 785 3332 1317 -Schüler 4709


2,4


SL/SG 2)


- - - 2 1 3 - - 1 1 2 - 11


- - - 4,9 2,9 3,4 - - 2,0 2,0 1,1 - 7,9


Dar. Ausl.


in %


16


- - 11 41 35 87 26 50 51 49 176 - 139Schüler 402


4,0


(übr.) S


1 - - - - 1 - - - - - - -


1,0 - - - - 0,6 - - - - - - -


Dar. Ausl.


in %


1


105 21 11 10 13 160 - - - - - - -Schüler 1602)


0,6


Insgesamt


122 91 57 49 75 394 47 36 70 84 237 45 11


3269 2073 1590 1504 1659 10095 1659 1774 2145 1759 7337 1914 139


3,7 4,4 3,6 3,3 4,5 3,9 2,8 2,0 3,3 4,8 3,2 2,4 7,9


Schüler


Dar. Ausl.


in %


19485


687


1) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt 


2) ohne Integrationsklassen


3,5
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.12


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Treptow-Köpenick (Öffentliche Schulen)


Schüler, Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache nach Schulart und Jahrgangsstufe


G 1)


380 215 158 164 172 1089 - - - - - - -


13,0 12,3 11,4 13,1 11,8 12,4 - - - - - - -


Dar. ndH


in %


1089


2928 1753 1380 1253 1454 8768 - - - - - - -Schüler 8768


12,4


ISS


14 5 6 9 8 42 61 53 65 81 260 13 -


5,9 1,7 3,2 5,3 6,3 4,1 7,4 5,6 5,7 8,8 6,8 2,2 -


Dar. ndH


in %


315


236 299 188 170 127 1020 825 948 1131 925 3829 597 -Schüler 5446


5,8


OG


- - - - 2 2 37 42 45 42 166 54 -


- - - - 6,7 3,3 4,6 5,4 4,7 5,4 5,0 4,1 -


Dar. ndH


in %


222


- - - 30 30 60 808 776 963 785 3332 1317 -Schüler 4709


4,7


SL/SG 2)


- - - 1 - 1 1 - 1 1 3 - 13


- - - 2,4 - 1,1 3,8 - 2,0 2,0 1,7 - 9,4


Dar. ndH


in %


17


- - 11 41 35 87 26 50 51 49 176 - 139Schüler 402


4,2


(übr.) S


9 - - - - 9 - - - - - - -


8,6 - - - - 5,6 - - - - - - -


Dar. ndH


in %


9


105 21 11 10 13 160 - - - - - - -Schüler 1602)


5,6


Insgesamt


403 220 164 174 182 1143 99 95 111 124 429 67 13


3269 2073 1590 1504 1659 10095 1659 1774 2145 1759 7337 1914 139


12,3 10,6 10,3 11,6 11,0 11,3 6,0 5,4 5,2 7,0 5,8 3,5 9,4


Schüler


Dar. ndH


in %


19485


1652


1) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt


2) ohne Integrationsklassen


8,5
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


Klassen 1), Schüler und Frequenzen 2) nach Schulart und Jahrgangsstufe


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.10


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Marzahn-Hellersdorf (Öffentliche Schulen)


G 3)


3998 2041 1756 1616 1612 11023 - - - - - - -


173 89 79 73 72 486 - - - - - - -


23,1 22,9 22,2 22,1 22,4 22,7 - - - - - - -


Klassen


Schüler


Frequenz


486


11023


xø


ISS


212 78 68 51 56 465 929 1054 1187 1007 4177 287 -


9 3 3 3 3 21 39 44 51 45 179 4 -


23,6 26,0 22,7 17,0 18,7 22,1 23,8 24,0 23,3 22,4 23,3 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


204


4929


xø


OG


- - - 92 129 221 553 502 628 557 2240 1017 -


- - - 3 4 7 20 19 23 20 82 - -


- - - 30,7 32,3 31,6 27,7 26,4 27,3 27,9 27,3 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


89


3478


xø


SL/SG 5)


- 20 27 15 27 89 38 74 92 106 310 - 273


- 2 2 1 2 7 3 6 8 9 26 - 40


- 10,0 13,5 15,0 13,5 12,7 12,7 12,3 11,5 11,8 11,9 - 6,8


Klassen


Schüler


Frequenz


73


672


xø


(übr.) S


107 24 26 13 10 180 - - - - - - -


9 2 2 1 1 15 - - - - - - -


11,9 12,0 13,0 13,0 10,0 12,0 - - - - - - -


Klassen


Schüler


Frequenz


15


180


xø
5)


Insgesamt


4317 2163 1877 1787 1834 11978 1520 1630 1907 1670 6727 1304 273


191 96 86 81 82 536 62 69 82 74 287 4 40


22,6 22,5 21,8 22,1 22,4 22,3 24,5 23,6 23,3 22,6 23,4 x 6,8


Klassen


Schüler


Frequenz


867


20282


xø


1) einschließlich aller Kleinklassen; in der Oberstufe nur Einführungsphase


2) unter Einbeziehung aller Kleinklassen


3) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt


5) Ohne Integrationsklassen4) bzw. Kerngruppen der auslaufenden Schulart Gesamtschule


5) ohne Integrationsklassen
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


Schüler, ausländische Schüler nach Schulart und Jahrgangsstufe


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.11


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Marzahn-Hellersdorf (Öffentliche Schulen)


G 1)


204 92 99 83 88 566 - - - - - - -


5,1 4,5 5,6 5,1 5,5 5,1 - - - - - - -


Dar. Ausl.


in %


566


3998 2041 1756 1616 1612 11023 - - - - - - -Schüler 11023


5,1


ISS


9 6 2 3 - 20 40 51 80 59 230 26 -


4,2 7,7 2,9 5,9 - 4,3 4,3 4,8 6,7 5,9 5,5 9,1 -


Dar. Ausl.


in %


276


212 78 68 51 56 465 929 1054 1187 1007 4177 287 -Schüler 4929


5,6


OG


- - - 1 1 2 30 17 22 11 80 39 -


- - - 1,1 0,8 0,9 5,4 3,4 3,5 2,0 3,6 3,8 -


Dar. Ausl.


in %


121


- - - 92 129 221 553 502 628 557 2240 1017 -Schüler 3478


3,5


SL/SG 2)


- - - - - - 4 - - - 4 - 4


- - - - - - 10,5 - - - 1,3 - 1,5


Dar. Ausl.


in %


8


- 20 27 15 27 89 38 74 92 106 310 - 273Schüler 672


1,2


(übr.) S


2 - 1 - - 3 - - - - - - -


1,9 - 3,8 - - 1,7 - - - - - - -


Dar. Ausl.


in %


3


107 24 26 13 10 180 - - - - - - -Schüler 1802)


1,7


Insgesamt


215 98 102 87 89 591 74 68 102 70 314 65 4


4317 2163 1877 1787 1834 11978 1520 1630 1907 1670 6727 1304 273


5,0 4,5 5,4 4,9 4,9 4,9 4,9 4,2 5,3 4,2 4,7 5,0 1,5


Schüler


Dar. Ausl.


in %


20282


974


1) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt 


2) ohne Integrationsklassen


4,8
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.12


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Marzahn-Hellersdorf (Öffentliche Schulen)


Schüler, Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache nach Schulart und Jahrgangsstufe


G 1)


722 418 331 348 304 2123 - - - - - - -


18,1 20,5 18,8 21,5 18,9 19,3 - - - - - - -


Dar. ndH


in %


2123


3998 2041 1756 1616 1612 11023 - - - - - - -Schüler 11023


19,3


ISS


24 13 8 6 12 63 108 131 193 144 576 71 -


11,3 16,7 11,8 11,8 21,4 13,5 11,6 12,4 16,3 14,3 13,8 24,7 -


Dar. ndH


in %


710


212 78 68 51 56 465 929 1054 1187 1007 4177 287 -Schüler 4929


14,4


OG


- - - 4 8 12 78 65 95 71 309 155 -


- - - 4,3 6,2 5,4 14,1 12,9 15,1 12,7 13,8 15,2 -


Dar. ndH


in %


476


- - - 92 129 221 553 502 628 557 2240 1017 -Schüler 3478


13,7


SL/SG 2)


- - 2 1 1 4 6 2 5 5 18 - 10


- - 7,4 6,7 3,7 4,5 15,8 2,7 5,4 4,7 5,8 - 3,7


Dar. ndH


in %


32


- 20 27 15 27 89 38 74 92 106 310 - 273Schüler 672


4,8


(übr.) S


6 1 5 - - 12 - - - - - - -


5,6 4,2 19,2 - - 6,7 - - - - - - -


Dar. ndH


in %


12


107 24 26 13 10 180 - - - - - - -Schüler 1802)


6,7


Insgesamt


752 432 346 359 325 2214 192 198 293 220 903 226 10


4317 2163 1877 1787 1834 11978 1520 1630 1907 1670 6727 1304 273


17,4 20,0 18,4 20,1 17,7 18,5 12,6 12,1 15,4 13,2 13,4 17,3 3,7


Schüler


Dar. ndH


in %


20282


3353


1) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt


2) ohne Integrationsklassen


16,5
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


Klassen 1), Schüler und Frequenzen 2) nach Schulart und Jahrgangsstufe


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.10


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Lichtenberg (Öffentliche Schulen)


G 3)


3856 1674 1655 1382 1362 9929 - - - - - - -


172 73 75 66 62 448 - - - - - - -


22,4 22,9 22,1 20,9 22,0 22,2 - - - - - - -


Klassen


Schüler


Frequenz


448


9929


xø


ISS


43 303 124 95 98 663 1162 1270 1391 1114 4937 808 -


3 12 5 4 5 29 50 55 59 49 213 10 -


14,3 25,3 24,8 23,8 19,6 22,9 23,2 23,1 23,6 22,7 23,2 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


252


6408


xø


OG


- - - 187 177 364 675 645 773 653 2746 1259 -


- - - 7 7 14 24 23 29 26 102 - -


- - - 26,7 25,3 26,0 28,1 28,0 26,7 25,1 26,9 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


116


4369


xø


SL/SG 5)


- 14 17 29 47 107 54 43 68 63 228 - 169


- 2 2 3 5 12 5 5 6 6 22 - 25


- 7,0 8,5 9,7 9,4 8,9 10,8 8,6 11,3 10,5 10,4 - 6,8


Klassen


Schüler


Frequenz


59


504


xø


(übr.) S


206 68 67 44 54 439 49 52 58 44 203 - 53


24 8 8 6 7 53 7 7 8 6 28 - 10


8,6 8,5 8,4 7,3 7,7 8,3 7,0 7,4 7,3 7,3 7,3 - 5,3


Klassen


Schüler


Frequenz


91


695


xø
5)


Insgesamt


4105 2059 1863 1737 1738 11502 1940 2010 2290 1874 8114 2067 222


199 95 90 86 86 556 86 90 102 87 365 10 35


20,6 21,7 20,7 20,2 20,2 20,7 22,6 22,3 22,5 21,5 22,2 x 6,3


Klassen


Schüler


Frequenz


966


21905


xø


1) einschließlich aller Kleinklassen; in der Oberstufe nur Einführungsphase


2) unter Einbeziehung aller Kleinklassen


3) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt


5) Ohne Integrationsklassen4) bzw. Kerngruppen der auslaufenden Schulart Gesamtschule


5) ohne Integrationsklassen
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


Schüler, ausländische Schüler nach Schulart und Jahrgangsstufe


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.11


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Lichtenberg (Öffentliche Schulen)


G 1)


453 165 203 143 163 1127 - - - - - - -


11,7 9,9 12,3 10,3 12,0 11,4 - - - - - - -


Dar. Ausl.


in %


1127


3856 1674 1655 1382 1362 9929 - - - - - - -Schüler 9929


11,4


ISS


4 2 2 2 1 11 124 171 150 187 632 109 -


9,3 0,7 1,6 2,1 1,0 1,7 10,7 13,5 10,8 16,8 12,8 13,5 -


Dar. Ausl.


in %


752


43 303 124 95 98 663 1162 1270 1391 1114 4937 808 -Schüler 6408


11,7


OG


- - - 22 25 47 53 68 87 68 276 172 -


- - - 11,8 14,1 12,9 7,9 10,5 11,3 10,4 10,1 13,7 -


Dar. Ausl.


in %


495


- - - 187 177 364 675 645 773 653 2746 1259 -Schüler 4369


11,3


SL/SG 2)


- 1 1 4 1 7 5 - 3 1 9 - 13


- 7,1 5,9 13,8 2,1 6,5 9,3 - 4,4 1,6 3,9 - 7,7


Dar. Ausl.


in %


29


- 14 17 29 47 107 54 43 68 63 228 - 169Schüler 504


5,8


(übr.) S


13 4 2 1 4 24 3 6 3 4 16 - 5


6,3 5,9 3,0 2,3 7,4 5,5 6,1 11,5 5,2 9,1 7,9 - 9,4


Dar. Ausl.


in %


45


206 68 67 44 54 439 49 52 58 44 203 - 53Schüler 6952)


6,5


Insgesamt


470 172 208 172 194 1216 185 245 243 260 933 281 18


4105 2059 1863 1737 1738 11502 1940 2010 2290 1874 8114 2067 222


11,4 8,4 11,2 9,9 11,2 10,6 9,5 12,2 10,6 13,9 11,5 13,6 8,1


Schüler


Dar. Ausl.


in %


21905


2448


1) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt 


2) ohne Integrationsklassen


11,2
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.12


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Lichtenberg (Öffentliche Schulen)


Schüler, Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache nach Schulart und Jahrgangsstufe


G 1)


1176 494 540 391 406 3007 - - - - - - -


30,5 29,5 32,6 28,3 29,8 30,3 - - - - - - -


Dar. ndH


in %


3007


3856 1674 1655 1382 1362 9929 - - - - - - -Schüler 9929


30,3


ISS


12 20 17 9 10 68 253 290 337 297 1177 161 -


27,9 6,6 13,7 9,5 10,2 10,3 21,8 22,8 24,2 26,7 23,8 19,9 -


Dar. ndH


in %


1406


43 303 124 95 98 663 1162 1270 1391 1114 4937 808 -Schüler 6408


21,9


OG


- - - 61 54 115 133 146 139 122 540 255 -


- - - 32,6 30,5 31,6 19,7 22,6 18,0 18,7 19,7 20,3 -


Dar. ndH


in %


910


- - - 187 177 364 675 645 773 653 2746 1259 -Schüler 4369


20,8


SL/SG 2)


- 2 2 4 7 15 8 6 10 4 28 - 28


- 14,3 11,8 13,8 14,9 14,0 14,8 14,0 14,7 6,3 12,3 - 16,6


Dar. ndH


in %


71


- 14 17 29 47 107 54 43 68 63 228 - 169Schüler 504


14,1


(übr.) S


38 13 5 7 9 72 5 9 7 8 29 - 22


18,4 19,1 7,5 15,9 16,7 16,4 10,2 17,3 12,1 18,2 14,3 - 41,5


Dar. ndH


in %


123


206 68 67 44 54 439 49 52 58 44 203 - 53Schüler 6952)


17,7


Insgesamt


1226 529 564 472 486 3277 399 451 493 431 1774 416 50


4105 2059 1863 1737 1738 11502 1940 2010 2290 1874 8114 2067 222


29,9 25,7 30,3 27,2 28,0 28,5 20,6 22,4 21,5 23,0 21,9 20,1 22,5


Schüler


Dar. ndH


in %


21905


5517


1) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt


2) ohne Integrationsklassen


25,2
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


Klassen 1), Schüler und Frequenzen 2) nach Schulart und Jahrgangsstufe


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.10


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Reinickendorf (Öffentliche Schulen)


G 3)


3583 2627 1864 1618 2074 11766 - - - - - - -


157 114 83 72 96 522 - - - - - - -


22,8 23,0 22,5 22,5 21,6 22,5 - - - - - - -


Klassen


Schüler


Frequenz


522


11766


xø


ISS


- - - - - - 1101 1299 1614 919 4933 381 -


- - - - - - 45 52 60 38 195 4 -


- - - - - - 24,5 25,0 26,9 24,2 25,3 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


199


5314


xø


OG


- - - 258 267 525 1039 1056 1258 1124 4477 2498 -


- - - 9 10 19 37 37 44 42 160 5 -


- - - 28,7 26,7 27,6 28,1 28,5 28,6 26,8 28,0 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


184


7500


xø


OR


- - - - - - - - - 340 340 - -


- - - - - - - - - 12 12 - -


- - - - - - - - - 28,3 28,3 - -


Klassen


Schüler


Frequenz


12


340


xø


O


- - - - - - - - - 172 172 298 -


- - - - - - - - - 8 8 4 -


- - - - - - - - - 21,5 21,5 x -


Klassen


Schüler


Frequenz


12


470


xø


4)


SL/SG 5)


- 20 20 29 32 101 32 69 26 102 229 - 123


- 2 2 3 3 10 3 6 2 9 20 - 17


- 10,0 10,0 9,7 10,7 10,1 10,7 11,5 13,0 11,3 11,5 - 7,2


Klassen


Schüler


Frequenz


47


453


xø


(übr.) S


66 25 28 18 12 149 12 26 13 56 107 - 29


8 3 4 3 2 20 2 3 2 4 11 - 5


8,3 8,3 7,0 6,0 6,0 7,5 6,0 8,7 6,5 14,0 9,7 - 5,8


Klassen


Schüler


Frequenz


36


285


xø
5)


Insgesamt


3649 2672 1912 1923 2385 12541 2184 2450 2911 2713 10258 3177 152


165 119 89 87 111 571 87 98 108 113 406 13 22


22,1 22,5 21,5 22,1 21,5 22,0 25,1 25,0 27,0 24,0 25,3 x 6,9


Klassen


Schüler


Frequenz


1012


26128


xø


1) einschließlich aller Kleinklassen; in der Oberstufe nur Einführungsphase


2) unter Einbeziehung aller Kleinklassen


3) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt


5) Ohne Integrationsklassen4) bzw. Kerngruppen der auslaufenden Schulart Gesamtschule


5) ohne Integrationsklassen
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


Schüler, ausländische Schüler nach Schulart und Jahrgangsstufe


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.11


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Reinickendorf (Öffentliche Schulen)


G 1)


532 507 266 206 379 1890 - - - - - - -


14,8 19,3 14,3 12,7 18,3 16,1 - - - - - - -


Dar. Ausl.


in %


1890


3583 2627 1864 1618 2074 11766 - - - - - - -Schüler 11766


16,1


ISS


- - - - - - 121 189 263 241 814 15 -


- - - - - - 11,0 14,5 16,3 26,2 16,5 3,9 -


Dar. Ausl.


in %


829


- - - - - - 1101 1299 1614 919 4933 381 -Schüler 5314


15,6


OG


- - - 7 9 16 74 53 88 66 281 188 -


- - - 2,7 3,4 3,0 7,1 5,0 7,0 5,9 6,3 7,5 -


Dar. Ausl.


in %


485


- - - 258 267 525 1039 1056 1258 1124 4477 2498 -Schüler 7500


6,5


OR


- - - - - - - - - 52 52 - -


- - - - - - - - - 15,3 15,3 - -


Dar. Ausl.


in %


52


- - - - - - - - - 340 340 - -Schüler 340


15,3


O


- - - - - - - - - 23 23 28 -


- - - - - - - - - 13,4 13,4 9,4 -


Dar. Ausl.


in %


51


- - - - - - - - - 172 172 298 -Schüler 470


10,9


SL/SG 2)


- 2 - 2 5 9 3 4 5 11 23 - 14


- 10,0 - 6,9 15,6 8,9 9,4 5,8 19,2 10,8 10,0 - 11,4


Dar. Ausl.


in %


46


- 20 20 29 32 101 32 69 26 102 229 - 123Schüler 453


10,2


(übr.) S


9 4 2 1 2 18 1 2 3 7 13 - 5


13,6 16,0 7,1 5,6 16,7 12,1 8,3 7,7 23,1 12,5 12,1 - 17,2


Dar. Ausl.


in %


36


66 25 28 18 12 149 12 26 13 56 107 - 29Schüler 2852)


12,6


Insgesamt


541 513 268 216 395 1933 199 248 359 400 1206 231 19


3649 2672 1912 1923 2385 12541 2184 2450 2911 2713 10258 3177 152


14,8 19,2 14,0 11,2 16,6 15,4 9,1 10,1 12,3 14,7 11,8 7,3 12,5


Schüler


Dar. Ausl.


in %


26128


3389


1) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt 


2) ohne Integrationsklassen


13,0
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ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN


       
Schulart


          
Insge-
samt Schulanfangs- 


phase
3 4 5 6


zu-
sam-
men


3.12


Schuljahr 2013/14


7 8 9 10


zu-
sam-
men


Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe


Grundstufe Mittelstufe 
Ober-
stufe


Klassen 
mit FSP 
Geistige 


Entwicklung


Bezirk: Reinickendorf (Öffentliche Schulen)


Schüler, Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache nach Schulart und Jahrgangsstufe


G 1)


1438 1187 723 631 878 4857 - - - - - - -


40,1 45,2 38,8 39,0 42,3 41,3 - - - - - - -


Dar. ndH


in %


4857


3583 2627 1864 1618 2074 11766 - - - - - - -Schüler 11766


41,3


ISS


- - - - - - 419 486 599 371 1875 27 -


- - - - - - 38,1 37,4 37,1 40,4 38,0 7,1 -


Dar. ndH


in %


1902


- - - - - - 1101 1299 1614 919 4933 381 -Schüler 5314


35,8


OG


- - - 41 41 82 274 234 266 223 997 511 -


- - - 15,9 15,4 15,6 26,4 22,2 21,1 19,8 22,3 20,5 -


Dar. ndH


in %


1590


- - - 258 267 525 1039 1056 1258 1124 4477 2498 -Schüler 7500


21,2


OR


- - - - - - - - - 153 153 - -


- - - - - - - - - 45,0 45,0 - -


Dar. ndH


in %


153


- - - - - - - - - 340 340 - -Schüler 340


45,0


O


- - - - - - - - - 29 29 60 -


- - - - - - - - - 16,9 16,9 20,1 -


Dar. ndH


in %


89


- - - - - - - - - 172 172 298 -Schüler 470


18,9


SL/SG 2)


- 5 4 8 10 27 12 13 8 22 55 - 63


- 25,0 20,0 27,6 31,3 26,7 37,5 18,8 30,8 21,6 24,0 - 51,2


Dar. ndH


in %


145


- 20 20 29 32 101 32 69 26 102 229 - 123Schüler 453


32,0


(übr.) S


30 8 11 2 5 56 2 5 4 7 18 - 15


45,5 32,0 39,3 11,1 41,7 37,6 16,7 19,2 30,8 12,5 16,8 - 51,7


Dar. ndH


in %


89


66 25 28 18 12 149 12 26 13 56 107 - 29Schüler 2852)


31,2


Insgesamt


1468 1200 738 682 934 5022 707 738 877 805 3127 598 78


3649 2672 1912 1923 2385 12541 2184 2450 2911 2713 10258 3177 152


40,2 44,9 38,6 35,5 39,2 40,0 32,4 30,1 30,1 29,7 30,5 18,8 51,3


Schüler


Dar. ndH


in %


26128


8825


1) einschließlich Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt


2) ohne Integrationsklassen


33,8
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1 Einleitung 
 


Seit dem Schuljahr 2006/07 werden in den Berliner Schulen zentral vorgegebene Abiturprüfun-


gen absolviert, im Schuljahr 2012/13 zum ersten Mal in den Fächern Biologie und Geographie. 


Zum vierten Mal fanden in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch bzw. Französisch 


gemeinsame zentrale Abiturprüfungen in Berlin und Brandenburg statt. 


 


Im vorliegenden Ergebnisbericht werden die von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 


und Wissenschaft (SenBJW) in Auftrag gegebenen Auswertungen zum Abitur 2013 für Berliner 


Schülerinnen und Schüler dargestellt. Dabei werden die Leistungen der Prüflinge in den jewei-


ligen Kursen (Leistungskurse, Grundkurse schriftlich und mündlich und fünfte Prüfungskompo-


nente) differenziert nach Fächern, Schularten1 und Bezirken beschrieben und fachbezogen mit 


den jeweiligen Vorleistungen in den Kurshalbjahren verglichen. 


  


                                                             
1 In der differenzierten Darstellung der Ergebnisse nach Schularten werden nur die öffentlichen Schulen 
abgebildet; siehe auch Kapitel 2. 
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2 Datengrundlage 
 


Der für die Auswertung der Prüfungsergebnisse zugrunde liegende Datensatz ist das Resultat 


der elektronischen Erfassung der Abiturdaten durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 


und Wissenschaft (SenBJW). Im Zuge der Umstellungen auf das Abitur nach 12 Jahren erreichte 


2012 der erste 12-jährige Bildungsgang gemeinsam mit dem letzten 13-jährigen Bildungsgang 


die Abiturprüfungen. Aufgrund dieses Doppeljahrgangs wurden 2012 von deutlich mehr Abitu-


rientinnen und Abiturienten Daten erfasst als in diesem Jahr. Im Jahre 2013 liegen Daten von 


12.8792 Abiturientinnen und Abiturienten vor (2012 von rund 18.150). Folgende Merkmale der 


Abiturientinnen und Abiturienten wurden dabei erhoben: Alter, Geburtsort, Staatsangehörig-


keit, Geschlecht, Herkunftssprache, Verkehrssprache, Lernmittelbefreiung, Schuleintrittsjahr, 


Abiturzulassung, Abitur bestanden/nicht bestanden, gewählte Fächer in den jeweiligen Prü-


fungskomponenten, die Fremdsprachenbelegung und die jeweilige Leistung in der Abiturprü-


fung, Gesamtpunktzahl und Ergebnisse in den vier Prüfungsfächern sowie der 5. Prüfungskom-


ponente und den dazugehörigen Vorleistungen in den Kurshalbjahren davor sowie die Zuord-


nung zu Schulart und Bezirk.  


 


Anmerkung zur Darstellung der Ergebnisse:  Im Allgemeinen gilt, dass bei allen sensiblen leis-


tungsbezogenen Darstellungen jene Fälle nicht abgebildet werden, deren Anzahl (N) unter 21 


Schülerinnen und Schülern liegt. In die Berechnungen zu statistischen Maßen der gesamten 


Erhebung gehen diese Fälle allerdings mit ein. Aufgrund dessen kann es zu geringen Abwei-


chungen zwischen den jeweils tabellarisch aufgelisteten und den als Gesamtzahl angegebenen 


Fallzahlen kommen. Außerdem ist zu beachten, dass nicht bei allen Schülerinnen und Schülern 


zu allen Variablen Angaben vorliegen, was in einzelnen Berechnungen mit Untergruppen eben-


falls zu leichten Differenzen führen kann. 


Des Weiteren werden in den spezifischen Berechnungen nur die öffentlichen Schulen in den 


Darstellungen berücksichtigt. Da die Datenerfassung der Schulen in privater Trägerschaft auf 


freiwilliger Basis erfolgt, handelt es sich hierbei um eine selektive Gruppe, hinter der sich in ei-


nem unbekannten Ausmaß verschiedene Bildungsgänge verbergen. Demnach ist ein Vergleich 


der Ergebnisse mit denen anderer Schularten nicht möglich. Weiterhin ist bei Vergleichen zu 


den Vorjahren zu berücksichtigen, dass zuvor alle Schularten zuzüglich der Schulen in privater 


Trägerschaft in den durchschnittlichen Werten enthalten waren und dieses Jahr ausschließlich 


die öffentlichen Schulen als Vergleichswerte abgebildet werden. 


  


                                                             
2 Davon 11.975 Schüler/-innen an öffentlichen Schulen und 904 Schüler/-innen an privaten Schulen. 
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3 Allgemeine Auswertungen 
 


An den Abiturprüfungen im Schuljahr 2012/13 nahmen insgesamt 12.879 Schülerinnen und 


Schüler teil. Der Schulartvergleich bezieht sich auf Gymnasien, Integrierte Sekundarschulen 


(ISS), Kollegs/ Abendgymnasien und Berufliche Gymnasien (vgl. Tabelle 1 und Tabelle 2). In Ta-


belle 1 sind außerdem die 904 Privatschülerinnen und Privatschüler abgebildet, welche jedoch 


in den nachstehenden Berechnungen nicht mehr enthalten sind (siehe auch Erklärung in Kapi-


tel 2). 


 


Tabelle 1: Bestehensquoten, mittlere Gesamtpunktzahl und Abiturdurchschnitt nach Schulart und an den privaten 
Schulen. Die Prozentangaben beziehen sich auf den Anteil der Prüflinge je Schulart bzw. an den privaten Schulen. 


Schulart 
 


Gesamt 
  


Bestanden Durchschnittliche Gesamtpunkt-
zahl und Abiturschnitt   


der bestandenen AbiturprüfungenN % 


Gymnasien 8.059 7.725 95,9 579 2,4 


Integrierte Sekundarschulen (ISS) 2.714 2.590 95,4 542 2,6 


Kollegs/ Abendgymnasien 605 571 94,4 588 2,3 


Berufliche Gymnasien 597 562 94,1 533 2,7 


Private Schulen 904 887 98,1 618 2,2 


Gesamt 12.879 12.335 95,8 573 2,4 


 


 


Das Durchschnittsalter der Abiturientinnen und Abiturienten zum Zeitpunkt der Zeugnisaus-


stellung betrug 19 Jahre3 (vgl. Tabelle 2).  


Tabelle 2: Durchschnittliches Alter der Prüflinge nach Schulart an den öffentlichen Schulen. Es ist der Median ange-
geben. 


Schulart N % Median SD Minimum Maximum 


Gymnasien 8.059 62,6 18 0,9 14 22 


Integrierte Sekundarschulen (ISS) 2.714 21,1 20 0,9 16 24 


Kollegs/ Abendgymnasien 605 4,7 27 4,5 21 61 


Berufliche Gymnasien 597 4,6 20 1,0 18 25 


Gesamt 11.975 100 19 2,5 14 61 


 


Neben dem Alter (Geburtsjahr und Geburtsmonat) wurden das Geschlecht sowie die Herkunfts-


sprache der Abiturientinnen und Abiturienten erfasst. Die Bestehensquote der Abiturienten 


liegt 2,3% unter der Quote der Abiturientinnen (vgl. Tabelle 3). Der Notendurchschnitt unter-


                                                             
3 Als Durchschnittswert ist hier der Median angegeben. Die Spannbreite des Alters der Abiturientinnen 
und Abiturienten lag zwischen 14 und 61 Jahren. Bei der Angabe des durchschnittlichen Alters der Abitu-
rienten und Abiturientinnen ist der zweite Bildungsweg (ZBW) mit eingeschlossen. 
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scheidet sich hierbei um 0,1 Noten. Die Bestehensquote der Schülerschaft nichtdeutscher Her-


kunftssprache liegt 2,9% unter der Quote der Abiturientinnen und Abiturienten deutscher Her-


kunftssprache (vgl. Tabelle 3). In der Abiturnote zeigt sich eine mittlere Differenz von 0,3 Noten 


zugunsten der Schülerschaft mit Herkunftssprache Deutsch. Insgesamt erreichten in diesem 


Jahr 218 Schülerinnen und Schüler (1,8%) einen Notendurchschnitt von 1,0 und 1,1. Im Ver-


gleich zu 2012 bedeutet dies eine Verringerung von 0,5%4, im Vorjahr waren es 2,3%. 


Tabelle 3: Bestehensquoten und Abiturdurchschnitt nach Geschlecht und Herkunftssprache aller öffentlichen Schu-
len. 


  Prüflinge 


bestandene 
Prüfungen 


Noten-
durch-
schnitt 


nicht bestandene 
Prüfungen 


1,0 1,1 


absolut absolut in % absolut in % absolut in % 


Berlin 11.975 11.448 2,5 527 4,4 128 1,1 90 0,8 


weiblich 6.348 6.142 2,4 214 3,4 71 1,2 50 0,8 


männlich 5.627 5.306 2,5 323 5,7 57 1,1 40 0,8 


Deutsche 
Hsp 


10.631 10.198 2,4 433 4,1 120 1,2 85 0,8 


andere Hsp 1.344 1.250 2,7 94 7,0 8 0,6 5 0,4 


  


                                                             
4Zu berücksichtigen ist jedoch, dass im Jahre 2012 auch die privaten Schulen, die Daten übermittelt ha-
ben, in der Berechnung einbezogen sind. Diese Ergebnisse sind — wie aus Tabelle 1 zu entnehmen ist — 
besser als der Landesdurchschnitt ausgefallen. 
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4 Ergebnisse der Leistungskursprüfungen 
 


Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Abiturprüfungen für die Leistungskursfächer 


ausgewiesen. Zunächst werden die für die Leistungskursprüfung gewählten Fächer dargestellt 


(4.1). Daran anschließend werden die Prüfungsergebnisse nach Fächern aufgeschlüsselt (4.2). Es 


folgt ein Vergleich der Abitur- und Vorleistung (4.3). Darüber hinaus werden die Prüfungser-


gebnisse schulart- (4.4) und bezirksspezifisch (4.5) nachgezeichnet. Ein Vergleich der Prüfungs-


ergebnisse mit denen der vorangegangenen vier Abiturjahrgänge schließt das Kapitel ab (4.6). 


 


Jede Schülerin und jeder Schüler legt in zwei Leistungskursfächern eine Abiturprüfung ab. In 


der folgenden Auswertung werden erstes und zweites Leistungskursfach nicht unterschieden. 


Demnach werden die absoluten Zahlen bei dieser Auswertungsform addiert. Da die insgesamt 


11.975 Schülerinnen und Schüler an den öffentlichen Schulen je zwei Leistungskursfächer wähl-


ten, beläuft sich die Gesamtzahl der abgelegten Leistungskursprüfungen auf das Doppelte, also 


23.950. 


 


4.1 Fächerwahl 
 
Tabelle 4 gibt eine Übersicht über die von den Abiturientinnen und Abiturienten in ihren Leis-


tungskursprüfungen gewählten Fächer. Die Fächer Englisch, Biologie und Deutsch wurden im 


Jahr 2013 wie im Vorjahr von den Schülerinnen und Schülern mit Abstand am häufigsten ge-


wählt. Demnach absolvierten rund 45% der Schülerinnen und Schüler ihre Leistungskursprü-


fungen jeweils in diesen Fächern. Andere Fächer wie Bildende Kunst, Mathematik, Geografie, 


Geschichte, Politikwissenschaft, Physik und Chemie wurden nicht so oft, aber doch vergleichs-


weise häufig gewählt. Zu den weniger häufig gewählten Fächern gehören Fächer wie Philoso-


phie und fachrichtungsbezogene Fächer an beruflichen Gymnasien, die nur an Oberstufenzen-


tren mit der jeweiligen Fachrichtung angeboten werden. 


Mit Ausnahme des Faches Biologie wählten mehr Schüler als Schülerinnen naturwissenschaftli-


che Leistungskursfächer, während mehr Schülerinnen künstlerische und sprachliche Fächer 


belegten. Die größten Unterschiede in der Fächerwahl nach Geschlecht lassen sich in den Fä-


chern Bildende Kunst und Deutsch sowie Mathematik und Physik feststellen. 


Differenziert nach Herkunftssprache zeigen sich deutlich geringere Unterschiede in der Fä-


cherwahl. Während Schülerinnen und Schüler mit deutscher Herkunftssprache in den meistge-


wählten Fächern häufiger Musik, Geschichte und Physik belegten, wählten jene mit nicht-


deutscher Herkunftssprache öfter Bildende Kunst, Politikwissenschaft und Englisch. 
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Tabelle 4: Fächerwahl in den Leistungskursen: Der Anteil der Schülerinnen und Schüler bezieht sich auf die Gesamt-
zahl der Abiturientinnen und Abiturienten aus den öffentlichen Schulen. 


Fach5 N 
Anteil des 
Faches in 


% 


Anteil der 
Schüler/-


innen in %


Anteil des Faches 
nach Geschlecht in %


Anteil des Faches nach Her-
kunftssprache in % 


w m Hsp De Hsp nicht De 


Englisch 4516 18,9 37,7 20,6 16,9 18,8 19,6 


Biologie 3319 13,9 27,7 14,7 12,9 13,9 13,2 


Deutsch 2999 12,5 25,0 16,2 8,4 12,5 12,5 


Bildende Kunst 2219 9,3 18,5 14,1 3,9 9,0 11,1 


Mathematik 2129 8,9 17,8 5,2 13,0 8,9 9,2 


Geografie 1636 6,8 13,7 5,2 8,7 6,8 7,3 


Geschichte 1424 5,9 11,9 4,5 7,6 6,1 4,7 


Politikwissenschaft 1189 5,0 9,9 3,4 6,7 4,8 6,1 


Physik 943 3,9 7,9 1,5 6,7 4,0 3,6 


Chemie 896 3,7 7,5 3,0 4,6 3,8 3,2 


Musik 489 2,0 4,1 2,3 1,8 2,2 0,7 


Französisch 483 2,0 4,0 2,9 1,0 2,0 2,1 


Spanisch 290 1,2 2,4 1,5 0,9 1,3 0,7 


Latein 177 0,7 1,5 0,7 0,7 0,7 0,7 


Informatik 159 0,7 1,3 0,2 1,2 0,7 0,1 


Wirtschaft 158 0,7 1,3 0,7 0,6 0,7 0,0 


Sport 149 0,6 1,2 0,4 0,9 0,7 0,1 


Wirtschaftswissenschaft 131 0,5 1,1 0,4 0,7 0,5 1,1 


Psychologie 110 0,5 0,9 0,6 0,3 0,5 0,1 


Sozialwissenschaften 105 0,4 0,9 0,4 0,5 0,5 0,2 


Italienisch 64 0,3 0,5 0,3 0,2 0,3 0,1 


Pädagogik 52 0,2 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 


Alt-Griechisch 47 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 


Russisch 41 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,7 


Medientechnik 34 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 


Elektrotechnik 28 0,1 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 


Ernährung 23 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 


Belegte Leistungskurs-
prüfungen insgesamt6 


23.950 100 200 100 100 100 100 


 


  


                                                             
5 Die aufgeführten Fächer sind nicht alle in jeder Schule wählbar. 
6 Im Allgemeinen gilt, dass bei allen sensiblen leistungsbezogenen Darstellungen jene Fälle nicht abge-
bildet werden, deren Anzahl (N) unter 21 Schülerinnen und Schülern liegt. In die Berechnungen zu statis-
tischen Maßen der gesamten Erhebung gehen diese Fälle allerdings mit ein. Aufgrund dessen kann es zu 
Abweichungen zwischen den jeweils tabellarisch aufgelisteten und den als Gesamtzahl angegebenen 
Fallzahlen kommen. 
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4.2 Prüfungsergebnisse in den Fächern 
 


Im Jahr 2013 beträgt die durchschnittliche Punktzahl (MW) in den Leistungskursprüfungen in 


den öffentlichen Schulen über alle Fächer hinweg 8,7 Punkte und die mittlere Leistungsstreu-


ung 3,2 Punkte (vgl. Tabelle A 1, im Anhang). Die durchschnittlichen Prüfungsergebnisse liegen 


damit leicht unter denen aus dem Jahr 2012 (8,9 Punkte)7. Die Leistungen entsprechen dem 


mittleren Punktebereich der Note drei „befriedigend“.8 In Tabelle 5 sind die erlangten mittleren 


Punktwerte in den zehn am häufigsten gewählten Leistungskursfächern im Detail für die öffent-


lichen Schulen aufgelistet.9 In diesen liegt der Punktedurchschnitt nicht unter 7 Punkten, d. h. 


die mittleren Abiturergebnisse sind in keinem dieser Fächer geringer als „befriedigend“. Die 


durchschnittlich höchste Punktzahl erhielten die Schülerinnen und Schüler im Fach Bildende 


Kunst (9,3), die niedrigste in Physik (7,5). Die größten Leistungsstreuungen (SD) finden sich in 


den Fächern Mathematik, Physik und Chemie, die geringsten in den Fächern Bildende Kunst, 


Geographie und Englisch. Werden in die Analyse auch jene Fächer mit eingeschlossen, welche 


nicht zu den zehn am häufigsten gewählten zählen, verändert sich das Bild (vgl. Tabelle A 1 im 


Anhang). Die höchsten durchschnittlichen Punktwerte unter Einbeziehung aller Fächer wurden 


im Fach Russisch erreicht (11,7 Punkte; siehe Tabelle A 1 im Anhang), jedoch sei anzumerken, 


dass der Kurs von wenigen Prüflingen gewählt wurde (41 Schüler/-innen). Unter den zehn am 


häufigsten gewählten Fächern werden im Fach Bildende Kunst mit 9,3 Punkten die höchsten 


durchschnittlichen Punktwerte erreicht. Generell ist festzuhalten, dass es insbesondere die 


fremdsprachlichen und künstlerischen Fächer sind, in denen eine relativ hohe durchschnittliche 


Punktzahl erreicht wurde. 


Der Vergleich der durchschnittlichen Prüfungsergebnisse nach Geschlecht zeigt Unterschiede 


auf (vgl. Tabelle 5). Die Abiturientinnen erbrachten über alle Fächer hinweg im Mittel um 0,6 


Punkte höhere Leistungen als die Abiturienten. Im Hinblick auf die zehn am häufigsten gewähl-


ten Fächer lassen sich die stärksten Unterschiede in den Fächern Deutsch und Bildende Kunst 


feststellen. Hier schnitten die Schülerinnen im Durchschnitt 0,8 Punkte besser ab. Die Jungen 


haben einzig einen kleinen Leistungsvorsprung im Fach Politikwissenschaften von 0,1 Noten-


punkten. 


Der Vergleich der mittleren Punktwerte nach Herkunftssprache verzeichnet insgesamt stärkere 


Unterschiede (vgl. Tabelle 5). Im Durchschnitt schnitten Schülerinnen und Schüler mit Her-


kunftssprache Deutsch um 1,1 Punkte besser ab als solche mit anderer Herkunftssprache. Die 


                                                             
7 Zur Erinnerung: Zu berücksichtigen ist jedoch, dass im Jahre 2012 auch die privaten Schulen mit in der 
Berechnung enthalten sind, welche wie auch aus Tabelle 1 zu entnehmen ist, besser als der Landesdurch-
schnitt abschneiden. 
8 Aufschlüsselung der Benotung von Notenpunkte in Noten siehe Anhang, S. 57. 
9 Eine Tabelle mit den mittleren Punktwerten und Standardabweichungen aller Prüflinge sowie den mitt-
leren Punktwerten nach Geschlecht und Herkunftssprache weiterer Leistungskursfächer befindet sich im 
Anhang (Tabelle A 1).  
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größten Unterschiede in den zehn am häufigsten gewählten Fächern zeichnen sich in den Fä-


chern Biologie und Mathematik ab (1,6 bzw. 1,5 Punkte). 


 


Tabelle 5: Durchschnittliche Prüfungsergebnisse in den meistgewählten Leistungskursfächern (öffentliche Schulen) 


Fach N MW SD 


Mittlere Punktzahl nach 
Geschlecht 


Mittlere Punktzahl nach 
Herkunftssprache 


w m Hsp De Hsp nicht De 


Englisch 4.516 9,1 2,9 9,3 8,8 9,2 8,4 


Biologie 3.319 8,7 3,2 8,9 8,5 8,9 7,3 


Deutsch 2.999 8,5 3,1 8,7 7,9 8,6 7,4 


Bildende Kunst 2.219 9,3 2,7 9,5 8,6 9,5 8,2 


Mathematik 2.129 8,4 4,0 8,5 8,3 8,5 7,1 


Geografie 1.636 8,1 2,8 8,2 8,1 8,3 6,8 


Geschichte 1.424 8,1 3,1 8,3 7,9 8,1 7,2 


Politikwissenschaft 1.189 8,4 3,1 8,3 8,4 8,5 7,6 


Physik 943 7,5 3,8 7,8 7,4 7,6 6,5 


Chemie 896 7,8 3,5 7,8 7,8 7,9 6,6 


 


In Tabelle A 2 (siehe Anhang) sind zudem die Häufigkeiten der Prüfungsergebnisse für die ein-


zelnen Fächer an den öffentlichen Schulen einzusehen. 


 


4.3 Abiturprüfung und Leistungen in den Kurshalbjahren 
 


Im folgenden Abschnitt werden die Abiturprüfungsleistungen der Schülerinnen und Schüler 


mit den Leistungen der vorangegangenen Kurshalbjahre verglichen. Dazu wird der Mittelwert 


der erreichten Punktwerte der letzten vier Kurshalbjahre berechnet. Um einen Vergleich der 


Abiturleistung mit der Vorjahresleistung zu ermöglichen, wird die durchschnittliche Beurteilung 


der Vorleistung von der Beurteilung der Abiturleistung subtrahiert. Somit weisen negative Dif-


ferenzen darauf hin, dass weniger positive Leistungen in der Abiturprüfung im Vergleich zu den 


durchschnittlichen Leistungen in den Kurshalbjahren erreicht wurden. Positive Differenzen 


bringen zum Ausdruck, dass in den Abiturprüfungen höhere Leistungen als in den Kurshalbjah-


ren erreicht wurden. 


 


Die über alle Fächer hinweg beobachtbare Differenz zwischen den Beurteilungen der Abitur- 


und der Vorleistung beträgt -0,9 Punkte (vgl. Tabelle A 3, siehe Anhang). Die Leistungen der 


Schülerinnen und Schüler in der Abiturprüfung waren demnach um 0,9 Punkte niedriger als die 


Vorleistungen im jeweiligen Fach. Die größte individuelle Abweichung zwischen den Leistun-


gen beträgt im negativen Fall 12,8 Punkte (Englisch) und im positiven Fall 7,3 Punkte (Biologie). 
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Tabelle 6 gibt die Differenzen zwischen den Beurteilungen der Vor- und Abiturleistungen für 


ausgewählte Fächer an den öffentlichen Schulen wieder. In den Fächern Physik und Chemie ist 


der Unterschied mit einer mittleren negativen Abweichung von 2,0 Punkten am größten, wäh-


rend in den Fächern Englisch und Biologie die Differenz mit 0,5 bzw. 0,4 Punkten relativ gering 


ausfällt. 10  


 


Tabelle 6: Unterschiede zwischen Abitur- und Vorleistungen in den Leistungskursen für die meistgewählten Fächer 
(öffentliche Schulen) 


Fach N 
Mittlere  


Differenz 
SD Minimum Maximum 


Englisch 4.516 -0,5 1,7 -12,8 5,5 


Biologie 3.319 -0,4 2,1 -10,5 7,3 


Deutsch 2.999 -0,9 2,2 -11,0 6,3 


Bildende Kunst 2.219 -1,2 2,0 -10,8 4,5 


Mathematik 2.129 -1,3 2,5 -9,5 7,0 


Geografie 1.636 -0,8 1,9 -7,8 5,3 


Geschichte 1.424 -1,3 2,0 -8,5 6,5 


Politikwissenschaft 1.189 -1,0 2,1 -7,5 6,3 


Physik 943 -2,0 2,3 -9,5 4,8 


Chemie 896 -2,0 2,2 -8,8 4,5 


 


4.4 Prüfungsergebnisse nach Schulart 
 


Der Vergleich der Prüfungsergebnisse nach Schularten ergibt folgendes Bild (vgl. Tabelle 7): An 


den öffentlichen Schulen wurden an den Gymnasien durchschnittlich die Leistungskursprüfun-


gen am besten bestanden (9,0 Punkte). Die niedrigsten durchschnittlichen Leistungen wurden 


an den Beruflichen Schulen erreicht (7,7 Punkte). 


 


Tabelle 7: Durchschnittliche Prüfungsergebnisse in den Leistungskursfächern nach Schularten der öffentlichen Schu-
len differenziert 


Schulart N MW SD Minimum Maximum 


Gymnasium 16.118 9,0 3,2 0,0 15,0 


Integrierte Sekundarschule (ISS) 5.428 8,0 3,2 0,0 15,0 


Kolleg / Abendgymnasium 1.210 8,8 3,4 0,0 15,0 


Berufliches Gymnasium 1.194 7,7 3,2 0,0 15,0 


 


Tabelle 8 bildet detailliert die Prüfungsergebnisse für die am häufigsten gewählten Fächer ent-


lang der Schularten an den öffentlichen Schulen ab.  


                                                             
10 Eine Auflistung der Differenzen für alle Fächer findet sich im Anhang (vgl. Tabelle A 3). 
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Tabelle 8: Durchschnittliche Prüfungsergebnisse in den meistgewählten Leistungskursfächern nach Schulart an den 
öffentlichen Schulen 


    Zentral geprüfte Fächer Dezentral geprüfte Fächer 


Schulart11   BI DE E GEO MA CH GE KU PH PW 


Gymnasium 


MW 9,1 8,8 9,3 8,3 9,1 8,2 8,2 9,4 7,8 8,6 


SD 3,1 3,2 2,9 2,8 3,8 3,4 3,2 2,7 3,9 3,1 


N 2.156 1.929 3.202 1.201 1.483 622 1.027 1.517 679 757 


Integrierte  
Sekundarschule (ISS) 


MW 7,8 7,8 8,6 7,4 6,8 6,5 7,7 8,9 7,1 7,8 


SD 3,0 2,8 3,0 2,7 3,9 3,3 2,9 2,8 3,6 2,9 


N 853 746 1.026 402 438 155 347 559 180 362 


Kolleg/ 
Abendgymnasium 


MW 9,4 8,7 9,3 9,1 7,0 8,3 8,4 10,1 6,5 9,0 


SD 3,4 3,3 3,0 2,9 3,7 3,8 3,0 2,7 3,8 3,5 


N 170 155 124 33 108 53 50 119 46 70 


Berufliches  
Gymnasium 


MW 7,6 7,8 8,3 - 5,9 6,3 - 9,1 6,3 - 


SD 3,1 2,9 2,7 - 3,8 3,0 - 2,2 3,4 - 


N 140 169 164 - 100 66 - 24 38 - 


 


Nimmt man die Abweichung zwischen den erzielten Punkten in der Abiturprüfung und den 


Vorleistungen in den vorangegangenen Kursen in den Blick, so ist festzuhalten, dass sich diese 


Abweichungen in allen Schularten finden (vgl. Tabelle 9). In allen Schularten liegen die durch-


schnittlichen Abiturpunktwerte unter den durchschnittlichen Punktwerten der vorangegange-


nen Kurshalbjahre. Die Angaben zur Minimal- und Maximalabweichung zeigen, dass die Leis-


tungen der Schülerinnen und Schüler in der Abiturprüfung teilweise deutlich unter oder über 


den Leistungen der vier vorangegangenen Halbjahre liegen. Dies trifft jedoch nur für einen sehr 


geringen Anteil der Schülerinnen und Schüler zu. 


 


Tabelle 9: Unterschiede zwischen Abitur- und Vorleistungen in den Leistungskursen nach Schularten (öffentliche 
Schulen) 


Schulart N 
Mittlere 


Differenz 
SD Minimum Maximum 


Gymnasium 16.118 -0,8 2,1 -12,8 7,3 


Integrierte Sekundarschule (ISS) 5.428 -1,1 2,1 -10,5 5,8 


Kolleg / Abendgymnasium 1.210 -1,5 2,2 -10,5 6,3 


Berufliches Gymnasium 1.194 -1,1 2,2 -10,0 6,0 


  


                                                             
11 Im Allgemeinen gilt, dass bei allen sensiblen leistungsbezogenen Darstellungen jene Fälle nicht abge-
bildet werden, deren Anzahl (N) unter 21 Schülerinnen und Schülern liegt. In die Berechnungen zu statis-
tischen Maßen der gesamten Erhebung gehen diese Fälle allerdings mit ein.  







ISQ  11 
 


4.5 Prüfungsergebnisse nach Bezirk 
 


In den folgenden Darstellungen werden die Ergebnisse der Abiturprüfungen nach den Berliner 


Bezirken aufgeschlüsselt.  


 


In Tabelle 10 finden sich die mittleren Prüfungsergebnisse in den Leistungskursfächern aller 


Berliner Bezirke. Die durchschnittlichen Leistungen der Abiturientinnen und Abiturienten liegen 


zwischen 8,0 Punkten in Neukölln und 9,4 Punkten in Steglitz-Zehlendorf. Die Standardabwei-


chungen sind in den Bezirken sehr ähnlich, d. h. die erzielten Leistungen innerhalb der einzel-


nen Bezirke streuen in ähnlicher Weise um den jeweiligen Mittelwert. 


 


Tabelle 10: Durchschnittliche Prüfungsergebnisse in allen Leistungskursen nach Berliner Stadtbezirken differenziert 
und nach Bezirksnummern angeordnet (nur öffentliche Schulen) 


Bezirk N MW SD 


01 Mitte 2.052 8,1 3,4 


02 Friedrichshain-Kreuzberg 1.464 8,5 3,2 


03 Pankow 1.942 9,0 3,2 


04 Charlottenburg-
Wilmersdorf 


3.088 8,9 3,2 


05 Spandau 1.770 8,4 3,1 


06 Steglitz-Zehlendorf 3.094 9,4 3,2 


07 Tempelhof-Schöneberg 2.478 8,8 3,2 


08 Neukölln 1.870 8,0 3,1 


09 Treptow-Köpenick 1.434 8,7 3,0 


10 Marzahn-Hellersdorf 1.174 8,5 3,3 


11 Lichtenberg 1.274 8,9 3,1 


12 Reinickendorf 2.310 8,5 3,3 


Gesamt 23.950 8,7 3,2 


 


In Tabelle 11 sind die mittleren Punktwerte in den zehn meistgewählten Leistungskursfächern 


für die einzelnen Berliner Stadtbezirke aufgeführt. In Steglitz-Zehlendorf liegen die durch-


schnittlichen Leistungen der Schülerinnen und Schüler in allen Fächern oberhalb des jeweiligen 


Gesamtdurchschnittswertes, und auch der Bezirk Pankow liegt mit acht Fächern über den 


Durchschnittsleistungen der Berliner Schülerinnen und Schüler. Unterhalb der Gesamtdurch-


schnittswerte liegt in allen Fächern der Bezirk Neukölln, sowie mehrheitlich in den einzelnen 


Leistungsfächern liegen die Bezirke Mitte, Reinickendorf und Spandau (mit acht von zehn Fä-


chern). 
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Tabelle 11: Durchschnittliche Prüfungsergebnisse der öffentlichen Schulen in den meistgewählten Leistungskursfä-
chern nach Bezirk 


    Zentral geprüfte Fächer Dezentral geprüfte Fächer 


Bezirk   BI DE E GEO MA CH GE KU PH PW 


01 Mitte 


MW 8,0 8,1 8,5 6,7 7,7 8,3 8,5 8,6 7,1 7,9 


SD 3,4 3,5 3,0 2,7 4,2 3,3 3,4 2,6 4,2 3,2 


N 246 217 393 112 179 62 90 206 106 132 


02 Friedrichshain-
Kreuzberg 


MW 8,7 8,1 8,5 7,7 8,7 7,2 7,5 8,4 8,9 8,4 


SD 3,3 3,0 2,9 2,3 4,1 3,5 2,9 2,7 4,2 2,8 


N 208 184 243 82 177 56 64 161 36 123 


03 Pankow 


MW 9,5 8,7 9,3 8,1 9,2 8,5 8,2 9,6 7,1 8,8 


SD 3,1 3,1 3 2,7 3,6 3,5 3,0 2,6 3,5 3,1 


N 219 249 406 115 172 75 144 214 79 73 


04 Charlottenburg-
Wilmersdorf 


MW 8,5 8,6 9,8 8,1 7,8 7,5 8,1 9,9 8,3 8,2 


SD 3,3 3,1 2,7 3,0 4,1 3,4 3,3 2,6 3,9 3,0 


N 393 389 589 205 275 103 144 280 107 130 


05 Spandau 
MW 8,9 8,3 8,9 7,3 7,8 7,8 7,4 8,8 6,8 8,2 


SD 3,0 3,2 2,8 2,7 3,8 2,8 2,9 3,0 3,1 3,0 
N 304 248 355 52 169 97 131 133 65 74 


06 Steglitz-
Zehlendorf 


MW 9,5 9,2 9,7 8,7 9,6 9,1 8,2 10,2 8,5 9,1 
SD 3,1 3,2 3,0 2,9 3,9 3,3 3,4 2,4 4,0 3,1 
N 449 375 613 291 231 116 213 309 112 150 


07 Tempelhof-
Schöneberg 


MW 8,4 8,5 9,0 8,5 8,7 6,8 7,9 9,4 8,0 8,9 
SD 3,3 3,2 2,9 2,8 3,9 3,2 3,1 2,7 3,7 3,3 
N 323 347 456 180 178 51 130 243 92 151 


08 Neukölln 
MW 8,2 8,0 8,3 7,8 7,6 6,4 7,5 8,6 6,0 7,6 
SD 3,0 3,0 2,8 2,9 3,9 3,4 2,8 2,8 3,2 2,7 
N 286 255 320 148 142 88 81 177 63 167 


09 Treptow-
Köpenick 


MW 9,8 8,4 9,0 8,4 8,5 8,4 8,2 8,9 7,1 9,0 
SD 2,9 2,9 2,7 2,7 3,6 3,3 2,9 2,6 3,4 2,4 
N 212 162 253 112 145 62 107 100 104 38 


10 Marzahn-
Hellersdorf 


MW 8,0 8,5 8,9 8,0 7,5 7,3 8,4 9,3 6,4 - 
SD 2,7 3,2 3,0 2,5 4,1 4,0 2,8 2,9 3,8 - 
N 136 149 201 115 140 39 103 98 36 18 


11 Lichtenberg 
MW 8,5 8,3 8,8 8,2 8,3 8,1 8,7 9,5 8,4 - 
SD 3,0 2,8 2,8 2,9 3,8 3,6 3,1 2,7 3,9 - 
N 205 114 246 78 158 43 106 99 64 0 


12 Reinickendorf 
MW 8,4 8,2 9,2 8,0 8,7 7,3 7,9 9,1 6,7 8,1 
SD 3,2 3,1 3,0 2,8 3,6 3,9 3,3 2,6 4,0 3,2 
N 338 310 441 146 163 104 111 199 79 133 


Belegte Leistungs-
kursprüfungen 
insgesamt12 


MW 8,7 8,5 9,1 8,1 8,4 7,8 8,1 9,3 7,5 8,4 
SD 3,2 3,1 2,9 2,8 4,0 3,5 3,1 2,7 3,8 3,1 


N 3.319 2.999 4.516 1.636 2.129 896 1.424 2.219 943 1.189 


 


  


                                                             
12 Im Allgemeinen gilt, dass bei allen sensiblen leistungsbezogenen Darstellungen jene Fälle nicht abge-
bildet werden, deren Anzahl (N) unter 21 Schülerinnen und Schülern liegt. In die Berechnungen zu statis-
tischen Maßen der gesamten Erhebung gehen diese Fälle allerdings mit ein. Aufgrund dessen kann es zu 
Abweichungen zwischen den jeweils tabellarisch aufgelisteten und den als Gesamtzahl angegebenen 
Fallzahlen kommen. 
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4.6 Vergleich der Prüfungsergebnisse von 2009 bis 2013 
 


Im Folgenden werden die Prüfungsergebnisse der letzten vier Jahre denen des Jahres 2013 


gegenübergestellt. In Bezug auf die Interpretation der Ergebnisse ist hierbei anzumerken, dass 


es sich bei jedem Schuljahr um jeweils andere Schülerinnen und Schüler und andere Aufgaben 


handelt. Den beobachtbaren Entwicklungen über die Jahre können verschiedene Ursachen 


zugrunde liegen. Sie können sowohl veränderten Aufgabenschwierigkeiten als auch variieren-


den Fähigkeiten und Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler geschuldet sein. In diesem 


Sinne sind beide leistungsbestimmenden Parameter (Fähigkeit und Aufgabenschwierigkeit) in 


Bezug auf die tatsächlichen Prüfungsergebnisse hochgradig aufeinander bezogen.  


Des Weiteren muss — wie bereits beschrieben — berücksichtigt werden, dass im Jahr 2013 die 


Schulen in Privater Trägerschaft im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren nicht mit enthal-


ten sind, was eine leichte Tendenz nach unten erklären könnte. 


 


In Abbildung 1 sind die durchschnittlichen Prüfungsergebnisse der Abiturientinnen und Abitu-


rienten für die Schuljahre 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12 und 2012/2013 in den zehn 


meistgewählten Leistungsfächern grafisch dargestellt. Generell lässt sich im Vergleich der letz-


ten fünf Abiturjahrgänge bilanzieren, dass es unter den häufigsten gewählten Prüfungsfächern 


nur in Biologie zu einer Punktzunahme kam, welche mit 0,7 Notenpunkten recht deutlich aus-


fällt. Die Notenpunkte aller anderen Fächer sind ein wenig zurückgegangen, was aber, wie be-


reits erwähnt, an der Herausnahme der Schulen in privater Trägerschaft liegen kann. Am stärks-


ten gesunken sind die Notenpunkte der Fächer Geschichte, Bildende Kunst und Deutsch mit 


jeweils 0,4. 


  







ISQ  14 
 


 
 


Abbildung 1: Vergleich der Prüfungsergebnisse für die meistgewählten Leistungskurse in den Abiturjahrgängen 
2009, 2010, 2011, 2012 und 2013 in alphabetischer Reihenfolge. Abgebildet sind die mittleren Prüfungsergebnisse 
auf der Skala von 0 bis 15 Punkten. 2013 wurden ausschließlich die öffentlichen Schulen berücksichtigt. 
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Einen schulartspezifischen Vergleich der durchschnittlichen Prüfungsergebnisse der letzten 


fünf Abiturjahrgänge liefert Abbildung 2. Der Vergleich der Ergebnisse deutet auf stabile Prü-


fungsleistungen im Gymnasium hin. Lediglich bei den Integrierten Sekundarschulen (ISS) sind 


die Ergebnisse 2013 leicht gesunken. Demgegenüber sind die durchschnittlichen Prüfungser-


gebnisse an den Kollegs/ Abendgymnasien und beruflichen Gymnasien in den durchschnittli-


chen Punktwerten leicht gestiegen. 


 


 
 


Abbildung 2: Vergleich der Prüfungsergebnisse in den Leistungskursen nach Schulart der öffentlichen Schulen in den 
Abiturjahrgängen 2009, 2010, 2011, 2012 und 2013. Abgebildet sind die mittleren Prüfungsergebnisse der Leis-
tungskurse auf der Skala von 0 bis 15 Punkten. 


 


Einen Einblick in die bezirksspezifische Entwicklung der Prüfungsergebnisse in den Leistungs-


kursfächern gibt Abbildung 3. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die durchschnittlichen Prü-


fungsleistungen der Abiturientinnen und Abiturienten in zwei der 12 Berliner Bezirke leicht 


verbessert, und zwar in Lichtenberg und Friedrichshain-Kreuzberg um je 0,2 Notenpunkte. In 


den Bezirken Steglitz-Zehlendorf und Pankow liegen die Prüfungsleistungen auf dem Niveau 


des Vorjahres. In den übrigen acht Berliner Bezirken lassen sich mittlere Punktwerte finden, die 


knapp die vorjährigen Werte unterschreiten. Am stärksten sind die mittleren Punktwerte in Mit-


te gesunken (0,5 Punkte). 
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Abbildung 3: Vergleich der Prüfungsergebnisse in den Leistungskursen nach Bezirk in den Abiturjahrgängen 2009, 
2010, 2011, 2012 und 2013. Abgebildet sind die mittleren Prüfungsergebnisse der Leistungskurse  auf der Skala von 0 
bis 15 Punkten, sortiert nach Bezirksnummern. 2013 wurden ausschließlich die öffentlichen Schulen berücksichtigt. 
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4.7 Zusammenfassung der Ergebnisse der Leistungskursfächer 
 


In den Abiturprüfungen des Schuljahres 2012/13 wurden die Leistungskursfächer Englisch, Bio-


logie und Deutsch von den Schülerinnen und Schülern mit Abstand am häufigsten gewählt. Die 


Abiturienten belegten mit Ausnahme des Faches Biologie bevorzugt naturwissenschaftliche 


Leistungskursfächer, während die Abiturientinnen eher künstlerische und sprachliche Fächer 


favorisierten. Nach Herkunftssprache differiert die Fächerwahl ebenfalls, dies jedoch deutlich 


geringer. Während Schülerinnen und Schüler mit deutscher Herkunftssprache in den meistge-


wählten Fächern häufiger Musik, Geschichte und Physik belegten, wählten jene mit nicht-


deutscher Herkunftssprache öfter Bildende Kunst, Politikwissenschaft und Russisch. 


Die durchschnittliche Punktzahl in den Leistungskursprüfungen über alle Fächer hinweg liegt 


im Jahr 2013 bei 8,7 Punkten und stellt damit eine leichte Minderung im Vergleich zu den mitt-


leren Punktzahlen des Vorjahres dar (8,9 Punkte).  


Differenziert nach Geschlecht zeigt sich für die mittleren Prüfungsleistungen folgendes Bild: Die 


Abiturientinnen schnitten im Durchschnitt um 0,6 Punkte besser ab als die Abiturienten. Im 


Hinblick auf die zehn am häufigsten gewählten Fächer lassen sich die stärksten Unterschiede in 


den Fächern Deutsch und Bildende Kunst feststellen. Hier schnitten die Schülerinnen im Durch-


schnitt 0,8 Punkte besser ab. 


Nach Herkunftssprache differieren die mittleren Punktwerte insgesamt stärker. Im Durchschnitt 


schnitten Schülerinnen und Schüler mit deutscher Herkunftssprache um 1,1 Punkte besser ab 


als jene mit einer anderen Herkunftssprache. Die größte Differenz in den zehn am häufigsten 


gewählten Fächern zeichnet sich in den Fächern Biologie und Mathematik ab (1,6 bzw. 1,5 


Punkte). 


Die über alle Fächer hinweg beobachtbare negative Differenz zwischen den Beurteilungen der 


Abitur- und der Vorleistung beträgt 0,9 Punkte. Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler in 


der Abiturprüfung wurden demnach mit 0,9 Punkten weniger positiv beurteilt als die Vorleis-


tungen im jeweiligen Fach.  


Ein Vergleich der letzten fünf Abiturjahrgänge zeigt, dass die fachbezogenen durchschnittli-


chen Prüfungsergebnisse in den Leistungskursen nur gering von denen des Vorjahres abwei-


chen. Die größte Abweichung findet sich im erstmalig zentralen Prüfungsfach Biologie: Hier 


stieg die Leistung nochmals um 0,7 Punkte im Vergleich zum Jahre 2012 an.  


Ein schulartspezifischer Vergleich der fünf Abiturjahrgänge zeigt für das Jahr 2013 eine hohe 


Stabilität der mittleren Prüfungsleistungen für das Gymnasium und eine minimale Verbesse-


rung für die Kollegs/Abendgymnasien und beruflichen Gymnasien. Lediglich die mittlere Prü-


fungsleistung der Integrierten Sekundarschule (ISS) ist leicht gesunken. Der Vergleich der Abi-


turjahrgänge 2009-2013 auf Bezirksebene verdeutlicht eine leichte Erhöhung der durchschnitt-


lichen Prüfungsleistungen in zwei und eine Minderung in acht der Berliner Bezirke sowie eine 


konstante Leistung in zwei Bezirken. 
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5 Ergebnisse im dritten Prüfungsfach (schriftliche Prüfung) 
 


In diesem Kapitel werden die Ergebnisse des dritten Prüfungsfaches, der schriftlichen Grund-


kursprüfung, ausgewiesen. Die Struktur der Darstellung folgt dabei der des vorherigen Kapitels: 


Zunächst werden die am häufigsten gewählten Fächer benannt (5.1), um anschließend die in 


diesen Fächern erzielten Prüfungsleistungen (5.2) detailliert darzustellen. Weiterführend wer-


den die Prüfungsleistungen mit denen der letzten vier Kurshalbjahre verglichen (5.3) und die 


Prüfungsergebnisse nach Schulart (5.4) und Bezirk (5.5) aufbereitet, um abschließend die Leis-


tungen der Abiturjahrgänge 2009, 2010, 2011, 2012 und 2013 zu vergleichen (5.6). 


 


5.1 Fächerwahl 
 


Im Vergleich zu den Leistungskursen ändert sich die Rangfolge der gewählten Fächer in der 


schriftlichen Grundkursprüfung leicht: Im dritten Prüfungsfach wurden die Fächer Deutsch, 


Mathematik und Englisch am häufigsten gewählt (vgl. Tabelle 12; siehe nächste Seite). Die ge-


schlechtsspezifischen Differenzen fallen bei der Wahl der schriftlichen Grundkursfächer generell 


geringer aus als bei den Leistungskursen. Im Unterschied zu den Leistungskursen wurden bei 


dem dritten Prüfungsfach die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch von sowohl Schülerin-


nen als auch Schülern am häufigsten belegt. Es zeigt sich jedoch eine geschlechtsspezifische 


Differenz in der Belegung des Faches Physik, welches deutlich häufiger von Schülern als von 


Schülerinnen belegt wird. Die Gegenüberstellung der Fächerbelegung nach Herkunftssprache 


zeigt verglichen mit den Leistungskursen ebenfalls geringere Unterschiede. Während Abituri-


entinnen und Abiturienten mit deutscher Herkunftssprache in den meistgewählten Fächern 


häufiger Deutsch und Mathematik wählten, belegten solche mit einer anderen Herkunftsspra-


che öfter Deutsch und Englisch. 
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Tabelle 12: Fächerwahl in der schriftlichen Grundkursprüfung an den öffentlichen Schulen. 


Fach13 N 
Anteil des 
Faches in 


% 


Anteil des Faches nach 
Geschlecht in % 


Anteil des Faches nach  
Herkunftssprache in % 


w m Hsp De Hsp nicht De 


Deutsch 3.364 28,1 28,9 27,1 28,3 26,1 


Mathematik 2.590 21,6 19,5 24,1 22,2 17,4 


Englisch 2.189 18,3 17,0 19,8 18,0 20,2 


Geschichte 975 8,1 9,5 6,6 7,9 9,7 


Politikwissenschaft 605 5,1 5,0 5,1 4,7 7,7 


Geografie 583 4,9 5,4 4,2 5,0 3,6 


Biologie 547 4,6 5,0 4,1 4,5 5,1 


Latein 225 1,9 1,7 2,1 2,0 1,0 


Physik 194 1,6 0,9 2,5 1,6 1,9 


Französisch 149 1,2 1,7 0,7 1,2 1,7 


Philosophie 106 0,9 1,3 0,4 1,0 0,1 


Bildende Kunst 102 0,9 1,2 0,5 0,9 0,7 


Chemie 63 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 


Spanisch 44 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 


Psychologie 36 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 


Wirtschaftswissenschaft 29 0,2 0,2 0,3 0,2 0,7 


Musik 26 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 


Sozialwissenschaften 24 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 


Türkisch 22 0,2 0,2 0,2 0,0 1,6 


Belegte schriftliche 
Grundkursprüfungen 
insgesamt 


11.975 100 100 100 100 100 


 


5.2 Prüfungsergebnisse in den einzelnen Fächern 
 


Die durchschnittlichen Prüfungsergebnisse (MW) in der schriftlichen Grundkursprüfung liegen 


über alle Fächer hinweg bei 7,9 Punkten und entsprechen somit den Leistungen der mittleren 


Punktzahlen des Vorjahres14. Die mittlere Leistungsstreuung (SD) beträgt 3,2 Punkte (vgl. Tabel-


le A 4 im Anhang). 


Unter den zehn am häufigsten gewählten Fächern wurde im Fach Latein mit 10,1 Punkten das 


beste durchschnittliche Prüfungsergebnis erreicht, dicht gefolgt von Französisch mit 9,9 Punk-


ten (vgl. Tabelle 13).15 Deutlich weniger positiv beurteilt wurden hingegen die schriftlichen 


Grundkursprüfungsleistungen in den Fächern Mathematik (7,2 Punkte) und Physik (7,3 Punkte). 


Von den zehn meistbelegten Fächern fallen die Fächer Mathematik und Physik durch eine ver-


                                                             
13 Die aufgeführten Fächer sind nicht alle in jeder Schule wählbar. 
14 Zur Erinnerung: Zu berücksichtigen ist jedoch, dass im Jahre 2012 auch die privaten Schulen, die Daten 
übermittelt haben, in der Berechnung einbezogen sind. Diese Ergebnisse sind — wie aus Tabelle 1 zu 
entnehmen ist — besser als der Landesdurchschnitt ausgefallen. 
15 Eine Auflistung aller Fächer nach Anzahl, mittlerer Prüfungsleistung, Standardabweichung und minimal 
bzw. maximal erreichten Punktwerten findet sich im Anhang (vgl. Tabelle A 4).  
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gleichsweise breite Streuung der Prüfungsergebnissen auf, d. h. hier gehen die Beurteilungen 


der Leistungen der Schülerinnen und Schüler weit auseinander (SD von 3,5 bzw. 4,0). Die Er-


gebnisse aller Fächer der schriftlichen Grundkursprüfung sowie der Punkteverteilung finden 


sich im Anhang (Tabellen A 4, A 6). 


 


Die Differenzierung der mittleren Punktzahl über alle Fächer hinweg nach Geschlecht (vgl. Ta-


belle A 4 im Anhang) zeigt, dass die Abiturientinnen im Durchschnitt um 0,5 Punkte besser 


abschnitten als die Abiturienten. Dieser Trend zeichnet sich im Hinblick auf die zehn am häu-


figsten belegten Fächer insbesondere in Französisch, Biologie und Latein ab (vgl. Tabelle 13). In 


Englisch und Geografie weisen hingegen die Schüler leicht bessere Leistungen auf als die Schü-


lerinnen. 


Bei der Gegenüberstellung der Prüfungsergebnisse der Schülerinnen und Schüler nach Her-


kunftssprache (vgl. Tabelle 13) treten im Schnitt stärkere Unterschiede auf. Die Prüfungsergeb-


nisse der Abiturientinnen und Abiturienten nichtdeutscher Herkunftssprache fallen durch-


schnittlich um 0,8 Punkte geringer aus als die der Schülerinnen und Schüler mit Herkunftsspra-


che Deutsch (vgl. Tabelle A 4). Die deutlichsten Unterschiede in den zehn am häufigsten beleg-


ten Fächern finden sich in Mathematik und Politikwissenschaft sowie Deutsch (vgl. Tabelle 13). 


Hier fallen die Leistungen der Schülerinnen und Schüler mit einer anderen Herkunftssprache im 


Durchschnitt um 1,4 Punkte bzw. 1,1 Punkte geringer aus. Lediglich im Fach Französisch liegen 


die Leistungen der Abiturientinnen und Abiturienten mit nichtdeutscher Herkunftssprache 


leicht (um 0,3 Punkten) über denen von Schülerinnen und Schülern mit deutscher Herkunfts-


sprache. 


 


Tabelle 13: Durchschnittliche Prüfungsergebnisse in den meistgewählten schriftlichen Grundkursfächern (öffentliche 
Schulen) 


Fach N MW SD 


Mittlere Punktzahl nach 
Geschlecht in % 


Mittlere Punktzahl nach  
Herkunftssprache in % 


w m Hsp De Hsp nicht De 


Deutsch 3.364 7,8 2,9 8,1 7,5 7,9 6,9 


Mathematik 2.590 7,2 3,5 7,4 6,9 7,3 5,9 


Englisch 2.189 7,9 2,7 7,9 8,0 8,0 7,2 


Geschichte 975 8,0 3,2 8,1 7,9 8,1 7,4 


Politikwissenschaft 605 8,3 3,1 8,5 8,2 8,5 7,4 


Geografie 583 7,6 2,8 7,6 7,7 7,7 6,8 


Biologie 547 7,9 3,2 8,2 7,4 8,0 7,2 


Latein 225 10,1 3,1 10,5 9,8 10,2 - 


Physik 194 7,3 4,0 7,5 7,2 7,4 6,9 


Französisch 149 9,9 2,7 10,1 9,3 9,8 10,1 
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5.3 Abiturprüfung und Leistungen in den Kurshalbjahren 
 


Nachfolgend wird die Abiturprüfungsleistung mit den Leistungen der vorangegangenen vier 


Kurshalbjahre verglichen. Die bereits in den Leistungskursfächern vorhandene Tendenz zu 


schwächeren Ergebnissen in den Abiturprüfungen im Vergleich zu den vier Kurshalbjahren gilt 


auch für die Grundkursfächer (durchschnittlich -1,5 Punkte; vgl. Tabelle A 5 im Anhang).  


 


Eine nach den meistgewählten Prüfungsfächern ausdifferenzierte Auswertung ermöglicht die 


Analyse von fachbezogenen Unterschieden (vgl. Tabelle 14). In den Fächern Latein, Englisch 


und Französisch treten die geringsten Abweichungen zwischen den Beurteilungen der Vor- und 


Abiturleistung auf. Die größten Differenz existiert hingegen in den Fächern Physik und Mathe-


matik: Hier erreichten die Abiturientinnen und Abiturienten im Mittel um 2,9 bzw. 2,5 Punkte 


niedrigere Leistungen als in den Kurshalbjahren zuvor.16 


 
Tabelle 14: Unterschiede zwischen Abitur- und Vorleistungen im dritten Prüfungsfach für die meistgewählten Fächer 
an den öffentlichen Schulen 


Fach N 
Mittlere 


Differenz 
SD Minimum Maximum 


Deutsch 3.364 -1,2 2,3 -8,8 6,0 


Mathematik 2.590 -2,5 2,4 -14,3 6,5 


Englisch 2.189 -1,0 1,8 -10,3 6,0 


Geschichte 975 -1,4 2,2 -7,3 5,3 


Politikwissenschaft 605 -1,3 2,1 -8,3 4,8 


Geografie 583 -1,6 2,0 -11,3 3,8 


Biologie 547 -1,1 2,3 -7,8 6,0 


Latein 225 -0,3 2,4 -8,3 6,8 


Physik 194 -2,9 2,4 -9,5 2,5 


Französisch 149 -1,0 2,1 -9,0 5,8 


 
 


5.4 Prüfungsergebnisse nach Schulart 
 


Bei der Aufbereitung der Ergebnisse im dritten Prüfungsfach nach Schulart an den öffentlichen 


Schulen zeigt sich, dass die Schülerinnen und Schüler der Gymnasien mit 8,1 Punkten die 


durchschnittlich besten Prüfungsergebnisse im dritten Prüfungsfach erreichen (vgl. Tabelle 15). 


  


                                                             
16 Eine Auflistung der Differenzen für weitere Fächer findet sich im Anhang (vgl. Tabelle A 5). 
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Tabelle 15: Durchschnittliche Prüfungsergebnisse im dritten Prüfungsfach nach Schularten an den öffentlichen Schu-
len 


Schulart N MW SD Minimum Maximum 


Gymnasium 8.059 8,1 3,2 0,0 15,0 


ISS 2.714 7,3 3,0 0,0 15,0 


Kolleg / Abendgymnasium 605 8,0 3,4 0,0 15,0 


Berufliches Gymnasium 597 7,0 3,1 0,0 15,0 


 


Die Schularten lassen sich hinsichtlich der Abweichungen der Abiturprüfungsleistung von den 


Vorleistungen analysieren. Wie in Tabelle 16 zu erkennen ist, finden sich diese Abweichungen in 


jeder Schulart. Vergleichbar zu den Auswertungen der Leistungskurse liegen auch hier die 


Punktwerte der Abiturleistungen in allen Schularten unterhalb der durchschnittlichen Punkt-


werte der vorangegangenen Kurshalbjahre. 


 
Tabelle 16: Unterschiede zwischen Abitur- und Vorleistungen im dritten Prüfungsfach nach Schularten an den öffent-
lichen Schulen 


Schulart N 
Mittlere 


Differenz 
SD Minimum Maximum 


Gymnasium 8.059 -1,4 2,3 -14,3 6,8 


ISS 2.714 -1,7 2,2 -9,8 6,0 


Kolleg/Abendgymnasium 605 -2,2 2,5 -9,5 6,0 


Berufliches Gymnasium 597 -2,0 2,5 -8,8 4,5 


 
 
Tabelle 17: Durchschnittliche Prüfungsergebnisse in den meistgewählten schriftlichen Grundkursfächern nach  
Schulart (öffentliche Schulen). 


Schulart17 
 
 


Zentral geprüfte Fächer 
Dezentral geprüfte 


Fächer 


BI DE E F GEO L MA GE PH PW 


Gymnasium 


MW 8,1 8,1 8,1 10,1 7,7 10,2 7,6 8,1 7,8 8,3 


SD 3,2 3,0 2,7 2,7 2,7 3,1 3,5 3,1 3,9 3,2 


N 424 2.145 1.341 127 401 208 1.875 658 117 411 


Integrierte  
Sekundarschule (ISS) 


MW 7,6 8,3 8,3 - - - 6,5 7,5 7,5 - 


SD 3,5 3,2 2,9 - - - 3,5 3,5 3,8 - 


N 25 154 127 5 8 11 125 32 26 17 


Kolleg/ 
Abendgymnasium 


MW 7,1 7,2 7,5 - 7,4 - 6,0 7,9 5,7 8,4 


SD 3,1 2,7 2,6 - 2,8 - 3,3 3,1 4,0 3,0 


N 83 859 602 16 174 6 441 265 45 148 


Berufliches  
Gymnasium 


MW - 7,6 7,5 - - - 5,6 5,8 - 7,7 


SD - 2,6 2,5 - - - 3,3 4,5 - 3,1 


N 15 206 119 1 0 0 149 20 6 29 


  


                                                             
17 Im Allgemeinen gilt, dass bei allen sensiblen leistungsbezogenen Darstellungen jene Fälle nicht abge-
bildet werden, deren Anzahl (N) unter 21 Schülerinnen und Schülern liegt. In die Berechnungen zu statis-
tischen Maßen der gesamten Erhebung gehen diese Fälle allerdings mit ein. 
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Die aufgeführte Tabelle 17 (siehe vorherige Seite) bildet die Prüfungsergebnisse entlang den 


Schularten der öffentlichen Schulen für die am häufigsten gewählten Fächer ab. Hierbei werden 


zentral geprüfte und dezentral geprüfte Fächer unterschieden. 


 


5.5 Prüfungsergebnisse nach Bezirk 
 


Die einzelnen Prüfungsergebnisse auf Bezirksebene sind in Tabelle 18 abgebildet. Wie im Vor-


jahr schnitten die Abiturientinnen und Abiturienten in den schriftlichen Grundkursprüfungen 


am besten im Bezirk Steglitz-Zehlendorf ab (8,4 Punkte im Durchschnitt), gefolgt vom Bezirk 


Pankow (8,3 Punkte im Durchschnitt). 


 
Tabelle 18: Durchschnittliche Prüfungsergebnisse der öffentlichen Schulen in den schriftlichen Grundkursprüfungen 
(in allen Fächern) nach Berliner Stadtbezirken 


Bezirk N MW SD 


01 Mitte 1.026 7,4 3,4 


02 Friedrichshain-Kreuzberg 732 7,9 3,1 


03 Pankow 971 8,3 3,2 


04 Charlottenburg-
Wilmersdorf 


1.544 7,9 3,1 


05 Spandau 885 7,8 3,0 


06 Steglitz-Zehlendorf 1.547 8,4 3,2 


07 Tempelhof-Schöneberg 1.239 7,9 3,2 


08 Neukölln 935 7,2 2,9 


09 Treptow-Köpenick 717 7,8 3,1 


10 Marzahn-Hellersdorf 587 7,7 3,1 


11 Lichtenberg 637 7,8 3,0 


12 Reinickendorf 1.155 7,8 3,2 


Gesamt 11.975 7,9 3,2 


 


In der Tabelle 19 werden die durchschnittlichen Prüfungsergebnisse bezirksbezogen für die 


meistgewählten Fächer aufgeführt. Hierbei zeigen die Berliner Bezirke, ähnlich wie bei den Leis-


tungskursprüfungen, ein heterogenes Profil. Die Schülerinnen und Schüler aus dem Bezirk Pan-


kow erreichten in sieben der zehn am häufigsten belegten Fächer der schriftlichen Grundkurs-


prüfung bessere Prüfungsleistungen als der Berliner Durchschnitt. Unterhalb der Gesamtdurch-


schnittswerte aller Fächer liegen mehrheitlich die Bezirke Neukölln und Reinickendorf. 
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Tabelle 19: Durchschnittliche Prüfungsergebnisse in den meistgewählten schriftlichen Grundkursfächern nach Bezirk 
an den öffentlichen Schulen (sortiert nach Bezirksnummern) 


    Zentral geprüft Dezentral geprüft 


Bezirk18   BI DE E F GEO L MA GE PH PW 


01 Mitte 


MW 6,9 7,3 7,9 10,9 8,2 - 5,8 6,8 7,3 7,4 


SD 3,1 2,8 3,0 2,8 3,7 - 3,3 3,9 4,1 3,6 


N 56 298 205 46 39 5 179 52 22 60 


02 Friedrichshain-
Kreuzberg 


MW 8,5 7,8 7,5 - 7,8 - 6,9 8,5 - 7,8 


SD 3,5 2,8 2,8 - 2,7 - 3,4 3,2 - 2,9 


N 27 228 161 6 24 4 118 55 15 60 


03 Pankow 


MW 8,3 8,6 8,8 - 6,7 - 7,8 7,8 - 9,1 


SD 2,9 3,0 2,5 - 2,7 - 3,6 3,0 - 3,2 


N 62 261 123 6 34 12 313 68 20 30 


04 Charlottenburg-
Wilmersdorf 


MW 7,4 7,8 8,0 - 7,7 9,9 7,0 8,1 7,8 8,8 


SD 3,3 3,0 2,4 - 2,5 3,4 3,4 3,2 4,2 2,9 


N 81 413 254 11 73 41 288 164 37 90 


05 Spandau 


MW 8,2 7,9 7,7 - 7,1 - 7,8 7,7 - 7,6 


SD 3,2 2,9 2,7 - 2,7 - 3,6 2,9 - 3,2 


N 28 254 223 8 56 17 162 68 6 50 


06 Steglitz-
Zehlendorf 


MW 8,0 8,4 8,4 - 8,3 10,4 7,9 7,8 - 8,4 


SD 3,2 2,9 3,0 - 2,7 2,7 3,5 3,0 - 3,2 


N 65 395 270 16 54 83 369 108 10 95 


07 Tempelhof-
Schöneberg 


MW 7,4 7,8 7,8 - 8,0 10,2 7,0 8,5 - 9,7 


SD 3,3 2,9 2,6 - 2,9 3,1 3,7 3,4 - 3,2 


N 49 373 227 14 44 31 227 146 17 61 


08 Neukölln 


MW 7,7 7,3 7,6 - 7,4 - 6,1 7,3 - 7,8 


SD 2,7 2,8 2,5 - 2,6 - 3,1 3,3 - 2,1 


N 39 304 193 6 50 4 183 73 7 42 


09 Treptow-
Köpenick 


MW 9,3 7,5 8,1 - 7,9 - 7,4 7,8 - 9,6 


SD 2,7 2,6 2,6 - 2,8 - 3,7 2,8 - 2,4 


N 30 203 136 7 43 3 205 32 13 23 


10 Marzahn-
Hellersdorf 


MW - 8,0 7,9 - 6,9 - 6,6 8,3 - - 


SD - 2,9 2,5 - 2,6 - 3,4 2,9 - - 


N 20 152 98 10 44 3 157 34 10 11 


11 Lichtenberg 


MW 8,3 7,4 7,9 - 7,7 - 7,6 7,9 7,5 8,8 


SD 3,4 2,8 2,2 - 2,4 - 3,5 2,9 3,8 2,8 


N 23 169 106 7 46 6 150 55 21 36 


12 Reinickendorf 


MW 7,4 7,9 7,7 - 7,6 - 7,0 8,6 - 7,8 


SD 3,2 3,1 2,5 - 2,9 - 3,5 3,1 - 3,2 


N 67 314 193 12 76 16 239 120 16 47 


Belegte schriftliche 
Grundkurs-
prüfungen  
insgesamt 


MW 7,9 7,8 7,9 9,9 7,6 10,1 7,2 8,0 7,3 8,3 


SD 3,2 2,9 2,7 2,7 2,8 3,1 3,5 3,2 4,0 3,1 


N 547 3.364 2.189 149 583 225 2.590 975 194 605 


                                                             
18 Im Allgemeinen gilt, dass bei allen sensiblen leistungsbezogenen Darstellungen jene Fälle nicht abge-
bildet werden, deren Anzahl (N) unter 21 Schülerinnen und Schülern liegt. In die Berechnungen zu statis-
tischen Maßen der gesamten Erhebung gehen diese Fälle allerdings mit ein. 







ISQ  25 
 


5.6 Vergleich der Prüfungsergebnisse 2009 bis 2013 
 


In diesem Abschnitt wird auf den Vergleich der Prüfungsergebnisse des Schuljahres 2012/13 


mit den Leistungen der Vorjahre 2008/09, 2009/10, 2010/11 und 2011/12 fokussiert. 


 


In Abbildung 4 sind grafisch die fachbezogenen durchschnittlichen Prüfungsergebnisse der 


Abiturientinnen und Abiturienten der letzten fünf Schuljahre aufgezeichnet. In zwei der meist-


gewählten schriftlichen Grundkursfächer haben sich die durchschnittlichen Prüfungsleistungen 


im Vergleich zum Jahr 2012 verbessert. Die größte Steigerung lässt sich mit 1,1 Punkten im Fach 


Biologie feststellen. In sechs der zehn meistgewählten Fächer verringerten sich die Prüfungs-


leistungen im Vergleich zum Vorjahr. Die deutlichste Verringerung gegenüber dem Jahr 2012 


findet sich mit 0,8 Punkten im Fach Mathematik. In zwei Fächern ist die durchschnittliche er-


reichte Prüfungsleistung im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben. Über die letzten Jahre las-


sen sich für Physik und Biologie stetige Zuwächse der Prüfungsergebnisse erkennen. 
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Abbildung 4: Vergleich der Prüfungsergebnisse für die meistgewählten schriftlichen Grundkursprüfungen in den 
Abiturjahrgängen 2009, 2010, 2011, 2012 und 2013 in alphabetischer Reihenfolge. Abgebildet sind die mittleren 
Prüfungsergebnisse auf der Skala von 0 bis 15 Punkten. 2013 wurden nur die öffentlichen Schulen berücksichtigt.
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Einen schulartbezogenen Vergleich der durchschnittlichen Prüfungsergebnisse der letzten fünf 


Abiturjahrgänge bietet Abbildung 5. Ein Vorjahresvergleich zeigt, dass nur die Kollegs/ Abend-


gymnasien ihre mittleren Prüfungsergebnisse leicht verbessern konnten. Bei den anderen 


Schularten sanken die Leistungen im Vergleich zum Vorjahr leicht. 


 


Abbildung 5: Vergleich der Prüfungsergebnisse in den schriftlichen Grundkursprüfungen nach Schulart in den Abi-
turjahrgängen 2009, 2010, 2011, 2012 und 2013. Abgebildet sind die mittleren Prüfungsergebnisse auf der Skala von 
0 bis 15 Punkten. 


 


In Abbildung 6 werden die Prüfungsergebnisse der letzten fünf Schuljahre nach Bezirken dar-


gestellt, die hieraus resultierenden Ergebnisse sind uneinheitlich. Friedrichshain-Kreuzberg ist 


der einzige Bezirk, in welchem die durchschnittlichen Prüfungsergebnisse von 2009 bis 2013 


kontinuierlich anstiegen. Auch im Schuljahr 2012/13 lässt sich nur in diesem Bezirk eine leichte 


Steigerung der durchschnittlichen Prüfungsleistungen feststellen. Im Bezirk Lichtenberg blie-


ben die durchschnittlich erzielten Prüfungsergebnisse gleich. In allen weiteren Bezirken sanken 


die durchschnittlich erzielten Prüfungsergebnisse im Vergleich zum Vorjahr leicht.   
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Abbildung 6: Vergleich der Prüfungsergebnisse in den schriftlichen Grundkursprüfungen nach Bezirken in den Abi-
turjahrgängen 2009, 2010, 2011, 2012 und 2013. Abgebildet sind die mittleren Prüfungsergebnisse auf der Skala von 
0 bis 15 Punkten, angeordnet nach Bezirksnummern. 2013 wurden nur die öffentlichen Schulen berücksichtigt. 
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5.7 Zusammenfassung der Ergebnisse im dritten Prüfungsfach 
 


In den Abiturprüfungen des Schuljahres 2012/13 wurden die Fächer Deutsch, Mathematik und 


Englisch von den Schülerinnen und Schülern am häufigsten als drittes Prüfungsfach gewählt. 


Der geschlechtsspezifische Vergleich zeigt, dass die Wahl der Grundkursfächer generell weniger 


differiert als die der Leistungskurse. Im Unterschied zu den Leistungskursen wurden beim drit-


ten Prüfungsfach die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch von sowohl Schülerinnen als 


auch Schülern am häufigsten belegt. Auch die Divergenzen nach Herkunftssprache fallen teil-


weise geringer aus als in den Leistungskursen. Während Abiturientinnen und Abiturienten mit 


deutscher Herkunftssprache in den meistgewählten Fächern häufiger Deutsch und Mathematik 


wählten, belegten solche mit einer anderen Herkunftssprache öfter Deutsch und Englisch.  


Die durchschnittlichen Prüfungsergebnisse im dritten Prüfungsfach ergeben über alle belegten 


Fächer hinweg 7,9 Punkte und entsprechen somit den Leistungen der mittleren Punktzahlen 


des Vorjahres. Unter den zehn am häufigsten gewählten Fächern wurde im Fach Latein mit 10,1 


Punkten das beste durchschnittliche Prüfungsergebnis erreicht. Differenziert nach Geschlecht 


zeigt sich, dass die Abiturientinnen im Durchschnitt um 0,5 Punkte besser abschnitten als die 


Abiturienten. Im Hinblick auf die zehn meistgewählten Fächer finden sich die stärksten Unter-


schiede in den Fächern Französisch, Biologie und Latein. Nach Herkunftssprache divergieren die 


mittleren Prüfungsergebnisse deutlich stärker. Die Schülerinnen und Schüler mit deutscher 


Herkunftssprache schnitten über alle Fächer hinweg im Durchschnitt um 0,8 Punkte besser ab 


als solche mit einer anderen Herkunftssprache. Die größten Differenzen in den zehn meistge-


wählten Fächern zeigen sich in Mathematik (1,4 Punkte) und Politikwissenschaft (1,1 Punkte). 


Die bereits in den Leistungskursfächern vorhandene Tendenz zur geringeren Leistung in den 


Abiturprüfungen im Vergleich zur Vorleistung in den vier Kurshalbjahren gilt auch für die 


Grundkursfächer (durchschnittlich -1,5 Punkte).  


Ein fachspezifischer Vergleich der letzten fünf Abiturjahrgänge zeigt Steigerungen der durch-


schnittlichen Prüfungsergebnisse gegenüber dem Jahr 2012 in zwei der zehn meistgewählten 


schriftlichen Grundkursfächer. Die deutlichste Steigerung lässt sich mit 1,1 Punkten im Fach 


Biologie feststellen. In sechs Fächern nahmen die durchschnittlichen Prüfungsergebnisse leicht 


ab. Im Fach Mathematik ist die Abnahme mit 0,8 Punkten am stärksten. Ein schulartspezifischer 


Jahresvergleich verdeutlicht für das Jahr 2013 eine relative Stabilität  der Notenpunkte. Ein Vor-


jahresvergleich zeigt, dass nur die Kollegs/Abendgymnasien ihre mittleren Prüfungsergebnisse 


leicht verbessern konnten. Bei den anderen Schularten sanken die Prüfungsergebnisse leicht. 


Ein Vergleich der letzten fünf Abiturjahrgänge auf Bezirksebene zeigt einzig für Friedrichshain-


Kreuzberg anhaltende Steigerungen der mittleren Prüfungsergebnisse. 
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6 Ergebnisse im vierten Prüfungsfach (mündliche Prüfung) 
 


In diesem Kapitel werden die Ergebnisse im vierten Prüfungsfach, der mündlichen Prüfung, 


wiedergegeben. Im ersten Abschnitt werden die Fächerwahlen nachgezeichnet (6.1) und im 


zweiten die Prüfungsleistungen in den einzelnen Fächern dargestellt (6.2). Es werden außerdem 


die Abiturleistungen mit den Leistungen der zurückliegenden Kurshalbjahre verglichen (6.3). 


Eine schulart- und bezirksspezifische Auswertung sowie ein Vorjahresvergleich erfolgen in den 


Abschnitten 6.4 bis 6.6. 


 


6.1 Fächerwahl 
 


Im Vergleich zu den Leistungskurs- und den schriftlichen Grundkursprüfungen zeigt sich für das 


vierte Prüfungsfach erwartungsgemäß eine andere Rangfolge innerhalb der zehn meistgewähl-


ten Prüfungsfächer (vgl. Tabelle 20; siehe nächste Seite). Die häufigsten Prüfungen fanden in 


den Fächern Mathematik und Deutsch statt. Danach folgen mit abnehmender Anzahl der Prüf-


linge Biologie und Englisch. 


Eine Gegenüberstellung nach Geschlecht lässt starke Unterschiede in der Fächerwahl erkennen. 


Deutlich mehr Schülerinnen als Schüler wählten die Fächer Biologie, Mathematik und Geogra-


fie, während deutlich mehr Schüler als Schülerinnen die mündliche Prüfung in den Fächern 


Sport und Englisch ablegten. 


Eine Differenzierung nach Herkunftssprache zeigt ebenfalls Unterschiede in der Fächerwahl. 


Während Schülerinnen und Schüler mit deutscher Herkunftssprache häufiger die Fächer Eng-


lisch und Geografie belegten, wählten jene mit einer anderen Herkunftssprache deutlich öfter 


Mathematik und Politikwissenschaft. 
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Tabelle 20: Fächerwahl in der mündlichen Grundkursprüfung an den öffentlichen Schulen. 


Fach19 N 
Anteil des 
Faches in 


% 


Anteil des Faches nach 
Geschlecht in % 


Anteil des Faches nach Her-
kunftssprache in % 


w m Hsp De Hsp nicht De 


Mathematik 1.898 15,8 17,9 13,6 15,3 20,4 


Deutsch 1.884 15,7 15,2 16,3 15,8 15,3 


Biologie 1.419 11,8 14,4 8,9 11,8 12,2 


Englisch 1.193 10,0 8,6 11,5 10,3 7,4 


Geschichte 1.117 9,3 9,6 9,0 9,4 9,2 


Geografie 1.023 8,5 9,7 7,3 8,8 6,5 


Politikwissenschaft 848 7,1 6,2 8,1 6,9 8,5 


Sport 749 6,3 2,6 10,4 6,3 5,8 


Physik 320 2,7 1,8 3,6 2,6 3,0 


Bildende Kunst 304 2,5 3,4 1,5 2,5 2,5 


Philosophie 245 2,0 2,8 1,2 2,2 0,9 


Chemie 213 1,8 1,5 2,1 1,7 2,2 


Latein 136 1,1 1,2 1,1 1,2 0,6 


Französisch 133 1,1 1,2 1,0 1,0 1,9 


Musik 124 1,0 1,1 1,0 1,1 0,6 


Spanisch 74 0,6 0,6 0,7 0,6 0,5 


Psychologie 71 0,6 0,9 0,2 0,6 0,4 


Informatik 57 0,5 0,1 0,9 0,5 0,3 


Darstellendes Spiel 45 0,4 0,3 0,4 0,3 0,6 


Russisch 27 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 


Rechnungswesen und 
Controlling 


22 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 


Belegte mündliche 
Grundkursprüfungen 
insgesamt20 


11.975 100 100 100 100 100 


 


 


6.2 Prüfungsergebnisse nach Fächern 
 


Im Durchschnitt (MW) erreichen die Abiturientinnen und Abiturienten in der mündlichen 


Grundkursprüfung an den öffentlichen Schulen 8,6 Punkte.21 Die Leistungsstreuung (SD) be-


trägt 3,6 Punkte und ist damit höher als in den Leistungskursprüfungen und im dritten Prü-


fungsfach (je 3,2). Die mittleren Prüfungsergebnisse im vierten Prüfungsfach fallen damit ein 


                                                             
19 Die aufgeführten Fächer sind nicht alle in jeder Schule wählbar. 
20 Im Allgemeinen gilt, dass bei allen sensiblen leistungsbezogenen Darstellungen jene Fälle nicht abge-
bildet werden, deren Anzahl (N) unter 21 Schülerinnen und Schülern liegt. In die Berechnungen zu statis-
tischen Maßen der gesamten Erhebung gehen diese Fälle allerdings mit ein. Aufgrund dessen kann es zu 
Abweichungen zwischen den jeweils tabellarisch aufgelisteten und den als Gesamtzahl angegebenen 
Fallzahlen kommen. 
21 Eine Tabelle mit den mittleren Punktwerten, der Standardabweichung und den maximalen und mini-
malen Punktwerten für weitere Fächer der mündlichen Grundkursprüfung befindet sich im Anhang (vgl. 
Tabelle A 7). 







ISQ  32 
 


wenig schlechter aus als die in den Leistungskursfächern und deutlich besser als die in der 


schriftlichen Grundkursprüfung.  


Die mittleren Punktzahlen für die zehn meistgewählten Fächer enthält Tabelle 21. Darunter 


findet sich der höchste Punktedurchschnitt mit 9,8 Punkten im Fach Sport. In diesem Fach ist 


die Streuung der Leistungen am geringsten. Die geringste mittlere Punktzahl (MW = 7,9) und 


zugleich die größte Streuung (SD = 4,0) lassen sich im Fach Physik feststellen. 


 


Tabelle 21: Durchschnittliche Prüfungsergebnisse in den meistgewählten mündlichen Grundkursfächern an den 
öffentlichen Schulen 


Fach N MW SD 


Mittlere Punktzahl nach 
Geschlecht 


Mittlere Punktzahl nach 
Herkunftssprache 


w m Hsp De Hsp nicht De


Mathematik 1.898 8,2 3,9 8,5 7,7 8,4 7,2 


Deutsch 1.884 8,5 3,3 8,7 8,3 8,6 8,1 


Biologie 1.419 8,6 3,7 8,6 8,5 8,7 7,4 


Englisch 1.193 8,7 3,3 8,7 8,8 8,8 8,0 


Geschichte 1.117 7,9 3,7 7,9 8,0 8,0 7,4 


Geografie 1.023 8,0 3,6 7,9 8,1 8,1 7,2 


Politikwissenschaft 848 8,6 3,8 8,6 8,6 8,8 7,3 


Sport 749 9,8 2,6 10,2 9,6 9,9 8,4 


Physik 320 7,9 4,0 8,0 7,9 8,0 7,3 


Bildende Kunst 304 9,5 3,3 9,8 8,6 9,6 8,9 


 


Ein geschlechtsspezifischer Vergleich der mittleren Prüfungsleistungen über alle Fächer hinweg 


lässt, anders als im Vorjahr, eine geringe Differenz von 0,2 Punkten zugunsten der Schülerinnen 


erkennen (vgl. Tabelle A 7 im Anhang). In den zehn am häufigsten gewählten Fächern erreich-


ten die Schüler in Geografie durchschnittlich höhere Leistungen als die Schülerinnen. In den 


Fächern Bildende Kunst und Mathematik erzielten hingegen die Schülerinnen deutlich bessere 


Leistungen.  


Differenziert nach Herkunftssprache zeigen sich deutlichere Unterschiede. Über alle Fächer 


hinweg schnitten Abiturientinnen und Abiturienten mit der Herkunftssprache Deutsch durch-


schnittlich um 0,9 Punkte besser ab als Schülerinnen und Schüler mit nicht deutscher Her-


kunftssprache (vgl. Tabelle A 7 im Anhang). Im Vergleich zum Vorjahr (1,2 Punkte) hat sich diese 


Punktzahl ein wenig verringert22. Die stärksten Unterschiede in den zehn meistgewählten Fä-


chern zeigen sich in Biologie, Mathematik, Politikwissenschaft und Sport. Hier schnitten die 


Schülerinnen und Schüler mit der Herkunftssprache Deutsch im Durchschnitt um 1,6 bzw. 1,5 


Punkte besser ab. 


  
                                                             


22 Zur Erinnerung: Zu berücksichtigen ist jedoch, dass im Jahre 2012 auch die privaten Schulen, die Daten 
übermittelt haben, in der Berechnung einbezogen sind. Diese Ergebnisse sind — wie aus Tabelle 1 zu 
entnehmen ist — besser als der Landesdurchschnitt ausgefallen. 
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6.3 Abiturprüfung und Leistungen in den Kurshalbjahren 
 


Über alle Fächer hinweg beträgt die mittlere Differenz zwischen der Beurteilung der Abiturprü-


fungsleistung und den mittleren Beurteilungen der vier vorangegangenen Kurshalbjahre wie 


im Jahr 2012 rund minus einen Punkt (vgl. Tabelle A 8 im Anhang). Das bedeutet, dass die Abi-


turprüfungsleistungen der Schülerinnen und Schüler im Durchschnitt um diesen Punktwert 


negativ von den Vorleistungen abweichen. In Einzelfällen liegen die mündlichen Prüfungser-


gebnisse maximal 14,3 Punkte unter bzw. bis zu 11 Punkten über den Leistungen in den Kurs-


halbjahren (vgl. Tabelle 22).23 


 


Tabelle 22: Unterschiede zwischen Abitur- und Vorleistungen im vierten Prüfungsfach für die meistgewählten Fächer 
an den öffentlichen Schulen 


Fach N 
Mittlere  


Differenz 
SD Minimum Maximum 


Mathematik 1.898 -0,9 2,9 -14,3 8,0 


Deutsch 1.884 -0,4 2,7 -9,3 6,8 


Biologie 1.419 -0,2 2,9 -9,3 7,8 


Englisch 1.193 -0,5 2,4 -10,3 7,3 


Geschichte 1.117 -1,3 2,8 -10,0 5,5 


Geografie 1.023 -1,1 2,8 -10,3 6,8 


Politikwissenschaft 848 -0,9 2,8 -9,3 6,3 


Sport 749 -2,1 2,7 -14,3 11,0 


Physik 320 -1,2 3,1 -10,8 8,8 


Bildende Kunst 304 -1,1 2,8 -9,8 6,0 


  


6.4 Prüfungsergebnisse nach Schulart 
 


In Tabelle 23 sind die Prüfungsergebnisse nach den einzelnen Schularten aufgelistet. Auch in 


den mündlichen Grundkursprüfungen erzielten an den öffentlichen Schulen die Gymnasien mit 


8,8 Punkten die besten Leistungen. 


 
Tabelle 23: Durchschnittliche Prüfungsergebnisse im vierten Prüfungsfach über alle Fächer hinweg nach Schularten 
an den öffentlichen Schulen 


Schulart N MW SD Minimum Maximum 


Gymnasium 8.059 8,8 3,6 0,0 15,0 


Integrierte Sekundarschule (ISS) 2.714 8,2 3,6 0,0 15,0 


Kolleg/Abendgymnasium 605 8,5 3,7 0,0 15,0 


berufliches Gymnasium 597 8,4 3,6 0,0 15,0 


  


                                                             
23 Im Anhang sind die Differenzen zwischen Abiturprüfung und Vorleistungen in den Kurshalbjahren für 
weitere Fächer der mündlichen Grundkursprüfungen aufgelistet (vgl. Tabelle A 8). 
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6.5 Prüfungsergebnisse nach Bezirk 
 


Die Leistungsbeurteilungen in den einzelnen Berliner Bezirken liegen im Schnitt höher als in 


den schriftlichen Grundkursprüfungen und leicht niedriger als die Leistungskursprüfungen (vgl. 


Tabelle 24). Dabei fallen die Leistungen der Schülerinnen und Schüler in Steglitz-Zehlendorf mit 


einem Mittelwert von 9,1 Punkten am besten aus. 


 


Tabelle 24: Durchschnittliche Prüfungsergebnisse der mündlichen Grundkursprüfungen über alle Fächer hinweg-
nach Berliner Stadtbezirken, angeordnet nach Bezirksnummern (an den öffentlichen Schulen) 


Bezirk N MW SD 


01 Mitte 1.026 8,0 3,8 


02 Friedrichshain-Kreuzberg 732 8,4 3,7 


03 Pankow 971 8,8 3,5 


04 Charlottenburg-
Wilmersdorf 


1.544 8,8 3,5 


05 Spandau 885 8,2 3,7 


06 Steglitz-Zehlendorf 1.547 9,1 3,7 


07 Tempelhof-Schöneberg 1.239 8,8 3,6 


08 Neukölln 935 8,2 3,7 


09 Treptow-Köpenick 717 8,6 3,4 


10 Marzahn-Hellersdorf 587 8,4 3,7 


11 Lichtenberg 637 8,3 3,6 


12 Reinickendorf 1.155 8,6 3,5 


Gesamt 11.975 8,6 3,6 


 
 
Werden die Prüfungsleistungen nach Bezirk und Fach aufgeschlüsselt, zeigt sich, dass die 


durchschnittlichen Abiturergebnisse in Steglitz-Zehlendorf in jedem Fach und in Pankow und 


Tempelhof-Schöneberg in acht von zehn Fächern oberhalb des Berliner Durchschnittes, hinge-


gen jene in den Bezirken Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln mehrheitlich unterhalb 


des Berliner Durchschnittes liegen (vgl. Tabelle 25; siehe nächste Seite). 
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Tabelle 25: Durchschnittliche Prüfungsergebnisse in den meistgewählten mündlichen Grundkursfächern nach Bezirk 
an den öffentlichen Schulen (angeordnet nach Bezirksnummerierung) 


Bezirk   BI DE E GE GEO KU MA PH PW SP 


01 Mitte 


MW 8,2 8,5 9,0 8,9 7,6 7,6 7,5 8,1 7,5 7,0 


SD 3,5 3,7 2,6 4,1 3,4 4,1 4,1 3,8 3,8 3,7 


N 95 49 51 117 173 47 193 35 99 64 


02 Friedrichshain-
Kreuzberg 


MW 9,3 7,0 8,8 8,3 9,0 - 7,4 - 7,6 7,2 


SD 3,4 3,8 2,3 3,6 3,0 - 3,9 - 3,6 3,7 


N 71 76 28 103 127 10 100 17 64 41 


03 Pankow 


MW 8,8 8,9 10,1 8,7 8,8 8,3 7,5 9,6 9,0 8,0 


SD 3,3 3,4 2,1 3,5 3,4 3,3 3,9 2,8 3,4 3,5 


N 125 62 57 97 138 22 107 28 102 121 


04 Charlottenburg-
Wilmersdorf 


MW 8,7 8,8 9,6 8,6 8,5 9,1 8,7 9,9 8,2 9,0 


SD 3,3 3,5 2,8 3,9 3,3 4,4 3,8 2,5 3,5 3,4 


N 138 133 102 183 224 23 346 33 146 77 


05 Spandau 


MW 7,7 8,8 9,9 8,4 8,3 - 8,5 9,8 7,4 7,8 


SD 3,4 3,7 2,7 4,0 3,1 - 3,6 3,3 3,8 3,6 


N 61 84 55 134 115 15 94 22 131 110 


06 Steglitz-
Zehlendorf 


MW 9,7 9,1 10,3 9,2 8,8 8,6 8,8 9,8 8,3 8,6 


SD 3,3 4,1 2,5 3,9 3,4 3,9 4,0 3,5 3,8 4,0 


N 119 125 113 206 271 53 226 39 150 75 


07 Tempelhof-
Schöneberg 


MW 8,8 8,8 10,1 8,7 9,0 9,1 8,8 10,5 7,4 7,6 


SD 3,2 4,4 2,4 3,7 3,1 4,4 4,0 3,1 3,7 3,6 


N 118 75 73 157 204 28 238 36 88 100 


08 Neukölln 


MW 8,3 8,5 9,2 7,9 8,5 8,0 6,7 - 8,4 8,1 


SD 3,6 3,5 2,8 3,9 3,3 3,8 3,7 - 3,7 3,8 


N 106 58 72 94 136 37 158 16 97 88 


09 Treptow-
Köpenick 


MW 8,8 9,8 10,3 8,5 7,7 7,5 8,3 - 8,0 8,0 


SD 3,2 3,6 3,1 3,1 3,0 3,7 3,6 - 3,9 3,5 


N 94 49 32 69 116 27 73 16 46 92 


10 Marzahn-
Hellersdorf 


MW 9,0 7,7 9,7 7,9 8,4 - 7,3 - 8,4 8,2 


SD 3,3 4,0 2,7 3,6 3,2 - 3,7 - 3,7 3,1 


N 89 23 37 67 84 19 82 12 39 51 


11 Lichtenberg 


MW 8,3 8,7 8,8 8,9 8,1 - 8,6 - 7,4 8,1 


SD 3,1 3,8 3,2 3,5 3,5 - 3,8 - 3,7 3,5 


N 53 61 32 55 102 14 78 14 77 93 


12 Reinickendorf 


MW 8,8 7,7 10,1 8,0 8,8 6,9 8,5 9,7 7,4 8,2 


SD 3,1 3,7 2,3 3,4 3,4 3,3 3,9 3,6 3,8 3,5 


N 124 53 97 137 194 25 203 36 78 111 


Belegte mündliche 
Grundkurs-
prüfungen  
insgesamt24 


MW 8,7 8,6 9,8 8,6 8,5 7,9 8,2 9,5 7,9 8,0 


SD 3,3 3,8 2,6 3,7 3,3 4,0 3,9 3,3 3,7 3,6 


N 1.193 848 749 1.419 1.884 320 1.898 304 1.117 1.023 


                                                             
24 Im Allgemeinen gilt, dass bei allen sensiblen leistungsbezogenen Darstellungen jene Fälle nicht abge-
bildet werden, deren Anzahl (N) unter 21 Schülerinnen und Schülern liegt. In die Berechnungen zu statis-
tischen Maßen der gesamten Erhebung gehen diese Fälle allerdings mit ein. Aufgrund dessen kann es zu 
Abweichungen zwischen den jeweils tabellarisch aufgelisteten und den als Gesamtzahl angegebenen 
Fallzahlen kommen. 
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6.6 Vergleich der Prüfungsergebnisse von 2009 bis 2013 
 


Im folgenden Abschnitt wird auf den Vergleich der Prüfungsergebnisse des Schuljahres 


2012/13 mit den Leistungen der Vorjahre 2008/09, 2009/10, 2010/11 und 2011/12 näher einge-


gangen. 


 


Eine auf die Fächer bezogene Gegenüberstellung der mittleren Ergebnisse der letzten fünf Abi-


turjahrgänge im vierten Prüfungsfach liefert die Abbildung 7 (siehe nächste Seite). In vier der 


zehn am häufigsten gewählten Fächer lassen sich leichte Steigerungen der durchschnittlichen 


Prüfungsergebnisse im Vergleich zum Vorjahr feststellen, darunter insbesondere im Fach Sport 


(0,8 Punkte). In den anderen sechs Fächern sanken die Prüfungsergebnisse im Vergleich zum 


Jahr 2012. An stärksten nahmen die Prüfungsergebnisse mit 2,0 Punkten im Fach Geschichte ab.  
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Abbildung 7: Vergleich der Prüfungsergebnisse für die meistgewählten mündlichen Grundkursprüfungen in den 
Abiturjahrgängen 2009, 2010, 2011, 2012 und 2013 in alphabetischer Reihenfolge. Abgebildet sind die mittleren 
Prüfungsergebnisse auf der Skala von 0 bis 15 Punkten. 2013 wurden ausschließlich die öffentlichen Schulen berück-
sichtigt.  
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In Abbildung 8 wird der Vergleich der mittleren Prüfungsergebnisse nach Schularten der öffent-


lichen Schulen widergegeben. An den Kollegs/ Abendgymnasien stieg die durchschnittlich er-


reichte Punktzahl leicht an, während sie in den anderen Schularten leicht sank. Über die fünf 


Abiturjahrgänge hinweg sind die durchschnittlich in den Schularten erzielten Prüfungsergeb-


nisse jedoch relativ stabil.  


 


 
Abbildung 8: Vergleich der Prüfungsergebnisse in den mündlichen Grundkursprüfungen nach Schulart in den Abitur-
jahrgängen 2009, 2010, 2011, 2012 und 2013. Abgebildet sind die mittleren Prüfungsergebnisse auf der Skala von 0 
bis 15 Punkten. 


 


Die Betrachtung der Ergebnisse der mündlichen Grundkursprüfung auf Bezirksebene (vgl. Ab-


bildung 9; siehe nächste Seite) zeigt, dass die Prüfungsergebnisse in Spandau, Reinickendorf 


und Mitte im Vergleich zum Vorjahr am stärksten zurückgingen. Ansonsten bringt die Betrach-


tung in den anderen Bezirken kaum größere Unterschiede zu den vier vorangehenden Schul-


jahren hervor. Im Vergleich zum Jahr 2012 verbesserten sich die durchschnittlichen Prüfungs-


ergebnisse im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg minimal. In den übrigen Bezirken gingen die 


Leistungen im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück. 
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Abbildung 9: Vergleich der Prüfungsergebnisse in den schriftlichen Grundkursprüfungen nach Bezirk in den Abitur-
jahrgängen 2009, 2010, 2011, 2012 und 2013. Abgebildet sind die mittleren Prüfungsergebnisse auf der Skala von 0 
bis 15 Punkten, sortiert nach Bezirksnummern. 2013 wurden ausschließlich die öffentlichen Schulen berücksichtigt.
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6.7 Zusammenfassung der Ergebnisse des vierten Prüfungsfaches 
 


In den Abiturprüfungen des Schuljahres 2012/13 wurden die Fächer Deutsch, Mathematik, Bio-


logie und Englisch von den Schülerinnen und Schülern am häufigsten als viertes Prüfungsfach 


gewählt. Im Vergleich zu den Leistungskurs- und den schriftlichen Grundkursprüfungen zeigt 


sich folglich eine andere Rangfolge innerhalb der zehn meistgewählten Prüfungsfächer. Eine 


Differenzierung nach Geschlecht verdeutlicht starke Unterschiede in der Fächerwahl. Deutlich 


mehr Schülerinnen als Schüler wählten die Fächer Biologie, Mathematik und Geografie, wäh-


rend deutlich mehr Schüler als Schülerinnen die mündliche Prüfung in den Fächern Sport und 


Englisch ablegten. Auch nach Herkunftssprache differieren die Fächerbelegungen: Während 


Schülerinnen und Schüler mit deutscher Herkunftssprache häufiger die Fächer Englisch und 


Geografie belegten, wählten jene mit einer anderen Herkunftssprache deutlich öfter Mathema-


tik und Politikwissenschaft. 


Die durchschnittlichen Prüfungsergebnisse im vierten Prüfungsfach betragen über alle beleg-


ten Fächer hinweg an den öffentlichen Schulen 8,6 Notenpunkte und liegen damit über dem 


Mittel der schriftlichen Grundkursprüfung. Differenziert nach Geschlecht zeigen sich kaum nen-


nenswerte Unterschiede. In den zehn am häufigsten gewählten Fächern erreichten Schüler in 


Geografie durchschnittlich höhere Leistungen als Schülerinnen. In den Fächern Bildende Kunst 


und Mathematik erzielten hingegen Schülerinnen deutlich bessere Leistungen. Nach Herkunfts-


sprache divergieren die mittleren Prüfungsergebnisse deutlich stärker. Die Schüler/-innen mit 


deutscher Herkunftssprache schnitten über alle Fächer hinweg im Durchschnitt um 0,9 Noten-


punkte besser ab als solche mit einer anderen Herkunftssprache. Diese Differenz fällt jedoch im 


Vergleich zum Vorjahr (1,2 Notenpunkte) etwas geringer aus. Die größten Differenzen in den 


zehn meistgewählten Fächern zeigen sich in Biologie, Mathematik, Politikwissenschaft und 


Sport. 


Die bereits in den Leistungskursfächern und den Fächern der schriftlichen Grundkursprüfung 


vorhandene Tendenz zu geringeren Leistungen in den Abiturprüfungen im Vergleich zu den 


Vorleistungen in den vier Kurshalbjahren gilt auch für die mündlichen Grundkursfächer (durch-


schnittlich -0,9 Punkte).  


Der Vergleich der letzten fünf Abiturjahrgänge veranschaulicht für die durchschnittlichen Prü-


fungsleistungen im Jahr 2013 geringe Veränderungen. In vier der zehn am häufigsten gewähl-


ten Fächer lassen sich leichte Verbesserungen der durchschnittlichen Prüfungsleistungen ge-


genüber dem Vorjahr feststellen, darunter am deutlichsten im Fach Sport (0,8 Punkte). An den 


Kollegs/ Abendgymnasien wurden leicht höhere durchschnittliche Punktzahlen als im Vorjahr 


erzielt, während diese in den anderen Gruppen leicht abnahmen. Die durchschnittlichen Leis-


tungen der Abiturientinnen und Abiturienten verbesserten sich im Bezirk Friedrichshain-


Kreuzberg im Vergleich zum Jahr 2012 minimal. In den übrigen Bezirken gingen die Leistungen 


im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück. 
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7 Ergebnisse der fünften Prüfungskomponente 
 


Die fünfte Prüfungskomponente besteht entweder aus einer Präsentationsprüfung oder aus 


einer besonderen Lernleistung. Die Präsentationsprüfung umfasst eine schriftliche Ausarbei-


tung, eine Präsentation und ein sich anschließendes Prüfungsgespräch. Die besondere Lernleis-


tung besteht aus einer schriftlichen Ausarbeitung und einem Prüfungsgespräch. Die Prüfungen 


der fünften Komponente sind einem Referenzfach zuzuordnen, welches in allen vier Kurshalb-


jahren belegt werden muss.  


 


Im Abschnitt 7.1 werden die jeweils gewählten bzw. zugeordneten Referenzfächer nach ihrer 


Häufigkeit benannt. Es folgen die Beschreibung der Leistungen in der fünften Prüfungskompo-


nente (7.2), der Vergleich mit den jeweiligen Vorleistungen in diesen Fächern (7.3) und die Ge-


genüberstellung der Leistungen in den verschiedenen Schularten der öffentlichen Schulen (7.4) 


sowie ein differenzierter Blick auf die Ergebnisse der Berliner Bezirke (7.5). Abschließend werden 


die Ergebnisse der Vorjahre zu den diesjährigen in Beziehung gesetzt (7.6). 


 


7.1 Fächerwahl 
 


Anders als in den vier Prüfungsfächern dominierte bei der fünften Prüfungskomponente das 


Fach Geschichte, gefolgt von Biologie und Politikwissenschaft (vgl. Tabelle 26). Auch die Fächer 


Geografie, Bildende Kunst, Physik und Sport wurden von den Schülerinnen und Schülern relativ 


häufig als Referenzfach der fünften Prüfungskomponente gewählt.  


Die Gegenüberstellung der Fächerwahl nach Geschlecht lässt zum Teil starke fachspezifische 


Unterschiede erkennen. Während mehr Schülerinnen als Schüler u. a. die Fächer Biologie, Bil-


dende Kunst und Darstellendes Spiel als fünftes Prüfungsfach belegten, war der Anteil an Schü-


lern bei den Fächern wie Geschichte, Politikwissenschaft, Physik und Informatik höher. 


Differenziert nach Herkunftssprache zeigen sich insgesamt geringere Unterschiede in der Fä-


cherwahl. Abiturientinnen und Abiturienten mit deutscher Herkunftssprache wählten häufiger 


die Fächer Geografie, Psychologie und Sport. Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Her-


kunftssprache belegten hingegen öfter Geschichte, Politikwissenschaft und Bildende Kunst. 


Lediglich zwei Schüler/-innen nahmen dieses Jahr aufgrund einer für sie noch geltenden alten 


Prüfungsordnung nicht an der fünften Prüfungskomponente teil. 
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Tabelle 26: Fächerwahl für das Referenzfach der fünften Prüfungskomponente an den öffentlichen Schulen 


Fach25 N 
Anteil des 


Faches in %


Anteil des Faches nach 
Geschlecht in % 


Anteil des Faches nach Her-
kunftssprache in % 


w m Hsp De Hsp nicht De 


Geschichte 2.425 20,3 19,2 21,4 19,8 23,7 


Biologie 1.649 13,8 18,3 8,7 13,8 13,8 


Politikwissenschaft 1.335 11,2 9,4 13,2 10,9 12,9 


Geografie 1.167 9,7 8,9 10,8 10,2 5,8 


Bildende Kunst 797 6,7 8,3 4,8 6,5 7,7 


Physik 668 5,6 3,5 7,9 5,5 6,1 


Sport 662 5,5 3,9 7,3 5,6 4,6 


Darstellendes Spiel 586 4,9 6,4 3,2 4,8 5,4 


Musik 509 4,3 4,3 4,2 4,3 3,5 


Chemie 374 3,1 2,9 3,4 3,1 3,1 


Psychologie 314 2,6 3,6 1,6 2,8 1,1 


Deutsch 289 2,4 2,4 2,5 2,4 2,6 


Philosophie 284 2,4 2,6 2,2 2,3 2,7 


Informatik 231 1,9 0,4 3,7 2,0 1,1 


Latein 160 1,3 1,6 1,0 1,3 1,3 


Englisch 98 0,8 0,9 0,7 0,8 0,7 


Mathematik 70 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 


Sozialwissenschaften 57 0,5 0,6 0,4 0,5 0,2 


Wirtschaftswissenschaft 29 0,2 0,1 0,4 0,2 0,3 


Spanisch 26 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 


Französisch 21 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 


5. Prüfungskomponente 
insgesamt26 


11.93327 100 100 100 100 100 


 


7.2 Prüfungsergebnisse in der fünften Prüfungskomponente 
 


Die durchschnittlichen Prüfungsergebnisse (MW) in der fünften Prüfungskomponente an den 


öffentlichen Schulen liegen mit 10,4 Punkten deutlich über denen der Leistungs- und Grund-


kursfächer (vgl. Tabelle 27 nächste Seite und A 1, A 4, A 7 im Anhang). Die Streuung der Leis-


tungen (SD) ist mit der in den anderen Abiturprüfungen vergleichbar. Die maximale Bandbreite 


der Punktevergabe zwischen 0 und 15 Punkten wird auch hier vollständig ausgeschöpft. Diffe-


renziert nach den beiden Prüfungsalternativen lässt sich festhalten, dass die mittleren Leistun-


                                                             
25 Die aufgeführten Fächer sind nicht alle in jeder Schule wählbar. 
26 Im Allgemeinen gilt, dass bei allen sensiblen leistungsbezogenen Darstellungen jene Fälle nicht abge-
bildet werden, deren Anzahl (N) unter 21 Schülerinnen und Schülern liegt. In die Berechnungen zu statis-
tischen Maßen der gesamten Erhebung gehen diese Fälle allerdings mit ein. Aufgrund dessen kann es zu 
Abweichungen zwischen den jeweils tabellarisch aufgelisteten und den als Gesamtzahl angegebenen 
Fallzahlen kommen. 
27 Aufgrund von fehlenden Angaben weichen die Fallzahlen leicht von den bisherigen ab. 







ISQ  43 
 


gen in der Besonderen Lernleistung um 0,5 Punkte höher bewertet wurden als die in der Prä-


sentationsprüfung. Die schriftliche Arbeit der Besonderen Lernleistung wurde jedoch nur von 


rund 6% der Schülerschaft als Prüfungsform gewählt und wird damit analog zum Vorjahr deut-


lich weniger genutzt als die Form der Präsentationsprüfung. Tabelle 28 zeigt die erreichten 


Punktwerte für beide Prüfungsformen. 


Tabelle 27: Durchschnittliche Prüfungsergebnisse in der fünften Prüfungskomponente an den öffentlichen Schulen 


Prüfungsart N MW SD Minimum Maximum 


Präsentationsprüfung 11.212 10,4 3,4 0,0 15,0 


Besondere Lernleistung 721 10,9 3,3 0,0 15,0 


Gesamt 11.933 10,4 3,4 0,0 15,0 


 


Tabelle 28: Häufigkeiten der Prüfungsergebnisse in der fünften Prüfungskomponente nach Prüfungsart an den öf-
fentlichen Schulen 


Punkte 
Besondere Lernleistung Präsentationsprüfung 


N % N % 


0 0 0,0 69 0,6 


1 5 0,7 28 0,2 


2 8 1,1 150 1,3 


3 15 2,1 200 1,8 


4 9 1,2 264 2,4 


5 23 3,2 473 4,2 


6 28 3,9 486 4,3 


7 37 5,1 684 6,1 


8 37 5,1 747 6,7 


9 50 6,9 897 8,0 


10 65 9,0 1.212 10,8 


11 68 9,4 1.199 10,7 


12 92 12,8 1.112 9,9 


13 89 12,3 1.360 12,1 


14 124 17,2 1.301 11,6 


15 71 9,8 1.030 9,2 


Gesamt 721 100 11.212 100 


 


Tabelle 29 listet die Prüfungsergebnisse der Besonderen Lernleistung für die zehn am häufigs-


ten gewählten Fächer auf. Die höchsten mittleren Prüfungsergebnisse darunter finden sich in 


den Fächern Musik und Informatik. Insgesamt erreichten die Abiturientinnen und Abiturienten 


der öffentlichen Schulen in dieser Form der fünften Prüfungskomponente durchschnittlich 10,9 


Notenpunkte. 


Wie die geschlechtsspezifische Differenzierung zeigt, erzielten die Abiturienten über alle Fächer 


hinweg durchschnittlich 0,2 Punkte mehr als die Abiturientinnen. In den einzelnen Fächern fal-


len die geschlechtsspezifischen Ergebnisse unterschiedlich aus. Während die Abiturienten in 
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den Fächern Physik und Politikwissenschaft im Durchschnitt bessere Prüfungsergebnisse erziel-


ten, schnitten die Abiturientinnen in den Fächern Biologie und Deutsch besser ab.  


Die fachspezifische Differenzierung der Prüfungsleistungen nach Herkunftssprache lässt auf-


grund der geringen Fallzahl (N=49) keine Schlussfolgerungen zu und wird demzufolge in der 


untenstehenden Übersicht (Tabelle 29) nicht abgebildet.  


 


Tabelle 29: Durchschnittliche Prüfungsergebnisse der Besonderen Lernleistung in den meistgewählten Fächern an 
den öffentlichen Schulen 


 


 


 


Die durchschnittlichen Ergebnisse in der Präsentationsprüfung für die zehn am häufigsten ge-


wählten Referenzfächer liefert Tabelle 30 (siehe nächste Seite)28. Im Durchschnitt erreichten die 


Abiturientinnen und Abiturienten in dieser Form der fünften Prüfungskomponente 10,4 Punkte, 


wobei sie die besten Leistungen in den Fächern Darstellendes Spiel und Chemie erbrachten. 


Die Schülerinnen erzielten hierbei durchschnittlich 0,8 Punkte mehr als die Schüler. Dabei lie-


gen ihre mittleren Prüfungsergebnisse in allen zehn der am häufigsten gewählten Fächer wie 


im Vorjahr über denen der Schüler. Die größten Differenzen finden sich in den Fächern Chemie 


(1,4 Punkte) sowie Sport und Bildende Kunst (jeweils 1,2 Punkte).  


Im Gegensatz zum Jahr 201229 differieren die mittleren Prüfungsergebnisse nach Herkunfts-


sprache geringer (Differenz 2013: 0,6 Punkte; Differenz 2012: 1,0 Punkte). In allen der meistge-


wählten Fächer weisen die Abiturientinnen und Abiturienten deutscher Herkunftssprache bes-


sere Leistungen auf als solche mit einer anderen Herkunftssprache. Am deutlichsten zeigt sich 


dies in den Fächern Geografie (1,5 Punkte), Musik (1,2 Punkte) und Physik (1,1 Punkte). 


                                                             
28 Eine erweiterte Darstellung aller Fächer mit N > 21 findet sich in Tabelle A 10 im Anhang. 
29 Zur Erinnerung: Zu berücksichtigen ist jedoch, dass im Jahre 2012 auch die Schulen in privater Träger-
schaft, die Daten übermittelt haben, in der Berechnung einbezogen sind. Diese Ergebnisse sind — wie 
aus Tabelle 1 zu entnehmen ist — besser als der Landesdurchschnitt ausgefallen. 


Fach N MW SD 


Mittlere Punktzahl nach 
Geschlecht 


w m 


Geschichte 124 10,8 3,3 10,8 10,8 


Biologie 101 10,2 3,4 10,3 - 


Politikwissenschaft 96 10,4 3,3 10,1 10,8 


Geografie 50 10,7 3,6 11,4 - 


Deutsch 48 10,6 3,3 10,8  - 


Physik 44 11,7 3,5  - 12,0 


Bildende Kunst 38 10,5 3,3 11,1  - 


Psychologie 34 10,7 2,6 10,7  - 


Musik 28 12,1 2,5  -  - 


Englisch 28 11,6 3,6  -  - 


Besondere Lernleistung 
insgesamt 


721 10,9 3,3 10,8 11,0 
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Tabelle 30: Durchschnittliche Prüfungsergebnisse der Präsentationsprüfung in den meistgewählten Fächern an den 
öffentlichen Schulen 


Fach N MW SD 


Mittlere Punktzahl  
nach Geschlecht 


Mittlere Punktzahl  
nach Herkunftssprache 


w m Hsp De Hsp nicht De 


Geschichte 2.293 10,0 3,4 10,5 9,6 10,1 9,7 


Biologie 1.543 10,7 3,3 10,9 10,1 10,8 9,9 


Politikwissenschaft 1.238 10,4 3,4 10,8 10,1 10,5 9,7 


Geografie 1.106 10,0 3,4 10,2 9,8 10,1 8,6 


Bildende Kunst 758 9,9 3,3 10,3 9,1 9,9 9,4 


Sport 655 9,9 3,5 10,7 9,4 10,0 9,3 


Physik 623 10,5 3,4 10,9 10,3 10,6 9,5 


Darstellendes Spiel 584 11,7 2,8 11,9 11,5 11,8 11,1 


Musik 476 10,2 3,6 10,4 9,9 10,3 9,1 


Chemie 356 10,8 3,3 11,5 10,1 10,8 10,5 


Präsentationsprüfungen 
insgesamt 


11.212 10,4 3,4 10,7 9,9 10,4 9,8 


 


7.3 Abiturprüfung und Leistungen in den Kurshalbjahren 
 


Der Vergleich der Leistungsergebnisse der vorangegangenen Kurshalbjahre im jeweiligen Refe-


renzfach mit denen der Abiturprüfung zeigt, dass die Leistungen in der Abiturprüfung im 


Durchschnitt um 0,6 Notenpunkte höher waren als die Leistungen in den Kurshalbjahren (vgl. 


Tabelle 31). Dies steht den Befunden in den Leistungs- und Grundkursen entgegen. 


Bei der Präsentationsprüfung waren die Abiturprüfungsleistungen durchschnittlich um rund 0,6 


Notenpunkte höher als die Vorleistungen im jeweiligen Referenzfach der Kurshalbjahre. Bei der 


Besonderen Lernleistung finden sich im Mittel keine Unterschiede zwischen den Leistungen der 


Schülerinnen und Schüler in der Abiturprüfung und den Vorleistungen. Insgesamt liegen die 


Prüfungsergebnisse in Einzelfällen um bis zu 12,8 Punkte unterhalb der Leistungen in den Kurs-


halbjahren und maximal 12 Punkte über diesen.  


Tabelle 31: Unterschiede zwischen Abitur- und Vorleistungen im Referenzfach der fünften Prüfungskomponente 
nach Prüfungsart an den öffentlichen Schulen 


Prüfungsart N 
Mittlere 


Differenz 
SD Minimum Maximum 


Präsentationsprüfung 11.212 0,6 3,2 -12,8 12,0 


Besondere Lernleistung 721 0,0 2,8 -12,8 10,0 


Gesamt 11.933 0,6 3,2 -12,8 12,0 
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Die Abweichungen zwischen Vor- und Prüfungsleistungen für die jeweils zehn am häufigsten 


gewählten Referenzfächer sind in Tabelle 32 und Tabelle 33 dargestellt. Die erweiterte Darstel-


lung befindet sich in den Tabellen A 11 (Besondere Lernleistung) und A 12 (Präsentationsprü-


fung) im Anhang. 


 


Bei der Besonderen Lernleistung finden sich die deutlichsten Unterschiede zwischen Vor- und 


Abiturprüfungsleistung in den Fächern Bildende Kunst und Englisch (vgl. Tabelle 32). Neben 


diesen negativen Differenzen zeigen sich in den Fächern Geschichte, Biologie, Politikwissen-


schaft und Psychologie die höchsten positiven Unterschiede.  


 


Tabelle 32: Unterschiede zwischen Abitur- und Vorleistungen für die meistgewählten Referenzfächer der Besonderen 
Lernleistung an den öffentlichen Schulen 


Fach N 
Mittlere 


Differenz 
SD Minimum Maximum 


Geschichte 123 0,5 2,7 -8,0 10,0 


Biologie 100 0,4 3,1 -8,8 8,0 


Politikwissenschaft 88 0,4 2,5 -7,3 5,8 


Geografie 50 0,3 2,9 -12,0 6,0 


Deutsch 48 -0,1 2,3 -6,3 4,8 


Physik 44 0,1 2,9 -11,5 6,3 


Bildende Kunst 38 -0,5 2,6 -6,8 4,3 


Psychologie 34 0,4 2,1 -5,3 3,3 


Englisch 28 -0,8 3,5 -11,0 4,0 


Musik 27 0,2 2,1 -5,0 5,5 


 


Bei der Präsentationsprüfung bestehen die deutlichsten negativen Differenzen zwischen Vor- 


und Abiturprüfungsleistung im Fach Sport. In den anderen Fächern zeigen sich hauptsächlich 


positive Abweichungen, darunter die größten in Biologie, Chemie und Physik. 


Tabelle 33: Unterschiede zwischen Abitur- und Vorleistungen für die meistgewählten Referenzfächer der Präsentati-
onsprüfung an den öffentlichen Schulen 


Fach N 
Mittlere 


Differenz 
SD Minimum Maximum 


Geschichte 2.247 1,2 3,1 -12,8 10,8 


Biologie 1.538 1,9 3,1 -11,5 9,5 


Politikwissenschaft 1.208 0,8 3,0 -10,8 8,3 


Geografie 1.104 0,7 3,0 -12,5 9,3 


Bildende Kunst 758 -0,4 2,9 -10,5 6,0 


Sport 655 -1,4 3,7 -12,3 12,0 


Physik 621 1,3 3,1 -11,0 11,0 


Darstellendes Spiel 580 -0,4 2,5 -10,5 5,3 


Musik 476 -0,1 3,1 -11,0 6,8 


Chemie 356 1,2 3,1 -10,3 9,3 
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7.4 Prüfungsergebnisse nach Schulart 
 


In Tabelle 34 sind die durchschnittlichen Prüfungsergebnisse für die einzelnen Schularten der 


öffentlichen Schulen aufgeführt. Die Akzeptanz der beiden Prüfungsalternativen schwankt 


nicht wesentlich zwischen den Schularten. In allen Schularten wurde die Präsentationsprüfung 


deutlich stärker nachgefragt. Des Weiteren sind die Ergebnisse in der Präsentationsprüfung 


sehr einheitlich. Die Besondere Lernleistung wurde an Gymnasien jedoch durchschnittlich bes-


ser benotet als an den anderen Schularten. Ebenso unterscheiden sich die Leistungsstreuungen 


der Ergebnisse der Besonderen Lernleistungen deutlich zwischen den Schularten.  


 


Tabelle 34: Durchschnittliche Prüfungsergebnisse der fünften Prüfungskomponente über alle Fächer hinweg nach 
Prüfungsart sowie nach Schulart an den öffentlichen Schulen. 


Schulart 
Präsentationsprüfung (mündlich) Besondere Lernleistung (schriftlich) 


N MW SD N MW SD 


Gymnasium 7.505 10,4 3,5 514 11,1 3,4 


Integrierte Sekundarschule (ISS) 2.607 10,3 3,2 107 10,8 2,8 


Kolleg/Abendgymnasium 541 10,4 3,5 62 10,8 3,1 


Berufliches Gymnasium 559 10,0 3,4 38 8,8 3,9 


 


 


7.5 Prüfungsergebnisse nach Bezirk 
 


In Tabelle 35 werden bezirksgenaue Analysen präsentiert. Insbesondere im Rahmen der Präsen-


tationsprüfung zeigen sich wie im Vorjahr nur geringe Unterschiede zwischen den mittleren 


Punktzahlen der einzelnen Bezirke. Bei der Besonderen Lernleistung schwanken hingegen die 


mittleren Leistungen stärker. Sie reichen von 12,2 Notenpunkten in Friedrichshain-Kreuzberg 


bis zu 9,5 Notenpunkten in Reinickendorf. 
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Tabelle 35: Durchschnittliche Prüfungsergebnisse der fünften Prüfungskomponente über alle Fächer hinweg nach 
Bezirk und Prüfungsart an den öffentlichen Schulen (angeordnet nach Bezirksnummerierung) 


  Präsentationsprüfung (mündlich) Besondere Lernleistung (schriftlich) 


Bezirk N MW SD N MW SD 


01 Mitte 964 10,3 3,4 72 10,5 3,8 


02 Friedrichshain-Kreuzberg 695 10,2 3,4 52 12,2 2,4 


03 Pankow 905 10,7 3,2 78 11,3 2,4 


04 Charlottenburg-
Wilmersdorf 


1.403 10,7 3,2 78 10,6 3,2 


05 Spandau 875 10,2 3,3 22 9,6 4,0 


06 Steglitz-Zehlendorf 1.412 10,8 3,3 162 11,6 3,1 


07 Tempelhof-Schöneberg 1.152 10,5 3,3 71 11,3 2,8 


08 Neukölln 837 10,1 3,2 43 10,5 3,6 


09 Treptow-Köpenick 730 10,5 3,1 19 9,7 3,7 


10 Marzahn-Hellersdorf 553 10,8 3,3 33 10,5 3,3 


11 Lichtenberg 599 10,5 3,3 38 9,9 3,5 


12 Reinickendorf 1.158 9,0 4,2 41 9,5 4,5 


Gesamt 11.283 10,3 3,4 709 10,9 3,3 


 
 


7.6 Vergleich der Prüfungsergebnisse 2009 bis 2013 
 


Nachfolgend werden die Ergebnisse der fünften Prüfungskomponente aus dem Jahr 2013 mit 


denen der vier vorherigen Abiturjahrgängen verglichen.  


 


In Abbildung 10 (siehe nächste Seite) sind die Ergebnisse für die Besondere Lernleistung nach 


Fächern dargestellt. Auffallend ist die starke Verschlechterung der Prüfungsergebnisse im Fach 


Biologie (1,2 Punkte) sowie Geografie und Politikwissenschaft (jeweils 0,7 Punkte). In den übri-


gen Fächern sind nur geringe Veränderungen zu den Vorjahresergebnissen festzustellen.  


 


Die Ergebnisse der Präsentationsprüfung werden in gleicher Weise in Abbildung 11 veran-


schaulicht. In allen am häufigsten gewählten Fächern verbesserten sich die durchschnittlichen 


Prüfungsergebnisse im Vergleich zum Vorjahr. Die stärkste Verschlechterung der Prüfungser-


gebnisse  tritt in den Fächern Musik (1,0 Punkte) und Bildende Kunst (0,9 Punkte) auf. 


  







ISQ  49 
 


Abbildung 10: Vergleich der Prüfungsergebnisse für die meistgewählten Fächer der Besonderen Lernleistung in den 
Abiturjahrgängen 2009, 2010, 2011, 2012 und 2013 in alphabetischer Reihenfolge. Abgebildet sind die mittleren 
Prüfungsergebnisse auf der Skala von 0 bis 15 Punkten. 2013 wurden ausschließlich die öffentlichen Schulen berück-
sichtigt.  
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Abbildung 11:  Vergleich der Prüfungsergebnisse für die meistgewählten Fächer der Präsentationsprüfung in den 
Abiturjahrgängen 2009 , 2010, 2011, 2012 und 2013 in alphabetischer Reihenfolge. Abgebildet sind die mittleren 
Prüfungsergebnisse auf der Skala von 0 bis 15 Punkten. 2013 wurden ausschließlich die öffentlichen Schulen berück-
sichtigt. 
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Der Leistungsvergleich für die Besondere Lernleistung nach Schularten30 der öffentlichen Schu-


len über die Jahre ist in Abbildung 12 dargestellt. In drei Schularten ist eine Verschlechterung 


der mittleren Punktwerte von 2012 zu 2013 zu verzeichnen, wobei die stärkste in den Berufli-


chen Gymnasien (-3,2 Punkte) auftritt. Lediglich die Integrierten Sekundarschulen verzeichnen 


eine leichte Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr. 


 


 
Abbildung 12: Vergleich der Prüfungsergebnisse der Besonderen Lernleistung nach Schulart der Jahre 2009, 2010, 
2011, 2012 und 2013. Abgebildet sind die mittleren Prüfungsergebnisse auf der Skala von 0 bis 15 Punkten.  


  


                                                             
30 Für Kollegs/Abendgymnasien liegen erst Vergleichswerte ab 2012 vor. 
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Für die Präsentationsprüfung (vgl. Abbildung 13) ist in allen Schularten31  der öffentlichen Schu-


len eine leichte Verschlechterung der mittleren Prüfungsergebnisse gegenüber dem Vorjahr 


festzustellen. 


 


Abbildung 13: Vergleich der Prüfungsergebnisse der Präsentationsprüfung nach Schulart der Jahre 2009, 2010, 2011, 
2012 und 2013. Abgebildet sind die mittleren Prüfungsergebnisse auf der Skala von 0 bis 15 Punkten. 


 


 


Die Abbildungen 14 und 15 (siehe nächste Seiten) veranschaulichen die mittleren Punktwerte 


für die jeweilige Prüfungsart auf Bezirksebene im Zeitverlauf der letzten fünf Jahre. Hierbei 


ergibt sich ein gemischtes Bild. In einigen Bezirken verschlechterten sich die durchschnittlichen 


Prüfungsergebnisse. Eine Ausnahme bildet der Bezirk Tempelhof-Schöneberg, welcher als ein-


ziger Bezirk in beiden Prüfungsformen bessere Prüfungsergebnisse als im Vorjahr zu verzeich-


nen hat. 


  


                                                             
31 Für Kollegs/Abendgymnasien liegen erst Vergleichswerte ab 2012 vor. 


11.1


10.2
10.5


11.2
10.6 10.3


11.2
10.6 10.711.0


10.5


11.2


10.610.4
10.3


10.4
10.0


Gymnasium Integrierte Sekundarschule
(ISS)


Kolleg/ Abendgymnasium Berufliches Gymnasium


M
it


tl
er


e 
Pu


n
kt


za
h


l


2009 2010 2011 2012 2013







ISQ  53 
 


 


Abbildung 14: Vergleich der Prüfungsergebnisse der Besonderen Lernleistung nach Bezirk der Jahre 2009, 2010, 
2011, 2012 und 2013. Abgebildet sind die mittleren Prüfungsergebnisse auf der Skala von 0 bis 15 Punkten, ange-
ordnet nach Bezirksnummern. 2013 wurden ausschließlich die öffentlichen Schulen berücksichtigt. 
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Abbildung 15: Vergleich der Prüfungsergebnisse der Präsentationsprüfung nach Bezirk der Jahre 2009, 2010, 2011, 
2012 und 2013. Abgebildet sind die mittleren Prüfungsergebnisse auf der Skala von 0 bis 15 Punkten, angeordnet 
nach Bezirksnummern. 2013 wurden ausschließlich die öffentlichen Schulen berücksichtigt.  
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7.7 Zusammenfassung der Ergebnisse der fünften Prüfungskomponente 
 


In der fünften Prüfungskomponente dominierten 2013 die Fächer Geschichte, Biologie und 


Politikwissenschaft. Differenziert nach Geschlecht und Herkunftssprache zeigt sich folgendes 


Bild: Abiturientinnen wählten Fächer wie Biologie, Bildende Kunst und Darstellendes Spiel häu-


figer, wohingegen Abiturienten häufiger die Fächer Physik, Politikwissenschaft und Informatik 


belegten. Zudem lag der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit deutscher Herkunftssprache 


höher in den Fächern Geografie, Deutsch und Sport. Schüler/-innen einer anderen Herkunfts-


sprache belegten dafür häufiger Geschichte, Politikwissenschaft und Bildende Kunst. 


Die Punktzahl der fünften Prüfungskomponente liegt gemittelt über beide Prüfungsvarianten 


an den öffentlichen Schulen mit 10,4 Punkten deutlich über denen der Leistungs- und Grund-


kursprüfungen. Die schriftliche Arbeit der Besonderen Lernleistung wurde nur von rund 6% der 


Schülerschaft als Prüfungsform gewählt und wird damit wie im Vorjahr deutlich weniger ge-


nutzt als die Präsentationsprüfung. In der Besonderen Lernleistung wurden die besten Leis-


tungsbewertungen in den Fächern Musik und Physik erreicht. Insgesamt etwas schlechter fielen 


im Durchschnitt die Leistungen in den Präsentationsprüfungen aus. Die besten Prüfungsergeb-


nisse finden sich hier in den Fächern Darstellendes Spiel und Chemie. Während die Abiturienten 


in der Besonderen Lernleistung durchschnittlich um 0,2 Punkte besser abschnitten, erzielten die 


Abiturientinnen in der Präsentationsprüfung um 0,8 Punkte bessere Leistungen. 


Die Vorleistungen in den jeweiligen Referenzfächern unterscheiden sich kaum von denen der 


Abiturprüfungsleistung. Während sich in der Präsentationsprüfung fachspezifische Differenzen 


von durchschnittlich etwas unter einem halben Punkt ausmachen lassen, sind die Abiturleis-


tungsergebnisse in der Besonderen Lernleistung vergleichbar mit den Noten im Referenzfach in 


den Kurshalbjahren. Das bedeutet, dass sich die durchschnittliche Vorleistung des Referenzfa-


ches der Besonderen Lernleistung kaum von der durchschnittlichen Prüfungsleistung unter-


scheidet. 


Im fachspezifischen Jahresvergleich sind bei beiden Prüfungsvarianten hauptsächlich Leis-


tungsverschlechterungen zu verzeichnen. Bei der Besonderen Lernleistung ist nur in vier der 


meistgewählten Fächer ein geringer Leistungszuwachs zu beobachten, darunter der stärkste im 


Fach Musik. Bei der Präsentationsprüfung finden sich ausschließlich Leistungsverschlechterun-


gen gegenüber dem Vorjahr. Ein ähnliches Bild zeigt auch der schulartbezogene Vergleich: Bei 


beiden Prüfungsvarianten sind überwiegend leichte bis starke Leistungsverschlechterungen 


festzustellen. Lediglich in der Besonderen Lernleistung konnte die Schülerschaft der Integrier-


ten Sekundarschulen ihre durchschnittlichen Prüfungsergebnisse leicht verbessern. Der Jahres-


vergleich auf Bezirksebene zeigt, dass die Leistungen in den einzelnen Bezirken bei der Beson-


deren Lernleistung deutlicher variieren als bei der Präsentationsprüfung, was auf die deutlich 


geringere Anzahl der Schüler/-innen, die sich für eine Besondere Lernleistung entschieden ha-


ben, zurückgeführt werden kann. 
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8 Anhang 
 
 
In dem vorliegenden Bericht werden die nachstehenden Abkürzungen benutzt: 
 
N Anzahl der in die Berechnungen einbezogenen Prüflinge 


MW  Abkürzung für den Mittelwert 


SD  Abkürzung für die Standardabweichung. Die Standardabweichung ist ein sogenann-
tes Streuungsmaß, das Auskunft darüber gibt, wie homogen oder heterogen eine 
Merkmalsverteilung ist, in diesem Fall die Verteilung der Prüfungsergebnisse.  


Min minimale Ausprägung 


Max maximale Ausprägung 


m männlich 


w weiblich 


Hsp De Herkunftssprache Deutsch 


Hsp nicht De andere Herkunftssprache 


 
 
Die Fächerangaben werden folgendermaßen abgekürzt: 
 
BI Biologie 


BIT Biologietechnik 


C Chinesisch 


CH Chemie 


DE Deutsch 


DS Darstellendes Spiel 


E Englisch 


ELT Elektrotechnik 


ERN Ernährung 


F Französisch 


G Altgriechisch 


GE Geschichte 


GEO Geografie 


HE Hebräisch 


I Italienisch 


IN Informatik 


INT Informationstechnik 


ITS Informations- und Telekommunikationssysteme 


J Japanisch 


KU Bildende Kunst 


L Latein 


MA Mathematik 


MEC Mechatronik 


MED Medientechnik 


MU Musik 


MZI Medizininformatik 


P Polnisch 


PAE Pädagogik 


PH Physik 
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PHI Philosophie 


POR Portugiesisch 


PSY Psychologie 


PW Politikwissenschaft 


R Russisch 


RE Recht 


REJ Religion (jüdisch) 


REK Religion (katholisch) 


REV Religion (evangelisch) 


REW Rechnungswesen und Controlling 


S Spanisch 


SP Sport 


SPT Sport/Tanz  


SW Sozialwissenschaften 


T Türkisch 


TIN Technisch Informatik 


WIR Wirtschaft 


WW Wirtschaftswissenschaft 


 
 
Aufschlüsselung Notenpunkte in Note: 
 


Notenpunkte Note Notendefinition 


0 6 ungenügend 


1  5-  


2 5 mangelhaft 


3    5+  


4  4-  


5 4 ausreichend 


6    4+  


7  3-  


8 3 befriedigend 


9    3+  


10  2-  


11 2 gut 


12    2+  


13  1-  


14 1 sehr gut 


15    1+  
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Tabelle A 1: Durchschnittliche Prüfungsergebnisse in den Leistungskursfächern an den öffentlichen Schulen 


Fach N MW SD 


Mittlere Punktzahl 
nach Geschlecht 


Mittlere Punktzahl nach 
Herkunftssprache 


w m Hsp De Hsp nicht De 


Englisch 4.516 9,1 2,9 9,3 8,8 9,2 8,4 


Biologie 3.319 8,7 3,2 8,9 8,5 8,9 7,3 


Deutsch 2.999 8,5 3,1 8,7 7,9 8,6 7,4 


Bildende Kunst 2.219 9,3 2,7 9,5 8,6 9,5 8,2 


Mathematik 2.129 8,4 4,0 8,5 8,3 8,5 7,1 


Geografie 1.636 8,1 2,8 8,2 8,1 8,3 6,8 


Geschichte 1.424 8,1 3,1 8,3 7,9 8,1 7,2 


Politikwissenschaft 1.189 8,4 3,1 8,3 8,4 8,5 7,6 


Physik 943 7,5 3,8 7,8 7,4 7,6 6,5 


Chemie 896 7,8 3,5 7,8 7,8 7,9 6,6 


Musik 489 10,0 3,0 10,3 9,6 10,1  


Französisch 483 10,0 2,8 10,1 9,7 10,2 8,9 


Spanisch 290 9,5 2,8 9,5 9,5 9,6  


Latein 177 10,2 3,4 10,4 10,0 10,4  


Informatik 159 9,1 3,3 7,9 9,3 9,1  


Wirtschaft 158 8,0 3,1 7,6 8,4 8,0  


Sport 149 10,3 2,7 11,5 9,7 10,3  


Wirtschaftswissenschaft 131 8,3 3,5 8,5 8,1 8,4 8,0 


Psychologie 110 9,0 3,3 9,1 8,5 8,9 - 


Sozialwissenschaften 105 8,6 3,0 8,8 8,4 8,8 - 


Italienisch 64 10,6 3,0 10,5 - 10,7 - 


Pädagogik 52 8,5 2,5 8,7 - 8,7 - 


Alt-Griechisch 47 9,8 3,2 10,1 - 10,1 - 


Russisch 41 11,7 2,6 11,6 - 10,9 - 


Medientechnik 34 8,3 3,7 - - 8,7 - 


Elektrotechnik 28 8,5 3,8 - - 8,7 - 


Ernährung 23 4,7 2,0 - - - - 


Belegte Leistungskurs-
prüfungen insgesamt32 


23.950 8,7 3,2 9,0 8,4 8,8 7,7 


 
 
  


                                                             
32 Im Allgemeinen gilt, dass bei allen sensiblen leistungsbezogenen Darstellungen jene Fälle nicht abge-
bildet werden, deren Anzahl (N) unter 21 Schülerinnen und Schülern liegt. In die Berechnungen zu statis-
tischen Maßen der gesamten Erhebung gehen diese Fälle allerdings mit ein. Aufgrund dessen kann es zu 
Abweichungen zwischen den jeweils tabellarisch aufgelisteten und den als Gesamtzahl angegebenen 
Fallzahlen kommen. 
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Tabelle A 2: Häufigkeiten der Prüfungsergebnisse in den Leistungskursfächern an den öffentlichen Schulen 


Punkte 
BI CH DE E ELT ERN F G 


N % N % N % N % N % N % N % N % 


0 18 0,5 4 0,4 17 0,6 28 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 


1 6 0,2 10 1,1 5 0,2 3 0,1 0 0,0 1 4,3 0 0,0 0 0,0 


2 39 1,2 32 3,6 27 0,9 18 0,4 0 0,0 2 8,7 4 0,8 1 2,1 


3 86 2,6 59 6,6 81 2,7 38 0,8 2 7,1 4 17,4 4 0,8 1 2,1 


4 198 6,0 85 9,5 141 4,7 110 2,4 2 7,1 4 17,4 5 1,0 1 2,1 


5 265 8,0 81 9,0 304 10,1 335 7,4 2 7,1 5 21,7 19 3,9 2 4,3 


6 257 7,7 81 9,0 297 9,9 393 8,7 6 21,4 1 4,3 28 5,8 4 8,5 


7 328 9,9 75 8,4 350 11,7 501 11,1 1 3,6 5 21,7 29 6,0 1 2,1 


8 351 10,6 91 10,2 366 12,2 518 11,5 3 10,7 0 0,0 49 10,1 4 8,5 


9 355 10,7 78 8,7 312 10,4 494 10,9 2 7,1 1 4,3 45 9,3 6 12,8


10 343 10,3 84 9,4 269 9,0 561 12,4 0 0,0 0 0,0 73 15,1 8 17,0


11 342 10,3 61 6,8 240 8,0 475 10,5 3 10,7 0 0,0 66 13,7 2 4,3 


12 290 8,7 59 6,6 187 6,2 376 8,3 1 3,6 0 0,0 61 12,6 4 8,5 


13 233 7,0 49 5,5 231 7,7 369 8,2 2 7,1 0 0,0 56 11,6 8 17,0


14 144 4,3 35 3,9 119 4,0 208 4,6 2 7,1 0 0,0 31 6,4 3 6,4 


15 64 1,9 12 1,3 53 1,8 89 2,0 2 7,1 0 0,0 13 2,7 2 4,3 


Gesamt 3.319 100 896 100 2.999 100 4.516 100 28 100 23 100 483 100 47 100 
 
 


Punkte 
GE GEO I IN KU L MA MED 


N % N % N % N % N % N % N % N % 


0 11 0,8 7 0,4 0 0,0 0 0,0 13 0,6 0 0,0 22 1,0 2 5,9 


1 3 0,2 4 0,2 0 0,0 2 1,3 1 0,0 0 0,0 39 1,8 0 0,0 


2 23 1,6 12 0,7 0 0,0 1 0,6 7 0,3 1 0,6 74 3,5 0 0,0 


3 47 3,3 37 2,3 0 0,0 1 0,6 18 0,8 7 4,0 137 6,4 0 0,0 


4 74 5,2 59 3,6 0 0,0 9 5,7 26 1,2 8 4,5 165 7,8 2 5,9 


5 171 12,0 185 11,3 5 7,8 15 9,4 126 5,7 9 5,1 185 8,7 3 8,8 


6 158 11,1 205 12,5 3 4,7 11 6,9 155 7,0 6 3,4 143 6,7 3 8,8 


7 177 12,4 223 13,6 3 4,7 16 10,1 236 10,6 9 5,1 162 7,6 5 14,7


8 151 10,6 207 12,7 5 7,8 15 9,4 273 12,3 9 5,1 149 7,0 3 8,8 


9 122 8,6 190 11,6 7 10,9 16 10,1 289 13,0 8 4,5 145 6,8 5 14,7


10 137 9,6 169 10,3 6 9,4 16 10,1 282 12,7 19 10,7 178 8,4 1 2,9 


11 127 8,9 125 7,6 8 12,5 10 6,3 285 12,8 21 11,9 154 7,2 2 5,9 


12 86 6,0 78 4,8 5 7,8 16 10,1 226 10,2 31 17,5 164 7,7 3 8,8 


13 78 5,5 84 5,1 9 14,1 16 10,1 165 7,4 18 10,2 166 7,8 1 2,9 


14 46 3,2 42 2,6 6 9,4 10 6,3 99 4,5 22 12,4 142 6,7 4 11,8


15 13 0,9 9 0,6 7 10,9 5 3,1 18 0,8 9 5,1 104 4,9 0 0,0 


Gesamt 1.424 100 1.636 100 64 100 159 100 2.219 100 177 100 2.129 100 34 100 
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Tabelle A 2 (Fortsetzung): Häufigkeiten der Prüfungsergebnisse in den Leistungskursfächern an den öffentlichen 
Schulen 
 


Punkte 
MU PAE PH PSY PW R S SP 


N % N % N % N % N % N % N % N % 


0 5 1,0 0 0,0 12 1,3 1 0,9 3 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 


1 0 0,0 0 0,0 16 1,7 0 0,0 3 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 


2 1 0,2 0 0,0 41 4,3 2 1,8 13 1,1 0 0,0 0 0,0 1 0,7 


3 1 0,2 0 0,0 75 8,0 3 2,7 30 2,5 0 0,0 3 1,0 3 2,0 


4 6 1,2 2 3,8 110 11,7 4 3,6 57 4,8 0 0,0 10 3,4 4 2,7 


5 28 5,7 5 9,6 103 10,9 13 11,8 142 11,9 0 0,0 12 4,1 4 2,7 


6 23 4,7 6 11,5 74 7,8 5 4,5 114 9,6 1 2,4 15 5,2 3 2,0 


7 43 8,8 7 13,5 60 6,4 4 3,6 136 11,4 2 4,9 35 12,1 4 2,7 


8 48 9,8 8 15,4 85 9,0 14 12,7 120 10,1 2 4,9 27 9,3 14 9,4 


9 49 10,0 4 7,7 67 7,1 9 8,2 129 10,8 4 9,8 45 15,5 14 9,4 


10 60 12,3 9 17,3 60 6,4 16 14,5 137 11,5 6 14,6 38 13,1 21 14,1 


11 55 11,2 4 7,7 52 5,5 16 14,5 97 8,2 4 9,8 30 10,3 21 14,1 


12 54 11,0 3 5,8 64 6,8 6 5,5 67 5,6 2 4,9 20 6,9 27 18,1 


13 48 9,8 4 7,7 51 5,4 7 6,4 75 6,3 6 14,6 29 10,0 20 13,4 


14 48 9,8 0 0,0 43 4,6 9 8,2 51 4,3 7 17,1 16 5,5 12 8,1 


15 20 4,1 0 0,0 30 3,2 1 0,9 15 1,3 7 17,1 10 3,4 1 0,7 


Gesamt 489 100 52 100 943 100 110 100 1.189 100 41 100 290 100 149 100 
 
 


Punkte 
SW WIR WW 


N % N % N % 


0 1 1,0 0 0,0 2 1,5 


1 1 1,0 0 0,0 0 0,0 


2 1 1,0 1 0,6 2 1,5 


3 1 1,0 12 7,6 5 3,8 


4 6 5,7 10 6,3 15 11,5


5 10 9,5 11 7,0 9 6,9 


6 4 3,8 23 14,6 16 12,2


7 9 8,6 20 12,7 5 3,8 


8 14 13,3 13 8,2 13 9,9 


9 17 16,2 17 10,8 7 5,3 


10 11 10,5 13 8,2 19 14,5


11 11 10,5 16 10,1 11 8,4 


12 10 9,5 10 6,3 9 6,9 


13 7 6,7 3 1,9 8 6,1 


14 2 1,9 8 5,1 9 6,9 


15 0 0,0 1 0,6 1 0,8 


Gesamt 105 100 158 100 131 100
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Tabelle A 3: Differenz zwischen Abiturprüfungs- und Vorleistungen in den Leistungskursfächern an den öffentlichen 
Schulen 


Fach N 
Mittlere  


Differenz 
SD Minimum Maximum 


Englisch 4.516 -0,5 1,7 -12,8 5,5 


Biologie 3.319 -0,4 2,1 -10,5 7,3 


Deutsch 2.999 -0,9 2,2 -11,0 6,3 


Bildende Kunst 2.219 -1,2 2,0 -10,8 4,5 


Mathematik 2.129 -1,3 2,5 -9,5 7,0 


Geografie 1.636 -0,8 1,9 -7,8 5,3 


Geschichte 1.424 -1,3 2,0 -8,5 6,5 


Politikwissenschaft 1.189 -1,0 2,1 -7,5 6,3 


Physik 943 -2,0 2,3 -9,5 4,8 


Chemie 896 -2,0 2,2 -8,8 4,5 


Musik 489 -1,0 2,2 -10,5 5,0 


Französisch 483 -0,7 1,5 -6,5 4,0 


Spanisch 290 -0,9 1,7 -6,3 4,0 


Latein 177 -0,8 2,3 -7,0 3,5 


Informatik 159 -1,7 2,0 -7,0 4,0 


Wirtschaft 158 -0,8 2,2 -5,8 6,0 


Sport 149 -1,4 2,1 -7,3 4,0 


Wirtschaftswissenschaft 131 -1,6 2,4 -9,3 4,0 


Psychologie 110 -1,6 2,0 -7,3 2,0 


Sozialwissenschaften 105 -1,4 2,0 -7,0 4,3 


Italienisch 64 -0,2 1,6 -4,8 3,3 


Alt-Griechisch 52 -0,4 1,7 -4,3 2,8 


Pädagogik 47 -0,5 1,7 -4,8 3,3 


Russisch 41 -0,8 1,4 -5,0 1,8 


Medientechnik 34 0,0 2,4 -6,8 4,8 


Elektrotechnik 28 -0,6 2,5 -5,5 5,5 


Ernährung 23 -3,0 1,6 -6,5 0,0 


Belegte Leistungskurs-prüfungen 
insgesamt 


23.950 -0,9 2,1 -12,8 7,3 
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Tabelle A 4: Durchschnittliche Prüfungsergebnisse in den Fächern der schriftlichen Grundkursprüfung an den öffent-
lichen Schulen 


Fach N MW SD 


Mittlere Punktzahl nach 
Geschlecht 


Mittlere Punktzahl nach 
Herkunftssprache 


w m Hsp De Hsp nicht De 


Deutsch 3.364 7,8 2,9 8,1 7,5 7,9 6,9 


Mathematik 2.590 7,2 3,5 7,4 6,9 7,3 5,9 


Englisch 2.189 7,9 2,7 7,9 8,0 8,0 7,2 


Geschichte 975 8,0 3,2 8,1 7,9 8,1 7,4 


Politikwissenschaft 605 8,3 3,1 8,5 8,2 8,5 7,4 


Geografie 583 7,6 2,8 7,6 7,7 7,7 6,8 


Biologie 547 7,9 3,2 8,2 7,4 8,0 7,2 


Latein 225 10,1 3,1 10,5 9,8 10,2 - 


Physik 194 7,3 4,0 7,5 7,2 7,4 6,9 


Französisch 149 9,9 2,7 10,1 9,3 9,8 10,1 


Philosophie 106 10,0 2,7 10,3 8,8 9,9 - 


Bildende Kunst 102 8,8 2,8 9,1 8,2 9,0 - 


Chemie 63 6,8 3,4 7,0 6,7 6,8 - 


Spanisch 44 9,6 2,7 9,1 10,1 9,4 - 


Psychologie 36 7,9 3,5 8,3 - 7,8 - 


Wirtschaftswissenschaft 29 6,8 3,5 - - - - 


Musik 26 9,2 2,6 - - 9,2 - 


Sozialwissenschaften 24 9,5 2,2 - - 9,5 - 


Türkisch 22 10,0 2,4 - - - 9,9 


Belegte schriftliche 
Grundkursprüfungen 
insgesamt33 


11.975 7,9 3,2 8,1 7,6 7,9 7,1 


 
  


                                                             
33 Im Allgemeinen gilt, dass bei allen sensiblen leistungsbezogenen Darstellungen jene Fälle nicht abge-
bildet werden, deren Anzahl (N) unter 21 Schülerinnen und Schülern liegt. In die Berechnungen zu statis-
tischen Maßen der gesamten Erhebung gehen diese Fälle allerdings mit ein. Aufgrund dessen kann es zu 
Abweichungen zwischen den jeweils tabellarisch aufgelisteten und den als Gesamtzahl angegebenen 
Fallzahlen kommen. 
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Tabelle A 5: Differenz zwischen Abiturprüfungs- und Vorleistungen in den schriftlichen Grundkursfächern an den 
öffentlichen Schulen 


Fach N 
Mittlere 


Differenz 
SD Minimum Maximum 


Deutsch 3.364 -1,2 2,3 -8,8 6,0 


Mathematik 2.590 -2,5 2,4 -14,3 6,5 


Englisch 2.189 -1,0 1,8 -10,3 6,0 


Geschichte 975 -1,4 2,2 -7,3 5,3 


Politikwissenschaft 605 -1,3 2,1 -8,3 4,8 


Geografie 583 -1,6 2,0 -11,3 3,8 


Biologie 547 -1,1 2,3 -7,8 6,0 


Latein 225 -0,3 2,4 -8,3 6,8 


Physik 194 -2,9 2,4 -9,5 2,5 


Französisch 149 -1,0 2,1 -9,0 5,8 


Philosophie 106 -1,0 2,4 -7,3 3,5 


Bildende Kunst 102 -2,1 2,0 -7,0 1,8 


Chemie 63 -3,5 2,2 -9,3 1,3 


Spanisch 44 -1,3 1,7 -5,3 2,5 


Psychologie 36 -2,3 2,1 -7,5 1,3 


Wirtschaftswissenschaft 29 -2,5 2,6 -7,8 2,8 


Musik 26 -1,6 2,1 -6,3 1,8 


Sozialwissenschaften 24 -1,3 1,9 -4,3 3,8 


Türkisch 22 -0,3 1,7 -3,8 3,8 


Belegte schriftliche Grund-
kursprüfungen insgesamt34 


11.975 -1,5 2,3 -14,3 6,8 


 


                                                             
34 Im Allgemeinen gilt, dass bei allen sensiblen leistungsbezogenen Darstellungen jene Fälle nicht abge-
bildet werden, deren Anzahl (N) unter 21 Schülerinnen und Schülern liegt. In die Berechnungen zu statis-
tischen Maßen der gesamten Erhebung gehen diese Fälle allerdings mit ein. Aufgrund dessen kann es zu 
Abweichungen zwischen den jeweils tabellarisch aufgelisteten und den als Gesamtzahl angegebenen 
Fallzahlen kommen. 
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 Tabelle A 6:  Häufigkeiten der Prüfungsergebnisse in der schriftlichen Grundkursprüfung an den öffentlichen Schu-
len 


Punkte 
BI CH DE E F GE GEO 


N % N % N % N % N % N % N % 


0 3 0,5 1 1,6 16 0,5 13 0,6 1 0,7 5 0,5 4 0,7 


1 2 0,4 1 1,6 8 0,2 2 0,1 0 0,0 5 0,5 2 0,3 


2 5 0,9 5 7,9 41 1,2 13 0,6 0 0,0 21 2,2 5 0,9 


3 26 4,8 3 4,8 122 3,6 44 2,0 2 1,3 47 4,8 19 3,3 


4 61 11,2 11 17,5 190 5,6 104 4,8 2 1,3 63 6,5 32 5,5 


5 59 10,8 8 12,7 441 13,1 229 10,5 2 1,3 98 10,1 79 13,6 


6 51 9,3 1 1,6 370 11,0 292 13,3 9 6,0 92 9,4 72 12,3 


7 51 9,3 4 6,3 440 13,1 325 14,8 14 9,4 116 11,9 83 14,2 


8 57 10,4 4 6,3 408 12,1 274 12,5 15 10,1 109 11,2 84 14,4 


9 49 9,0 4 6,3 332 9,9 275 12,6 16 10,7 73 7,5 60 10,3 


10 52 9,5 10 15,9 357 10,6 242 11,1 23 15,4 104 10,7 56 9,6 


11 48 8,8 7 11,1 225 6,7 156 7,1 20 13,4 89 9,1 30 5,1 


12 37 6,8 3 4,8 166 4,9 90 4,1 16 10,7 64 6,6 25 4,3 


13 28 5,1 1 1,6 161 4,8 83 3,8 18 12,1 51 5,2 19 3,3 


14 14 2,6 0 0,0 67 2,0 36 1,6 10 6,7 28 2,9 7 1,2 


15 4 0,7 0 0,0 20 0,6 11 0,5 1 0,7 10 1,0 6 1,0 


Gesamt 547 100 63 100 3.364 100 2.189 100 149 100 975 100 583 100 


 


 


Punkte 
KU L MA MU PH PHI PSY 


N % N % N % N % N % N % N % 


0 0 0,0 0 0,0 30 1,2 0 0,0 4 2,1 0 0,0 0 0,0 


1 0 0,0 0 0,0 66 2,5 0 0,0 8 4,1 0 0,0 0 0,0 


2 0 0,0 3 1,3 131 5,1 0 0,0 12 6,2 0 0,0 1 2,8 


3 0 0,0 5 2,2 218 8,4 0 0,0 22 11,3 1 0,9 3 8,3 


4 3 2,9 6 2,7 264 10,2 0 0,0 15 7,7 4 3,8 1 2,8 


5 14 13,7 9 4,0 226 8,7 3 11,5 12 6,2 3 2,8 6 16,7 


6 8 7,8 12 5,3 222 8,6 0 0,0 16 8,2 6 5,7 6 16,7 


7 11 10,8 8 3,6 271 10,5 4 15,4 9 4,6 6 5,7 1 2,8 


8 15 14,7 21 9,3 234 9,0 4 15,4 8 4,1 9 8,5 4 11,1 


9 7 6,9 23 10,2 204 7,9 5 19,2 21 10,8 9 8,5 1 2,8 


10 14 13,7 16 7,1 203 7,8 2 7,7 19 9,8 20 18,9 1 2,8 


11 9 8,8 35 15,6 187 7,2 3 11,5 11 5,7 16 15,1 3 8,3 


12 7 6,9 29 12,9 123 4,7 1 3,8 17 8,8 12 11,3 7 19,4 


13 11 10,8 27 12,0 107 4,1 3 11,5 12 6,2 10 9,4 1 2,8 


14 1 1,0 23 10,2 60 2,3 1 3,8 5 2,6 8 7,5 0 0,0 


15 2 2,0 8 3,6 44 1,7 0 0,0 3 1,5 2 1,9 1 2,8 


Gesamt 102 100 225 100 2.590 100 26 100 194 100 106 100 36 100 
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Tabelle A 6 (Fortsetzung): Häufigkeiten der Prüfungsergebnisse in der schriftlichen Grundkursprüfung an den öffent-
lichen Schulen 


Punkte 
PW S SW T WW 


N % N % N % N % N % 


0 6 1,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 10,3 


1 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 


2 6 1,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 


3 14 2,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 6,9 


4 27 4,5 1 2,3 0 0,0 0 0,0 3 10,3 


5 72 11,9 1 2,3 0 0,0 0 0,0 2 6,9 


6 63 10,4 3 6,8 3 12,5 2 9,1 2 6,9 


7 69 11,4 8 18,2 2 8,3 0 0,0 2 6,9 


8 61 10,1 5 11,4 2 8,3 4 18,2 5 17,2 


9 56 9,3 2 4,5 7 29,2 6 27,3 4 13,8 


10 62 10,2 7 15,9 2 8,3 1 4,5 2 6,9 


11 63 10,4 4 9,1 4 16,7 1 4,5 2 6,9 


12 36 6,0 6 13,6 0 0,0 5 22,7 1 3,4 


13 40 6,6 5 11,4 4 16,7 2 9,1 1 3,4 


14 23 3,8 1 2,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 


15 6 1,0 1 2,3 0 0,0 1 4,5 0 0,0 


Gesamt 605 100 44 100 24 100 22 100 29 100 
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Tabelle A 7: Durchschnittliche Prüfungsergebnisse in den Fächern der mündlichen Grundkursprüfung an den öffent-
lichen Schulen 


Fach N MW SD 


Mittlere Punktzahl nach 
Geschlecht 


Mittlere Punktzahl nach 
Herkunftssprache 


w m Hsp De Hsp nicht De


Mathematik 1.898 8,2 3,9 8,5 7,7 8,4 7,2 


Deutsch 1.884 8,5 3,3 8,7 8,3 8,6 8,1 


Biologie 1.419 8,6 3,7 8,6 8,5 8,7 7,4 


Englisch 1.193 8,7 3,3 8,7 8,8 8,8 8,0 


Geschichte 1.117 7,9 3,7 7,9 8,0 8,0 7,4 


Geografie 1.023 8,0 3,6 7,9 8,1 8,1 7,2 


Politikwissenschaft 848 8,6 3,8 8,6 8,6 8,8 7,3 


Sport 749 9,8 2,6 10,2 9,6 9,9 8,4 


Physik 320 7,9 4,0 8,0 7,9 8,0 7,3 


Bildende Kunst 304 9,5 3,3 9,8 8,6 9,6 8,9 


Philosophie 245 9,9 3,4 9,9 9,9 10,0 - 


Chemie 213 8,0 4,3 8,4 7,7 8,0 8,3 


Latein 136 9,2 4,1 9,3 9,0 9,1 - 


Französisch 133 10,0 3,5 10,1 10,0 9,9 10,7 


Musik 124 10,1 3,0 10,8 9,3 10,2 - 


Spanisch 74 10,1 3,4 10,1 10,2 10,1 - 


Psychologie 71 9,1 3,8 9,4 - 9,3 - 


Informatik 57 10,0 3,4 - 9,9 10,0 - 


Darstellendes Spiel 45 10,5 3,0 11,0 10,1 10,5 - 


Russisch 27 12,0 3,8 - - - - 


Rechnungswesen und 
Controlling 


22 10,3 4,0 - - 10,3 - 


Belegte mündliche  
Grundkursprüfungen 
insgesamt35 


11.975 8,6 3,6 8,7 8,5 8,7 7,8 


 


                                                             
35 Im Allgemeinen gilt, dass bei allen sensiblen leistungsbezogenen Darstellungen jene Fälle nicht abge-
bildet werden, deren Anzahl (N) unter 21 Schülerinnen und Schülern liegt. In die Berechnungen zu statis-
tischen Maßen der gesamten Erhebung gehen diese Fälle allerdings mit ein. Aufgrund dessen kann es zu 
Abweichungen zwischen den jeweils tabellarisch aufgelisteten und den als Gesamtzahl angegebenen 
Fallzahlen kommen. 
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Tabelle A 8: Differenzen zwischen Abiturprüfungs- und den Vorleistungen für die mündlichen Grundkursfächer an 
den öffentlichen Schulen 


Fach N 
Mittlere 


Differenz 
SD Minimum Maximum 


Mathematik 1.898 -0,9 2,9 -14,3 8,0 


Deutsch 1.884 -0,4 2,7 -9,3 6,8 


Biologie 1.419 -0,2 2,9 -9,3 7,8 


Englisch 1.193 -0,5 2,4 -10,3 7,3 


Geschichte 1.117 -2,1 2,7 -14,3 11,0 


Geografie 1.023 -1,3 2,8 -10,0 5,5 


Politikwissenschaft 848 -1,1 2,8 -10,3 6,8 


Sport 749 -0,9 2,8 -9,3 6,3 


Physik 320 -1,2 3,1 -10,8 8,8 


Bildende Kunst 304 -1,1 2,8 -9,8 6,0 


Philosophie 245 -0,5 2,7 -10,0 7,0 


Chemie 213 -1,4 2,9 -8,8 6,3 


Latein 136 -1,7 2,7 -9,5 3,8 


Französisch 133 -1,1 2,5 -8,0 4,0 


Musik 124 -1,1 2,3 -6,5 4,5 


Spanisch 74 -1,5 2,8 -9,8 3,0 


Psychologie 71 -1,0 2,8 -7,5 5,3 


Informatik 57 -1,0 2,5 -8,3 4,0 


Darstellendes Spiel 45 -1,3 2,7 -8,5 4,0 


Russisch 27 -0,7 3,4 -10,0 4,8 


Rechnungswesen und 
Controlling 


22 -0,4 3,0 -6,3 7,5 


Belegte mündliche 
Grundkursprüfungen 
insgesamt36 


11.975 -0,9 2,8 -14,3 11,0 


 
  


                                                             
36 Im Allgemeinen gilt, dass bei allen sensiblen leistungsbezogenen Darstellungen jene Fälle nicht abge-
bildet werden, deren Anzahl (N) unter 21 Schülerinnen und Schülern liegt. In die Berechnungen zu statis-
tischen Maßen der gesamten Erhebung gehen diese Fälle allerdings mit ein. Aufgrund dessen kann es zu 
Abweichungen zwischen den jeweils tabellarisch aufgelisteten und den als Gesamtzahl angegebenen 
Fallzahlen kommen. 
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Tabelle A 9: Durchschnittliche Prüfungsergebnisse in der Präsentationsprüfung in den meistgewählten Fächern an 
den öffentlichen Schulen 


Fach N MW SD 


Mittlere Punktzahl  
nach Geschlecht 


Mittlere Punktzahl  
nach Herkunftssprache 


w m Hsp De Hsp nicht De 


Geschichte 2.293 10,0 3,4 10,5 9,6 10,1 9,7 


Biologie 1.543 10,7 3,3 10,9 10,1 10,8 9,9 


Politikwissenschaft 1.238 10,4 3,4 10,8 10,1 10,5 9,7 


Geografie 1.106 10,0 3,4 10,2 9,8 10,1 8,6 


Bildende Kunst 758 9,9 3,3 10,3 9,1 9,9 9,4 


Sport 655 9,9 3,5 10,7 9,4 10,0 9,3 


Physik 623 10,5 3,4 10,9 10,3 10,6 9,5 


Darstellendes Spiel 584 11,7 2,8 11,9 11,5 11,8 11,1 


Musik 476 10,2 3,6 10,4 9,9 10,3 9,1 


Chemie 356 10,8 3,3 11,5 10,1 10,8 10,5 


Psychologie 280 11,4 2,8 11,6 11,0 11,5 - 


Philosophie 260 10,2 3,7 10,5 9,7 10,1 10,5 


Deutsch 240 9,3 3,9 9,8 8,7 9,2 9,7 


Informatik 209 10,9 3,4 10,8 10,9 10,9 - 


Latein 150 11,3 3,0 11,3 11,3 11,3 - 


Englisch 70 10,3 3,6 10,4 10,1 10,5 - 


Mathematik 52 9,3 3,0 9,6 8,8 9,3 - 


Sozialwissenschaften 48 11,2 3,2 11,3 - 11,4 - 


Präsentationsprüfungen 
insgesamt 


11.212 10,4 3,4 10,7 9,9 10,4 9,8 
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Tabelle A 10: Differenzen zwischen Abiturprüfungs- und Vorleistungen für die meistgewählten Referenzfächer der 
Präsentationsprüfung an den öffentlichen Schulen 


Fach N 
Mittlere 


Differenz 
SD Minimum Maximum 


Geschichte 2.293 1,2 3,1 -12,8 10,8 


Biologie 1.543 1,9 3,1 -11,5 9,5 


Politikwissenschaft 1.238 0,8 3,0 -10,8 8,3 


Geografie 1.106 0,7 3,0 -12,5 9,3 


Bildende Kunst 758 -1,4 3,7 -12,3 12,0 


Sport 655 -0,4 2,9 -10,5 6,0 


Physik 623 1,3 3,1 -11,0 11,0 


Darstellendes Spiel 584 -0,4 2,5 -10,5 5,3 


Musik 476 -0,1 3,1 -11,0 6,8 


Chemie 356 1,2 3,1 -10,3 9,3 


Psychologie 280 1,0 2,4 -6,5 8,3 


Philosophie 260 -0,3 3,5 -11,3 7,5 


Deutsch 240 0,5 3,4 -9,5 8,5 


Informatik 209 -0,3 2,9 -10,8 5,5 


Latein 150 1,4 3,0 -8,8 9,0 


Englisch 70 0,0 2,5 -7,0 7,0 


Mathematik 52 1,1 2,8 -6,3 5,8 


Sozialwissenschaften 48 1,0 2,7 -6,8 5,8 


Präsentationsprüfungen insgesamt 11.212 0,6 3,2 -12,8 12,0 
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Tabelle A 11: Durchschnittliche Prüfungsergebnisse der Besonderen Lernleistung in den meistgewählten Fächern an 
den öffentlichen Schulen 


Fach N MW SD 


Mittlere Punktzahl nach 
Geschlecht 


w m 


Geschichte 124 10,8 3,3 10,8 10,8 


Biologie 101 10,2 3,4 10,3 - 


Politikwissenschaft 96 10,4 3,3 10,1 10,8 


Geografie 50 10,7 3,6 11,4 - 


Deutsch 48 10,6 3,3 10,8 - 


Physik 44 11,7 3,5 - 12,0 


Bildende Kunst 38 10,5 3,3 11,1 - 


Psychologie 34 10,7 2,6 10,7 - 


Musik 28 12,1 2,5 - - 


Englisch 28 11,6 3,6 - - 


Philosophie 24 11,0 3,4 - - 


Informatik 21 12,0 3,8 - - 


Besondere Lernleistung 
insgesamt 


721 10,9 3,3 10,8 11,0 


 
 


Tabelle A 12: Unterschiede zwischen Abiturprüfungs- und Vorleistungen für die meistgewählten Referenzfächer der 
Besonderen Lernleistung an den öffentlichen Schulen 


Fach N 
Mittlere 


Differenz 
SD Minimum Maximum 


Geschichte 124 0,5 2,7 -8,0 10,0 


Biologie 101 0,4 3,1 -8,8 8,0 


Politikwissenschaft 96 0,4 2,5 -7,3 5,8 


Geografie 50 0,3 2,9 -12,0 6,0 


Deutsch 48 -0,1 2,3 -6,3 4,8 


Physik 44 0,1 2,9 -11,5 6,3 


Bildende Kunst 38 -0,5 2,6 -6,8 4,3 


Psychologie 34 0,4 2,1 -5,3 3,3 


Musik 28 -0,8 3,5 -11,0 4,0 


Englisch 28 0,2 2,1 -5,0 5,5 


Philosophie 24 -0,5 2,4 -7,5 3,5 


Informatik 21 -1,0 3,4 -12,8 1,8 


Besondere Lernleistung 
insgesamt 


721 0,0 2,8 -12,8 10,0 
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Zusammenfassung 
 
In seinem Beschluss vom 25. Juni 2009 hat das Berliner Abgeordnetenhaus die 
Weiterentwicklung der Berliner Schulstruktur beschlossen. Die Berliner Schulstrukturreform 
umfasst zwei zentrale Elemente: (1) Die Umstellung auf die Zweigliedrigkeit (Integrierte 
Sekundarschule und Gymnasium) im Sekundarschulsystem und (2) die Veränderung des 
Übergangsverfahrens von der Grundschule in die weiterführende Schule. Die Befunde der 
BERLIN-Studie zur Bewertung der Berliner Schulstrukturreform durch die beteiligten Akteure 
und zu den Konsequenzen des neuen Übergangsverfahrens von der Grundschule in die 
weiterführenden Schulen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 


(1) Bewertung der Schulstrukturreform und des neuen Übergangsverfahrens durch die 
beteiligten Akteure 


 


- Die Umstellung auf die Zweigliedrigkeit in der Sekundarstufe I wird vom überwiegenden 
Teil des professionellen Personals (Lehrerschaft und Schulleitungen) sowie der Mehrheit 
der Elternschaft zustimmend bewertet. Die Gleichwertigkeit der beiden Bildungsgänge im 
Hinblick auf die zu vergebenden Abschlüsse (einschließlich des Abiturs) wird von allen 
Akteuren befürwortet. Gleiches gilt für die Stärkung der Berufsorientierung und des 
Dualen Lernens sowie den flächendeckenden Ganztagsbetrieb an den Integrierten 
Sekundarschulen. Mit Blick auf die Abschaffung der Klassenwiederholung an den 
Integrierten Sekundarschulen findet sich ein differenziertes Meinungsbild. 


- Auch das neue Übergangsverfahren und die meisten seiner Einzelregelungen sind unter 
allen Akteuren entweder völlig unstrittig oder doch weitgehend akzeptiert. Der Großteil 
der Elternschaft ist mit der besuchten weiterführenden Schule zufrieden oder sogar sehr 
zufrieden. Strittig bleibt hingegen der Losentscheid. Diese systemische 
Wettbewerbskorrektur wird offensichtlich von allen Beteiligten – mit einer gewissen 
Ausnahme der Schulleiterinnen und Schulleiter an Integrierten Sekundarschulen – als 
Kontrollverlust und nicht kalkulierbares Risiko betrachtet. 


 
(2) Der Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I: Effekte von Leistung und 


Herkunft 
 


- Auch in Berlin zeigt sich der generell zu beobachtende Trend steigender 
Bildungsaspirationen von Eltern. Der Hauptschulabschluss bzw. die Berufsbildungsreife 
stellen für Eltern keine ernsthafte Option mehr dar. Parallel zur Entwicklung der 
Bildungsaspirationen vollzieht sich ein langfristiger Anstieg der Empfehlungen für den 
Übergang zum Gymnasium. Zwischen 2005 und 2011 betrug der Anstieg 8 Prozent-
punkte. Trotz dieser erheblichen Veränderung blieben die Gütemaßstäbe (Noten-
durchschnitte und Testleistungen) bei der Vergabe der Übergangsempfehlung/ 
Förderprognosen stabil. 


- Die Übergangsempfehlungen/Förderprognosen sind auch in Berlin herkunftsabhängig. 
Mit steigendem Sozialstatus und höherem Bildungsniveau der Familien erhöhen sich auch 
die Chancen, eine Gymnasialempfehlung zu erhalten. Allerdings handelt es sich bei 
diesem Zusammenhang von Übergangsempfehlung und Herkunftsmerkmalen um 
Herkunftseffekte, die über Testleistung und Noten vermittelt sind. Im Unterschied zu 
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Befunden aus anderen Bundesländern, die den Übergang in die Sekundarstufe nach der 
4. Jahrgangsstufe vorsehen, ist mit der Übergangsempfehlung in Berlin nach 
Berücksichtigung der Schülerleistungen keine Verstärkung von sozialen oder kulturellen 
Disparitäten durch familiäre Herkunftsmerkmale verbunden. 


- Parallel zum Anstieg der Gymnasialempfehlungen vollzog sich auf etwas niedrigerem 
Niveau eine Ausweitung des Gymnasialbesuchs. Zwischen 2005 und 2011 stiegen die 
Übergangsquoten zum Gymnasium um 6,5 Prozentpunkte - also etwas weniger als die 
Gymnasialempfehlungen. Wie auch bei den Empfehlungen ist mit diesem Expansions-
prozess keine Absenkung von Leistungsstandards verbunden. 


- Weiterhin zeigt sich, dass der realisierte Übergang in erster Linie auf den 
unterschiedlichen Testleistungen, Noten und Übergangsempfehlungen der Schülerinnen 
und Schüler basiert. Es lassen sich zwar auch Unterschiede in Abhängigkeit der sozialen 
Herkunft feststellen, diese sind jedoch zu einem großen Teil über die Leistungen 
vermittelt. Neben diesen leistungsbasierten Herkunftseffekten lassen sich aber auch 
zusätzliche familiäre Herkunftseffekte finden, die vollständig über die 
Bildungsaspirationen der Eltern vermittelt sind. 
 


(3) Die Wahl der weiterführenden Schulen im neu geordneten Berliner 
Übergangsverfahren 


 


- Von der Möglichkeit, drei Schulwünsche abzugeben, machen etwa zwei Drittel der Eltern 
Gebrauch. 94 Prozent der Eltern gaben wenigstens einen Schulwunsch ab. Bei rund zwei 
Dritteln der Eltern mit drei Schulwunschangaben fand sich eine klare Schulformpräferenz. 
Bei etwa einem Drittel fanden sich unter den drei Schulwünschen sowohl Integrierte 
Sekundarschulen als auch Gymnasien. 


- Von den 214 weiterführenden Schulen in Berlin hatten zu Beginn des Schuljahres 
2011/12 nach den Erstwünschen der Eltern 85 Schulen (40 %) eine Über- und 129 (60 %) 
eine Unternachfrage bzw. eine ausgeglichene Nachfrage zu verzeichnen. Unter den 
Integrierten Sekundarschulen waren Schulen mit eigener gymnasialer Oberstufe am 
stärksten nachgefragt. Integrierte Sekundarschulen, die aus Hauptschulen bzw. aus der 
Zusammenlegung von Haupt- und Realschulen hervorgegangen sind, wiesen eine 
geringere Nachfrage auf. Eltern leistungsstärkerer Schülerinnen und Schüler wählen in 
besonderem Maß übernachgefragte Schulen. Dieser Zusammenhang findet sich vor allem 
für die Integrierten Sekundarschulen. 


- An den Gymnasien konnten 92 Prozent der Erstschulwünsche erfüllt werden, an den 
Integrierten Sekundarschulen 79 Prozent. Betrachtet man alle drei Schulwünsche 
zusammen, steigt die Quote der erfüllten Wünsche auf 98 Prozent für die Gymnasien und 
89 Prozent für die Integrierten Sekundarschulen.  


- Über die Realisierung des Schulwunsches entscheidet die Durchschnittsnote der 
Förderprognose. Nach Berücksichtigung der Durchschnittsnote haben weder Geschlecht 
noch Sozialstatus noch Bildungsniveau der Eltern noch die ethnische Herkunft einen 
Einfluss auf die Platzvergabe an übernachgefragten Schulen. 


- Auch bei nicht realisiertem Erstwunsch zeigt sich beim überwiegenden Teil der Eltern und 
Schülerinnen und Schüler eine hohe bis sehr hohe Zufriedenheit mit der besuchten 
weiterführenden Schule.  
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Die Berliner Schulstrukturreform – Bewertung durch die beteiligten 
Akteure und Konsequenzen des neuen Übergangsverfahrens von der 
Grundschule in die weiterführenden Schulen: 
Zentrale Befunde der BERLIN-Studie im Überblick 
 
 


1 Einleitung 


Alle Länder der Bunderepublik sehen sich gegenwärtig mit der Herausforderung der 
Modernisierung der Schulstruktur konfrontiert. Ausschlaggebend dafür sind demografische 
Entwicklungen, eine veränderte Bildungsnachfrage sowie der Zwang zur Beseitigung von 
strukturell entstandenen institutionellen Problemzonen, wie etwa den Hauptschulen in 
städtischen Ballungsräumen. Berlin ist das einzige Bundesland, dem es gelungen ist, ein 
Zweisäulenmodell flächendeckend zu einem Zeitpunkt einzuführen. Daraus ergibt sich die 
Möglichkeit einer langfristigen wissenschaftlichen Begleitung in einem quasi-experimentellen 
Design, in dem Entwicklungsverläufe nicht nur beschrieben, sondern auch mit 
Kontrollgruppen verglichen werden können. Mit der BERLIN-Studie, die vom damaligen 
Senator für Bildung, Wissenschaft und Forschung in Auftrag gegeben wurde und vom Max-
Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin (Prof. Dr. Jürgen Baumert) in Zusammenarbeit 
mit der Universität Potsdam (Prof. Dr. Kai Maaz) und dem Institut für die Pädagogik der 
Naturwissenschaft und Mathematik (IPN Kiel, Prof. Dr. Olaf Köller) durchgeführt wird, 
erfolgt eine entsprechende wissenschaftliche Begleitung und Evaluation der Berliner 
Schulstrukturreform einschließlich der Neugestaltung des Übergangsverfahrens in die 
weiterführenden Schulen. 


Im Folgenden werden die zentralen Befunde des ersten Berichts der BERLIN-Studie 
zur Veränderung des Übergangsverfahrens von der Grundschule in das neu strukturierte 
Berliner Sekundarschulsystem zusammengefasst. Im Zentrum stehen die Wahrnehmung der 
Struktur- und Übergangsreform durch die unmittelbar betroffenen Akteure, die Auswirkungen 
der Reform auf Muster leistungs- und sozial bedingter Disparitäten im Übergangsprozess 
sowie die Konsequenzen der Reform für die Wahl der Einzelschule. Die Zusammenfassung 
stützt sich auf detaillierte Analysen, die im Herbst 2013 als Buchpublikation vorliegen 
werden1. Bevor die zentralen Ergebnisse der Studie vorgestellt werden, soll auf die Berliner 
Schulstrukturreform und die mit ihr verbundenen Ziele sowie auf die Anlage der 
wissenschaftlichen Begleituntersuchung (BERLIN-Studie) und die zentralen Fragestellungen 
der vorliegenden Studie eingegangen werden. 
  


                                                 
1 Zusätzlich zu der vorliegenden Zusammenfassung liegt der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Wissenschaft seit dem Ende Mai 2013 eine Vorabversion des Buchmanuskripts (Veröffentlichung im Herbst 
2013 im Waxmann-Verlag) mit den detaillierten Hauptanalysen vor. 







4 
 


2 Die Berliner Schulstrukturreform 


In seinem Beschluss vom 25. Juni 2009 hat das Berliner Abgeordnetenhaus die 
Weiterentwicklung der Berliner Schulstruktur beschlossen. Die Berliner Schulstrukturreform 
umfasst inhaltlich zwei große Elemente: (1) Die Neugestaltung des Sekundarschulsystems mit 
Beginn des Schuljahres 2010/11 und (2) die Veränderung des Übergangsverfahrens von der 
Grundschule in die weiterführende Schule für den Eintritt im Schuljahr 2011/12. 
 
Neugestaltung des Sekundarschulsystems 


Die strukturell tiefgreifendste Veränderung ist die Reduktion der Sekundarschulformen auf 
zwei Angebote, das Gymnasium und die Integrierte Sekundarschule (ISS), die die bisherigen 
Haupt-, Real- und Gesamtschulen in sich vereint. Ein Kernelement dieses Zweisäulenmodells 
ist die grundsätzliche Gleichwertigkeit der beiden Schulformen mit Blick auf die zu 
vergebenden Abschlussqualifikationen. 


Die Neugestaltung des Sekundarschulsystems sieht für die Integrierten 
Sekundarschulen die größten Veränderungen vor. Hierzu gehört unter anderem die 
flächendeckende Führung der ISS im Ganztagsbetrieb. Das Abitur wird im Regelfall nach 13 
Schuljahren erworben. Es ist aber auch möglich, das Abitur bereits nach 12 Schuljahren zu 
erwerben. Klassenwiederholungen entfallen an den ISS in Gänze bzw. kommen nur in 
Ausnahmefällen im Rahmen von Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen zwischen Schule 
und Eltern zur Anwendung. An allen ISS soll den Schülerinnen und Schülern der Übergang in 
die gymnasiale Oberstufe ermöglicht werden, entweder durch eine eigene Oberstufe oder 
durch verbindliche Kooperationen mit beruflichen Gymnasien an den Oberstufenzentren. Das 
Fach Wirtschaft-Arbeit-Technik (WAT) wurde als Kernelement des gestärkten Dualen 
Lernens im Sekundarschulcurriculum eingeführt. Die Lerngruppengröße an der ISS wurde auf 
eine Frequenz von maximal 26 Schülerinnen und Schüler festgelegt. Jede ISS entscheidet 
autonom, welches Konzept der Differenzierung verfolgt wird. Dadurch sollen die 
Binnendifferenzierung gestärkt und das individuelle Lernen gefördert werden. 


Anders als an den ISS ist der Erwerb des Abiturs an den Gymnasien nach 12 Jahren 
vorgesehen. Das Überspringen einer Jahrgansstufe ermöglicht es aber auch, in kürzerer Zeit 
(nach 11 Schuljahren) zum Abitur zu gelangen. Auf Klassenwiederholungen, die es prinzipiell 
weiterhin an den Gymnasien gibt, soll nach Möglichkeit verzichtet werden. Ein durch die 
Schule initiierter Schulformwechsel ist nach dem Probejahr am Gymnasium nicht mehr 
möglich. Neben der Vorbereitung auf eine akademische Ausbildung gehören 
Berufsorientierung und Berufsvorbereitung ebenfalls zu den Aufgaben des Gymnasiums. In 
diesem Zusammenhang kann das Duale Lernen auch im Rahmen des Schulprogramms am 
Gymnasium angeboten werden. 
 
Veränderung des Übergangsverfahrens von der Grundschule in die weiterführende Schule 


Die neue Regelung des Übergangsverfahrens von der Grundschule in die weiterführende 
Schule ist eng an die veränderte Schulstruktur des Sekundarschulsystems gekoppelt. Dies 
betrifft in erster Linie die Reduzierung der potenziellen Wahlmöglichkeiten auf zwei 
gleichberechtigte Schulformen. 







5 
 


Die wichtigsten Neuerungen beziehen sich auf den Fall, dass eine Schule 
übernachgefragt ist, das heißt, dass die Anzahl der Anmeldungen die Zahl der freien Plätze 
übersteigt. In diesem Fall haben die Schulen die Möglichkeit, nach Berücksichtigung von 
Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Integrationskinder) 60 
Prozent der dann freien Plätze nach festgelegten, transparenten und gerichtsfesten Kriterien 
selbst zu vergeben. Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler spielen in diesem 
Zusammenhang eine zentrale Rolle für die Aufnahme an einer Schule. Weitere 30 Prozent der 
Plätze werden bei einer Übernachfrage per Losentscheid und maximal 10 Prozent im Rahmen 
der sogenannten Härtefallregelung im Einvernehmen zwischen der Einzelschule und dem 
Bezirk vergeben. Anders als im bisherigen Verfahren wird die Wohnungsnähe nicht mehr als 
Auswahlkriterium herangezogen. 
 
Ziele der Schulstrukturreform 


Mit der gesamten Schulstrukturreform verbinden sich typische Erwartungen der 
Qualitätssteigerung. Sie beziehen sich auf die individuelle Kompetenzentwicklung und die 
individuelle Bewältigung des Übergangs am Ende der Grundschule, in die berufliche 
Erstausbildung oder einen vorakademischen Bildungsgang, aber auch auf strukturelle 
Verteilungseffekte. Die zentralen Ziele der Berliner Schulstrukturreform lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: 
 


− Alle Kinder und Jugendlichen sollen zu höchstmöglichen schulischen Erfolgen und 
die übergroße Mehrheit zum mittleren Schulabschluss am Ende der 10. Jahrgangsstufe 
geführt werden. 


− Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die die Schule ohne Abschluss verlassen, 
soll sich deutlich verringern. 


− Die Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen und ethnischen Herkunft soll 
reduziert werden. 


− Mittel- bis langfristig soll die Abiturientenquote erhöht werden. 
− Es werden ein Anstieg des mittleren Leistungsniveaus und eine Verringerung der 


Leistungsstreuung angestrebt. 
 


3 Anlage der BERLIN-Studie 


Mit der BERLIN-Studie wurde eine Untersuchung begonnen, die den Prozess der Berliner 
Schulstrukturreform ab dem Zeitpunkt der Implementierung wissenschaftlich begleiten und 
evaluieren soll. Das Studiendesign ist quasi-experimentell angelegt und umfasst zwei Stufen: 
Stufe 1 konzentriert sich auf den Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I und 
Stufe 2 auf die am Ende der Sekundarstufe I erreichten Bildungserträge und den Übergang in 
die berufliche Erstausbildung bzw. in einen vorakademischen Bildungsgang (gymnasiale 
Oberstufe). In beiden Stufen ist im Studiendesign jeweils eine eigene Experimental- und 
Kontrollgruppe angelegt, wobei die beiden Experimentalgruppen am Ende der Sekundarstufe 
I miteinander verzahnt werden (vgl. Abbildung 1). 
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Abbildung 1: Untersuchungsdesign der BERLIN-Studie mit den Erhebungen der Kontroll- 
und Referenzstudien 


 
  BERLIN-Studie Modul 1 – Stufe 1 der BERLIN-Studie, Experimentalkohorte   
  BERLIN-Studie Modul 2 – Stufe 2 der BERLIN-Studie, Experimentalkohorte    
  BERLIN-Studie Modul 3 – Stufe 2 der BERLIN-Studie, Kontrollkohorte 
  ÜBERGANG - TIMSS-ÜBERGANG-Studie, Referenzerhebung zur ersten Erhebung in Modul 1 der BERLIN-Studie 
  ELEMENT – ELEMENT-Studie, Kontrollerhebung zur ersten Erhebung in Modul 1 der BERLIN-Studie 
  PISA-E – PISA Ländervergleich Berlin, Kontrollerhebung zur ersten Erhebung in Modul 2 und Modul 3 der BERLIN-Studie 
  BISTA – Bildungsstandards Berlin, Kontrollerhebung zur ersten Erhebung in Modul 2 und Modul 3 der BERLIN-Studie 
 
 
Das im Zentrum der vorliegenden Ergebniszusammenstellung stehende 
Untersuchungsmodul 1 der BERLIN-Studie untersucht die Auswirkungen der veränderten 
Rahmenbedingungen auf den Übergangsprozess von der Grundschule in die weiterführenden 
Schulen. Die Untersuchung basiert auf einer repräsentativen Stichprobe von Schülerinnen und 
Schülern der 6. Jahrgangsstufe an öffentlichen Berliner Grundschulen, die zu Beginn des 
Schuljahres 2011/2012 als zweite Kohorte in die neue, zweigliedrige Sekundarstufe I 
eintraten und als erste Kohorte das neue Übergangsverfahren durchlaufen haben. Gegenstand 
von Modul 1 sind die Beschreibung und Analyse des elterlichen Entscheidungsprozesses für 
den Übergang in Abhängigkeit von den leistungsbezogenen Voraussetzungen der 
Schülerinnen und Schüler, den elterlichen Bildungsaspirationen und der familiären Herkunft 
sowie den seitens der Grundschulen vergebenen Förderungsprognosen 
(Übergangsempfehlung). Nach erfolgtem Übergang in die Sekundarstufe I wird untersucht, 
wie die Schülerinnen und Schüler den Übergang bewältigen und Eltern das neue Verfahren 
rückblickend beurteilen. Anschließend wird die formale Schullaufbahn der Jugendlichen bis 
zum Ende der 10. Jahrgangsstufe erfasst. 
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4 Kernfragestellungen des vorliegenden Berichts 
(BERLIN-Studie, Modul 1) 


Die vorliegende Studie konzentriert sich auf das veränderte Übergangsverfahren und dessen 
Konsequenzen für den Wechsel von der Grundschule in die weiterführenden Schulen der neu 
strukturierten Sekundarstufe I und untersucht drei größere Fragekomplexe. 
 
Die Wahrnehmung der Reform durch die betroffenen Akteure 


Mit Blick auf die Schulstrukturreform und das neue Übergangsverfahren lassen sich zwei 
übergreifende Fragestellungen formulieren: 


(1) Welche Überzeugungen und Bewertungen vertreten die Akteure im Hinblick auf die 
neue Schulstruktur und das neue Übergangsverfahren? 


(2) Welche Erwartungen haben die Akteure bezüglich der Auswirkungen der neuen 
Schulstruktur und des neuen Übergangsverfahrens? 


 
Der sechste Grundschuljahrgang in Berlin – vor und nach der Schulstrukturreform 


Will man prüfen, welche Auswirkungen das Zusammenspiel von Schulstrukturreform und 
Neuregelung des Übergangsverfahrens auf den Prozess des Übergangs und die Verteilung der 
Schülerinnen und Schüler auf die weiterführenden Schulen hat, erfordert dies den Vergleich 
mit einer Kontrollgruppe, die den Übergang vor beiden Reformmaßnahmen zu bewältigen 
hatte. Mit der ELEMENT-Studie (vgl. Lehmann & Lenkeit, 2008) kann auf eine solche 
Kontrollgruppe zurückgegriffen werden2. Für einen Vergleich der BERLIN- und ELEMENT-
Studie müssen die beiden Stichproben vergleichbar sein. Im Zentrum des Kohortenvergleichs 
steht die Frage: 


(3) Sind die Populationen, für die beide Stichproben (BERLIN- und ELEMENT-
Stichprobe) stehen, miteinander vergleichbar?  


 
Auswirkungen der Reform auf Muster sozialer Disparitäten im Übergangsprozess 


Die zentralen Fragestellungen beziehen sich auf den Einfluss der familiären Herkunft auf das 
Entscheidungsverhalten der Eltern bzw. deren Kinder und die Vergabe der 
Übergangsempfehlung durch die Grundschule. Dabei lassen sich drei Hauptfragestellungen 
unterscheiden, die sich sowohl auf das veränderte Übergangsverfahren als auch auf die neue 
Schulstruktur in der Sekundarstufe beziehen. 


(4) Führt die Schulstrukturreform mit ihren unterschiedlichen Facetten zu einer 
veränderten Bildungsorientierung und -aspiration bei den Eltern und inwieweit sind 
dabei differenzielle Veränderungen in Abhängigkeit der familiären Herkunft 
feststellbar? 


(5) Lassen sich Veränderungen in den Ungleichheitsmustern bei der Vergabe der 
Förderprognose (Übergangsempfehlung) durch die Grundschule identifizieren? 


                                                 
2 Wir danken Rainer Lehmann und seiner Arbeitsgruppe (Humboldt-Universität zu Berlin) für das 
Einverständnis, die ELEMENT-Daten für Sekundäranalysen nutzen zu dürfen. 
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(6) Wie fallen Muster sozialer Ungleichheit beim realisierten Übergang vor und nach der 
Schulstrukturreform aus? 


 
Konsequenzen der Reform für die Wahl der Einzelschule 


Für die Untersuchung der Wahl der Einzelschule wird zwischen den abgegebenen 
Schulwünschen und den umgesetzten Schulwünschen (also den tatsächlich besuchten 
Schulen) unterschieden. Dabei stehen bezogen auf die Schulwünsche folgende Fragen im 
Zentrum: 


(7) Wie konsistent sind die drei abgegebenen Schulwünsche bezüglich der anvisierten 
Schulform und in welcher Hinsicht unterscheiden sich Schülergruppen mit 
verschiedenen Schulformkombinationen? 


(8) Welche Motive spielen auf Seiten der Eltern eine Rolle für die Wahl der 
weiterführenden Schule und in welchem Maß lassen sich diesbezüglich Unterschiede 
in Abhängigkeit von der gewünschten Schulform erkennen? 


(9) Welche Angebots- und Nachfragesituationen ergeben sich an den weiterführenden 
Schulen? 


(10) Inwieweit gehen schulbezogene Unterschiede in der Nachfrage mit Unterschieden in 
den Schulleistungen und der familiären Herkunft der Schülerschaft einher (welche 
Schülerinnen und Schüler wünschen sich welche Schulen)? 


 
Mit Blick auf die Umsetzung des Schulwunsches werden folgende Fragen betrachtet: 


(11) In welchem Maß konnten die Schulwünsche umgesetzt werden? 


(12) Welche Rolle spielen die Schulleistungen und der familiäre Hintergrund der 
Schülerinnen und Schüler bei der Realisierung des Schulwunsches? 


(13) Welche Schülergruppen sind auf welche weiterführenden Schulen (stärker vs. 
schwächer nachgefragte Schulen) übergegangen? 


(14) Wie zufrieden sind die Schülerinnen und Schüler und deren Eltern mit der nach dem 
Übergang besuchten Schule? 


 


Im Folgenden werden die Ergebnisse zu den jeweiligen Fragekomplexen im Einzelnen 
dargestellt.  
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5 Die Berliner Schulstrukturreform in der Wahrnehmung der 
beteiligten Akteure 


5.1 Reformstrategien 


Schulstrukturreform ist in Deutschland immer noch ein Thema, das polarisiert – Politik und 
Öffentlichkeit, Eltern und nicht zuletzt die Lehrerschaft. Umso bemerkenswerter ist es, dass 
es in Berlin gelingen konnte, eine Schulstrukturreform in einem Schritt gesetzlich zu 
normieren (Schulgesetz in der Fassung vom 25.1.2010) und in einer Rechtsverordnung 
auszugestalten (Sekundarstufen-I-Verordnung vom 31.3.2010) und dann zum 
Schuljahresbeginn 2010/11 zu einem einzigen Zeitpunkt flächendeckend einzuführen. Wie 
war dies möglich?  


Im Rückblick sind zwei ineinandergreifende Strategien zu erkennen. Die erste 
Strategie setzte auf eine sachliche, zeitliche und soziale Entkopplung von 
Strukturentscheidung und operativer Umsetzung der Reform. Die Strukturentscheidung fiel 
im Berliner Abgeordnetenhaus und in der zuständigen Senatsverwaltung. Ihre technische 
Umsetzung wurde auf die kommunale Ebene der Bezirke verwiesen. Die pädagogische 
Ausgestaltung der Reform sollte als langfristige Entwicklungsaufgabe Sache der einzelnen 
Schulen sein. Damit wurde eine Kumulation von Entscheidungs- und Gestaltungsfragen auf 
zentraler Ebene vermieden und ihre Abfolge wurde zeitlich entzerrt. Gleichzeitig sollte eine 
zweite Strategie, die sich auf intensive, auch Ebenen übergreifende Kommunikation verließ, 
für formelle und informelle Abstimmung und Akzeptanz der Strukturmaßnahmen sorgen.  


Die rechtliche Normierung der Schulstrukturreform konzentrierte sich auf wenige 
zentrale Punkte: (1) die Einführung des Zweisäulenmodells mit dem Gebot der 
Zusammenarbeit zwischen ISS und einer gymnasialen Oberstufe, (2) Profilierung der ISS 
durch berufliche Orientierung und Duales Lernen, (3) die flächendeckende Einrichtung der 
ISS als Ganztagsschule, (4) die Abschaffung der Klassenwiederholung an der ISS und der 
Querversetzung nach der Probezeit am Gymnasium sowie (5) die Gewährung eines 
Ausstattungsvorteils für die ISS, insbesondere eines niedrigeren Klassenteilers. Diese 
Strukturentscheidungen wurden im Vorfeld und während des Gesetzgebungsverfahrens 
zwischen den Fraktionen des Abgeordnetenhauses, aber auch mit den zuständigen Stadträten 
der Bezirke, einflussreichen Schulleitern, Lehrerverbänden, der Landeselternvertretung, den 
Sozialpartnern und freien Trägern der Jugendhilfe abgestimmt. Die technische Lösung des 
komplizierten Problems der Zusammenlegung und Umgründung von Schulen und die damit 
verbundenen konfliktträchtigen Fragen der Personalzuweisung wurden auf bezirklicher Ebene 
– in enger Abstimmung mit den Schulen und unter einem zentralen Genehmigungsvorbehalt – 
bearbeitet. Die pädagogische Umsetzung und Ausgestaltung der Reform war und ist die 
eigentliche Herausforderung der einzelnen Schulen. Ihr Gestaltungspielraum ist weit. Er 
reicht von der Entwicklung eines Schulprofils über die Regelung der 
Unterrichtsdifferenzierung, die Entwicklung von Individualisierungsmaßnahmen, die 
Ausgestaltung des Ganztagsbetriebs, die Konkretisierung der Berufsorientierung und des 
Dualen Lernens bis hin zur Entwicklung von Kooperationsbeziehungen zu Oberstufenzentren 
und außerschulischen Partnern. Diese Entwicklungsarbeiten sind eine langfristige 
Herausforderung, die zentral durch Lehrplanarbeit, konzeptuelle und didaktische 
Handreichungen und Fortbildung unterstützt wird. Mit diesem Vorgehen wurde die 
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Schulstrukturreform in einen mehrschrittigen und mehrstufigen Prozess zerlegt. Die Berliner 
Schulstrukturreform verbindet so in bemerkenswerter Weise Elemente einer Top-down- und 
einer Bottom-up -Strategie, die wiederum durch Vorkehrungen wechselseitiger Abstimmung 
(mutual adaption) verknüpft sind.  
 


5.2 Beurteilung der Berliner Schulstrukturreform 


Schulstrukturreform berührt Wertvorstellungen über Bildung und Verteilungsgerechtigkeit 


und pädagogische Überzeugungen 


Die Strukturentscheidung wurde mit der Novellierung des Schulgesetzes und dem Erlass der 
Ausführungsvorschriften im Frühjahr 2010 vollzogen. Schon zu Beginn des Schuljahres 
2010/11 nahmen die Integrierten Sekundarschulen – teilweise noch in Kombination mit 
auslaufenden Jahrgängen der alten Schulformen – die Arbeit auf. Zum Zeitpunkt des 
Übergangs der BERLIN-Kohorte hatten die weiterführenden Schulen ein Jahr Erfahrung mit 
dem neuen System machen können. Dies erlaubt selbstverständlich noch keine Antwort auf 
die Frage, ob sich die Schulstrukturreform bewährt. Umsetzung und Bewährung der Reform 
können erst geprüft werden, wenn die ersten Jahrgänge das neue System vollständig 
durchlaufen haben. Nach einjähriger Erfahrung ist es aber sehr wohl möglich zu fragen, ob 
die grundlegenden Strukturmerkmale der Reform als Rahmenbedingungen der pädagogischen 
Arbeit von der Lehrer- und Elternschaft akzeptiert sind und welche Erwartungen hinsichtlich 
der Zielerreichung bestehen. 


Die Beantwortung dieser beiden Fragen ist keineswegs trivial. Fragen der 
Strukturreform sind deshalb so kontrovers, weil mit ihnen unterschiedliche Wertvorstellungen 
bezüglich Bildung und Verteilungsgerechtigkeit und unterschiedliche subjektive Theorien 
über den optimalen pädagogischen Umgang mit Heterogenität verbunden sind. Gerade 
deshalb ist die zumindest prinzipielle Akzeptanz der Strukturmaßnahmen Voraussetzung für 
das langfristige Gelingen der Reform. Die Berliner Schulstrukturreform tangiert 
professionelle Überzeugungen und allgemeine pädagogische Wertvorstellungen in mehrfacher 
Hinsicht: 


 
(1) Mit der Einführung eines Zweisäulenmodells wird der Differenzierungsgrad des 


Systems verringert. Damit werden Überzeugungen über die generelle pädagogische 
Funktionalität äußerer Differenzierung und die Angemessenheit des 
Differenzierungsgrades thematisch. 


(2) In Zweisäulenmodellen führen unterschiedliche Wege zu gleichen Zielen. Dies berührt 
Überzeugungen hinsichtlich der Passung von Bildungsziel und Bildungsprogramm. Im 
Hintergrund steht die Frage, ob die Entkopplung von Abschluss und Bildungsgang von 
den pädagogischen Fachkräften und der Elternschaft tatsächlich akzeptiert ist.  


(3) Im Unterschied zum gymnasialen Bildungsgang soll das Profil der ISS durch eine 
stärkere berufliche Orientierung geprägt sein, ohne dass die Gleichwertigkeit beider 
Bildungsgänge infrage gestellt wird. Damit werden unterschiedliche Wertvorstellungen, 
die berufliche und akademische Bildung betreffen, virulent.  
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(4) Die ISS werden flächendeckend im Ganztagsbetrieb geführt. Damit ist eine 
Neuverteilung des Zeitbudgets von Jugendlichen verbunden, die normative 
Vorstellungen über das Verhältnis von Schule, Familie und Selbstregulation von 
Jugendlichen tangiert. Dies betrifft auch die Binnenorganisation des Ganztagsbetriebs. 
Insofern ist es eine offene aber wichtige Frage, inwieweit der Ganztagsbetrieb von den 
Fachkräften und der Elternschaft akzeptiert ist. 


(5) Eine besonders schwierige Frage ist die vorgesehene Regelversetzung an der ISS. 
Entscheidungen über Klassenwiederholungen sind im Kern pädagogische 
Notfallreaktionen, die dann erforderlich werden, wenn Förderbedarf über längere Zeit 
nicht erkannt oder nicht befriedigt werden konnte. Alle empirische Evidenz spricht 
dafür, dass mit einer Klassenwiederholung der pädagogische Zweck der Förderung 
nicht erreicht wird. Insofern ist der Verzicht auf Klassenwiederholung eine pädagogisch 
und bildungsökonomisch gut begründete Maßnahme. Für die Schule ergibt sich daraus 
ganz im Sinne der Maßnahme ein erhöhter Druck, sorgfältiger zu diagnostizieren und 
früher und systematischer zu fördern. Ein Weg, wie dies erreicht werden kann, wird 
aber nicht aufgezeigt. Für die Eltern bedeutet der Verzicht auf Klassenwiederholung 
eine Verringerung der im Einzelfall eventuell benötigten zeitlichen Flexibilität der 
Bildungslaufbahn ihrer Kinder, ohne dass das Versprechen auf frühzeitige und 
erfolgreiche Förderung substantiiert würde. Insofern ist es von hohem Interesse, wie 
diese Entscheidung in Schule und Elternschaft wahrgenommen wird. 
 


Die BERLIN-Studie nimmt in ihrer Befragung von Grundschullehrkräften, Schulleiterinnen 
und Schulleitern an Grundschulen, Gymnasien und Integrierten Sekundarschulen sowie von 
Eltern, deren Kinder ein Gymnasium bzw. eine Integrierte Sekundarschule besuchen, diese 
Fragen auf.  
 


Zweigliedrigkeit: Hohe Akzeptanz des Differenzierungsgrades der Sekundarstufe 


Die Akzeptanz des Differenzierungsgrades der Sekundarstufe wurde mit drei Fragen erhoben, 
die unterschiedlich weitgehende Eingriffe in die bisherige Schulstruktur beschrieben. Die 
erste Frage bezog sich auf die Abschaffung allein der Hauptschule, die zweite Frage auf die 
Einführung der Zweigliedrigkeit und die dritte Frage auf die Einrichtung einer einheitlichen 
Sekundarstufe I, die auch das Gymnasium einschließt. Die Befragung ergab folgendes Bild: 
Hinsichtlich der Notwendigkeit, die kaum nachgefragte Hauptschule in Berlin abzuschaffen, 
ist sich eine große Mehrheit des Leitungspersonals an allen Schulformen einig. Nahezu 70 
Prozent der Schulleiterinnen und Schulleiter an Gymnasien und über 80 Prozent an 
Grundschulen und ISS halten diesen Schritt für überfällig. Eine Mehrheit von rund 65 Prozent 
der Lehrkräfte an Grundschulen teilt diese Ansicht; aber immerhin gut ein Drittel von ihnen 
würde die Hauptschule offensichtlich gern als Nische für schwache Schülerinnen und Schüler 
beibehalten. Ob hier Fürsorgemotive oder implizite Begabungstheorien eine Rolle spielen, ist 
aufgrund der Befragung nicht zu entscheiden. Ein ähnliches Bild zeichnet sich in der 
Elternschaft ab, aber mit einer deutlicheren Tendenz zur Polarisierung. 


Bei der Beurteilung der Einführung der Integrierten Sekundarschule und der 
Zweigliedrigkeit wiederholt sich dieses Muster. Die Zustimmung zur Strukturreform liegt 







12 
 


aufseiten des Leitungspersonals – also den Personen, die systemische Verantwortung 
übernehmen – zwischen 65 (Gymnasialleiter) und mehr als 80 Prozent (Leiterinnen und Leiter 
von Grundschulen und ISS). Die Zustimmung der Grundschullehrkräfte fällt mit 60 Prozent 
etwas vorsichtiger aus, während sich die Elternschaft – unabhängig davon, ob das Kind eine 
ISS oder ein Gymnasium besucht – in zwei Lager teilt, wobei die Fraktion der Befürworter 
etwas größer ist. Die hohe Übereinstimmung der Antwortmuster bei beiden Fragen legt den 
Schluss nahe, dass bei der Ablehnung von Reformmaßnahmen nicht der Grad der 
Differenzierung der Sekundarstufe ausschlaggebend ist, sondern schon die Antastung des 
Status quo, und zwar insbesondere die Integration der leistungsschwächsten Schülerinnen und 
Schüler in eine heterogenere Lerngemeinschaft. 


Vor dem Hintergrund dieser Antworten überrascht die Bewertung einer ungegliederten 
Sekundarstufe I nicht. 85 Prozent der Leiter von Gymnasien weisen die Vorstellung 
entschieden zurück. Aber auch eine deutliche Mehrheit von Lehrkräften und Schulleiterinnen 
und Schulleiter an Grundschulen sowie über 75 Prozent der Elternschaft an Gymnasien 
hielten eine solche Entscheidung für falsch. Dies gilt auch für rund 65 Prozent der Eltern von 
Kindern, die eine Integrierte Sekundarschule besuchen. Allein die Leitungen von ISS könnten 
sich mehrheitlich (68 Prozent) eine einheitliche Sekundarstufe I vorstellen.  


Das Gesamtbild dieser Befunde spricht für den politischen aber auch pädagogischen 
Realismus einer Strukturentscheidung zugunsten der Zweigliedrigkeit. Das professionelle 
Personal der Berliner allgemeinbildenden Schulen steht in relativ großer Mehrheit hinter 
dieser Entscheidung. Auch eine Mehrheit der Elternschaft unterstützt sie. Die weit geteilte 
Vorstellung von der Integrität des Gymnasiums weist daraufhin, dass die Landesregierung gut 
beraten war, die in Berlin immer wieder diskutierte Frage nach dem Frühübergang zum 
Gymnasium am Ende der 4. Jahrgangsstufe nicht im Zusammenhang der Strukturreform zu 
thematisieren und die bestehenden Regelungen unangetastet zu lassen.  
 


Hohe Akzeptanz der Entkopplung von Abschluss und Bildungsgang: Unterschiedliche Wege 


führen zur allgemeinen Hochschulreife 


Im Vergleich zu dem differenzierten Bild bei der Bewertung des Differenzierungsgrades der 
Sekundarstufe fällt die Beurteilung der zeitlichen und curricularen Differenzierung von 
Bildungsgängen bei Zielgleichheit erstaunlich eindeutig aus. Bei den Eltern halten 85 Prozent 
(Elternschaft an Gymnasien) bis 90 Prozent (Elternschaft an ISS) die Parallelität von zwei 
Bildungsgängen, die gleichermaßen zu allen Abschlüssen - also auch zur allgemeinen 
Hochschulreife führen - für sehr sinnvoll oder eher sinnvoll. Auf Seiten der Schulleitungen 
liegt die Zustimmung zwischen 74 Prozent an den Gymnasien und 97 Prozent an den 
Integrierten Sekundarschulen. Auf eine vergleichbar hohe Zustimmung trifft die 
Berufsorientierung und das Duale Lernen an ISS (rund 85 % Zustimmung über alle Gruppen 
hinweg). Diese Befunde zeigen, dass die Entkopplung von Bildungsgang und Abschluss, die 
sich in den vergangenen Jahrzehnten in allen Bundesländern entwickelt hat, mittlerweile als 
Strukturmerkmal eines modernen Bildungssystems akzeptiert ist.  
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Ganztagsschule: Akzeptanz eines neuen Zeitregimes 


Noch vor 15 Jahren war die Ganztagsschule ein Thema, das sowohl Politik als auch die 
Elternschaft entzweite. Die Vorrangigkeit der Erziehung in der Familie und die Verfügbarkeit 
über nichtreglementierte Zeit aufseiten der Jugendlichen wurden gegen einen überbordenden 
Fürsorgeanspruch des Staates ins Feld geführt. Der Strukturwandel der Familie, die 
zunehmende Berufstätigkeit beider Elternteile von schulpflichtigen Kindern und die 
Erfahrung einer neuen Rhythmisierung des Lernens in Ganztagsschulen haben diesen Streit 
obsolet werden lassen. 86 Prozent der Schulleiterinnen und Schulleiter an weiterführenden 
Schulen und rund 80 Prozent der Elternschaft halten die flächendeckende Einführung der 
Integrierten Sekundarschule als Ganztagsschule für richtig. Dezidierte Ablehnung gibt es 
praktisch so gut wie nicht mehr. Ein neues schulisches Zeitregime im Jungendalter ist 
prinzipiell akzeptiert. Die Bewährungsprobe betrifft demnach allein die Ausgestaltung der 
Ganztagsschule. 
 


Verzicht auf Klassenwiederholung: Ein Streitthema 


Die Frage der Klassenwiederholung polarisiert Eltern und Schulleitungen an den 
weiterführenden Schulen. Eine Mehrheit von 69 Prozent der Schulleiterinnen und Schulleiter 
an Gymnasien ist der Ansicht, dass ein Verzicht auf Klassenwiederholung auch an den ISS 
pädagogisch nicht sinnvoll sei. Dabei ist der Anteil dezidierter Meinungen relativ hoch. 
Dagegen ist eine Mehrheit von 64 Prozent der Leiter und Leiterinnen von ISS – also die 
Personen, die durch diese Regelung direkt betroffen sind – der Überzeugung, dass dies eine 
pädagogisch sinnvolle Regelung sei, mit der Sekundarschulen auch vernünftig umgehen 
könnten. Bei dieser divergenten Beurteilung scheinen im Hintergrund noch unterschiedliche 
Vorstellungen über Förderung und Auslese zu wirken. Dagegen sind die Vorstellungen der 
Elternschaft - unabhängig davon, ob ein Kind eine ISS oder ein Gymnasium besucht - 
einheitlicher. Rund 60 Prozent halten den Verzicht auf Klassenwiederholung für wenig 
sinnvoll und sehen darin eine Einschränkung der Möglichkeit, Durchlaufzeiten im 
Bildungssystem individuell abzustimmen. Der Anteil dezidierter Befürworter des Verzichts 
auf Klassenwiederholung ist mit 12 Prozent klein. Hinsichtlich der Umsetzung und 
Umsetzbarkeit der Reform ist jedoch entscheidend, dass die Schulleitungen der ISS 
mehrheitlich den Wegfall der Klassenwiederholung akzeptieren und nur eine Minderheit von 
etwa 15 Prozent diese Regelung dezidiert verwirft. Die Frage der Klassenwiederholung ist ein 
gutes Beispiel dafür, dass Systemlogik nicht notwendigerweise mit der Handlungslogik 
unterschiedlicher Akteure im System zusammenfällt. 
 


Erwartungen hinsichtlich der Zielerreichung 


Wenn man Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie Eltern nach einem Jahr mehr 
oder minder direkter Erfahrung mit der neuen Schulstruktur um Auskunft zu ihren 
Erwartungen bittet, inwieweit die expliziten Ziele der Strukturreform auch tatsächlich erreicht 
würden, erhält man weder eine Aussage über die Implementation der Reform noch über das 
tatsächliche Umsetzungspotenzial. Darüber wird zu berichten sein, wenn die BERLIN-
Kohorte die Sekundarstufe I durchlaufen hat. Mit der Erfassung von Erwartungen bei 
gegebener Urteilsunsicherheit erhält man jedoch einen Indikator für das Vertrauen in die 
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Gestaltungsmöglichkeiten eines ergebnisoffenen Prozesses bei einmal getroffener 
Strukturentscheidung. Wünschenswert für die Umsetzung der Reform ist ein wohlwollender 
Realismus, der sowohl unbegründeten Optimismus wie destruktive Skepsis vermeidet. In 
diesem Fall erwarten wir Urteile, die sich bei vier vorgegebenen Antwortalternativen 
(skeptisch/eher skeptisch/eher optimistisch/optimistisch) auf die beiden Mittelkategorien 
konzentrieren und sich damit um den theoretischen Mittelpunkt der Skala gruppieren. Urteile 
mit hoher Überzeugungssicherheit sollten selten auftreten. Im Einzelnen dürften die 
Antworten sowohl von der Akzeptanz der Strukturmerkmale als auch von der persönlichen 
Disposition zu eher optimistischen oder skeptischen Erwartungen abhängen. 


Zu folgenden Zieldimensionen wurden Erfolgserwartungen erfragt: (1) Verbesserung 
individueller Förderung, (2) Verringerung der Schulabbrecherquote, (3) Verbesserung der 
beruflichen Perspektiven, (4) Erhöhung der Abiturientenquoten und (5) Verringerung sozialer 
Ungleichheit. Wichtigster Befund ist, dass die Erfolgserwartungen in allen Zieldimensionen 
insgesamt verhalten-realistisch sind. Etwa 80 Prozent der Antworten konzentrieren sich auf 
die beiden mittleren Antwortkategorien, mit denen leichter Optimismus oder leichte Skepsis 
zum Ausdruck gebracht werden. Betrachtet man die Antwortverteilungen der einzelnen 
Akteursgruppen, so neigen Grundschullehrkräfte etwas stärker zur Skepsis: Insbesondere sind 
sie der Meinung, dass eine Verbesserung der individuellen Förderung im neuen System eher 
nicht zu erwarten sei. Diese Skepsis teilen sie mit den Schulleiterinnen und Schulleitern von 
Gymnasien, aber auch mit der Elternschaft. Unter den Grundschullehrkräften und den Eltern 
befindet sich auch eine relativ stabile Gruppe von etwa 15 Prozent, die dezidiert negative 
Erwartungen hinsichtlich des Erfolgs von ISS hat. Insgesamt etwas zuversichtlicher sind alle 
Akteursgruppen hinsichtlich der Verringerung der Schulabbruchquoten und der relativen 
Zunahme von Abschlüssen mit Hochschulzugangsberechtigung. Ein gradueller Unterschied in 
den Antworttendenzen ist bei Schulleiterinnen und Schulleitern an ISS feststellbar: Auch ihre 
Urteile sind vorsichtig, aber mit einer positiven Gesamttendenz. Sie sehen ihre Arbeit als 
sachliche Herausforderung – risikoreich aber nicht ohne Erfolgschancen. 


Fasst man das Gesamtergebnis zusammen, so wird man festzuhalten haben, dass die 
übergroße Mehrheit aller Akteure in ihren Erwartungen hinsichtlich der Zielerreichung der 
Reform einen verhaltenen Realismus zum Ausdruck bringt. Reformeuphorie und 
systematischer Pessimismus sind die Ausnahme. Dies ist eine brauchbare Ausgangslage für 
die konkrete Arbeit. Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Reform sind zu erwarten. Für 
ihre Bewältigung sind hohe Enttäuschungs- und Obstruktionsrisiken nicht hilfreich. Die 
größte Herausforderung der Umsetzung der Strukturreform wird nach der Ansicht aller 
Beteiligten die Verbesserung der individuellen Förderung sein. 
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5.3 Akzeptanz des modifizierten Übergangsverfahrens: Bewertung durch 
Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkräfte und Eltern 


Das modifizierte Übergangsverfahren: Anpassung an die neue Schulstruktur und austarierter 
Wettbewerb 


Das zum Schuljahresbeginn 2010/11 in Kraft getretene Übergangsverfahren stellt eine 
Anpassung der bisherigen Übergangsregelungen an die neue Schulstruktur, verbunden mit 
einer Neuregelung des Auswahlverfahrens bei der Übernachfrage von weiterführenden 
Schulen dar. Der Kern der Berliner Übergangsregelung, nach der die Letztentscheidung der 
Schulformwahl bei den Erziehungsberechtigten liegt, bleibt unangetastet. Insofern ist die neue 
Regelung eine moderate Weiterentwicklung des alten Verfahrens. Einen doppelten Einschnitt 
bringt dagegen die Normierung des Auswahlverfahrens bei Übernachfrage von 
weiterführenden Schulen mit sich. Die neue Regelung will die Profilierung von Schulen 
fördern, aber den dadurch entstehenden Wettbewerb durch die Einführung einer 
Zufallskomponente begrenzen. Im Einzelnen gelten folgende Festlegungen: 
 
(1) Wie bisher wird vor dem Übergang an weiterführende Schulen in der Grundschule ein 


verbindliches Beratungsgespräch mit allen Eltern geführt. 
(2) An die Stelle der bisherigen Bildungsgangempfehlung tritt eine schriftliche 


Förderprognose. Während mit der Bildungsgangempfehlung entsprechende 
Abschlusserwartungen verbunden waren, macht die Förderprognose nur eine Aussage 
über die voraussichtlich optimale Passung von Schülervoraussetzungen und 
Bildungsprogramm der beiden Schulformen. Dabei bleiben alle 
Abschlussmöglichkeiten offen.  


(3) Die endgültige Entscheidung über die gewählte Schulform liegt bei den Eltern. 
(4) Die Eltern schlagen für ihr Kind bis zu drei weiterführende Schulen als Wunschschulen 


vor. Für die gewählte Schule besteht im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten 
Aufnahmepflicht. 


(5) Die Probezeit am Gymnasium wird von einem halben auf ein Schuljahr verlängert. 
(6) Bei Übernachfrage einer weiterführenden Schule greift folgende Regelung: 


– Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden vorab aufgenommen. 
– Maximal 10 Prozent der dann noch verfügbaren Plätze werden für Härtefälle 


vorgehalten. 
– 60 Prozent der Plätze werden nach transparenten und objektivierbaren Kriterien wie 


Noten, profilbezogene Testergebnisse oder entsprechende Erfolge in praktischen 
Übungen vergeben.  


– 30 Prozent der Plätze werden durch Losentscheid verteilt. 
– Die Wohnungsnähe der Schule wird als Entscheidungskriterium nicht mehr 


herangezogen. 
 


Mit der Festlegung, dass bei Übernachfrage einer Schule 60 Prozent der Plätze anhand von 
leistungs- oder profilbezogenen Kriterien zu vergeben sind, wird eine Differenzierungs- und 
Wettbewerbskomponente in das Übergangsgeschehen eingeführt. Gleichzeitig soll diese 
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Komponente durch die Härtefallregelung und den Losentscheid für 30 Prozent der Plätze 
systemisch ausbalanciert werden.  
 


Bewertung der neuen Übergangsregelung: Hohe Zufriedenheit mit dem Ergebnis und 


weitgehende Akzeptanz des Verfahrens 


Aufgrund des bisherigen eingespielten Verfahrens ist hohe Zustimmung bei allen 
Einzelregelungen zu erwarten, die den Beratungs- und Informationsprozess für die Eltern 
ordnen, ohne das Entscheidungsrecht der Eltern anzutasten. Durchaus kontrovers könnte 
dagegen die Auswahlregelung bei Übernachfrage weiterführender Schulen rezipiert werden. 
Kritisch dürften alle Vorschriften aufgenommen werden, die möglicherweise einen 
Kontrollverlust für die beteiligten Akteure bedeuten können. So ist zu erwarten, dass 
Auswahlentscheidungen nach transparenten inhaltlichen Kriterien noch akzeptiert, 
Losentscheidungen, bei denen der Zufall regiert, aber abgelehnt werden. Die Ablehnung sollte 
umso stärker ausfallen, je wichtiger die Profilbildung einer Schule für die Akteure ist.  


Wie sehen die Bewertungen der einzelnen Regelungen und des Verfahrens insgesamt 
aus? Beginnt man mit dem Ergebnis des Übergangsverfahrens, so ist das auffälligste Resultat, 
dass eine große Mehrheit der Eltern von Kindern an ISS und Gymnasien (zwischen 80 % und 
90 %) mit der tatsächlich gewählten oder zugewiesenen Schule zufrieden oder sogar sehr 
zufrieden ist. Dieser Befund weist darauf hin, dass das Verfahren praktikabel ist und das 
Ergebnis grundsätzlich mit den Vorstellungen der meisten Eltern verträglich zu sein scheint. 
Lässt man das Verfahren selbst – unabhängig vom individuellen Ergebnis – insgesamt 
bewerten, so ist eine Mehrheit von etwa 60 Prozent der Eltern und der Leiterinnen und Leiter 
von Gymnasien damit zufrieden oder eher zufrieden. Besonders ausgeprägt ist das positive 
Urteil bei Schulleiterinnen und Schulleitern an Grundschulen und ISS. Hier liegt die 
Zustimmung bei über 70 Prozent.  


Wirft man einen genaueren Blick auf die Einzelregelungen des Verfahrens, zeigt sich 
im Wesentlichen das vorhergesagte Muster. Über alle Akteursgruppen hinweg ist die 
Nützlichkeit des verbindlichen Beratungsgesprächs und der schriftlichen Förderprognose 
unstreitig. Auch die Differenzierungskomponente bei der Auswahl von Schülerinnen und 
Schüler im Fall der Übernachfrage von weiterführenden Schulen findet überwiegende 
Zustimmung. Das Losverfahren dagegen, dass Profilierung und Wettbewerb von Schulen 
begrenzen soll, wird dagegen von allen Beteiligten mit Ausnahme der Schulleitungen an ISS 
(Zustimmungsanteil 59 Prozent) deutlich bis vehement abgelehnt. Über 80 Prozent der 
Leiterinnen und Leiter von Gymnasien sprechen sich gegen das Losverfahren aus und sehen 
darin eine besondere Gefahr für das Profil ihrer Schulen. Bei den Eltern finden sich 
Ablehnungsanteile zwischen 66 (Eltern ISS) und 71 Prozent (Eltern Gymnasium). Die 
Verlängerung der Probezeit am Gymnasium von einem halben auf ein ganzes Jahr trifft auf 
große Zustimmung der Schulleiterinnen und Schulleiter an Gymnasien sowie der gesamten 
Elternschaft. Schulleitungen an ISS stehen der verlängerten Probezeit neutral bis eher 
ablehnend gegenüber. 
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Fazit  


Insgesamt sind das neue Übergangsverfahren und die meisten seiner Einzelregelungen unter 
allen Akteuren entweder völlig unstrittig oder doch weitgehend akzeptiert. Das Ergebnis des 
Verfahrens führt bei der großen Mehrheit der Elternschaft zu Zufriedenheit oder sogar hoher 
Zufriedenheit. Strittig bleibt der Losentscheid. Diese systemische Wettbewerbskorrektur wird 
offensichtlich von allen Beteiligten – mit einer gewissen Ausnahme der Schulleiterinnen und 
Schulleiter an ISS – als Kontrollverlust und nicht kalkulierbares Risiko betrachtet. 
 


6 Der sechste Grundschuljahrgang in Berlin – vor und nach der 
Schulstrukturreform 


Vergleich der Schuljahrgänge 2004/2005 und 2010/1011 


Am Ende des Schuljahres 2010/11 wechselte nach sechs Grundschuljahren der 2. 
Schülerjahrgang in die neu strukturierte Sekundarstufe des Berliner Schulsystems. Dieser 
Jahrgang war gleichzeitig der erste, für den das neue Übergangsverfahren galt. Um zu 
überprüfen, welche Auswirkungen das Zusammenspiel von Schulstrukturreform und 
Neuregelung des Übergangsverfahrens auf den Prozess des Übergangs und die Verteilung der 
Schülerinnen und Schüler auf die weiterführenden Schulen hat, ist der Vergleich mit einer 
Kontrollgruppe notwendig, die den Übergang vor beiden Reformmaßnahmen zu bewältigen 
hatte. Diese Kontrollgruppe stellt die sogenannte ELEMENT-Studie (Lehmann & Lenkeit, 
2008; Lehmann & Nikolova, 2005) zur Verfügung, mit der am Ende des Schuljahres 2004/05 
der Übergang von der Grundschule in die weiterführenden Schulen in Berlin untersucht 
wurde. Die BERLIN- und ELEMENT-Studie sind sowohl in der Stichprobenziehung als auch 
in der Instrumentierung aufeinander abgestimmt. Aber sind auch die Populationen, für die 
beide Stichproben stehen, miteinander vergleichbar? Diese Annahme ist keineswegs 
selbstverständlich. Denn zwischen der ELEMENT- und der BERLIN-Studie liegen sechs 
Jahre, in denen sich sowohl die Struktur der Schulbevölkerung als auch das Bildungsverhalten 
der Eltern verändern konnten. Die Klärung dieser Frage ist für den Vergleich beider Studien 
essentiell, auch um zu prüfen, inwiefern Unterschiede zwischen den Kohorten für 
vergleichende Analysen die Interpretation der Ergebnisse beeinflussen könnten und 
systematisch kontrolliert werden müssen.  


Um eine Gesamtantwort vorweg zu nehmen: Die beiden Kohorten, die in den 
Stichproben der ELEMENT- und der BERLIN-Studie abgebildet werden, sind in ihrer 
Grundstruktur weitgehend vergleichbar. Es gibt keine schwerwiegenden strukturellen oder 
abrupten Veränderungen, die einen Vergleich infrage stellen könnten. Dennoch lassen sich 
langfristige und allmähliche – auch nicht auf Berlin beschränkte – Veränderungstendenzen in 
der Schülerpopulation und im Bildungsverhalten der Eltern zeigen. Wie sieht das Bild im 
Einzelnen aus? 
 


Stabile Basispopulation  


Die gemeinsame Basispopulation der ELEMENT- und BERLIN-Studie sind Schülerinnen 
und Schüler der 6. Jahrgangsstufe an Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft. Im Schuljahr 
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2004/2005 traf dies für 79,6 Prozent aller Sechstklässler zu. 6,4 Prozent des Jahrgangs 
besuchten eine private Grundschule und etwa 14 Prozent befanden sich zu diesem Zeitpunkt 
an einer anderen Schulform. Knapp 8 Prozent besuchten ein grundständiges Gymnasium, 
ungefähr 4 Prozent wurden an einer Förderschule unterrichtet, während sich die Übrigen auf 
Primarstufen an Gemeinschaftsschulen oder Gesamtschulen verteilten. Dieses 
Verteilungsmuster hat sich zwischen dem Schuljahr 2004/05 und 2010/11 nicht verändert, so 
dass man insofern von einer stabilen Basispopulation ausgehen kann. Allerdings hat sich der 
Anteil der Grundschüler, die eine Privatschule besuchen, in diesem Zeitraum von 6,4 auf 9,2 
Prozent erhöht. Dies ist ein Trend, den Berlin mit anderen Bundesländern und insbesondere 
Großstädten teilt. Dies hat Auswirkungen auf die Basispopulation der BERLIN-Studie: zu ihr 
gehören 76,4 Prozent der Sechstklässler – also 3,2 Prozentpunkte weniger als in der 
ELEMENT-Studie. Man wird im Auge zu behalten haben, ob sich diese Verschiebung in 
Veränderungen der Sozialstruktur oder des Leistungsniveaus der Stichprobe wiederspiegelt. 
 


Hohe Jahrgangsstärke in der BERLIN-Kohorte 


Mit Beginn des Schuljahres 2005/06 wurde in Berlin die Einschulungsregelung geändert. Bis 
dahin galt eine Stichtagsregelung, nach der alle Kinder, die bis zum 30. Juni eines Jahres das 
sechste Lebensjahr vollendet hatten, schulpflichtig wurden. Fiel der sechste Geburtstag in die 
beiden Monate vor oder nach dem Stichtag konnte das Kind auf Antrag der 
Erziehungsberechtigten in der Regel vorzeitig eingeschult oder von der Einschulung 
zurückgestellt werden. Nach der neuen, zum Schuljahr 2005/06 in Kraft getretenen Regelung 
werden alle Kinder, die im Laufe des Kalenderjahres sechs Jahre alt werden zum jeweiligen 
Schuljahresbeginn schulpflichtig. Für den Umstellungsjahrgang – und dies ist die Kohorte der 
BERLIN-Studie – bedeutete dies, dass zuzüglich zur Zahl der Einschulungsfälle nach alter 
Regelung auch diejenigen Kinder eingeschult wurden, die im zweiten Halbjahr 2005 ihren 
6. Geburtstag hatten und nicht vorzeitig eingeschult worden wären. Daraus ergibt sich eine 
um etwa 17 Prozent stärkere Besetzung des Umstellungsjahrgangs, während die 
Folgejahrgänge wieder die normale Stärke des jeweiligen Geburtsjahrgangs aufweisen. Die 
Untersuchungskohorte der BERLIN-Studie ist also ein ungewöhnlich starker Schuljahrgang 
mit allen punktuellen Belastungen für die Grundschulen und auch in Hinblick auf mögliche 
Engpässe beim Übergang in die weiterführenden Schulen.  
 


Das mittlere Alter der Grundschuljahrgänge sinkt 


Als Folge der Umstellung des Einschulungsverfahrens sinkt im Vergleich zu den 
vorhergehenden Jahrgängen – also auch der Kohorte der ELEMENT-Studie –das mittlere 
Lebensalter der Schülerinnen und Schüler. Dieser Effekt wurde durch einen Rückgang der 
Zurückstellungen bei der Einschulung und durch einen zunehmenden Verzicht auf 
Klassenwiederholungen in der Grundschule unterstützt. Im Ergebnis führten diese Faktoren 
dazu, dass die Schülerinnen und Schüler der 6. Jahrgangsstufe im Schuljahr 2010/11 im Mittel 
um fast fünf Monate jünger sind als die Sechstklässler im Schuljahr 2004/05.  
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Stabilität der sozialstrukturellen und ethnischen Zusammensetzung der Basispopulation bei 
ansteigendem Bildungsniveau der Eltern 


Betrachtet man die sozialstrukturelle und ethnische Zusammensetzung der Basispopulation zu 
beiden Untersuchungszeitpunkten, so zeigen sich sowohl Konstanz als auch leichte 
Veränderungen. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern, die aus Zuwandererfamilien 
stammen, blieb mit 45 Prozent konstant; allerdings hat sich die Binnenstruktur dieser Gruppe 
verändert. Der Anteil der Kinder mit eigener Wanderungserfahrung – also der ersten 
Generation –hat sich etwa halbiert, während der Anteil der Angehörigen der zweiten 
Generation gewachsen ist. Deutlich wird auch, dass eine zunehmende Anzahl von Kindern 
der dritten Generation bereits die Grundschule durchläuft. Der Anteil türkisch- und 
polnischstämmiger Schülerinnen und Schüler blieb konstant, während der Anteil von Kindern 
aus Familien, die aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion oder des ehemaligen 
Jugoslawiens zugewandert waren, leicht angestiegen ist. Die sozialstrukturelle 
Zusammensetzung der Basispopulation blieb trotz einer höheren Abwanderung an private 
Grundschulen unverändert. Allerdings lässt sich für Eltern mit oder ohne 
Zuwanderungsgeschichte gleichermaßen ein Anstieg des mittleren Bildungsniveaus 
feststellen; insbesondere haben mehr Eltern von Sechstklässlern im Jahr 2011 eine 
Hochschulreife oder einen Hochschulabschluss erworben.  
 


Gestiegene Quoten der Gymnasialempfehlungen und des Übergangs zum Gymnasium 


Die steigende Nachfrage des Gymnasiums ist ein säkularer Trend, der in allen Bundesländern 
auf unterschiedlichem Niveau aber mit ähnlicher Steigung nachweisbar ist. Auch Berlin teilte 
in den vergangenen Jahren diesen Trend. Vom Schuljahr 2004/05 bis zum Schuljahr 2010/11 
stiegen die Quoten der Gymnasialempfehlungen relativ kontinuierlich von 37 auf 45 und der 
tatsächlich realisierten Übergänge von 36 auf 43 Prozent. Damit weist die Reformkohorte der 
BERLIN-Studie einen um 7 Prozentpunkte höheren Gymnasialanteil als die Kontrollkohorte 
der ELEMENT-Studie auf. Ob sich mit den leicht zurückgehenden Übergängen zum 
Schuljahr 2010/11 ein Trendwechsel andeutet, muss im Rahmen der vorliegenden Studie noch 
offen bleiben. 
 


Konstantes Leistungsniveau bei höherer Jahrgangsstärke und jüngerer Schülerschaft an 
Grundschulen und stabile Leistungsstandards beim Übergang 


Was bedeuten diese Prozesse für das erreichte Leistungsniveau in der 6. Jahrgangsstufe und 
das Übergangsgeschehen? Die Schülerschaft der 6. Jahrgangsstufe ist im Schuljahr 2010/11 
im Mittel deutlich, und zwar um fast fünf Monate jünger als die Vergleichskohorte des 
Schuljahrs 2004/05. Trotz dieser Altersdifferenz blieb das Leistungsniveau in der letzten 
Grundschulklasse – betrachtet man die drei untersuchten Domänen Lesen, Mathematik und 
Englisch zusammen – unverändert bei leichten Variationen zwischen den Domänen 
(Verbesserung im Lesen, Stabilität in Mathematik und leichter Leistungsrückgang in 
Englisch). Für die Noten ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Die Quote der 
Gymnasialempfehlungen ist zwischen den beiden Untersuchungszeitpunkten um 8 und die der 
entsprechenden Übergänge um 7 Prozentpunkte angestiegen – bei stabilen Gütemaßstäben der 
Grundschule. Denn das mittlere Leistungsniveau sowohl der Schülerinnen und Schüler mit 
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Gymnasialempfehlung als auch der Übergänger auf ein Gymnasium hat sich zwischen den 
beiden Untersuchungszeitpunkten nur marginal verändert. Dasselbe gilt für den 
Notendurchschnitt. Die mittleren Testleistungen und Noten für das Gymnasium empfohlener 
Schülerinnen und Schüler blieben trotz steigender Empfehlungs- und Übergangsquoten 
konstant. 
 


Fazit 


Fasst man die Ergebnisse des Populationsvergleichs zusammen, so ist zunächst 
herauszustellen, dass die Basispopulation der an Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft 
unterrichteten Schülerinnen und Schüler in den vergangenen sechs Jahren weitgehend stabil 
geblieben ist. Allerdings zeichneten sich leichte Verschiebungen der Binnenstruktur im 
Hinblick auf Zuwanderungsgeschichte und Bildungsniveau der Eltern ab. Im Alter fanden 
sich im Mittel um fünf Monate jüngere Schülerinnen und Schüler in der jüngeren Kohorte. 
Die Schulnoten in den Kernfächern fielen etwas besser aus; legt man hingegen standardisierte 
Maße zugrunde, so fanden sich sowohl bessere (Leseverstehen), gleich bleibende 
(Mathematik) und etwas ungünstigere Leistungen (Englisch) Leistungsunterschiede im 
Vergleich von BERLIN zu ELEMENT. Keine Veränderungen ergaben sich dagegen im 
mittleren Leistungsniveau der Schülerinnen und Schüler und in den Durchschnittsnoten der 
Förderprognosen, also den Gütemaßstäben, die Grundschulen bei der Vergabe von 
Übergangsempfehlungen anwenden. 
 


7 Der Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I: Effekte 
von Leistung und Herkunft vor und nach der Reform 


7. 1. Der Übergang in die Sekundarstufe und die Entstehung herkunftsbedingter 


 Ungleichheiten 


 
Die Verteilung von Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Leistungsniveaus auf 
verschiedene Bildungsgänge ist eine äußere Differenzierungsmaßnahme, die zur optimalen 
schulischen Entwicklung aller beitragen soll. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass in 
leistungshomogeneren Gruppen individuelle Förderung besser gelinge als in der heterogenen 
Jahrgangsgruppe. Da Schulleistungen jedoch auch mit Merkmalen der sozialen Herkunft 
zusammen hängen, werden mit der Verteilung der Schülerschaft auf verschiedene 
Schulformen auch immer herkunftsbedingte Disparitäten sichtbar. Diese Disparitäten 
verstärken sich, wenn Übergangsentscheidungen nicht nur aufgrund von Leistung fallen, 
sondern – unabhängig von Eignung und Leistung – auch durch Merkmale der Herkunft 
beeinflusst werden. Vermittlungsfaktoren können das Entscheidungsverhalten von Eltern oder 
herkunftsabhängige Beurteilungsprozesse von Lehrkräften sein. 


In der Bildungs- und Sozialforschung herrscht mittlerweile Einigkeit darüber, dass der 
Übergang von der Grundschule in die weiterführenden Schulen der Sekundarstufe I eine 
zentrale Rolle bei der Entstehung der im deutschen Bildungssystem besonders ausgeprägten 
herkunftsbedingten Ungleichheiten spielt. Für deren Erklärung hat sich eine Unterscheidung 
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von sogenannten primären und sekundären Herkunftseffekten bewährt. Einflüsse der 
Herkunft, die sich direkt auf die Kompetenzentwicklung von Schülerinnen und Schülern 
auswirken und in unterschiedlichen Schulleistungen sichtbar werden, wie z.B. das vom 
Bildungsniveau der Eltern abhängige Anregungs- und Unterstützungspotenzial in der Familie, 
werden als primäre Herkunftseffekte bezeichnet. Von sekundären Herkunftseffekten spricht 
man, wenn Disparitäten der Bildungsbeteiligung nicht auf Unterschiede in den schulischen 
Leistungen zurückgeführt werden können, sondern durch herkunftsabhängige Benotungs- und 
Beurteilungstendenzen von Lehrkräften oder herkunftsbedingte Bildungsaspirationen der 
Eltern und dem daraus resultierenden Entscheidungsverhalten bei der Wahl einer Schulform 
entstehen. Die Frage nach den primären und sekundären Herkunftseffekten steht im 
Mittelpunkt der Übergangsanalysen der BERLIN-Studie. 


Der Entscheidungsprozess der Eltern für eine weiterführende Schule wird jedoch nicht 
nur durch die tatsächlichen Schulleistungen der Kinder und die Bildungsaspirationen der 
Eltern beeinflusst, sondern muss immer vor dem Hintergrund der institutionell geltenden 
Übergangsregelungen betrachtet werden. Das Berliner Übergangsrecht ist dadurch 
gekennzeichnet, dass es keine bindende Übergangsempfehlung vorsieht, sondern den 
Erziehungsberechtigten die Letztentscheidung über die Wahl der Schulform zuweist. Damit 
erhalten die Bildungsaspirationen der Eltern eine wichtige Funktion im Übergangsprozess. 
Gleichzeitig gibt es in Berlin ein obligatorisches Beratungsverfahren der Eltern, das mit einer 
förmlichen Förderprognose, in der die Empfehlung für eine Schulform enthalten ist, endet. In 
die Förderprognose gehen sowohl die Zeugnisnoten als auch die Beurteilung von Motivation 
und Arbeitsverhalten der Schülerinnen und Schüler ein. In dem Beratungsverfahren soll eine 
Verständigung zwischen Grundschule und Eltern über die Leistungen der Schülerinnen und 
Schüler und ihre Eignung für die weiterführenden Schulen erzielt werden. Damit verbindet 
sich die Erwartung, dass sich die Bildungsaspirationen der Eltern und die Leistungs- und 
Eignungsurteile der Grundschullehrkräfte annähern. Hinsichtlich dieser Aspekte der 
Übergangsregelung hat sich in Berlin durch die Reform nichts geändert. In zwei wichtigen 
Punkten unterscheidet sich jedoch das neue Übergangsverfahren. Dies betrifft zum einen die 
neuen Aufnahmeregelungen bei Übernachfrage an den weiterführenden Schulen (vgl. 
Abschnitt 8). Darüber hinaus hat natürlich auch die im Rahmen der Reform veränderte 
Schulstruktur einen Einfluss auf den Übergangsprozess, da Eltern nur noch zwischen zwei 
Schulformen wählen können. 


Ausgehend von diesen veränderten institutionellen Rahmenbedingungen stellt sich die 
Frage, ob sich der Übergangsprozess von der Grundschule in die Sekundarstufe seit der 
Reform verändert hat. Dabei ist zum einen von Interesse, welche Rolle Leistungen und die 
familiäre Herkunft für die Bildungsaspirationen der Eltern, die Übergangsempfehlung und die 
Vergabe von Noten spielen. Zum anderen stellt sich die Frage, inwieweit die tatsächliche 
Übergangsentscheidung von den Leistungen, Noten und der Übergangsempfehlung einerseits 
sowie den Herkunftsmerkmalen und Bildungsaspirationen andererseits abhängt. Analysiert 
wurden diese Fragen mit den Stichproben der BERLIN- und der ELEMENT-Studie, um die 
Struktur des Übergangsprozesses vor und nach der Reform zu vergleichen. Abbildung 2 gibt 
das den Analysen zugrunde liegende theoretische Modell des Übergangsprozesses wieder. 
Dabei repräsentieren durchgezogene Pfeile primäre und gestrichelte Pfeile sekundäre 
Herkunftseffekte.  
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Abbildung 2: Theoretisches Modell zur Beschreibung und Untersuchung des 
Übergangsprozesses: primäre und sekundäre Effekte der Herkunft 


 
  


7.2  Bildungsaspirationen – Die Rolle von Herkunft und Leistung 


 


Steigende Bildungsaspirationen und stabile Ungleichheitsmuster 


Aspirationen sind verhaltensrelevante, zielorientierte Kognitionen, denen Wertbindungen zu 
Grunde liegen. Im Unterschied zu Erwartungen, die auf der Einschätzung von 
Erfolgsbedingungen beruhen, kommen in Aspirationen primär Vorstellungen des 
Wünschbaren zum Ausdruck. Langfristig unterliegen sie als Zielorientierungen jedoch 
denselben Regelungsmechanismen wie andere Lebensziele auch, bei denen Maßnahmen der 
Zielerreichung und der Zielkorrektur ineinander greifen. Die elterliche Bildungsaspiration 
wurde mit folgender Formulierung erhoben: „Welchen Schulabschluss soll Ihre Tochter/Ihr 
Sohn möglichst erreichen?“ 


Vergleicht man die Bildungsaspirationen der Eltern in der ELEMENT- und der 
BERLIN-Studie, stellt man fest, dass im Zeitraum von 2005 bis 2011 die Attraktivität der 
Hochschulreife im Rahmen des langfristigen Trends weiter zunahm. Der Anteil der Eltern, die 
für ihre Kinder das Abitur wünschten, stieg von 58 auf rund 68 Prozent – also um etwa 10 
Prozentpunkte. Damit korrespondiert ein entsprechender Rückgang der Attraktivität des 
mittleren Abschlusses. Der Hauptschulabschluss bzw. der erweiterte Hauptschulabschluss 
kamen schon 2005 als reguläre Option bei 2 bzw. 4 Prozent Nennungen praktisch nicht mehr 
in Frage. Daran änderte sich auch bis 2011 nichts.  


Die beiden Elterngruppen, die für ihre Kinder die Hochschulreife bzw. einen mittleren 
Schulabschluss wünschen, unterscheiden sich systematisch hinsichtlich Sozialstruktur und 
Bildungsniveau. Am Grundmuster dieser Unterschiede hat sich in den vergangenen Jahren 
wenig geändert. Der mittlere Sozialschichtindex beider Gruppen unterscheidet sich um mehr 
als eine halbe Standardabweichung. Dies entspricht beispielsweise dem Statusunterschied 
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zwischen einem Sozialarbeiter und einer Krankenschwester. Und die Bildungsaspirationen 
sind weiterhin in hohem Maße vom eigenen Bildungsniveau der Eltern abhängig. Für Eltern 
mit Abitur ist ein entsprechender Schulabschluss der Kinder fast selbstverständlich; über 80 
Prozent erwarteten 2005 (82 Prozent) und 2011 (86 Prozent) einen entsprechenden Abschluss. 
Hatten Eltern höchstens einen Hauptschulabschluss bzw. mittleren Abschluss erreicht, lagen 
die entsprechenden Raten in der ELEMENT-Kohorte bei 45 bzw. 54 Prozent und in der 
BERLIN-Kohorte bei 56 bzw. 62 Prozent. Die deutlichen herkunftsbedingten Differenzen in 
den Bildungsaspirationen sprechen für relativ stabile sozialschichtabhängige 
Wertvorstellungen. Sozialschichtzugehörigkeit und Bildungsniveau erklären gemeinsam etwa 
17 Prozent der Aspirationsunterschiede von Eltern. Dies gilt gleichermaßen für die 
ELEMENT-und die BERLIN-Kohorte.  
 


Langfristige Korrespondenz von Bildungsaspirationen und Schulleistung 


Bildungsaspirationen sind herkunftsabhängig. Werden Bildungsaspirationen aber auch durch 
die Schulleistungen der Kinder reguliert? Die Antwort ist nicht einfach. Dem theoretischen 
Konzept entsprechend sollten Bildungsaspirationen als langfristige, wertorientierte 
Zielbindungen kurzfristigen Leistungsschwankungen von Schülerinnen und Schülern nicht 
folgen. Im Sinne einer erfolgreichen Zielregulierung ist jedoch mit einer Abstimmung von 
Aspiration und Leistungsentwicklung zu rechnen. Entsprechend ihrer Aspirationen werden 
Eltern, besonders wenn Diskrepanzen zwischen Bildungsziel und tatsächlicher Leistung 
auftreten, alles in ihren Kräften Stehende tun, um die schulische Entwicklung ihrer Kinder zu 
unterstützen. Aspirationen können sich dann positiv auf die Leistungsentwicklung auswirken. 
Führen diese Maßnahmen längerfristig zu keinem befriedigenden Erfolg, werden Ziele 
angepasst und Aspirationen neu justiert. Umgekehrt kann auch eine unerwartet stabil-positive 
Entwicklung des Kindes zu einer entsprechenden Anpassung der elterlichen Aspirationen 
führen. Diese Mechanismen sollten langfristig zu einer Korrespondenz von 
Bildungsaspirationen und Schulleistungen führen. In jedem Fall aber werden 
Bildungsaspirationen und Schulleistungen insoweit kovariieren, als Herkunftsmerkmale 
sowohl die Aspirationen von Eltern als auch die Leistungsentwicklung ihrer Kinder 
beeinflussen.  


Sowohl in der ELEMENT- als auch in der BERLIN-Studie hängen Schulleistungen 
der Kinder und Abschlusswünsche der Eltern eng zusammen. Testleistung und Noten erklären 
gemeinsam in beiden Studien 51 Prozent der Aspirationsunterschiede, also deutlich mehr als 
die Merkmale der sozialen Herkunft. In Berlin ist also in beiden Kohorten nach sechsjähriger 
Grundschulzeit eine sichtbare Korrespondenz von Bildungsaspirationen – soweit es um den 
Wunsch nach einer Hochschulreife geht –und Schulleistungen feststellbar. Berücksichtigt 
man Testleistung und Noten sowie Sozialschichtzugehörigkeit und Bildungsniveau 
gemeinsam in einer multivariaten Analyse zur Vorhersage der Aspiration auf ein Abitur, 
steigt der erklärte Anteil der Variabilität der Aspirationen um einen Prozentpunkt auf 52 
Prozent in der BERLIN-Kohorte und um 4 Prozentpunkte auf 55 Prozent in der ELEMENT-
Kohorte. Was bedeutet dies? Zunächst: Schulleistungen und Bildungsaspirationen stehen in 
einem substanziellen wechselseitigen Zusammenhang – und zwar auch unabhängig von 
Herkunftsmerkmalen. Dies spricht für eine langfristig adaptive Zielregulierung und eine 
entsprechende Adjustierung von Aspirationen. Dann: Herkunft zählt – aber vor allem 







24 
 


gemeinsam mit und vermittelt durch Leistung und nur in geringem Umfang spezifisch und 
zusätzlich. In den Abschlussaspirationen kommen also in erster Linie primäre 
Herkunftseffekte zum Ausdruck.  
 


Bildungsoptimismus von Zuwandererfamilien 


Rein deskriptiv betrachtet lassen sich sowohl in der ELEMENT-Studie als auch in der 
BERLIN-Studie nur relativ kleine Unterschiede in den Bildungsaspirationen zwischen 
Familien mit und ohne Migrationshintergrund nachweisen. Kontrolliert man jedoch für 
Sozialschicht und Bildungsniveau, wird erkennbar, dass Zuwandererfamilien deutlich 
bildungsmotivierter sind als Eltern, die in Deutschland geboren wurden. Dieser Unterschied 
vergrößert sich weiter, wenn auch Noten und Testleistungen konstant gehalten werden. Dies 
spricht für einen immigrant optimism, der eine wichtige Integrationsressource zugewanderter 
Familien sein kann. Entscheidend ist allerdings die Frage, ob dieser in den 
Bildungsaspirationen zum Ausdruck kommende Optimismus auch in Vorteile der 
Bildungsbeteiligung umgesetzt werden kann.  
 


7.3  Übergangsempfehlung bzw. Förderprognose - Leistungsstandards und 


 herkunftsbedingte Disparitäten 


 


Steigender Anteil von Gymnasialempfehlungen und stabile Gütemaßstäbe  


Zwischen 2005 und 2011 setzte sich der Trend zu einem höheren Anteil von 
Gymnasialempfehlungen fort. Die Quote der entsprechenden Förderprognosen stieg in Berlin 
in diesem Zeitraum von 37 auf 45 Prozent. Vergleicht man die Durchschnittsnoten und die 
durchschnittlichen Testleistungen von Kindern mit und ohne Gymnasialempfehlung zu beiden 
Zeitpunkten, ergibt sich der bemerkenswerte Befund, dass trotz steigender 
Gymnasialempfehlungen die Gütemaßstäbe der Förderprognosen stabil blieben: 2005 und 
2011 wurden in beiden Empfehlungsgruppen dieselben Leistungsergebnisse erreicht. Damit 
blieben auch die Leistungsabstufungen zwischen Gymnasialempfehlung und Empfehlungen 
auf nichtgymnasiale Schulformen, die für die Testleistungen ungefähr d = 1.5 SD und für die 
Noten etwa d = 2.5 SD betrugen, praktisch unverändert. 
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Übergangsempfehlung bzw. Förderprognose: Keine Verstärkung herkunftsbedingter 
Disparitäten 


Auch die mit den Übergangsempfehlungen verbundenen herkunftsbedingten Ungleichheiten 
änderten sich zwischen 2005 und 2011 nur marginal. Die Abweichungen blieben im Bereich 
zufällig zu erwartender Schwankungen. Der Sozialstatus und das Bildungsniveau der Eltern 
sowie die Zuwanderungsgeschichte des Elternhauses hängen in erwarteter Richtung und in 
substanzieller Höhe mit den Übergangsempfehlungen bzw. Förderprognosen zusammen. Mit 
höherem Sozialstatus und steigendem Bildungsniveau verbessert sich auch die Chance der 
Kinder, eine Gymnasialempfehlung zu bekommen. Dagegen erhalten Schülerinnen und 
Schüler aus Zuwandererfamilien seltener diese Prognose. Auch das Geschlecht steht mit der 
Übergangsempfehlung in Zusammenhang: Mädchen erhalten häufiger eine Empfehlung für 
das Gymnasium.  


In der BERLIN-Studie erklärten das Geschlecht und die Merkmale der sozialen, 
bildungsmäßigen und ethnischen Herkunft gemeinsam 21 Prozent der Varianz der 
Übergangsempfehlung, in der ELEMENT-Studie lag der entsprechende Anteil bei 15 Prozent. 
In beiden Studien erwies sich die Durchschnittsnote als stärkster Prädiktor der 
Förderprognose – sie erklärte allein 95 Prozent der Varianz in ELEMENT und 90 Prozent der 
Varianz in BERLIN – gefolgt von den mittleren Testleistungen, die 46 Prozent (in 
ELEMENT) und 56 Prozent (in BERLIN) der Varianz aufklärten. Kontrolliert man für 
Testleistung und Durchschnittsnote, sind in beiden Studien keine zusätzlichen Effekte der 
Herkunft mehr nachweisbar. Die oben erwähnten Einflüsse der Herkunft auf die 
Übergangsempfehlung lassen sich also vollständig durch die Unterschiede in den schulischen 
Leistungen der Kinder (Tests und Noten), d.h. durch primäre Herkunftseffekte, erklären. Mit 
der Übergangsempfehlung bzw. Förderprognose werden in Berlin herkunftsbedingte 
Disparitäten über die bereits bestehenden Zusammenhänge zwischen Herkunftsmerkmalen 
und Testleistung bzw. Noten hinaus nicht verstärkt. Es lassen sich also in Berlin keine mit der 
Übergangsempfehlung verbundenen zusätzlichen sekundären Herkunftseffekte nachweisen. 
Damit unterscheidet sich die in Berlin nach dem 6. Schuljahr vergebene 
Übergangsempfehlung bzw. Förderprognose strukturell von den Ungleichheit verstärkenden 
Übergangsempfehlungen in anderen Bundesländern am Ende der 4. Jahrgangsstufe. Dieses 
Ergebnis ist besonders bemerkenswert, da es in zwei parallelisierten Untersuchungen, aber 
unabhängigen Stichproben repliziert werden konnte. 
 


Kleine sekundäre Herkunftseffekte bei der Notenvergabe 


In diesem Zusammenhang gilt es jedoch auch zu prüfen, ob und vor allem wie eng die 
Notenvergabe mit objektivierbaren Leistungen einerseits und familiären Herkunftsmerkmalen 
andererseits zusammenhängt. Prüft man, inwieweit die drei Herkunftsmerkmale – 
Sozialstatus, Bildungsniveau und Migrationsstatus – die Durchschnittsnote vorhersagen, kann 
man in ELEMENT 13 Prozent, in BERLIN 17 Prozent der Notenvarianz durch 
Herkunftsmerkmale erklären. Der bei weitem wichtigste Prädiktor ist jedoch die Testleistung, 
die allein 47 Prozent (in ELEMENT) bzw. 48 Prozent (in BERLIN) der Notenunterschiede 
erklärt. Kontrolliert man die durchschnittliche Testleistung, lassen sich in BERLIN zwar 
statistisch signifikante Effekte für die Herkunftsmerkmale finden, diese klären jedoch kaum 
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zusätzliche Varianz auf. In Berlin sind demnach weder bei der Übergangsempfehlung bzw. 
Förderprognose noch in der Durchschnittsnote am Ende der 6. Jahrgangsstufe nennenswerte 
sekundäre Effekte der Herkunft nachweisbar.  
 


7.4  Die Übergangsentscheidung 


 


Steigende Übergangsquoten zum Gymnasium und Stabilität der Verteilungsmaßstäbe 


Nahezu parallel zum Anstieg der Gymnasialempfehlungen stieg auch der Anteil der 
Übergänger zum Gymnasium. Zwischen 2005 und 2011 erhöhte sich die Quote in den beiden 
Studien von 36,7 auf 43,2 Prozent. Der Anstieg um 6,5 Prozentpunkte liegt etwas unter dem 
Anstieg der Gymnasialempfehlungen, der 8 Prozentpunkte betrug.  


Trotz der gestiegenen Übergangsraten haben sich die Leistungsstandards –
vergleichbar mit den bereits berichteten Befunden für die Übergangsempfehlung – nicht 
verändert. Das mittlere Leistungsniveau der Übergänger sowohl zum Gymnasium als auch zur 
Integrierten Sekundarschule blieb stabil, und zwar sowohl im Hinblick auf den 
Notendurchschnitt als auch im Hinblick auf die mittleren Testleistungen. Die 
Leistungsunterschiede zwischen beiden Gruppen sind nach wie vor beträchtlich und betragen 
für die Testleistungen etwa d = 1.3 SD und für die Durchschnittsnote rund d = 1.8 SD.  
 


Hohe Empfehlungstreue der Eltern 


Ein Kernelement des Berliner Übergangsverfahrens ist die Übergangsempfehlung bzw. die 
Förderprognose. Sie ist der formale Abschluss des obligatorischen Beratungsprozesses in der 
Grundschule, der auch eine wechselseitige Verständigung zwischen Eltern und 
Grundschullehrkräften darstellt. Obwohl die Berliner Übergangsregelung die letzte 
Entscheidung über die Schulformwahl den Eltern überlässt, hat die Übergangsempfehlung 
bzw. die Förderprognose hohe Überzeugungskraft. 85 Prozent der Eltern folgen dem Rat der 
Grundschule. Bedenkt man, dass die Empfehlung für das Gymnasium formal auch die 
Empfehlung für die Gesamtschule bzw. die Integrierte Sekundarschule einschließt, weichen 
im engeren Sinne nur knapp 7 Prozent der Eltern, die ihr Kind trotz anders lautender 
Empfehlung am Gymnasium anmelden, vom Vorschlag der Grundschullehrkräfte ab. Das 
Muster ist zwischen 2005 und 2011 stabil geblieben. Dies spricht für ein großes Vertrauen, 
das sich die Grundschullehrkräfte in der Elternschaft erworben haben. Im Einzelnen 
wechselten zu Beginn des Schuljahres 2011/2012 etwa 81 Prozent der Schülerinnen und 
Schüler mit einer Gymnasialempfehlung auch an ein Gymnasium, während etwa 19 Prozent 
mit dieser Empfehlung eine Integrierte Sekundarschule bevorzugten. Der Empfehlung für eine 
Integrierte Sekundarschule folgten etwa 88 Prozent der betreffenden Schülerinnen und 
Schüler; etwa 12 Prozent entschieden sich entgegen der Empfehlung für ein Gymnasium. Dies 
bedeutet, dass im Schuljahr 2011/12 rund 15 Prozent der Siebtklässler an Gymnasien keine 
entsprechende Empfehlung besaßen.  
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Primäre und sekundäre Herkunftseffekte beim Übergang in die weiterführenden Schulen: Was 


entscheidet über den Übergang – Leistung, Herkunft oder beides? 


Wichtigste Einzelprädiktoren der Übergangsentscheidung sind in Berlin die 
Durchschnittsnote, die Übergangsempfehlung bzw. die Förderprognose, die 
Bildungsaspirationen der Eltern und die durchschnittliche Testleistung. Sozialstatus, 
Bildungsniveau und Migrationsstatus der Familien spielen eine deutlich geringere Rolle. An 
dieser Reihenfolge hat sich zwischen 2005 und 2011 nichts geändert. Auch die Stärke der 
Zusammenhänge blieb weitgehend konstant.  


Die drei Eignungs- und Leistungsindikatoren – Testleistung, Noten und Empfehlung –
erklären im Rahmen der BERLIN-Studie insgesamt 58 Prozent der Varianz der 
Übergangsentscheidung auf, in ELEMENT sind dies 63 Prozent. Damit steht außer Frage, 
dass die Übergangsentscheidungen der Eltern zu beiden Untersuchungszeitpunkten im Kern 
Eignungs- und Leistungsentscheidungen sind. Diesen Befund muss man im Auge behalten, 
wenn man darauf hinweist, dass bei der Übergangsentscheidung auch Sozialstatus, 
Bildungsniveau und Zuwanderungsgeschichte der Familie eine Rolle spielen. Diese drei 
Merkmale erklären gemeinsam 15 Prozent (in BERLIN) bzw. 13 Prozent (in ELEMENT) der 
Variabilität der Übergangsentscheidung. Dies ist der Gesamteffekt der Herkunft, in den 
sowohl primäre als auch sekundäre Herkunftseffekte eingehen. Mit höherer Sozialschicht und 
höherem Bildungsniveau der Familie steigt auch die Wahrscheinlichkeit des Kindes, ein 
Gymnasium zu besuchen. Besondere Aufmerksamkeit verdient der Migrationsstatus. Der 
bivariate Zusammenhang zwischen Migrationsstatus und Übergangsentscheidung ist in der 
ELEMENT- und BERLIN-Kohorte leicht negativ: Kinder aus Zuwandererfamilien haben 
geringere Chancen, zum Gymnasium zu wechseln. Doch bereits bei Kontrolle der 
Sozialschicht und des Bildungsniveaus wird das Vorzeichen positiv: Bei gleicher 
Sozialschichtzugehörigkeit und gleichem Bildungsniveau der Familie deutet sich ein kleiner 
Vorteil für Kinder mit Migrationshintergrund an. Berücksichtigt man darüber hinaus 
Testleistung und Noten, wird ein großer und stabiler Übergangsvorteil zugunsten von Kindern 
aus Zuwandererfamilien erkennbar. Zuwandererfamilien sind also – stimmen die 
Leistungsvoraussetzungen ihrer Kinder – sehr wohl in der Lage, ihren beschriebenen 
Bildungsoptimismus als persönliche Ressource für die Bildungsbeteiligung ihrer Kinder 
einzusetzen. 


Betrachtet man die Rolle von Leistungs- und Herkunftsmerkmalen gemeinsam, lassen 
sich in BERLIN 62 Prozent, in ELEMENT 65 Prozent der Varianz der 
Übergangsentscheidung aufklären. D.h. die Herkunftsmerkmale tragen einen kleinen 
zusätzlichen Teil zur Aufklärung der Varianz der Übergangsentscheidung bei; in der 
BERLIN-Studie handelt es sich um 4 und in der ELEMENT-Studie um 2 Prozentpunkte. Der 
Großteil des Herkunftseffekts, der in den beiden Studien ja insgesamt 15 bzw. 13 Prozent der 
Varianz der Übergangsentscheidung ausmachte, ist über Unterschiede in den Leistungen 
vermittelt. Somit kommt den primären Herkunftseffekten in beiden Studien eine größere 
Bedeutung beim Übergang auf das Gymnasium zu. Dennoch lassen sich in beiden Studien 
(d.h. auch im zweigliedrigen Sekundarschulsystem Berlins) zusätzliche sekundäre 
Herkunftseffekte erkennen und statistisch absichern, die über die Bildungsaspirationen der 
Eltern vermittelt werden.  
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Die alte Schulstruktur und die Bedeutung der gymnasialen Oberstufen 


Während sich beim Vergleich des Gymnasiums mit den Integrierten Sekundarschulen in 
BERLIN bzw. den zu einer Gesamtgruppe zusammengefassten nichtgymnasialen 
Schulformen in ELEMENT keine bedeutsame Veränderung im Übergangsprozess nach der 
Reform zeigte, ergab sich ein komplexeres Bild in zusätzlichen Analysen, in denen die 
Schulformen, aus denen die Integrierten Sekundarschulen hervorgegangen sind, mit betrachtet 
wurden. Dazu wurde analysiert, inwiefern die ehemalige Schulform einer Integrierten 
Sekundarschule das Übergangsverhalten beeinflusste. Hier zeigte sich in der Tat, dass die alte 
Schulstruktur noch erkennbar war und sich ein Zusammenhang zwischen Schulform, aus der 
eine ISS hervorgegangen war, und Wahlverhalten von Eltern und Kindern nachweisen ließ. 


Im Einzelnen zeigte sich in den zusätzlichen Analysen, dass zum Zeitpunkt der 
ELEMENT-Studie vorhandene Unterschiede zwischen Haupt- und Realschulen im Hinblick 
auf die Ausgangsleistungen der Schülerinnen und Schüler nach der Zusammenlegung der 
beiden Schulformen weniger stark ausgeprägt waren. Auf der anderen Seite war in der 
BERLIN-Studie ein neuer Unterschied zwischen Integrierten Sekundarschulen zu beobachten: 
Während in ELEMENT Kinder mit guten Leistungen und Noten eher auf eine Realschule als 
auf eine Gesamtschule wechselten, zeigte sich das umgekehrte in BERLIN. Hier gingen 
Schülerinnen und Schüler mit guten Noten und Leistungen eher auf eine ISS, die vorher eine 
Gesamtschule war, als auf eine ISS, die aus einer Realschule hervorgegangen ist. D.h. die 
Klientel an ehemaligen Gesamtschulen unterscheidet sich zwischen den beiden 
Studienzeitpunkten dahingehend, dass im Schuljahr 2011/12 ehemalige Gesamtschulen von 
leistungsstärkeren Schülerinnen und Schülern besucht wurden als im Jahr 2005. Auf der Basis 
weiterer durchgeführter Analysen zeichnete sich darüber hinaus ab, dass die größere 
Attraktivität von ehemaligen Gesamtschulen für Schülerinnen und Schüler mit besseren 
Noten und Leistungen auf das Vorhandensein einer gymnasialen Oberstufe zurückzuführen 
ist. Langfristig könnte dies dazu führen, dass sich aufgrund der unterschiedlichen 
Schülerzusammensetzung Leistungsunterschiede zwischen Integrierten Sekundarschulen mit 
und ohne gymnasiale Oberstufe ausbilden könnten.  


 
7.5  Zusammenfassung 
Auch in Berlin zeigt sich der säkulare Trend steigender Bildungsaspirationen von Eltern. Der 
Hauptschulabschluss bzw. die Berufsbildungsreife stellen für Eltern keine ernsthafte Option 
mehr dar. Die fehlende Akzeptanz des Hauptschulabschlusses war bereits vor der 
Schulstrukturreform ein Faktum. Abschlussoptionen sind der Mittlere Schulabschluss (MSA) 
oder die Hochschulreife. Welchen der beiden Abschlüsse Eltern für ihre Kinder wünschen, ist 
nach wie vor herkunftsabhängig. Dabei spielen Sozialstatus, Bildungsniveau und 
Zuwanderungsgeschichte der Familie eine Rolle. Trotz der herkunftsabhängigen 
Schulabschlusswünsche lässt sich in Berlin eine deutliche Korrespondenz von 
Bildungsaspirationen der Eltern und Schulleistungen der Kinder (Testleistungen und Noten) 
nachweisen. Dies weist auf einen langfristig wirkenden reziproken Einfluss zwischen 
Elternhaus und Grundschule hin. Durch die Entsprechung von Abschlusswünschen und 
Schulleistungen sind die in den Aspirationen zum Ausdruck kommenden Einflüsse der 
Herkunft vor allem primäre und nur zu einem geringeren Teil sekundäre Herkunftseffekte. 







29 
 


Bei Kontrolle von Schulleistungen, Noten, Sozialstatus und Bildungsniveau zeigt sich zudem 
eine deutlich höhere Bildungsmotivation von Zuwandererfamilien. 


Parallel zur Entwicklung der Bildungsaspirationen vollzieht sich ein langfristiger 
Anstieg der Empfehlungen für den Übergang zum Gymnasium. Zwischen 2005 und 2011 
betrug der Anstieg 8 Prozentpunkte. Trotz dieser erheblichen Veränderung blieben die 
Gütemaßstäbe bei der Vergabe der Übergangsempfehlung/Förderprognosen stabil. Die 
durchschnittlichen Testleistungen und die Durchschnittsnoten blieben in beiden 
Empfehlungsgruppen von 2005 bis 2011 konstant, obwohl sich das mittlere Alter der 
Sechstklässler um fünf Monate verringert hatte. 


Die Übergangsempfehlungen/Förderprognosen sind auch in Berlin herkunftsabhängig. 
Mit steigendem Sozialstatus und höherem Bildungsniveau der Familien erhöhen sich auch die 
Chancen, eine Gymnasialempfehlung zu erhalten. Allerdings handelt es sich bei diesem 
Zusammenhang von Übergangsempfehlung und Herkunftsmerkmalen um primäre 
Herkunftseffekte, die über Testleistung und Noten vermittelt sind. Im Unterschied zu 
Befunden aus anderen Bundesländern, die den Übergang in die Sekundarstufe nach der 
4. Jahrgangsstufe vorsehen, ist mit der Übergangsempfehlung in Berlin keine Verstärkung 
von sozialen oder kulturellen Disparitäten durch sekundäre Herkunftseffekte verbunden. 


Auch die Notenvergabe ist in der 6. Jahrgangsstufe der Berliner Grundschule primär 
ein leistungsbasierter Beurteilungsprozess, bei dem Herkunftsmerkmale insoweit eine Rolle 
spielen, als die Kompetenzentwicklung von Schülerinnen und Schülern auch von Merkmalen 
der familialen Umwelt abhängt. Ein sekundärer Herkunftseffekt, durch den 
Herkunftsprivilegien zu Beurteilungsvorteilen führen, ist allerdings auch in Berlin 
nachweisbar. Er ist jedoch sehr klein und nicht stabil in beiden Kohorten nachweisbar. 


Parallel zum Anstieg der Gymnasialempfehlungen vollzieht sich auf etwas 
niedrigerem Niveau die Ausweitung des Gymnasialbesuchs. Zwischen 2005 und 2011 stiegen 
die Übergangsquoten zum Gymnasium um 6,5 Prozentpunkte – also etwas weniger als die 
Gymnasialempfehlungen. Wie auch bei den Empfehlungen ist mit diesem Expansionsprozess 
keine Absenkung von Leistungsstandards verbunden. Mittlere Testleistungen und 
Durchschnittsnoten blieben in beiden Übergangsgruppen unverändert. Dies spricht für 
professionelle Gütemaßstäbe der Grundschullehrkräfte, aber auch für realistische 
Leistungseinschätzungen der Eltern.  


Damit korrespondiert eine hohe Empfehlungstreue der Elternschaft. Nur 15 Prozent 
der Eltern weichen in ihren Schulformentscheidungen von den Vorschlägen der Grundschule 
ab. Der größere Anteil der Abweichungen steht dabei im Einklang mit dem Programm des 
Zweisäulenmodells, nach dem beide Schulformen zu allen Abschlüssen – auch der 
Hochschulreife – führen. 19 Prozent der Eltern, deren Kinder eine Gymnasialempfehlung 
erhalten hatten, wählten eine Integrierte Sekundarschule (ISS). Nur 12 Prozent der Eltern 
wichen von der Sekundarschulempfehlung zugunsten eines Gymnasiums ab.  


Weiterhin zeigt sich, dass der realisierte Übergang in erster Linie auf den 
unterschiedlichen Testleistungen, Noten und Übergangsempfehlungen der Schülerinnen und 
Schüler basiert. Es lassen sich zwar auch Unterschiede in Abhängigkeit der sozialen Herkunft 
feststellen, diese sind jedoch zu einem großen Teil über die Leistungen vermittelt. Neben 
diesen primären Herkunftseffekten lassen sich aber auch sekundäre Herkunftseffekte finden, 
die vollständig über die Bildungsaspirationen der Eltern vermittelt sind. Während sich 
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hinsichtlich dieser Befunde keine Unterschiede zwischen den untersuchten Kohorten vor und 
nach der Reform ergaben, zeigte sich ein komplexeres Bild bei der Betrachtung der 
Schulformen, aus denen die Integrierten Sekundarschulen hervorgingen. Während sich kaum 
noch Unterschiede zwischen ehemaligen Haupt- und Realschulen hinsichtlich der 
Schülerzusammensetzung finden ließen, unterschied sich das Klientel an ehemaligen 
Gesamtschulen dahingehend, dass im Schuljahr 2011/12 ehemalige Gesamtschulen von 
leistungsstärkeren Schülerinnen und Schülern besucht wurden als im Schuljahr 2005/06 und 
für diese Schülergruppe attraktiver waren als ehemalige Realschulen. Es deutete sich an, dass 
diese Attraktivität auf das Vorhandensein einer eigenen gymnasialen Oberstufe zurückführbar 
ist.  


 


8 Die Wahl der weiterführenden Schulen im neu geordneten Berliner 
Übergangsverfahren: Eltern wählen ihre Schule – aber wie und mit 
welchem Erfolg? 


Schulwahl im neu geregelten Übergangsverfahren 


Mit der Novellierung des Berliner Schulgesetzes vom 25.1.2010 wurde auch das 
Übergangsverfahren in die weiterführenden Schulen neu geregelt und an die 
Strukturveränderungen angepasst (vgl. insbesondere § 56 Berliner Schulgesetz [SchulG], §§ 5 
bis 8 der Sekundarstufe I-Verordnung [Sek I-VO] sowie § 24 der Grundschulverordnung 
[GsVO]). Zwei Kernelemente des Berliner Übergangsrechts blieben dabei unangetastet. Die 
Letztentscheidung über die zu wählende Schulform liegt weiterhin – unabhängig von der 
Übergangsempfehlung oder der Förderprognose der Grundschule – bei den 
Erziehungsberechtigten. Ebenso blieb das Präferenzwahlrecht der Eltern im Hinblick auf die 
einzelne weiterführende Schule erhalten. Den Eltern steht es frei, bis zu drei Wunschschulen 
in einer Rangfolge vorzuschlagen. Für eine gewählte Schule besteht bei ausreichendem 
Platzangebot Aufnahmepflicht.  


Neu geregelt wurde das Verfahren im Falle der Übernachfrage einer Schule. Bis dahin 
wurde nach der vorrangigen Aufnahme von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
und Härtefällen aufgrund von folgenden Kriterien entschieden: (1) Fortsetzung eines in der 
Grundschule begonnenen Profils, (2) Wahlpflichtangebot, (3) Bildungsgangempfehlung und 
(4) Wohnungsnähe. In den übrigen Fällen entschied das Los (§ 56 Abs. 4 SchulG in der 
Fassung 1.2.2004). Diese Regelung wurde durch ein Quotenverfahren ersetzt, das eine 
Profilbildungs- und eine Zufallskomponente enthält. Nach der Vorabaufnahme von Kindern 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden bis maximal 10 Prozent der Plätze für 
Härtefälle vorgehalten. 60 Prozent der Plätze werden anhand von objektivierbaren 
inhaltlichen Kriterien wie Noten, profilbezogenen Testergebnissen oder entsprechenden 
Erfolgen in praktischen Übungen vergeben. Gegebenenfalls nicht oder nicht vollständig an 
Härtefälle vergebene Plätze erhöhen die 60-Prozent-Quote entsprechend. 30 Prozent der 
Plätze werden schließlich durch Losentscheid verteilt. Ziel dieses Verfahrens ist es, 
Profilbildung zu fördern, aber den dabei möglicherweise entstehenden Wettbewerb durch eine 
Zufallskomponente in der Zuweisung zu begrenzen. 
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In Abhängigkeit vom Wahlverhalten der Eltern ist dieses Verfahren nicht ohne 
Risiken. Dies gilt sowohl im Hinblick auf die generelle Passung von Elternwünschen und 
Platzangeboten und die damit verbundene langfristige Zufriedenheit der Eltern als auch im 
Hinblick auf das institutionelle Gefüge der Sekundarstufe mit einem möglichen sichtbaren 
Akzeptanzgefälle von Schulen. Drei Fragen sind zentral: (1) Wie handhaben Eltern das neue 
Übergangsverfahren? (2) Welche Auswirkungen hat eine differenzielle Schulnachfrage auf 
die Akzeptanz und die Rekrutierungschancen von weiterführenden Schulen? (3) Welcher 
Passungsgrad wird zwischen Nachfrage und Angebot erreicht und welche 
Realisierungschancen haben damit Elternwünsche?  
 


Wahlverhalten der Eltern 


Eltern treffen Schulwahlen nicht unvorbereitet. Sie verfügen über eine Reihe von 
Informationsquellen. Thema des obligatorischen Beratungsgesprächs an der Grundschule ist 
nicht nur die Wahl der am besten geeigneten Schulform, sondern auch die Frage, welche 
weiterführende Schule im Einzelfall gewählt werden sollte. Dies ist auch ein 
Gesprächsgegenstand unter Eltern, und zwar insbesondere unter Eltern von miteinander 
befreundeten Kindern. Dabei werden nicht nur Erfahrungen mit älteren Geschwisterkindern 
ausgetauscht, sondern auch zunehmend die Internetauftritte der weiterführenden Schulen 
besprochen, die sich mittlerweile alle mit ihrem Schulprogramm auf einer eigenen Homepage 
vorstellen. In diesem Zusammenhang können auch Berichte der Schulinspektion eine Rolle 
spielen. Dies bedeutet, dass sich der Ruf einer Schule sehr wohl bis zu einem gewissen Grade 
substantiieren lässt. Mit zunehmender Informiertheit dürften die Schulwahlen der Eltern 
entschiedener ausfallen und möglicherweise auch stärker emotional besetzt sein. Damit steigt 
aber auch das Enttäuschungsrisiko, falls ein Schulwunsch nicht erfüllt werden kann. Bei 
strukturellen Passungsproblemen zwischen Nachfrage und Angebot können 
Akzeptanzprobleme für das gesamte Verfahren entstehen. 
 


Eltern machen von ihrem Präferenzwahlrecht Gebrauch 


Wie wichtig für Eltern die Wahl der einzelnen weiterführenden Schulen ist, wird aus der 
Nutzung des Wahlrechts deutlich. 94 Prozent aller Eltern geben mindestens einen 
Schulwunsch zu Protokoll. In zwei Dritteln der Fälle wird die Rangliste mit drei Wünschen 
voll ausgeschöpft. Je besser die Noten und Testleistungen der Kinder sind, umso eher machen 
Eltern von ihren Vorschlagsmöglichkeiten Gebrauch. Kritischer Aufmerksamkeit bedürfen 
wahrscheinlich die 6 Prozent der Eltern, die keinen Schulwunsch äußern, sei es, dass ihnen 
die Wahl der Schule gleichgültig ist oder sie durch das Verfahren überfordert werden. 
Besonders betroffen sind leistungsschwächere Kinder, die aus sozial schwächeren Familien 
stammen. Hier stellt sich die Frage, inwieweit Beratungsprozesse optimierbar sind. 
 
Was hat Priorität – die Schulform oder die Einzelschule? 


Für die Mehrheit der Eltern ist die Wahl der Schulform die erste zu fällende Entscheidung. 
Dann werden innerhalb der Schulform Wunschschulen ausgesucht. Rund zwei Drittel der 
Eltern benennen drei Wunschschulen konsistent innerhalb derselben Schulform. 38 Prozent 
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der Eltern entscheiden sich eindeutig für Gymnasien und 31 Prozent eindeutig für Integrierte 
Sekundarschulen. Die Eltern mit einer konsistenten Wunschliste von drei Gymnasien stimmen 
in ihren Abschlussaspirationen weitgehend überein: Sie streben für ihre Kinder fast 
ausnahmslos die Hochschulreife an. In den Fällen einer einheitlichen Wahl von Integrierten 
Sekundarschulen weist die Verteilung der Abschlusserwartungen darauf hin, dass die 
Philosophie des Zweisäulenmodells, in beiden Schulformen alle Abschlüsse anzubieten, in 
der Elternschaft verstanden wurde. 42 Prozent der Eltern streben für ihre Kinder das Abitur 
an, 37 Prozent einen mittleren Abschluss, ein kleiner Prozentsatz die Berufsbildungsreife und 
der Rest ist noch unentschlossen.  


Besondere Aufmerksamkeit verdient das Drittel der Eltern, die als Wunschschulen 
sowohl Gymnasien als auch Integrierte Sekundarschulen angeben. In diesen Fällen ist nicht 
mehr die Schulform das prioritäre Entscheidungskriterium, sondern die Passung und Qualität 
der Einzelschule. Dies ist ein Phänomen, das auf eine sich verändernde Schullandschaft, in 
der sich Sekundarschulen und Gymnasien ineinander schieben, hindeutet und für die 
Rationalität von Elternentscheidungen spricht. Die Elterngruppe der inkonsistenten Wähler 
hat hohe Bildungsaspirationen: 88 Prozent streben für ihre Kinder das Abitur an. Gleichzeitig 
liegen die Noten der Schülerinnen und Schüler in charakteristischer Weise in jenem mittleren 
Bereich, in dem Grundschullehrkräfte eine Förderprognose sowohl für das Gymnasium als 
auch für die ISS ausstellen können. Die tatsächliche Quote der Gymnasialprognosen liegt bei 
61 Prozent. Diese Eltern scheinen sich in einer Situation erhöhter Unsicherheit zu befinden, in 
der – unter den Bedingungen des Zweisäulenmodells – die Wahl der richtigen Einzelschule 
größere Bedeutung erhält als die Wahl der Schulform. Damit dürfte ein Zweisäulensystem, 
das die Wahl der Schulform freistellt, an Eltern, deren Kinder einen Notendurchschnitt im 
mittleren Bereich erzielen, erhöhte Entscheidungsanforderungen stellen.  


 
Wahlmotive der Eltern: Einheitliche Motivstrukturen bei der Wahl von Gymnasien und 


Integrierten Sekundarschulen 


Es ist ein bemerkenswerter Befund, dass die Schulwahlmotive von Eltern, die sich zwischen 
Gymnasien bzw. ISS zu entscheiden haben, kaum differieren. Es gibt leichte Abweichungen 
in der Stärke der Motive, aber nicht in ihrer Rangfolge. Eltern treffen ihre Schulwahl 
vornehmlich aufgrund (1) des guten Rufes einer Schule, (2) der Qualität ihrer Ausstattung und 
(3) ob ein Kind dort mit leistungsstarken Schülerinnen und Schülern zusammen lernen kann. 
Über 90 Prozent der befragten Eltern halten diese Schulmerkmale für wichtig oder sehr 
wichtig. Im Unterschied zu Ergebnissen aus Flächenstaaten spielen die Wohnungsnähe und 
der Ganztagsbetrieb einer Schule eine etwas geringere Rolle. In einer Großstadt mit 
ausgezeichneter Verkehrsinfrastruktur treten beide Faktoren im Vergleich zu anderen 
Qualitätsmerkmalen zurück.  


Unterschiede in der Motivstärke zeigen sich besonders in zweierlei Hinsicht. 
Praxisorientiertes Lernen scheint in überraschender Weise für Eltern generell ein wichtiges 
Qualitätsmerkmal einer Schule zu sein. Über 90 Prozent der Eltern von Kindern an ISS halten 
die Praxisorientierung ihrer Schule für wichtig oder eher wichtig. Die Zustimmungsrate liegt 
bei Eltern mit Kindern an Gymnasien etwas niedriger, aber auch bei 85 Prozent. Die 
Differenz in der Motivstärke beträgt eine drittel Standardabweichung. Die hohe Zustimmung 
ist bei der Wahl von ISS erwartungskonform – denn das berufsorientierte und Duale Lernen 
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soll ja gerade ein Unterscheidungsmerkmal dieser Schulform sein. Umso überraschender ist 
es, dass der Anspruch der Praxisrelevanz des Lernens auch an das Gymnasium gerichtet wird. 
Eltern erwarten dabei kaum eine Anpassung der Fächerstruktur des Gymnasiums an die ISS, 
wohl aber einen angemessenen Realitätsbezug des gymnasialen Programms. 


Eine ähnliche Abstufung der Motivstärke zwischen den beiden Elterngruppen ist auch 
bei der Frage des Ganztagsbetriebs der weiterführenden Schulen zu erkennen. Für 63 Prozent 
der Eltern, die sich für eine ISS entschieden haben, und für 46 Prozent der Eltern von Kindern 
an Gymnasien ist dies ein wichtiger Aspekt ihrer Schulwahl. Die Differenz der Motivstärke 
zwischen beiden Gruppen beträgt deutlich über eine drittel Standardabweichung. 


 
Institutionelle Auswirkungen der Schulwahl: Über- und Unternachfrage von Schulen 


Erwartungsgemäß werden weiterführende Schulen in unterschiedlichem Maße nachgefragt. 
Die Schulwahl von Eltern ist kein Zufallsprozess. Von den 214 weiterführenden Schulen im 
Land Berlin hatten zu Beginn des Schuljahres 2011/12 nach den Erstwünschen der Eltern 85 
Schulen (40 %) eine Über- und 129 (60 %) eine Unternachfrage bzw. ein ausgeglichene 
Nachfrage zu verzeichnen. Dabei hielten sich Über- bzw. Unternachfrage in der Regel in 
engeren Grenzen. In knapp zwei Dritteln der Fälle betrug die Abweichung von Nachfrage und 
Angebot weniger als 45 Prozent der verfügbaren Plätze. Allerdings gab es auch 
bemerkenswerte Extremfälle. In einem Fall fielen auf 100 verfügbare Plätze 18 und in einem 
anderen Fall 253 Anmeldungen. Das neue Auswahlverfahren kam in 85 Schulen (40 %) zur 
Anwendung, obwohl in vielen Fällen nur ein sehr geringer Überhang an Erstwünschen zu 
verzeichnen war.  


 
Schulen haben ihre eigene Geschichte 


Betrachtet man die Auswirkungen der Schulwahlen getrennt für Gymnasien und ISS, so zeigt 
sich beim Vergleich der Anteile von über- und unternachgefragten Schulen ein ähnliches 
Ergebnis: In beiden Schulformen können rund 40 Prozent der Schulen die Erstwünsche der 
Eltern nicht in Gänze erfüllen und müssen Schülerinnen und Schüler abweisen. Bei einem 
genaueren Blick wird aber auch deutlich, dass die Varianz der Nachfrage-Angebots-Relation3 
zwischen Gymnasien weitaus kleiner ist als die zwischen Integrierten Sekundarschulen. Die 
Standardabweichung der Nachfrage-Angebots-Relation beträgt im gymnasialen Bereich 25 
und im Sekundarschulbereich 55 Prozent. Dies bedeutet, dass für die Mehrheit der Gymnasien 
Über- bzw. Unternachfrage eher gering ausfallen, während sie im Bereich der ISS schon 
beträchtlich sein können. Dieser Befund legt den Schluss nahe, dass sich Gymnasien 
untereinander weit weniger in der von Eltern wahrgenommenen Qualität ihrer Arbeit und 
Ausstattung unterscheiden als dies bei Integrierten Sekundarschulen der Fall ist.  


Eine genauere Analyse der Anwahlen von ISS belegt eine Attraktivitätsrangreihe, die 
im Wesentlichen durch die zurückreichende Schulgeschichte bestimmt wird. Mit der 
Umgründung einer Schule wird Schulgeschichte nicht neu begonnen. ISS, die aus 
Gesamtschulen mit eigener gymnasialer Oberstufe hervorgegangen sind, können zu rund 70 
                                                 
3 Die Nachfrage-Angebots-Relation (NAR) ist ein Maß für die Über- bzw. Unternachfrage nach den 
vorhandenen Plätzen einer Schule. Sie gibt an, wieviele Nachfragen rechnerisch auf 100 vorhandene freie Plätze 
kommen. Ein Wert von 100 indiziert ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen vorhandenen und nachgefragten 
Plätzen, ein Wert größer 100 eine Übernachfrage und ein Wert kleiner 100 eine Unternachfrage.  
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Prozent eine Übernachfrage verzeichnen, bei ISS, die durch Umgründung einer Realschule 
entstanden sind, sind zu etwa 50 Prozent übernachgefragt. Umgegründete Gesamtschulen 
ohne eigene Oberstufe weisen nur in etwa 30 Prozent der Fälle Über-, aber in rund 70 Prozent 
Unternachfrage auf. Im Fall von umgegründeten Haupt- bzw. zusammengelegten Haupt- und 
Realschulen ist Übernachfrage die Ausnahme; der Anteil übernachgefragter Schulen liegt 
unter 10 Prozent. Bemerkenswert ist, dass auch hier einzelne Schulen hoch akzeptiert sind. 
Aus diesem Befund ergibt sich die Schlussfolgerung, dass die Geschichte einer Schule in 
doppelter Weise ihre Attraktivität bestimmt. Auch mit der Umgründung befreien sich Schulen 
nicht sofort von ihrer strukturellen Vergangenheit. Dies gilt für die Ausstattung mit einer 
gymnasialen Oberstufe ebenso wie für die bisherige Schulformzugehörigkeit. Aber auch 
innerhalb eines jeweiligen Strukturtyps gibt es Varianz in der Nachfrage: Hier haben Schulen 
ihre pädagogische Geschichte selbst geschrieben. Sie wirkt auch im neuen System nach. 
 
Das Schulwahlverhalten der Eltern verstärkt die Differenzierung des Systems und erhöht den 


Wettbewerb 


Das beschriebene Schulwahlverhalten der Eltern macht Unterschiede auch zwischen Schulen 
derselben Schulform sichtbar und verstärkt diese. Diese Differenzierung ist besonders 
ausgeprägt im Bereich der Integrierten Sekundarschulen. Daraus ergibt sich auch ein 
verstärkter Wettbewerb um knappe Schulplätze, der vor allem Schülerinnen und Schüler mit 
guten Noten betrifft, da deren Eltern in besonderem Maße übernachgefragte Schulen wählen. 
Dieser Zusammenhang ist bei Integrierten Sekundarschulen deutlich zu erkennen; im Bereich 
der Gymnasien deutet er sich nur an.  
 
Enttäuschte oder erfüllte Schulwünsche? Hohe Passung von Nachfrage und Platzangebot 


Die letztlich wohl wichtigste Frage im Zusammenhang der Schulwahl von Eltern betrifft die 
Passung von Nachfrage und Platzangebot. Erzeugt das Wahlsystem Enttäuschung oder 
Zufriedenheit bei den Betroffenen? Trotz der beschriebenen differenziellen Nachfrage von 
Einzelschulen erweist sich das Zweisäulenmodell im Hinblick auf die Passung von Nachfrage 
und Platzangebot als insgesamt gut bis sehr gut ausbalanciert. Im Gymnasialbereich konnten 
92 Prozent der Erstwünsche tatsächlich erfüllt werden. In der zweiten Säule der Integrierten 
Sekundarschulen fiel diese Quote mit 79 Prozent etwas niedriger aus, blieb aber immer noch 
sehr hoch. Betrachtet man alle drei Schulwünsche zusammen, steigt die Quote der erfüllten 
Wünsche auf 98 Prozent für die Gymnasien und 89 Prozent für die ISS. Im Gymnasialbereich 
kann man also insgesamt von einer entspannten Situation sprechen. Im Bereich der ISS ist der 
Wettbewerb etwas größer, da es hier doch eine Reihe von kaum nachgefragten Schulen gibt. 
Dieser Befund weist auf einen institutionellen Entwicklungsbedarf hin.  


 
Wovon hängt die Erfüllung des Schulwunsches ab? Leistung, nicht Herkunft entscheidet 


Was entscheidet darüber, ob ein Schulwunsch erfüllt wird oder nicht? Eine multivariate 
Prüfung möglicher Faktoren, die für die Verwirklichung eines Schulwunsches verantwortlich 
sein könnten, zeigt ein eindeutiges Ergebnis: Bei Kontrolle der Nachfrage-Angebots-Relation 
der einzelnen Schulen entscheidet bei Übernachfrage über die Realisierung des 
Schulwunsches die Durchschnittsnote der Förderprognose. Nach Berücksichtigung der 
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Durchschnittsnote haben weder Geschlecht noch Sozialstatus noch Bildungsniveau der Eltern 
noch die ethnische Herkunft einen Einfluss auf die Platzvergabe an übernachgefragten 
Schulen.  
 
Zufriedenheit von Eltern und Schülern mit ihrer neuen Schule 


Zwei Monate nach dem Übergang auf die weiterführenden Schulen wurden Eltern und 
Schüler nach ihrer Zufriedenheit mit der tatsächlich gewählten oder zugewiesenen Schule 
befragt. In diesem Zeitraum dürften sich die Anspannung des Übergangs gelöst, und die erste 
Eingewöhnung in die neue Schulgemeinde abgeschlossen sein. Die Zufriedenheit der Eltern 
und der Schülerinnen und Schüler mit ihrer neuen Schule ist abgestuft nach dem Grad der 
Erfüllung ihrer Schulwünsche hoch bis sehr hoch. Wurde der Erstwunsch erfüllt, berichten 
gut 90 Prozent der Schülerinnen und Schüler und deren Eltern hohe bis sehr hohe 
Zufriedenheit. Konnte nur dem Zweitwunsch entsprochen werden, sinkt die 
Zufriedenheitsrate der Eltern auf 80 Prozent. Aber trotz einer gewissen Enttäuschung sind die 
Vorbehalte nur gradueller Art. Kam der Drittwunsch zum Zuge oder wurde in wenigen Fällen 
eine Schule zugewiesen, liegt die Zufriedenheitsrate der Eltern noch immer bei 70 Prozent. 
Allerdings bringen in diesen Fällen 10 Prozent der Eltern große Enttäuschung zum Ausdruck. 
Die Zufriedenheitsrate der Schülerinnen und Schüler sinkt nicht unter 80 Prozent. Insgesamt 
scheinen dies gute bis sehr gute Voraussetzungen für die Umsetzung der Schulstrukturreform 
zu sein. 
 
Fazit 


Die Präferenzwahlen der Eltern machen wahrgenommene Qualitätsunterschiede zwischen 
Schulen derselben Schulform sichtbar und verstärken diese möglicherweise durch 
differenzielle Nachfrage. Dies führt aber zu keinen ernsthaften strukturellen 
Passungsproblemen zwischen Nachfrage und Platzangebot. Trotz der freien Schulwahl ist die 
Korrespondenz zwischen Elternwunsch und Platzangebot insgesamt sehr hoch. An diesem 
Gesamtbild ändert auch die starke Übernachfrage einzelner Schulen nichts. Bei 
Übernachfrage einer Schule entscheidet über die Aufnahme ausschließlich die Vorleistung. 
Geschlecht, Sozialstatus und Bildungsniveau der Eltern und ethnische Herkunft spielen keine 
Rolle. Der Balance von Platzangebot und Nachfrage entspricht eine hohe Rate von 
Schülerinnen und Schülern und deren Eltern, die mit ihrer neuen Schule zufrieden oder sehr 
zufrieden sind.  
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9 Übergreifende Aspekte, offene Fragen und Grenzen der vorliegenden 
Studie: Ein vorläufiges Fazit 


Die Berliner Schulstrukturreform ist ein langfristiges und komplexes Unternehmen, das in 
seinen Zielsetzungen wie auch in seinen Wirkungen äußerst vielfältig ist. Die empirische 
Analyse der mit einer solchen Reform verbundenen Ziele erfordert ein schrittweises und 
differenziertes analytisches Vorgehen. In diesem Bericht wurden folgende Fragen behandelt: 
 


− die Wahrnehmung der Reform durch die unmittelbar betroffenen Akteure, 
− die Auswirkungen der Reform auf Muster leistungs- und sozial bedingter Disparitäten 


im Übergangsprozess sowie 
− die Konsequenzen der Reform für die Wahl der Einzelschule. 


 
Die hier vorgestellten Ergebnisse umfassen die zentralen Effekte, die sich an der ersten 
Gelenkstelle von der Primar- zur Sekundarschule ergeben. Die Befunde machen deutlich, dass 
einerseits auf Seiten der Akteure ein überwiegend positives, gleichwohl differenziertes 
Meinungsbild bezüglich der Reformmaßnahmen vorzufinden ist und andererseits mit Blick 
auf die ablaufenden Prozesse im Entscheidungs- und Übergangsverhalten keine 
grundlegenden Fehlentwicklungen erkennbar sind. Die Studie weist auch auf spezifische, 
mitunter zentrale Einzelaspekte und potenzielle Chancen und Risiken hin, die es gerade 
aufgrund ihrer Mehrdeutigkeit hinsichtlich längerfristiger Effekte weiter zu verfolgen gilt.  


Bei der Interpretation der vorliegenden Ergebnisse muss allerdings auch beachtet 
werden, dass sich Effekte von Reformen im Laufe der Zeit verändern können bzw. erst nach 
und nach hervortreten. Gerade in den ersten Jahren können tatsächliche Reformeffekte 
mitunter noch von anfänglichen Umsetzungsproblemen überlagert sein. Im Falle der Berliner 
Schulstrukturreform wird sich das System beispielsweise allein dadurch weiterentwickeln, 
dass alle Akteure Erfahrungen mit den neuen Strukturen sammeln werden. Im untersuchten 
Jahrgang lagen mit Blick auf die neue Schulstruktur lediglich Erfahrungen eines Schuljahres 
in der neuen Zweigliedrigkeit vor, das neue Übergangsverfahren wurde zum ersten Mal 
durchgeführt. Insofern kann sich das Verhalten der Akteure bei zunehmender Eingewöhnung 
und Vertrautheit mit den neuen Strukturen und Abläufen weiterhin verändern (z.B. in 
Hinblick auf die Einschätzungen und Bewertungen des neuen Systems, die Nachfrage von ISS 
mit oder ohne Oberstufe oder Nachfrage-Angebots-Relationen, wie sie gegenwärtig zwischen 
den Einzelschulen und Schulformen variieren). Um die Stabilität der berichteten Befunde zu 
untersuchen, wäre eine Replikation der Grundschuluntersuchung der BELRIN-Studie in 
einigen Jahren wünschenswert. 


Die Auswirkungen der Berliner Schulstrukturreform betreffen nicht nur den Übergang 
von der Grundschule in die weiterführenden Schulen sondern in substanzieller Weise auch 
den Bildungserwerb im Sekundarschulbereich und spätere Übergänge. Diese 
bildungsbiografisch später gelagerten Effekte der Schulstrukturreform sind Gegenstand 
zukünftiger Auswertungen im Rahmen der BERLIN-Studie. So werden in der zweiten 
Studienphase die Bildungserträge von 15-Jährigen bzw. Schülerinnen und Schülern am Ende 
der 9. Jahrgangsstufe sowie der Übergangsprozess in die gymnasiale Oberstufe, in eine 
Ausbildung oder ein Hochschulstudium in den Blick genommen. Mit ersten Ergebnissen aus 
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dieser bis zum Jahr 2017 andauernden Studienphase ist ab dem Jahr 2015 zu rechnen. Dabei 
werden unter anderem folgende Fragestellungen untersucht: 


 
− Welche Veränderungen ergeben sich infolge der Systemumstellung für das mittlere 


Leistungsniveau und die Leistungsstreuung von Neuntklässlern bzw. 15-Jährigen? 
− In welchem Maß gelingt es, die Gruppe der Schülerinnen und Schüler, die in den 


Basiskompetenzen Leistungen auf oder unter der Kompetenzstufe I erbringen, zu 
reduzieren? Ist ein Rückgang der Kopplung von Herkunftsmerkmalen und 
schulischem Leistungsniveau feststellbar? 


− Kommt es zu einem Rückgang der Schulabbrecherquoten und zu einer Erhöhung des 
Anteils der Schülerinnen und Schüler mit mittlerem Schulabschluss und 
Hochschulzugangsberechtigung? 


− Lassen sich Veränderungen im Muster sozialer Disparitäten beim Übergang in die 
gymnasiale Oberstufe feststellen? 


− Welche Veränderungen ergeben sich für die Abschlusserwartungen zum Ende der 
Sekundarstufe II, die weiteren Berufsperspektiven sowie die Berufs- oder 
Studienwahlen von Schülerinnen und Schülern, die einen zur Hochschulreife 
führenden Bildungsgang besuchen? 


− Wie erfolgreich verläuft der Übergang in die Berufsausbildung und welche sozialen 
und ethnischen Disparitäten treten dabei auf? 
 


Zu diesem Zeitpunkt werden die Ergebnisse einer Studie vorliegen, die aufgrund ihres 
Kontrollgruppendesigns belastbare Aussagen über die Wirkung einer Schulstrukturreform 
erlaubt. 
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Der ausführliche Berichtsband zur BERLIN-Studie erscheint im Herbst 
2013 im Waxmann Verlag: 


 


 


ISBN: 978-3-8309-2946-8 
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BERLIN_Studie_Zusammenfassung.pdf



6. Allgemein: 
 
Frau Trageser steht gerne für Rückfragen von Gymnasialeltern(vertretern) zur Verfügung. Hier die 
Kontaktdaten: 
 
Hannelore Trageser 
Sen BJW II E 1 
Tel. 902276356 
Hannelore.Trageser@SenBJW.berlin.de 
 
 
 
Abschließend erlaube ich mir noch zum Thema Schulzeitverkürzung/G8 am Gymnasium auf zwei aktuelle 
Artikel im Tagesspiegel bzw. bei Spiegel online vom Tag unserer Veranstaltung hinzuweisen; der eine oder 
andere wird sie vielleicht schon gelesen haben: 
http://www.tagesspiegel.de/wissen/rueckkehr-zum-abitur-nach-13-jahren-wer-mehr-zeit-zum-lernen-braucht-
hat-heute-schon-wahlfreiheit/9508360-2.html  
http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/kommentar-g9-mamas-und-g9-papas-machen-abitur-a-
954682.html  
 
 
Ihnen allen herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihre Beiträge zur Diskussion, 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Sebastian Claudius Semler 
 
(Sprecher AG Gymnasium des LEA | BSB-Vorsitzender Charlottenburg-Wilmersdorf | GEV-Vorsitzender Goethe-
Gymnasium Berlin Wilmersdorf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:Hannelore.Trageser@SenBJW.berlin.de
http://www.tagesspiegel.de/wissen/rueckkehr-zum-abitur-nach-13-jahren-wer-mehr-zeit-zum-lernen-braucht-hat-heute-schon-wahlfreiheit/9508360-2.html
http://www.tagesspiegel.de/wissen/rueckkehr-zum-abitur-nach-13-jahren-wer-mehr-zeit-zum-lernen-braucht-hat-heute-schon-wahlfreiheit/9508360-2.html
http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/kommentar-g9-mamas-und-g9-papas-machen-abitur-a-954682.html
http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/kommentar-g9-mamas-und-g9-papas-machen-abitur-a-954682.html


PS:  Soeben erhielt ich über den LEA-Verteiler eine Zusammenfassung, die Herr Glücklich freundlicherweise von 
unserer Veranstaltung geschrieben hat. Ich mache es mir daher einfach, verzichte auf Details zu den TOPs 2-5 
und leite Ihnen diese Zusammenfassung nachfolgend weiter (ergänzt um einige kleine Anmerkungen von mir, 
in weinrot). 
 
 

Liebe LEA Mitglieder, 

 

wie versprochen erhalten Sie über Frau Safferthal den Bericht aus der AG Gymnasien. 

 

Am Donnerstag den 20.02.14 fand eine Sitzung der Arbeitsgruppe Gymnasien des LEA in der 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft statt. Als Gesprächspartnerin hatten wir die 

Senatsreferentin für die Gymnasien Hannelore Trageser zu Gast. 

Es wurde über folgende Themen gesprochen. 

Änderung zum Schulgesetz im Auslandsjahr: 

Die Novelle des Schulgesetz soll im Abgeordnetenhaus im März d.J. in der 3.Lesung beschlossen 

werden. Schülerinnen und Schüler welche nicht an ihrer Schule den MSA, weil Auslandsaufenthalt, 

ablegen können, können entweder in die 11. Klasse gehen und dort eine Qualifizierungsphase im 1. 

Halbjahr durchlaufen und bei Anerkennung in der 11. weitermachen, ansonsten zurück in die 10., oder 

die 10. besuchen und den MSA normal ablegen, oder den MSA an einer Deutschen Schule ( auch 

Goethe Institut ) ablegen. Kriterien dazu regelt der § 18. [?] 

Leistungen: Deutsch, Mathe, Fremdsprache ( in 2 Kernfächern mindesten 5 Pkt. ). Dazu NaWi 

mindestens 5 Pkt. . In den Leistungskursen kein Fach mit 0 Pkt. [nicht ganz, das sind zwei 

unterschiedliche Kriterien, siehe meine Mitschrift zu TOP 1 oben] . Eltern von Kinder die derzeit im 

Ausland sind müssen dann eventuell einen Antrag auf Übertragung nach neuester Novellierung stellen. 

Bei Anträgen  zu einem Auslandsaufenthalt, welcher immer über die Schulleitung gehen und von 

dieser genehmigt werden muss, sollte frühzeitig auf das Profil und die Leistungsfächer der 

Auslandsschule geachtet und auch mit der Schulleitung abgesprochen werden. Bitte die Empfehlungen 

( Noten ) der Schulleitungen beachten. 

Situation der Caterer an den Gymnasien ( gilt auch für ISS mit gymnasialer Oberstufe ): 

Die ersten Caterer an den Gymnasien haben die Verträge mit diesen gekündigt. [Bislang nur von den 

„3 Köchen“ bekannt. Weiteres sollten wir erheben und monitorieren. -> AG Schulessen des LEA] Sie 

wollen, mit Hinweis auf die Grundschulen und das die Kinder an den Gymnasien mehr essen, mehr 

Geld. Wenigstens 3,50 €. Gymnasien unter einer Schülerzahl von 800 sind eigentlich Uninteressant. 

[Dem würde ich mich in meiner persönlichen Einschätzung anschließen, dem widerspricht aber AG 

Schulessen des LEA, nach deren Erfahrung – wie diskutiert – auch Einheiten von 400 Schülern 

wirtschaftlich verköstigt werden können. Entscheidend ist zudem die Zahl der festen Abonnenten.] 

Um alle Schülerinnen und Schüler versorgen zu können, muss über neue längere Pausenzeiten und 

gesplittete Pauseneinheiten / Pausenstrukturen nachgedacht werden. 

Weiterentwicklung der gymnasialen Ganztagsangebote: 

18 Gymnasien in Berlin haben einen Ganztagsbetrieb. Mitte 3, Friedrichshain-Kreuzberg, Lichtenberg 

und Reinickendorf 2. Alle anderen Bezirke haben ein Gymnasium mit Ganztagsbetrieb. 

Leider ist der Finanz-Topf zur Erweiterung auf den Ganztagsbetrieb extrem gedeckelt, aber 

Hartnäckigkeit und Top-Konzepte zahlen sich aus. Am 19.03.2014 findet in der Fritz-Karsen-Schule in 

Berlin-Neukölln eine Seminar zu ganztägigen Lernen statt. [Link siehe oben] 

Entwicklung der Anmeldezahlen an den Berliner Gymnasien: 



Die Zahlen liegen über 40 % und sind leicht steigend. [Das ist so nicht darstellbar – selbst in der 

Aussage von Frau Trageser wurde von „stabilen Anmeldezahlen“ gesprochen. Die 

Gesamtschülerzahlen wie auch die Anmeldequote sind leicht rückläufig, allerdings ist das Ausmaß des 

Rückgangs wie auch der zeitliche Verlauf zu gering, um hieraus eine Tendenz abzuleiten.] Dies auch für 

das Schuljahr 14/15.  Derzeit rund 48.000 Teilnehmer. Rund 45,5 % davon befinden sich in der 

Sekundarstufe 1. [siehe hierzu auch der Link auf die „Ausgewählten Eckdaten“, aus denen ich aber 

nicht alle Daten von Frau Trageser habe nachvollziehen können.] 

Auch in Berlin war und ist das Gymnasium die erfolgreichste Schulform. Das Abschluss-Niveau ist 

gleichbleibend. 85 % der Eltern folgen der Grundschulempfehlung. 

[Ergänzung: Es existieren keine Zahlen zu den Abgängen nach Klasse 10 vom Gymnasium + wohin diese 

Abgänge gehen (ISS od. OSZ). Hierzu herrschte Einvernehmen, dass solche Zahlen wichtig wären. 

SenBJW möge prüfen, ob und wie bei den aufnehmenden Schulen erhoben werden können. –s.o.] 

Entwicklung der Rückstuferzahlen in der Oberstufe, der Abiturergebnisse und der Studierfähigkeit 

nach der Schulzeitverkürzung: 

Die Zahl der Rückstufer ist von 07/08 von 5,9 %  auf 8,3 % im Schuljahr 10/11 gestiegen. Seit dem sind 

die Zahlen konstant. [in 2012/13 Maximum bei 9,3%] 

2013 haben ca. 96 % das Abi bestanden. Zwar ist seit 2001 der Notendurchschnitt konstant ( 2,7 / 2,5, 

/ 2,4 ) dies reicht im Durchschnitt nicht, um an Berliner Universitäten zu studieren ( NC mit wenigstens 

einer 1 vor dem Komma ). Dazu von mir, siehe die Gedankengänge des neuen Präsidenten der TU 

Berlin " Bildung ist ein Grundrecht " . 

Der Durchschnitt in den Leistungskursen liegt bei 9 Pkt. , in den Grundkursen [nein, im 3. 

Prüfungsfach!] über 8 Pkt. , bei der mündl. Prüfung über 9 Pkt. und in den sogenannten 5. 

Komponenten bei über 11 Pkt. 

MSA an Gymnasien : 

Dazu siehe Punkt 1 / Änderung im Schulgesetz. [Vielleicht nur zur Klarheit für diejenigen, die dies lesen 

und nicht bei der Diskussion dabei waren: Es ist keine Änderung im SchulG zum MSA am Gymnasium in 

toto geplant, nur die unter Punkt 1 angekündigten Verfahrensweisen bei Auslandsaufenthalt während 

Klasse 10.] 

 

Mit besten Grüßen 

Hans-Detlef Glücklich 

Vorsitzender BEA Neukölln 
 

 
 
 


